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LANDKREIS MÜHLDORF AM INN 
Markt Buchbach 

BEBAUUNGSPLAN „STEEG IV“ 
 
Der Bebauungsplan umfasst die innerhalb des gekennzeichneten  
Geltungsbereiches liegenden Flurstücke und Teilflächen von Flurstücken. 
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PRÄAMBEL: 
Der Markt Buchbach erlässt diesen Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. §§ 2 Abs. 
1, 9, 10 und 13 a des Baugesetzbuches (BauGB) und der zum Zeitpunkt des Erlasses 
gültigen Fassungen des BauGB, der Bayerische Bauordnung (BayBO), der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(GO) als SATZUNG: 
 
FESTSETZUNGEN: 
Die Nummerierung 1.– 26. ergibt sich aus § 9 Abs. 1 Nrn. 1.– 26. BauGB: 

 
1.  Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
1.1   Art der baulichen Nutzung: 
   Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO  
   Die gemäß § 4 Abs 2 Nr. 3 zulässigen Nutzungen und die gemäß § 4  
   Abs 3 BauNVO ausnahmsweise zugelassenen Nutzungen sind  
   nicht zulässig: 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche    
Zwecke 

   - Betrieb des Beherbergungsgewerbes 
   - sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
   - Anlagen für Verwaltungen 
   - Gartenbaubetriebe 
   - Tankstellen 
 
1.1.1  WOH  Wohnheim 
    
1.1.2  MFH  Mehrfamilienhaus 
 
1.1.3  RH  Hausgruppe Reihenhäuser 
 
1.2   Maß der baulichen Nutzung: 
   Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundfläche festgesetzt: 
   Grundfläche (GR) bei Wohngebäuden: 
   Parzelle 1 + Parzelle 2 + Parzelle 3:  max. 1.500 m² 
   Parzelle 4 + Parzelle 5:   max. 1.200 m² 
   Parzelle 6:     max.    330 m² 
   Grundfläche (GR) bei Carports: 
   Parzelle 7:     max.    280 m² 
            . 
1.2.1 Die festgesetzte überbaubare Fläche kann durch die in § 19 Abs. 4 

BauNVO Nrn. 1-3 genannten Anlagen um 50 v.H. überschritten werden. 
 
1.2.2 Zahl der Vollgeschosse als Höchstwert  
 (redaktioneller Hinweis zum Begriff „Vollgeschoss“:  Auf die Überleitungsvor-

schrift des Art. 83 Abs. 7 BayBO wird verwiesen.) 
     III  3 Vollgeschosse als Höchstwert werden festgesetzt 
 
1.2.3    Höhenentwicklung der Wohngebäude: 
                     
1.2.4   Die Höhenlage der Gebäude wird bei allen Parzellen bezogen auf die  
   max. zulässige Oberkante Fertigfußboden im Erdgeschoss (FFB= +/- 0.00) 
   bis zum Schnittpunkt der Wand mit dem oberen Abschluss der Wand über 
   NHN entsprechend den Vorgaben in den beigefügten Schemaschnitte  
   festgesetzt.  
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Wandhöhe bei Reihenhäusern, bei Mehrfamilienhäusern, beim 
Wohnheim: max. 9,50 m 

   Die Schemaschnitte sind Bestandteil dieses Bebauungsplanes. 
 
1.2.5   Von den im Bebauungsplan für die einzelnen Bauräume festgesetzten  
   Höhenkoten kann bei Veränderung der natürlichen Geländeoberfläche  
   von dieser Festsetzung des unteren Bezugspunktes gemäß Ziff. 1.8  

(FFB EG = +/- 0,00) bis zu +/- 20 cm im Bauantrag abgewichen werden. 
Die so  ermittelte Geländeoberfläche ist dann die durch Bebauungsplan 
abweichend festgesetzte Geländeoberfläche. 

    
1.2.6 Die Gebäude sind bis zur Oberkante des Rohfußbodens im EG wasser-

dicht zu errichten (Keller wasserdicht und auftriebssicher, dies gilt auch für 
Kelleröffnungen, Lichtschächte, Zugänge, Installationsdurchführungen 
etc.).  
Die Rohfußbodenoberkante des Erdgeschosses sollte mindestens 25 cm 
über der hangseitig höchsten Geländehöhe im Bereich des Bauvorhabens 
liegen. Soweit dies bei der in den Schemaschnitten festgesetzten und an 
der vorhandenen Topografie ausgerichteten Fertigfußbodenoberkante des 
Erdgeschosses nicht möglich ist, sind geeignete Maßnahmen zum Schutz 
vor Sturzfluten zu ergreifen (z.B. Lichtschächte wasserdicht ausführen und 
höher setzen, Maßnahmen durch Freiflächengestaltung, usw.). 

    
2.  Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 
 
2.1   Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen  
   festgesetzt: 
   Baugrenze gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO 
    
2.2     Für den gesamten Geltungsbereich ist offene Bauweise festgesetzt.  
    
2.a   Abstandsflächen 
 
2.a.1 Als Tiefe der Abstandsflächen gilt die in den Schemaschnitten festgesetzte 

Wandhöhe in Verbindung mit den festgesetzten Baugrenzen sich 
ergebende Maß. (s. Pkt. 1.2.4) 

 
2.a.2   Für den südlichen Bereich der Parzelle Nr. 7 (Carports, Lärmschutzwand) 
   fallen keine Abstandsflächen auf die Fl.Nr. 1371/6 an. (s. Begr. Pkt. 5.6) 
 
3.   entfällt 
 
4.  Stellplätze, Carports und Nebenanlagen  
 
4.1 Flächenumgrenzung insbesondere für PKW-, Fahrrad-, Besucher-, 

Carsharingstellplätze, Carports und E-Ladesation  
 
 Hier nur zulässig: 
 
   Cp  Carports - überdachte Stellplätze 
 
              Fa  Fahrradstellplätze  
 

  Na  Nebenanlagen (§ 14 Bau NVO) 
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4.2 Stellplätze, Carports und Nebenanlagen sind nur innerhalb der hierfür 

festgesetzten Flächen zulässig. 
 
4.3  Trafostationen und Müllhäuschen sind auch außerhalb der Umgrenzung 

für Nebenanlagen zulässig 
 
4.4 Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Belägen (z.B. wassergebundene 

Decke, Schotterrasen, Pflaster mit Splitt- oder Rasenfugen) herzustellen. 
 
4.5 Zugänge und Zufahrten sind so zu befestigen, dass ein möglichst geringer 

Abflussbeiwert erreicht wird. Wasserdurchlässige Beläge, s. Pt. 4.4 sind zu 
bevorzugen. 

 
4.6 Die Fußbodenoberkante der Carports auf Parzelle Nr. 7 ist straßenge-

ländefolgend auszführen. (s. Schnitt 4-4) 
 
5.  entfällt 
 
6. Zahl der Wohneinheiten 
 
6.1 WOH  Wohnheim:     max. 36 WE 
 
6.2 MFH  Mehrfamilienhaus:    max.   8 WE 
 
6.3 RH  Hausgruppe mit 4 Reihenhäusern max.   4 WE 
 
7.-10   entfällt 
 
11.  Verkehrsflächen und Erschließung 
 
  
11.1   öffentliche Straßenverkehrsfläche mit Gehweg 
 
 
11.2   öffentliche Straßenverkehrsfläche, verkehrsberuhigt  
 
 
11.3   öffentlicher Mehrzweckstreifen für Ver- und Entsorgungsleitungen  
  
 
11.4   Stichstraße, privat 
 
 
11.5   Sichtdreiecke: mit Angabe der Schenkellänge in Metern. 
   Innerhalb der Sichtdreiecke ist jede Art von Bebauung (auch genehmi- 
   gungs- und anzeigefreie Bauten oder Stellplätze), Bepflanzung, sowie  
   Ablagerung (Wälle, Stapel, Haufen u. ä.) von 0,80 m Höhe über Fahr- 
   bahnebene unzulässig. Dies gilt auch für die Dauer der Bauzeit.  

   Ausgenommen hiervon sind einzelnstehende, hochstämmige Bäume mit 
   einem Astansatz nicht unter einer Höhe von 2,50 Meter. 
 
11.6   Wirtschaftsweg- Verbreiterung, unbefestigt 
 
12.- 14   entfällt 

70



GSPublisherVersion 0.14.100.100

5 

                CHRISTA SCHWARZMOSER    ARCHITEKTIN    GUMPOLDING 6     84428 BUCHBACH 

              ___________________________________________________________ 

Markt Buchbach, B-Plan „Steeg IV“ i.d.F.v. 10.06.2025                         Text- Planteil u. Schemaschnitte 

15.  Grünordnung  
 
15.1                        Baumgruppe zu erhalten 
 
 
15.1.1 Baum zu pflanzen STU 14-16, Wuchsordnung 1, gem. Artenliste 1 (Pkt. 

15.8)  
   
15.1.2  Baum zu pflanzten STU 14-16, Wuchsordnung 2, gem. Artenliste 2 (Pt. 

15.8) 
 
15.1.3   Die Bäume dürfen bei funktionalen Erfordernissen geringfügig von ihrem 
   im Plan dargestellten Standort abweichen, die Anzahl der festgesetzten  
   Bäume ist einzuhalten. Die zu pflanzenden Bäume sind dauerhaft durch  
   Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen zu erhalten; ausgefallene Pflan- 
   zen sind zu ersetzen. 
 
15.2   private Grünfläche 
 
 
15.3   Kinderspielplatz, privat 
 
 
15.4   Vegetationslose Kies- und Steinflächen sind nicht zulässig. 
 
15.5   Die Pflanzung der Gehölze auf privaten Grünflächen ist spätestens ein  
   Jahr nach Nutzungsaufnahme der Gebäude vorzunehmen.  
 
15.6   Bei Gehölzpflanzungen ist der Grenzabstand nach Art. 47 AGBGB zu  
   beachten. Bäume dürfen zur öffentlichen Straße einen Pflanzabstand  
   von 1,50 m haben. 
 
15.8   Pflanzliste: 
 
 Artenliste 1:  Bäume I. Wuchsordnung (großkronige Bäume): 
   Acer platanoides, Spitzahorn 
   Tilia cordata, Winterlinde 
   Quercus robur, Eiche 
  

Artenliste 2:  Bäume II. Wuchsordnung (kleinkronige Bäume): 
   Acer campestre, Feldahorn  

Acer campestre, Elsrijk, Feldahorn Elsrijk 
   Pyrus cal. Chanticleer, Chin. Birne 
   Sorbus aria, Mehlbeere 
   Sorbus intermedia, Mehlbeere 

 
Bäume II. Wuchsordnung am Bach 
Alnus glutinosa, Erle 
Betula pendula, Birke 
Sorbus aucuparia, Eberesche 
Prunus avium, Vogelkirsche 

   Prunus padus, Traubenkirsche 
  

Artenliste 3:  Sträucher für private Grünflächen: 
   Amelanchier ovalis, Felsenbirne 
   Corylus avellana, Hasel 
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   Cornus mas, Kornelkirsche 
   Cornus sanguinea, Hartriegel 
   Deutzia magnifica, Sternchenstrauch 
   Ligustrum vulgare, Liguster 
   Philadelphus coronariums 
   Syringa vulgaris i. A., Flieder  

 
Sträucher am Bach 
Viburnum opulus, Schneeball 
Lonicera xylosteum, Heckenkirsche 
Euonymus europaeus, Pfaffenhütchen 
Salix caprea mas, Salweide 
 

Artenliste 4:  schnittverträgliche Heckenpflanzen für private Grünflächen 
  Berberis thunbergii, Berberitze 

Carpinus betulus, Hainbuche 
  Ligustrum vulgare atrovirens, Liguster 
  Potentilla i.S., Fünffiingerstrauch 
  Spirea bumalda, Spierstrauch 

 
16.  Wasserwirtschaft 
 
16.1   Bachlauf neu (Erlbach) 
 
 
17.-22 entfällt 
 
23 b.  Einsatz erneuerbare Energien: 
 
   Solarenergieanlagen für erneuerbare Energien sind auf den Dachflächen 
   anzuordnen. Sie dürfen nicht über die Gebäudeaußenkante ragen.  
 
24. Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Schutz vor schäd-
 lichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutz-
 gesetzes: 
  
24.1   Lärmschutzwand, absolute Wandhöhe mit Höhenangabe z.B.  
   OK 438,5 m über NHN  
 
24.1.1   Die im Berechnungsmodell berücksichtigte Höhe der Lärmschutzwand  
   steigt von Punkt 1 nach Punkt 2 von 2,2 m auf 3,5 m geländefolgend an. 
   Von Punkt 2 nach Punkt 4 bleibt die Lärmschutzwand geländefolgend  
   bei einer Höhe von 3,5 m. 
   Die Länge der Lärmschutzwand von Punkt 3 nach Punkt 4 beträgt 1,5 m. 
 
24.2   Immissionsschutz 
  
   Gebäudefassaden zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen 
   Im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes:  

 Im Planungsgebiet sind an allen Fassaden und Dachflächen, hinter denen 
 sich schutzbedürftige Räume (z.B. Aufenthaltsräume in Wohnungen, 
 Büroräume und Ähnliches) befinden, bei Errichtung und Änderung der 
 Gebäude technische Vorkehrungen zum Schutz vor Außenlärm vorzu-
 sehen, die gewährleisten, dass die Anforderungen an die  Luftschalldäm- 
mung von Außenbauteilen gemäß den eingeführten technischen Baube- 
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 stimmungen eingehalten werden.  
 Räume, vor denen zur Nachtzeit ein Beurteilungspegel von 45 dB(A)  
 überschritten wird und die überwiegend zum Schlafen genutzt werden  
 können (Schlaf- und Kinderzimmer), müssen Einrichtungen zur Raumbe-
 lüftung erhalten, die gewährleisten, dass in dem für den hygienischen 
 Luftwechsel erforderlichen Zustand (Nennlüftung) die festgesetzten An- 
 forderungen an den baulichen Schallschutz gegen Außenlärm einge- 
 halten werden. 

  Solche Einrichtungen könnten beispielsweise sein: vorgebaute Puffer- 
  räume, Prallscheiben, Spezialfenster mit erhöhtem Schallschutz bei  
  Lüftungsfunktion, Schalldämmlüfter, u.a.  
  Mechanische Belüftungseinrichtungen dürfen in Schlafräumen im be- 
  stimmungsgemäßen Betriebszustand (Nennlüftung) einen Eigengeräusch-
  pegel von 30 dB(A) im Raum (bezogen auf eine äquivalente Absorptions-
  fläche von A = 10 m2) nicht überschreiten. 

 Von diesen Festsetzungen kann gemäß § 31 BauGB im Einzelfall abge-
 wichen werden, wenn im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens oder 
 Genehmigungsfreistellungsverfahrens durch eine schalltechnische Unter-
 suchung nachgewiesen wird, dass auch geringere Anforderungen an den 
 baulichen Schallschutz und geringere Schalldämm-Maße unter Beach-
 tung der gültigen baurechtlichen Anforderungen möglich sind. 

24.3   Luftwärmepumpen 

 Es ist nur die Errichtung solcher Luftwärmepumpen zulässig, deren ins 
 Freie abgestrahlter immissionswirksamer Schallleistungspegel 
 LWA =  50 dB(A) nicht überschreitet. 

   Die Aufstellung von Luftwärmepumpen ist nur mit einem Abstand von  
   mindestens 3 m zur Grundstücksgrenze zulässig. 
  
25.  entfällt 
 
26.  Aufschüttungen, Abgrabungen 
 
26.1  Höhenunterschiede sind vorzugsweise als natürliche Böschungen auszu-

 bilden und in ihrer Lage und Höhe dem natürlichen Geländeverlauf anzu-
 passen.  

 
26.2   Sämtliche bauliche Anlagen sind so zu errichten, dass Veränderungen der 
   natürlichen Geländeoberfläche auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben.  
 
26.3   Nur zum Zwecke der verkehrstechnischen Erschließung im Bereich von  
   Zufahrten, Carports und Stellplätzen sind Stützmauern aus Beton- oder  
   Natursteinen bis zu einer Höhe von max. 1,0 m zulässig. 
 
26.4   Stützmauern aus Natursteinen bis 0,5 m Höhe werden allgemein  zuge- 
   lassen und sind dauerhaft zu begrünen.  
    
26.5  Zur Sicherstellung der Höhenlage sind bei den Bauanträgen Gelände-

 Höhenschnitte (mind. je 1x längs und quer) mit vorzulegen.  
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27.  Geltungsbereich: 
 
   räumlicher Geltungsbereich des Satzungsumgriffes 
 
28.  Vermaßung: 
 
   4,50  Vermaßung in Metern z.B. 4,50 
 
29.  Bauliche Gestaltung: 
 
   In Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB werden gem. Art. 81 BayBO zur  
   baulichen Gestaltung Festsetzungen getroffen. 
 
29.1   Sämtliche baulichen Anlagen sind so zu errichten, dass Veränderungen  
   der natürlichen Geländeoberfläche max. im Rahmen der beigehefteten  
   Schemaschnitte erfolgen.  
 
29.2  Reihenhäuser sind mit einheitlicher Dachform, trauf- und firstgleich ohne 

 Versatz auszubilden.  
 
29.3   Gestaltung des Daches - Wohngebäude: 
  
    FD  zulässige Dachform: Flachdach mit extensiver Begrünung 
 
29.4   Gestaltung des Daches – Carport: 
 
     FD  zulässige Dachform: Flachdach mit extensiver Begrünung 
 
29.6   Grundstückseinfriedungen: 
 
29.6.1  Einfriedungen sind nur bis zu einer maximalen Höhe von 1,00 m zulässig, 

 als Holzzäune mit senkrechter Lattung, Maschendrahtzäune mit  Hinter-
 pflanzung als Sträucher gem. Artenliste 3 oder als Metallgitterzäune mit 
 senkrechten Stäben. Der Abstand vom Erdreich zum Zaun muss mind. 
 10 cm betragen. Einfriedungen dürfen keine Sockel haben. 

 

29.6.2 Entlang öffentlicher Wege und Straßen sind Einzäunungen zulässig, bis zu 
einer Höhe von max. 100 cm über OK Gelände. An den sonstigen 
Grundstücksgrenzen sind auch gartenseitig hinterpflanzte Maschen-
drahtzäune bis zu einer Höhe von 100 cm über OK Gelände möglich. 
Zaunsockel sind unzulässig. Der Abstand vom Erdreich zum Zaun muss 
mind. 15 cm betragen. 

 
29.6.3  Lebende Hecken sind nur bis zu einer Höhe von 1,8 m zulässig. Zur Grund-

 stücksgrenze ist ein Pflanzabstand von 0,5 m einzuhalten. 
  Als Heckenpflanzen sind zulässig Gehölze der Artenliste 3 und 4. 
 
30. Anzahl Stellplätze und Carports 
 
30.1   Stellplätze und Carports sind nur innerhalb der dafür festgesetzten Flächen 

zulässig. (s. Pkt. 4.1) 
 
30.2  Die erforderliche Anzahl der Stellplätze und Carports ergibt sich abweichend von 

der Anlage zur GaStellV mit dem nachfolgenden Stellplatzschlüssel: 
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- Für das Gebäude A (Wohnheim) ist ein Stellplatz/Carport je 4 Betten herzustel-
len, hiervon 10 % als Besucherparkplätze. Sich ergebende Bruchzahlen sind da-
bei aufzurunden. 

- Für die Gebäude B, C, D und E (Mehrfamilienhäuser) ist ein Stellplatz/Carport für 
jede Wohneinheiten bis zu einschließlich 40 m² Wohnfläche (nach WoFlV) herzu-
stellen, für Wohneinheiten über 40 m² Wohnfläche (nach WoFlV) sind 2 Stell-
plätze/Carports je Wohneinheit herzustellen. 

- Für das Gebäude F (Reihenhaus) sind 2 Stellplätze/Carports je Wohneinheit 
herzustellen.  

 
30.3  Ausnahmsweise kann die notwendige Anzahl der nach Ziff. 2 dieser Festsetzung 

herzustellenden Stellplätze/Carports im Einzelfall reduziert werden. Vorausset-
zung hierfür ist die Vorlage eines individuellen und qualifizierten Mobilitätskon-
zepts durch den Bauherrn, welches nachweislich dazu geeignet ist, den Bedarf der 
Nutzer der Gebäude nach Stellplätzen/Carports zu reduzieren, sowie die Ab-gabe 
einer Verpflichtungserklärung gegenüber der Gemeinde zur Realisierung dieses 
Mobilitätskonzepts im Zusammenhang mit dem Bauantrag. Inhalt eines 
individuellen und qualifizierten Mobilitätskonzepts können insbesondere Carsha-
ring-Angebote, Sharing-Angebote für E-Bikes und Lastenfahrräder, die Einrich-
tung zusätzlicher und sicherer Abstellflächen für Fahrräder, die Sicherstelung 
eines dauerhaft fußläufig zu erreichenden Nahversorgers, die Zurverfügungstel-
lung vergünstigte Mieter- bzw. Jobtickets für den ÖPNV und/oder die Errichtung 
von Carsharing-Stationen auf dem Baugrundstück sein. 

 
30.4  Soweit Stellplätze für das Gebäude F (Reihenhaus) im Nordosten des Geltungs-

bereichs des Bebauungsplans nachgewiesen werden, sind Stellplätze und Car-
ports, die nicht direkt und unabhängig von einem anderen Stellplatz an- und ab-
fahrbar sind (sog. gefangene Stellplätze), zulässig, wenn sie zusammen mit einem 
nicht-gefangenen Stellplatz oder Carport derselben Wohneinheit zuzuordnen sind.  
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B.  NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE: 
 
 
1.   vorgeschlagene Grundstücksgrenze 
 
 
2. 1371  Flurstücknummer, z.B. 1371  
 
 
3.   Parzelle z.B. Nr.3 
 
 
4.     Gebäude z.B.  D  
 
 
5.   vorgeschlagener Baukörper 
 
 
6.    bestehender Graben (Thaler Graben)  
 
 
7.   bestehender Graben (Erlbach)  
 
 
8.   bestehender Wirtschaftweg 
 
 
9.   Schnittverlauf Schemaschnitt in Blickrichtung, z.B. 1-1 
 
 
10.   Hauszugang 
 
 
11.  Erschließungsvoraussetzungen 
 
11.1 Die Gebäude sind vor Bezugsfertigkeit an die zentrale Wasserver sorgungsanlage und an 

die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage anzuschließen. 
 
11.2 Die Stromversorgung der Häuser erfolgt durch Erdkabelanschluss. 
 
12.  Wasserwirtschaft 
 
12.1 Verlegung des Bachlaufes (Erlbach):  
 Hierzu läuft im Parallelverfahren ein Wasserrechtliches Verfahrens nach § 68 Abs. 2 
 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) für die Ausgestaltung des neuen Gewässerverlaufs.  
 (s. Begründung Punkt 4.4.3) 
 
12.2  Niederschlagswasserversickerung:  
 Auszug aus Geotechnischem Gutachten, Anlage Nr. 1):  
 Die im Zuge der Geländearbeiten aufgeschlossenen bindigen tertiären Böden sind 
 aufgrund ihrer sehr geringen Wassserdurchlässigkeit mit k,-Wert kleiner als 1 • 10-7 m/s 
 zur Versickerung von Niederschlagswasser nach DWA-A 138 nicht geeignet. 
 
 
 

 D

Ww

1 1

 3
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12.3 Beseitigung von Niederschlagswasser:  
Anfallendes Niederschlagswasser von Dach- und Hofflächen wird gedrosselt im Trenn-
system abgeleitet. 

 
12.4 Grundstücksentwässerung: 
 Die Niederschlagsentwässerung ist im jeweiligen Bauantrag darzustellen. 
  
12.5 Mögliche Gefahren aus Starkregenereignissen: 

Aufgrund der Hangneigung des Plangebietes muss bedingt durch Starkregenereignisse 
(Gewitter, Hagel etc.) mit flächiger Überflutung von Straßen und Baugrundgrundstücken 
gerechnet werden, ggf. auch mit Erosionserscheinungen. 
Daher sind für sogenannte „Starkregen-Ereignisse“, die bedingt durch Klimaänderung an 
Häufigkeit und Intensität weiter zunehmen und flächendeckend auftreten können, auf den 
Baugrundstücken entsprechende Vorkehrungen gegen wild abfließendes Wasser zu 
treffen.  
Zur Vermeidung evtl. Folgeschäden aus der genannten Gefährdung wird den Bauherrn 
empfohlen, die Gebäude so zu errichten und die Gartengestaltung so vorzunehmen, dass 
der Abfluss des Niederschlagswassers vom Gebäude weg orientiert ist und Außenwände 
und Lichtschächte oder sonstige Öffnungen entsprechend abgedichtet und abgesichert 
werden. Auf die Möglichkeit zum Abschluss einer Elementarschadensversicherung (Flyer 
des STMUV „Voraus denken – elementarversichern“ http://www.bestellen.bayern.de) und 
die Empfehlungen der „Hochwasserschutzfibel 
des Bundesbauministeriums“ (http://www.bmvi.de) wird ergänzend hingewiesen.“ 
Auf eine wassersensible Gebäudeplanung ist zu achten. Ebenfalls ist § 37 des Was-
serhaushaltsgesetzes (WHG) zu berücksichtigen und Hinweise zur „Wassersensiblen 
Siedlungsentwicklung“. 
 

12.6 Sturzfluten: 
Sturzfluten als Folge von Starkniederschlägen können grundsätzlich überall auftreten. Die 
oftmals kostenintensiven Auswirkungen einer Sturzflut können jedoch bereits durch 
fachgerechte Planungen und angepasste Bauweisen verringert, teilweise sogar be-
herrscht werden. Die Planer und Bauherren sollen sich über die Broschüre des BBK  

 „Empfehlungen bei Sturzfluten“ weitergehend informieren. Dort sind die baulichen As-
 pekte einer wasserdichten Ausführung behandelt. 
 
12.7 Oberflächenwasser/Nachbarschutz: 

Nachteilige Veränderungen des Oberflächenabflusses für angrenzende Bebauungen und 
Grundstücke durch Baumaßnahmen auf dem Plangrundstück sind unzulässig (§ 37 
WHG). Insbesondere dürfen keine Geländeveränderungen (Auffüllungen/Aufkantungen 
etc.) durchgeführt werden, die wild abfließenden Wasser aufstauen, oder schädlich um-
lenken könnten. 

 
 13.8 Nutzung Niederschlagswasser: 

 Als Anpassungsmaßnahme an den Klimaschutz wird eine naturnahe Nutzung des 
Niederschlagswassers für die Gartenbewässerung empfohlen (z.B. Zisterne). Weiterhin 
wird empfohlen, eine naturverträgliche Regenwasserbewirtschaftung zu machen, bei-
spielsweise zur Dach- oder Fassadenbegrünung oder zur Anlegung (in der Regel klei-
nerer) Gewässern wie z.B. Teiche.  

 
13 Altlasten, Kampfmittel: 
 
13.1 Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen:  
 Sollten bei Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des Bodens 
 festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten,   

ist unverzüglich das Landratsamt Mühldorf am Inn zu benachrichtgen (Mitteilungspflicht 
 gem. Art. 1 BayBodSchG). Der Aushub ist z.B. in dichten  Containern mit Abdeckung 
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 zwischenzulagern bzw. die Aushubmaßnahme ist zu unterbrechen bis der Entsor-
 gungsweg des Materials geklärt ist. 
 Bei Hinweisen auf schädliche Bodenveränderungen, deren Ausmaß auf eine Grund-
 wassergefährdung deuten, sind das Landratsamt in Mühldorf sowie das  Wasserwirt-
 schaftsamt in Rosenheim unverzüglich zu benachrichtigen.   
 
13.2 Kampfmittel:  
 Vor Ausführung der Erdarbeiten und eventueller Spezialtiefbauarbeiten wird empfo-
 hlen, für das Grundstück eine digitale Luftbildauswertung hinsichtlich Kampfmittelver-
 dacht durchführen zu lassen. Bei einem positiven Befund hat zwingend eine technische 
 Kampfmittelsondierung des Grundstücks durch einen vom bayerischen Staatsministeri-
 um zertifizierten Kampfmittelsuchdienst zu erfolgen. Ist ein Freimessen des Baufeldes 
 im Vorfeld der Erdarbeiten nicht möglich, müssen die Aushubarbeiten durch einen 
 Kampfmittelspezialisten gemäß § 20 SprenG begleitet werden. 
  
14.  Vorsorgender Bodenschutz 
 

Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind insbesondere für Aushub und Zwischenlagerung zum 
Schutz des Bodens vor physikalischen und stofflichen Beeinträchtigungen die Vorgaben 
der DIN 18915 und DIN 19731 zu berücksichtigen.  

 
15. Oberflächengewässer 

 
 Oberflächengewässer – Bachlauf Verlegung 
  
 Der Erlbach, der mitten durch das Baugebiet läuft, soll an sein ursprüngliches Bachbett 
 (Fl.Nr.1471) zurückverlegt werden.  
 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans wurde durch das Ingenieurbüro 
 aquasoli ein hydrologisches und hydraulisches Gutachten verfasst, welches die Abfluss-
situation des Erlbachs und des parallel fließenden Thaler Grabens, beide Gewässer 3. 
Ordnung, im Bereich des Planungsgebietes im Bemessungsfall HQ100 untersucht. 
Dieses Gutachten liegt dem Bebauungsplan als Anlage Nr. 4 bei.  

  
 Das Ing.Büro bewertet im hydrotechnischen Gutachten die Verlegung des Erlbaches  
 in der zusammenfassenden Stellungnahme wie folgt:  
 Auszug aus dem hydrotechnischen Gutachten Aquasoli Ing. Büro:  
 
 Im Planungsbereich ist eine Verlegung des Gewässers sowie eine Verrohrung DN1500 
 (Länge ca. 11 m) vorgesehen. Das neu herzustellende Gewässer wird dabei so umge-
 setzt, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:  
• Die großräumige Abflusssituation wird durch Gewässerverlegung nicht beeinflusst.  
• Es ist keine Bestandsbebauung von einer Erhöhung der Fließtiefen betroffen.  
• Die Gewässerverlegung hat keine neuen Betroffenheiten zur Folge.  
• Das geplante Gerinne des Erlbachs im Projektbereich weist die notwendige   

Leistungsfähigkeit von ca. 1,5 m³/s (ohne Freibord) auf.  
• Es besteht keine Gefährdung der geplanten Bebauung im Lastfall HQ100.  
• Durch den neuen Gewässerverlauf wird zusätzlicher Retentionsraum geschaffen  

(positive Retentionsraumbilanz)  
 
Im Zuge eines Wasserrechtlichen Verfahrens nach § 68 Abs. 2 WHG (Wasserhaus-
haltsgesetz) wird parallel zum Bebauungsplan die Ausgestaltung des neuen Gewäs-
serverlaufs geplant.  
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16.  Bodendenkmäler 
 
 Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das 
 Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde 
 gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG.   
  

 17. Artenschutz  
 

17.1 Beleuchtung: 
- Bei der Beleuchtung ist auf Leuchtmittel mit UV-Anteil zu verzichten. Statt dessen sind 

Natriumdampf-Hochdrucklampen (NAV T) oder LED-Leuchten zu verwenden. Die 
Leuchtmittel sind „nach hinten“ oder „nach unten“ auszurichten und dürfen keine 
Streuwirkung haben. Die geringste Anlockwirkung haben LED-Lampentypen mit warm-
weißen LED-Lampen unter 3000 K (BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ  
DEUTSCHLAND „Insektenfreundliche Leuchtmittel“). Die Beleuchtungseinrichtung an 
den geplanten Gebäuden soll, sofern sicherheitstechnisch möglich, auf das minimal 
notwendige Maß reduziert werden. Vor allem eine in Richtung der angrenzenden 
Gehölzbestände gerichtete Beleuchtung muss vermieden werden. Um eine weite 
Abstrahlung in die Umgebung zu verhindern, soll eine möglichst auf die Gebäude 
projizierte, niedrige Beleuchtung gewählt werden. Die Lampengehäuse sollen 
vollständig abgeschlossen sein, um ein Eindringen von Insekten zu verhindern. Es sind 
Gehäuse zu verwenden, deren Oberflächen nicht heißer als 60° C werden. Insgesamt 
soll auch darauf geachtet werden, dass die Anzahl der Lampen und die Leuchtstärke 
sparsam Verwendung findet. 

 
- Die Abstrahlung von Licht in sensible Bereiche ist zu vermeiden. 

 
- Durch Verwendung sogenannter Full-Cutoff-Leuchten ist Streulicht ist zu unterbinden 

und die Fernwirkung und das Anlockpotential von Insekten zu verkleinern.                                         

- Auf Quecksilberdampflampen und Metall-Halogendampflampen und die Verwendung 
von Natriumdampf-Hochdrucklampen mit PMMA-Abdeckung ist zu verzichten 

-  Das unnötige Ausleuchten sensibler Habitate im Umfeld der geplanten Gebäude und 
im Außenbereich ist zu vermeiden. Die Beleuchtungseinrichtungen sind auf das not-
wendige Mindestmaß zu reduzieren und geeignete Beleuchtungsanlagen sind auszu-
wählen. 

-  Beleuchtungsanlagen sind „nach hinten“, mit nach unten gerichteten Lichtkegeln ohne 
Streuwirkung, abzuschirmen.  

17.2 Großflächige Glasfassaden und Glasfester: 
- Kollisionen von Fledermäusen an geplanten Gebäuden sind durch den Verzicht auf 

großflächige Glasfassaden und Glasfenster zu vermeiden. 
-  Kollisionen an Glasscheiben sind zu durch außenseitige Markierungen, Jalousien und 

die Verwendung von Fenstern mit geringem Außenreflexionsgrad zu vermeiden. 

17.3  Lichtschächte, Aufgänge – Vermeidung von Tierfallen: 
Lichtschächte sind kleintiersicher auszugestalten, sodass keine Fallenwirkung entsteht. 
Entsprechend sind diese mit engmaschigen Geflechten abzudecken. Fensterschächte 
und Aufgänge sind Ausstiegshilfen (schräger, rauer Beton, Gestein wie Nagelfluh) zu 
versehen.  

 
17.4 Nistplätze/Nistkästen auf Privatgrundstücken: 

Zum Erhalt der Artenvielfalt sind Nistplätze / Nistkästen für Gebäudebrüter vorzusehen 
und zu unterhalten: Für Wohngebäude sind je Wohnung 0,6 Quartiere vorzusehen. Das  
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Ergebnis ist aufzurunden. Ist eine Anbringung der Nesthilfen am Gebäude nicht möglich, 
sind alternative Standorte mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

18.  Regenerative Energien: 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß LEP 6.2.1.Z erneuerbare Energien verstärkt zu 
erschließen und zu nutzen sind (vgl. auch RP 18 B V 7.1 Z, 7.2. Z). Für neu zu erstellende 
Gebäude sollte zumindest eine Teilversorgung aus regenerativen Energiequellen (z.B. 
Sonnenkollektoren, Wärmepumpen, Photovoltaik o.ä.) erfolgen. 
Bezüglich Förderung regenerativer Energien wird empfohlen, sich vorab  mit dem Land-
ratsamt Mühldorf am Inn und dem Wasserwirtschaftsamt Rosenheim abzustimmen, da 
der geologische Aufbau und die Grundwasserverhältnisse des Standorts entscheidend 
die grundsätzlichen Möglichkeiten der thermischen Nutzung des Untergrundes bestim-
men. 

 
19.  Landwirtschaftstypische Emissionen 
 

Die Eigentümer und Nutzer der Grundstücke haben die übliche Bewirtschaftung (Pflege, 
Düngung und Ernte) der angrenzenden landwirtschftlichen Grundstücke und die damit 
verbundenen Emissionen (Geruch, Lärm, Staub) zu dulden, soweit sie nicht über das 
emissionsrechtlich Zulässige hinausgehen. 
 

20. Grenzabstände  
 
 Die Grenzabstände von Bäumen und Sträuchern laut Nachbarrechtsgesetz (Art. 47 und 

48 des Ausführungsgesetzes zum BGB vom 20.07.1982) und die Grenzabstände bei 
landwirtschaftlichen Grundstücken (Art. 48 AGBGB) sind zu beachten. 

 
21. Plangrundlage 
 
 Der Bebauungplan wurde entwickelt auf der Grundlage der digitalen Flurkarte und den 
 Geländehöhen (IB Eisgruber, Taufkirchen (aus GIS exportiert, erhalten am 
 04.02.2025). 
  
22. Maßentnahme 
  
 Die Planzeichnung ist zur Maßentnahme nur bedingt geeignet. Es gibt keine Gewähr 
 für Maßhaltigkeit. Bei der Vermessung sind etwaige Differenzen auszugleichen. 
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E: Verfahrensvermerke: 
Verfahren der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB 

 
1. Aufstellungsbeschluss und Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: 
 
Der Marktgemeinderat Buchbach hat in der Sitzung vom ............... die Aufstellung des 
Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ............ ortsüblich bekannt 
gemacht. 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13 und 13 a BauGB mit der Gelegenheit 
zur Unterrichtung und Äußerung und dem Hinweis, dass keine Umweltprüfung durchgeführt wird, 
hat in der Zeit vom ...............  bis einschließlich  ...............  stattgefunden. 
 
Buchbach, den.................................             –Siegel-           Thomas Einwang,  
        1. Bürgermeister 
 
 
2. Öffentliche Auslegung: 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde in der Fassung vom  ............... mit der Begründung 
und dem Hinweis, dass keine Umweltprüfung durchgeführt wird, in der Zeit vom ............... bis 
einschließlich ............... öffentlich ausgelegt. Dies wurde am ............... ortsüblich bekannt 
gemacht. 
 
Buchbach, den.................................             –Siegel-            Thomas Einwang,  
        1. Bürgermeister 
 
 
3. Beteiligung der Behörden: 
 
Zu dem Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom …………… wurden die 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
............... bis einschließlich   ............... beteiligt. 
 
Buchbach, den.................................             –Siegel-            Thomas Einwang,  
        1. Bürgermeister 
 
 
4. Satzungsbeschluss: 
 
Die Stadt/(Markt)Gemeinde hat mit Beschluss des Stadtrats/Gemeinderats vom ............... den 
Bebauungsplan in der Fassung vom ............... gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung 
beschlossen. 
 
Buchbach, den.................................             –Siegel-            Thomas Einwang,  
        1. Bürgermeister 
 
 
5. Ausgefertigt: 
 
Buchbach……………………………, den …………………….                    – Siegel –  
 
……………………………….. 
Thomas Einwang,  
1. Bürgermeister 
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Markt Buchbach, B-Plan „Steeg IV“ i.d.F.v. 10.06.2025                         Text- Planteil u. Schemaschnitte 

 
 
 
6. Bekanntmachung: 
 
Die Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB erfolgte ortsüblich durch Aushang am ........... 
Der Bebauungsplan mit der Begründung wird seit diesem Tag zu den ortsüblichen Dienstzeiten 
in den Amtsräumen des Marktes Buchbach zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den 
Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
und Abs. 4, der §§ 214 und 215 BauGB ist hingewiesen worden (§ 215 Abs. 2 BauGB). 
 
Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB).  
 
 
 
 
 
 
Buchbach, den.................................             –Siegel-            Thomas Einwang,  
        1. Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LANDKREIS MÜHLDORF AM INN 

Markt Buchbach 

BEBAUUNGSPLAN „STEEG IV“ 
 
Der Bebauungsplan umfasst die innerhalb des gekennzeichneten  
Geltungsbereiches liegenden Flurstücke und Teilflächen von Flurstücken. 
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1.  Anlass und Ziel der Planung 
 

Der Markt Buchbach hat in der Sitzung am 11.08.2020 beschlossen, den Be-
bauungsplan „Steeg IV“ aufzustellen. Der Auftstellungsbeschluss wurde am 
13.07.2021 und am 10.06.2025 angepasst. 

 Das Gebiet soll als WA - Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden. 
 Der Grund hierfür ist in erster Linie die Schaffung eines Wohnquartiers mit Wohn-

heim für die Mitarbeiter (Montagearbeit) der ortsansässigen BAUER Gruppe.  
 Die Firma ist im Gemeindegebiet ansässig und darüberhinaus der örtliche Energie-

versorger. Das Unternehmen ist deutschlandweit an über 17 Standorten tätig.  
 Diese Bauleitplanung wird in Absprache mit dem Landratsamt Mühldorf am Inn im 
 beschleunigten Verfahren nach § 13 a Abs. 2 Satz 3 BauGB durchgeführt, um die 
 Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und die Versorgung der 
 Mitarbeiter mit Wohnraum zu gewährleisten. 
 Die TECTUM Immobilien GmbH ist Eigentümerin des Grundstückes.  
 Ziel der Neuausweisung ist es ebenso, den Wohn- und Arbeitsbedürfnissen der 
 Bevölkerung nachzukommen, sowie sozial stabile Bewohnerstrukturen zu erhal-
 ten. 
 Damit zusätzlich auch künftig die Nutzung der vorhandenen kommunalen Einrich-
 tungen gesichert ist, sieht sich die Gemeinde veranlasst, durch diesen Bebauungs-
 plan den Entwicklungstendenzen gerecht zu werden.   
 
 Zusätzlich lastet auf der Gemeinde im Hinblick auf den beabsichtigten zweiglei-
 sigen Ausbau  der Bahnlinie München-Mühldorf und der im Jahre 2019 fertigge-
 stellten Bundesautobahn (A 94) ein großer Siedlungsdruck. Den laufenden Anfra-
 gen nach Baugrundstücken konnte in den letzten Jahren mangels Flächen nur mit 
 Einschränkungen nachgekommen werden. Dadurch sind in den letzten Jahren 
 bereits viele „nachgeborene“ Buchbacher in Nachbargemeinden abgesiedelt, wo 
 Grundstücke verfügbar waren. Diese Abwanderung schwächt die Dorfgemein-
 schaft. Örtliche Vereine, insbesondere die örtliche Freiwillige Feuerwehr, beklagen 
 und befürchten weiteren Mitgliederschwund, der in Folge zur Einschränkung der 
 Leistungsfähigkeit führen könnte. 
 
 Mit der Bebauungsplanung bekräftigt der Markt Buchbach langfristig sein Ziel, 
 den Entwicklungstendenzen gerecht zu werden und dem dringenden Bedarf an 
 Wohnraum nachzukommen, um einer Abwanderung der jungen Bevölkerung 
 entgegenzuwirken und die ortsansässige Firma durch die Beherbergung ihrer 
 Mitarbeiter zu stärken.  
 
 Der Bebauungsplan soll unter Berücksichtigung einer guten Grundstücksnutzbar-
 keit die notwendige städtebauliche und gestalterische Ordnung im Baugebiet, so-
 wie die Einbindung in das ländlich geprägte Umfeld sichern. 
    

2. Städtebauliches Konzept  
 
 Das Baugebiet liegt im süd-westlichen Gemeindegebiet von Buchbach, mitten im 
 Ortsteil Steeg und direkt an der Ortsdurchfahrtsstraße.  
 Dies erfordert eine sorgfältige städtebauliche, gestalterische und grünordnerische 
 Einbindung.   
    
 Um dem städtebaulichen Konzept und den darauf aufbauenden Festsetzungen 
 Rechnung zu tragen sind folgende Grundsätze zu berücksichtigen: 
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• Anpassung der Bebauung an die Topographie, 

• Sicherstellen einer gebietsinternen Begrünung, 

• Sicherstellen einer gestalterisch in das Gelände eingebundenen Gebäudenent-
wicklung. 

 
Planungskonzept des Bebauungsplanes ist die Schaffung eines Wohngebietes
 mit einem Wohnheim, vier Mehrfamilienhäusern und einer Hausgruppe mit vier
 Reihenhäusern mit gleichzeitiger Festsetzung großzügiger Grün- und Spielflächen 
im Süden des Planungsgebietes und einer verkehrsberuhigten Erschließung. 

 

3.  Planungsrechtliche Voraussetzungen 
 
3.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 
 
  Die Ziele des Landesentwicklungsprogramms (LEP) Bayern (2020) sind rechtsver-
 bindliche Vorgaben für die Bauleitplanung. 

Der Markt Buchbach ist gem. LEP Bayern, Stand 01.01.2020, Teil des allgemeinen 
ländlichen Raums.  
In der Strukturkarte des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) ist Buchbach 
als "ländlicher Teilraum dessen Entwicklung nachhaltig gestärkt werden soll“ aus-
gewiesen. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Abb. 1: Auszug aus dem Regionalplan, Karte 1a, Raumstruktur; Gebietskategorien,  
Stand 2000, Regionalplan für die Region Südostbayern 
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Das gegenständliche Vorhaben entspricht dem Grundsatz des Landesentwick-

 lungsprogramms hinsichtlich der Entwicklung und Ordnung des ländlichen Raums:  
 
 G)  Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass 

• er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig 
sichern und weiter entwickeln kann, 

• seine Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreich-
barkeit versorgt sind, 

• er seine eigenständige Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur bewahren kann er 
seine landschaftliche Vielfalt sichern kann und  

• Die unterschiedlichen Ansprüche aller Bevölkerungsgruppen sollen berücksich-
tigt werden. 

 
 Auch wird eine Zersiedelung der Landschaft vermieden.  
 Das Anbindegebot wird durch die Weiterentwicklung der bestehenden Wohnbe- 
 bauung befolgt.  
 
 (G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere band-
 artige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. 
 
 (Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungs-
 einheiten auszuweisen.  
 

3.2 Begründung zum Bedarf neuer Siedlungsflächen  
 
 Die Planung soll als „Allgemeines Wohngebiet“ - WA ausgewiesen werden.  
 
 Neue  Siedlungsflächen sind gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP 
 2013)  3.3 (G) möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszu-
 weisen. Die Anbindung neuer Siedlungsflächen an geeignete Siedlungseinheiten 
 ist ein wichtiger Beitrag zur Vermeidung von Zersiedelung der Landschaft. 
 
 Beim Planungsbereich handelt es sich um einen angebundenen Standort, mit 
 dem im Sinne eines sparsamen Umganges mit Grund und Boden vorhandene 
 Potentiale der Straßenerschließung genutzt und wirtschaftliche Bauweisen 
 ermöglicht werden. Das Entstehen, Verfestigen oder Erweitern einer Splittersied-
 lung ist nicht zu befürchten und eine ausreichende Infrastruktur ist gesichert. 
  
 Flächenpotenziale, die zu Wohnzwecken dienen, sind im Eigentum des Marktes 
 Buchbach nicht mehr vorhanden. Möglichkeiten der Nachverdichtung bestehender 
 Baugebiete oder anderer Maßnahmen der Innenentwicklung, die eine dem gegen-
 ständlichen Vorhaben vergleichbare bauliche Entwicklung zulassen würden, sind 
 ebenfalls nicht vorhanden.  
 Den laufenden Anfragen nach Baugrundstücken konnte in den letzten Jahren 
 mangels Wohnbauflächen nicht nachgekommen werden. 
 Der vorhandene Bedarf kann demnach nur durch die Neuinanspruchnahme von 
 bisher nicht baulich genutzten Flächen gedeckt werden.   

 
Die Gemeinde möchte mittels verbindlicher Bauleitplanung dieses Gebiet für eine 
Bebauung vorbereiten. Das Baugebiet ist im Eigentum der Tectum Immobilien 
GmbH, die hier für ihre Mitarbeiter und die örtliche Bevölkerung Wohnraum schaffen 
will. 
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 Die Attraktivität des Standortes, sowie auch die Abwanderung von Menschen aus 
 dem Verdichtungsraum München in das günstigere Umland sorgen für eine ent-
 sprechende Nachfrage nach Wohnflächenangeboten im Markt Buchbach. 
 (Anbindung A 94 und Haltestelle Bahnlinie Richtung München im Nachbarort) 
 Hinzu kommen neue, durch die Corona-Pandemie intensivierte Entwicklungen, wie 
 z. B. die Zunahme von Telearbeit / Home-Office, die zu einer Reduzierung not-
 wendiger Arbeitspräsenz z.B. in den Ballungszentren und zu einer Reduzierung 
 von Verkehrsbewegungen führen und die zugleich das Wohnen im ländlichen 
 Raum attraktiver machen. 
 Aufgrund der genannten Faktoren wird für die Gemeinde weiterhin eine positive 
 wirtschaftliche Entwicklung und in der Folge ein weiterer Zuzug von Menschen er-
 wartet.  
 Zusammen mit Prozessen, die ebenfalls zu einem steigenden Wohnflächenbedarf 
 führen, wie der Zunahme von „Single-Haushalten“, der allgemeinen Zunahme der 
 genutzten Wohnfläche pro Person und der Verstärkung von Wohnnachfrage im 
 ländlichen Raum resultiert hieraus weiterhin eine Nachfrage nach Wohnfläche.  
 

3.3  Regionalplan  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.2: Quelle: Regionalplan Südostoberbayern, Begründungskarte, Stand 2000 
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Regionalplan Region 18 Südostoberbayern (2011)  
 
 Der Markt Buchbach ist als Unterzentrum des Mittelbereichs Mühldorf a. Inn einge-
 stuft und liegt an der Entwicklungsachse Erding – Mühldorf, die in ost- westlicher 
 Richtung verläuft. Die nächsten Mittelzentren sind Mühldorf, Waldkraiburg und Er-
 ding. Im Regionalplan ist die Gemeinde als „Ländlicher Teilraum, dessen Entwick-
 lung nachhaltig gestärkt werden soll“ dargestellt (s.Abb.1). 

Das Plangebiet liegt nahe der Entwicklungsachse von überregionaler Bedeutung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Abb. 3: Ausschnitt aus dem Regionalplan Südostoberbayern, Stand 2000 Karte 1  
  Raumstruktur mit Kennzeichnung des Plangebietes (s. Pfeil) 
 

 Strukturdaten der Gemeinde - Demographische Entwicklung  
 
 Buchbach ist ein zentraler Ort im Westen des Landkreises Mühldorf am Inn.  
 Die Gemeinde hatte mit Stand 30.06.2018 (1609), 30.06.2019 (1603) sozial-
 versicherungspflichtig Beschäftigte (SVB1). Im Zeitraum von 2018 bis 2019 nahm 
 die Zahl der Beschäftigten von 1609 auf 1603, nahm also um 6 Beschäftigte ab. 
 Die Gemeinde blieb damit weit hinter dem durchschnittlichen Wachstum des 
 Landkreises Mühldorf am Inn zurück.  
  
 Der Markt Buchbach hatte zum Stichtag 30.06.2024 (neueste verfügbare Daten) 
 3416 (3295 EW + 121 HW) Einwohnerinnen und Einwohner (mit Erstwohnsitz).  
 Gegenüber dem Stand vom 25.05.1987 (letzte Volkszählung) mit 2475 Einwoh-
 nern bedeutet dies eine deutliche Zunahme um 941 Einwohner bzw. 38,02 % im 
 Zeitraum von 37 Jahren. 
 Gegenüber dem Jahr 2011 (letzter Mikrozensus 3032) war eine Zunahme von 384 
 Einwohnern (+ 12,66 % in 13 Jahren) zu verzeichnen.  
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 Der Zuwachs an Einwohnern geht im Wesentlichen auf Wanderungsgewinne, d. h. 
 den Zuzug von Menschen zurück. So trat in den Jahren zwischen 2019 und 2021 
 ein positiver Wanderungssaldo in der Gemeinde auf (4 Personen). 
 In der  Zuzugsbewegung der letzten Jahre spiegelt sich die positive wirtschaftliche 
 Entwicklung in der Region, die gute verkehrliche Anbindung, eine attraktive Wohn-
 lage, sowie Ausstrahlungseffekte des Verdichtungsraums um München wider.  
 

Nach § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitpläne den Zielen der Raum- 
 ordnung anzupassen.  

Im Verflechtungsbereich der Mittelzentren gehört Buchbach zu Mühldorf a. Inn (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.4: Quelle: Regionalplan Südostoberbayern, Stand 2000 

 
 Im Landkreis Mühldorf war zwischen dem Jahr 1987 bis zum 31.12.2020 eine Zu-
 nahme um rund 23.601 Einwohner (von 92.882 auf 116.483) um 20,3 % zu re-
 gistrieren.  
 Für den Landkreis wird nach dem aktuellen Demographiespiegel eine leichte Ab-
 nahme der Einwohnerzahl von 124.203 (2024) auf 119.278 (2046) erwartet.  
 
 Der Markt Buchbach hatte zum Stichtag 30.06.2024 eine Einwohnerzahl von 3416 
 (siehe oben). Diese soll nach den demographischen Berechnungen bis 2045 um 
 37 Personen auf 3453 Einwohner steigen. Im Zuge der Planung wird mit einem 
 Einwohnerzuwachs von ca.136 Personen gerechnet.  
 Damit ist die Planung außerhalb des Rahmens einer dem demographischen 
 Wandel angepassten Siedlungsentwicklung. In den letzten Jahrzehnten hat sich 
 jedoch gezeigt, dass in der Realität die Prognosen nicht zutreffend waren und die 

 Gemeinde schneller gewachsen ist als angenommen wurde.  
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3.4  Flächennutzungsplan  
 
 Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im rechtskräftigen Flächen nutzungs-
 plan als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Die nord-östliche Fläche ist als 
 Dorfgebiet (MD) ausgewiesen. Dieser Bereich ist bereits durch den Bebauungsplan 
 „Steeg III“ rechtskräftig und soll mit der Neuaufstellung „Steeg IV“ angepasst 
 werden. 
 Der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 Abb. 5: Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan, Markt Buchbach mit 
 Planungsumgriff, Darstellung Änderungsfläche 
 

3.5  Übergeordnete Fachplanungen, sonstige Rechtsvorschriften 
 
 Einschlägige, auf anderer gesetzlicher Grundlage getroffene Baubeschränkungen 
 oder Schutzgebietsausweisungen (z.B. Wasserschutzgebiete, Landschafts- und 
 Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete oder anderweitige gesetzlich geschützte Berei-
 che, welche die Bebaubarkeit einschränken (z.B. geschützte Biotope, Bau- und 
 Bodendenkmäler) sind im Plangebiet und seinem näheren Umfeld nicht vorhan-
 den. 
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3.6  Bodenschutz  
 
 Aus § 1a Abs.2 BauGB ergeben sich besondere Anforderungen an den Boden-
 schutz.   
 Zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nut-
 zungen hat die Gemeinde geprüft, welche Möglichkeiten der Entwicklung insbeson-
 dere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere 
 Maßnahmen zur Innenentwicklung bestehen. Flächenpotenziale dieser Art sind 
 derzeit nicht vorhanden.   
 Daraus resultiert, dass im Gemeindegebiet keine adäquaten Flächen zur Verfügung 
 stehen. Der vorhandene Bedarf kann demnach nur durch die Neuinanspruchnahme 
 von bisher nicht baulich genutzter Fläche – in Form bisher landwirtschaftlich genutz-
 ter Böden – gedeckt werden. Diese Inanspruchnahme erfolgt nur im notwendigen 
 Umfang; die Bodenversiegelung soll durch entsprechende Festsetzungen auf das 
 notwendige Maß begrenzt werden.   
 

Zur Gestaltung des Orts- u. Landschaftsbildes kann durch textliche und  zeichneri-
sche Festsetzungen in der weiterführenden Bauleitplanung eine umgebungsorien-
tierte Baugestaltung und Höhenentwicklung sowie eine landschaftsverträgliche 
 Einbindung des Baugebietes gewährleistet werden.   

4.  Plangebiet 
 

4.1 Lage 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Abb. 6: Plangebiet, ohne Maßstab, Quelle: BayernAtlas,  
© Bayerische Vermessungsverwaltung, Stand 03.02.2025 
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Das Plangebiet des Bebauungsplanes liegt im süd- westlichen Gemeindegebiet 
 von Buchbach, nördlich des Ortsteiles Steeg. Der Geltungsbereich hat eine Fläche 
von insgesamt ca. 0,93 ha.  

  
 Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Grundstücke mit den 
 Flurnummer 1371, 1364/5, 1397/8, 1397/7,  1397/9, 1428/1 sowie eine Teilfläche 
 der Flurnummern 1428, 1364, 1471 und 1398, alle Gemarkung Walkersaich.  
 Das Gebiet schließt im Norden und Süden an bereits bestehende Wohnbebauung 
 an, im  Osten grenzt es an landwirtschaftliche Fluren und im Westen an die Staats-
 straße.  
 Das Gelände fällt in Richtung Osten leicht ab und weist auf einer Länge von ca. 75 
 Meter eine Höhendifferenz von ca. 4,5 Meter auf (niedrigster Punkt bei ca. 433 m ü. 
 NHN, höchster Punkt bei ca. 437,5 m ü. NHN). 
 

4.2 Nutzungen, Bestand 
 
 Das Plangebiet wird derzeit intensiv landwirtschaftlich als Grünland genutzt. Die 
 Flure sind ausgeräumt. Feldgehölze oder größere Ackerrandstreifen sind nicht 
 vorhanden.  

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist abweichend vom Luft-
bild mittlerweile keine Bebauung und kein Baumbestand mehr vorhanden. 
 Vor ca. 6 Jahren wurde ein gastwirtschaftliches Gebäude abgerissen und die Fläche 
nur notdürftig rekultiviert.  

 

4.3 Denkmäler  
 
4.3.1 Bodendenkmäler  
 
 Archäologische Fundstellen werden im Geltungsbereich und im näheren Umfeld 
 nicht vermutet.  
 Ungeachtet dessen wird nach Art. 8 BayDSchG bestehende Meldepflicht an das 
 Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde beim Land-
 ratsamt bei evtl. zu Tage tretenden Bodenfunden hingewiesen.  
 
4.3.2 Baudenkmäler  
 
 Baudenkmäler sind im näheren Umfeld nicht vorhanden.  
 

4.4  Wasser 
 
4.4.1 Grundwasser  
 Auszug aus: Geotechnisches Gutachten, Grundbaulabor München GmbH K. Back, E. 
 Seydel Diplomingenieure Lilienthalallee 7, 80807 München v. 07.04.2022 (Anlage Nr. 2):  
 

Die im Baufeld anstehenden tertiären Böden führen Schicht- und Sickerwasser. 
 Das Grundwasser wurde in den Kleinbohrungen nicht angetroffen. 

Gemäß dem Informationsdienst überschwemmungsgefährdeter Gebiete in Bayern 
 des Bay. Landesamtes für Umwelt ist davon auszugehen, dass bei Starkregen-
 ereignissen mit Überflutungen der Geländeoberfläche gerechnet werden muss. 

Für erdstatische Berechnungen wird empfohlen, die Kote des höchsten Bemes-
 sungswasserstandes 0,5 m unter aktueller Geländeoberkante anzusetzen; für Ab-
 dichtungen ist die Höhe der Geländeoberkante am Gebäude maßgebend. 
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 Auf Grundlage der vorliegenden Planungsunterlagen mit Stand vom 19.07.2020 
 wurden zur Erstellung eines geotechnischen Gutachtens Gelände und Labor-
 untersuchungen sowie weiterführende Recherchen in Hinblick auf die Grund-
 wasserstände im Untergrund durchgeführt. 
 Die ausgeführten Geländearbeiten geben nur einen punktuellen Aufschluss der 
 anstehenden Baugrundverhältnisse wieder. Im Zuge der Erd- und Gründungs-
 arbeiten ist aufgrund dessen fortlaufend zu prüfen, ob die  angetroffenen Unter-
 grundverhältnisse mit den im Gutachten beschriebenen übereinstimmen. Sollten 
 andere als die hier beschriebenen Baugrund- und Grundwasserverhältnisse ange-
 troffen werden oder sich die Planung ändern, so ist unser Büro zur Abstimmung 
 der weiteren Vorgehensweise unverzüglich in Kenntnis zu setzen.  
 Nach Freigabe der Entwurfsplanung mit definierten Höhenkoten muss diese Vor-
 untersuchung zwingend zu einer Hauptuntersuchung nach DIN 4020 ergänzt wer-
 den.  
 Aufgrund der kritischen Baugrundsituation muss der Sachverständige für Geo-
 technik beratend bei der Planung der Baugrubensicherung, der Wasserhaltung, 
 der Gründung und der Abdichtung erdberührter Bauteile eingebunden sowie zur 
 baubegleitenden geotechnischen und umwelttechnischen  Überwachung herange-
 zogen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Abb.: 7 Rammsondierungen, Kleinbohrungen 
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4.4.2 Oberflächengewässer – Bachlauf Bestand 
 

Durch das Planungsgebiet läuft ein Bach (Erlbach), ein Gewässer 3. Ordnung.  
Dieser etwa 0,8 – 1,2 m breite Bachlauf liegt nur leicht tiefer gegenüber den an-
grenzenden Fluren. Die senkrechten Uferabbrüche sind sehr lückig bewachsen. 
Der Erlbach soll auf einer Länge von ca. 110 Metern nach Osten verschoben und 
zurück an das ursprüngliche Bachbett verlegt werden.  
 

4.4.3 Oberflächengewässer – Bachlauf Verlegung – Hochwasserschutz 
 

Im Zuge des Wasserrechtlichen Verfahrens nach § 68 Abs. 2 WHG (Wasserhaus-
haltsgesetz) wird parallel zum Bebauungsplanverfahren die Ausgestaltung des 
neuen Gewässerverlaufs geplant.  
 
Auszug aus: Hydrologisches und hydraulisches Gutachten, Aquasoli Ing. Büro, Haunertinger Straße 

1a, 83313 Siegsdorf, 25.03.2025 (Anlage Nr. 4): 

 Der Erlbach, der mitten durch das Baugebiet läuft, soll an sein ursprüngliches 
 Bachbett (Fl.Nr.1471) zurückverlegt werden.  
 Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans wurde durch das Ingenieurbüro 
 aquasoli ein hydrologisches und hydraulisches Gutachten verfasst, welches die 
 Abflusssituation des Erlbaches und des parallel fließenden Thaler Grabens, beide 
 Gewässer 3. Ordnung, im Bereich des Planungsgebietes im Bemessungsfall 
 HQ100 untersucht. Dieses Gutachten liegt dem Bebauungsplan als Anlage Nr. 5 
 bei.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Abb.:8 Sohle (blau) und Böschungsbereiche(orange) des neuen Gewässerverlaufs 
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 Das Ing.-Büro bewertet im hydrotechnischen Gutachten die Verlegung des Erl-
 baches in der zusammenfassenden Stellungnahme wie folgt: 
  Auszug aus dem Gutachten: 

 Im Gemeindeteil Steeg verursacht der Erlbach im Lastfall HQ100 weiträumige 
 Überschwemmungen. Besonders betroffen sind dabei die Ortsbereiche nördlich 
 des Bauvorhabens („Steeger Siedlung“ und St 2086). Infolge des bestehenden 
 westlichen Durchlasses ergibt sich ein Zufluss zum raumrelevanten Projektbereich 
 in Höhe von ca. 1,5 m³/s. Im Bereich des Bauvorhabens kommt es im Lastfall 
 HQ100 zu kleinräumigen Ausuferungen des Erlbachs.   
 Im Planungsbereich ist eine Verlegung des Gewässers sowie eine Verrohrung 
 DN1500 (Länge ca. 11 m) vorgesehen. Das neu herzustellende Gewässer wird 
 dabei so umgesetzt, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:   
 

• Die großräumige Abflusssituation wird durch Gewässerverlegung nicht 
beeinflusst. 

• Es ist keine Bestandsbebauung von einer Erhöhung der Fließtiefen be-
troffen. 

• Die Gewässerverlegung hat keine neuen Betroffenheiten zur Folge. 

• Das geplante Gerinne des Erlbachs im Projektbereich weist die notwendige 
 Leistungsfähigkeit von ca. 1,5 m³/s (ohne Freibord) auf. 

• Es besteht keine Gefährdung der geplanten Bebauung im Lastfall HQ100. 

• Durch den neuen Gewässerverlauf wird zusätzlicher Retentionsraum 
geschaffen (positive Retentionsraumbilanz) 

 
 Im Zuge des Wasserrechtlichen Verfahrens nach § 68 Abs. 2 WHG (Wasserhaus-
 haltsgesetz) wird die Ausgestaltung des neuen Gewässerverlaufs geplant. Dabei 
 sollten insbesondere naturschutzfachliche Aspekte (aquatische und terrestrische 
 Durchgängigkeit, naturnahe Gewässergestaltung) beachtet werden. Zugleich 
 muss in Bereichen mit steiler Böschung (Böschungsneigung 1:1) eine geeignete 
 Böschungsbefestigung umgesetzt werden. Die hydraulische Leistungsfähigkeit 
 bzw. der Abflussquerschnitt darf nicht verringert werden. Sollte eine zusätzliche 
 Aufweitung des Gewässers im südlichen Planungsbereich aus naturschutzfach-
 licher Sicht benötigt werden, erfolgt ein zusätzlicher Retentionsraumgewinn. Die 
 Retentionsraumbilanz bleibt damit, auf der sicheren Seite liegend, gültig. Bei einer 
 Verkleinerung der Aufweitung verliert die in diesem Gutachten ermittelte Reten-
 tionsraumbilanz ihre Gültigkeit.  
 Es wird darauf hingewiesen, dass sich die geplante Bebauung in einem  wasser-
 sensiblen Bereich befindet. Im Falle von extremen Gewässerhochwasser oder 
 auch extremen Starkregenereignissen besteht trotz der konzeptionierten Maß-
 nahmen ein Gefährdungsrisiko. Es wird daher eine hochwasserangepasste Bau-
 ausführung empfohlen. Entsprechende Empfehlungen zur hochwasserangepas-
 sten Bauausführung können zum Beispiel der „Hochwasserschutzfibel – Objekt-
 schutz und bauliche Vorsorge“ des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und 
 Heimat (BMI, 2018) oder, dem „Leitfaden Starkregen–Objektschutz und bauliche 
 Vorsorge“, herausgegeben vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumordnung 
 (BBSR im BBR, 2019) entnommen werden. 
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 Abb. 9: Abflusssituation im Planungszustand, maximale Fließtiefen HQ100 – Detailansicht 
 Bauvorhaben 
 

5. Planinhalte  
 
5.1 Art der baulichen Nutzung 
 
 Die gesamten baulich genutzten Flächen sind als Allgemeines Wohngebiet (WA) 
 gem. § 4 BauNVO festgesetzt. 
 
 allgemein zulässig sind: 

• Wohngebäude, 

• die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirt-
schaften, sowie nicht störende Handwerksbetriebe  



16 
                CHRISTA   SCHWARZMOSER    ARCHITEKTIN    GUMPOLDING 6     84428 BUCHBACH 

              ___________________________________________________________________  
 

 

Markt Buchbach, BP „Steeg IV“ i.d.F.v. 10.06.2025         - Begründung 

 Um den sensiblen Wohnbereich im Hinblick auf Lärmbelästigungen zu schützen, 
 werden gemäß § 4 Abs 2 Satz 3 zulässigen Nutzungen und § 4 Abs. 3 BauNVO 
 ausnahmsweise zugelassenen Nutzungen ausgeschlossen. 

ausgeschlossen werden: 

• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 

• Betrieb des Beherbergungsgewerbes 

• Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 

• Anlagen für Verwaltungen 

• Gartenbaubetriebe 

• Tankstellen 
 

5.2 Maß der baulichen Nutzung, Höhenlage der Gebäude  
 
 Das Maß der baulichen Nutzung wird über die maximal zulässige Grundfläche, die 
 maximal zulässige Wandhöhe und die maximale Zahl der Vollgeschosse festgelegt.  
 Mit der Festsetzung der maximalen Grundfläche auf den Parzellen wird eine groß-
 zügige Überbauung der Grundstücke ermöglicht und gleichzeitig sichergestellt, 
 dass die Versiegelung des Grundstücks durch bauliche Anlagen, sowie in Verbin-
 dung mit § 19 Abs. 4 BauNVO durch Stellplätze und Zufahrten begrenzt  wird. 
 Durch die 50%ige Überschreitungsmöglichkeit der Grundfläche für Stellplätze etc. 
 entsteht eine maximale zulässige Gesamtversiegelung der Grundstücksfläche.   
 Die Festsetzung der maximalen Grundfläche, der maximalen Zahl der Vollge-
 schosse, sowie der maximalen Wandhöhen begrenzt die im Gebiet entstehenden 
 Baukörpervolumina und stellt eine geordnete Höhenentwicklung im Baugebiet 
 sicher. Durch die Obergrenzen können dreigeschossige, der Topographie ange-
 passte Baukörper entstehen.  
 
  Im Baugebiet sind neu vorgesehen:  
  

• 1 Wohnheim mit max. 36 Appartements  

• 4 Mehrfamilienhäuser mit bis max. 8 Wohneinheiten/Mehrfamilienhaus        

• 1 Hausgruppe mit 4 Reihenhäusern mit max. 1 Wohneinheit/Reihenhaus 
 
 Es sind maximal 3 Geschosse zulässig. 
 
 Im Vergleich zur klassische Einfamilienhausbebauung im ländlichen Raum kann 
 mit dieser verdichteten Form der Bebauung die Flächenneuinanspruchnahme 
 durch flächensparende Siedlungs- und Erschließungsstrukturen reduziert werden. 
 Es ist damit zu rechnen, dass das Gebiet innerhalb von ca. 5 Jahren ab Inkraft-
 treten des Bebauungsplanes bebaut sein wird. 
 

Bei durchschnittlicher Belegung von 3 Personen pro Reihenhaus, ca. 22 Personen 
pro Mehrfamilienhaus und 36 Personen beim Wohnheim werden dann künftig ca. 
136 Personen in diesem Gebiet wohnen. 

  

5.3  Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche  
 
 Im Gebiet ist ausschließlich offene Bauweise zulässig.  

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgelegt. 
Planungsziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung eines Wohnquartiers mit einer 
Hausgruppe mit vier Reihenhäusern, vier Mehrfamilienhäusern und einem Wohn-
heim. Diese Gebäude sollen von Mitarbeitern der ortsansässigen BAUER Gruppe 
genutzt werden.  
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 Die Geländeschnitte im Anhang zeigen beispielhaft Gebäude an unterschiedlichen 
 Positionen im Gelände. Sie sollen verdeutlichen, dass die festgesetzten Wandhö-
 hen im Gelände auch tatsächlich umgesetzt werden können.  
 Es handelt sich dabei um eine schematische Darstellung. Tatsächlich werden auf-
 grund der festgesetzten Grundfläche Gebäude nicht in der dargestellten Größe 
 entstehen. 

 
5.4 Carports, Stellplätze und Nebenanlagen  
 

Um den Stellplatzbedarf für die geplanten Nutzungen abbilden zu können, sind 
offene Stellplätze und Carports im Bebauungsplangebiet auf den dafür vorgese-
henen Flächen zulässig und herzustellen. Der für die Mehrfamilienhäuser (Gebäu-
de B, C, D, E) geltende Stellplatzschlüssel entspricht der Anlage 6 zur Stellplatz-
satzung des Marktes Buchbach vom 25.07.2023. Von dem Stellplatzschlüssel der 
Anlage 7 zur Garagen- und Stellplatzverordnung in der Fassung ab 01.10.2025 kann 
bei den Mehrfamilienhäusern abgewichen werden, da für kleine Wohneinheiten bis 
zu einschließlich 40 m² Wohnfläche – insbesondere aufgrund der geringen Bewoh-
neranzahl pro Wohneinheit – nicht davon auszugehen ist, dass ein höherer Stell-
platzbedarf besteht. Für Mehrfamilienhäuser mit Wohneinheiten über 40 m² Wohn-
fläche sind grundsätzlich, entsprechend der Anlage zur Garagen- und Stellplatz-
verordnung in der Fassung ab 01.10.2025, zwei Stellplätze herzustellen. Der Stell-
platzschlüssel für das Wohnheim (Gebäude A) und für die Reihenhäuser (Gebäu-
de F) entspricht ebenfalls der Anlage zur Garagen- und Stellplatzverordnung in der 
Fassung ab 01.10.2025. Auch die Stellplatzsatzung des Marktes Buchbach vom 
25.07.2023 sieht für Reihenhäuser 2 Stellplätze je Wohneinheit vor. 
 
Im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung soll die Möglichkeit geschaffen wer-
den, die grundsätzlich erforderliche Anzahl an Stellplätzen/Carports zu reduzieren, 
sofern im Einzelfall ein individuelles und qualifiziertes Nutzungskonzept vorgelegt 
wird. Diese Festsetzung verfolgt das Ziel, zukunftsfähige und nachhaltige Mobili-
tätsformen zu fördern und gleichzeitig den Flächenverbrauch sowie die mit Stell-
plätzen verbundenen Auswirkungen zu minimieren. Die Reduzierung der Stell-
plätze/Carports zugunsten anderer Mobilitätsangebote wie Carsharing, Fahrradab-
stellanlagen, ÖPNV-Nutzung usw. trägt zur Reduktion des motorisierten Individual-
verkehrs bei. Die Möglichkeit, durch ein qualifiziertes und individuelles Mobilitäts-
konzept eine Reduktion an Stellplätzen/Carports zu begründen, erlaubt eine flexi-
ble und standortgerechte Anpassung an die tatsächlichen Mobilitätsbedarfe. 
 
Im nordöstlichen Bereich des Plangebiets sind für die Reihenhäuser (Gebäude F) 
Carports vorgesehen, die ausschließlich über die davor liegenden Stellplätze er-
reichbar sind (sog. gefangene Stellplätze). Die Herstellung und Nutzung eines ge- 
fangenen Stellplatzes in Zusammenhang mit einem anderen, nicht-gefangenen 
Stellplatz, ist für die Nutzer dieser Stellplätze im konkreten Einzelfall zumutbar und 
praktikabel, und für die Gemeinde auch aus städtebaulicher Sicht geeignet, den 
Stellplatzbedarf zu decken, da beide Stellplätze (der gefangene Stellplatz und der 
nicht-gefangene Stellplatz) jeweils derselben Wohneinheit zugeordnet sind. Die 
Nutzung und Organisation der Stellplatzsituation liegt also in der Hand der Bewoh-
ner derselben Wohneinheit, die sich nahestehen und sich abstimmen bzw. Zweit-
schlüssel in der Wohneinheit deponieren können, sodass Blockierungen der Kfz und 
dadurch bedingte Nutzungskonflikte durch entsprechende Absprachen nicht zu 
erwarten sind. 
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5.5 Bauliche Gestaltung  
 
 Die Festsetzungen zur baulichen Gestaltung sind Ausdruck des Gestaltungs-
 willens des Marktes Buchbach.  
 Die Festsetzung der Dachform stellt eine geordnete, der Hangneigung angepasste 
 Dachlandschaft und Bauhöhenentwicklung  sicher. 
 Als Dachformen sind Flachdächer mit extensiver Begrünung festgesetzt, ebenso 
 bei den überdachten Stellplätzen (Carports). 
 Die Höhenentwicklung ist bei allen Gebäudetypen durch eine maximale Wandhöhe 
 begrenzt.  
 

5.6 Abstandsflächen 
 

Abweichend von den gesetzlichen Abstandsflächen nach Art. 6 Abs. 5 S. 1 BayBO 
regelt der vorliegende Bebauungsplan auf Grundlage des Art. 6 Abs. 5 S. 2 BayBO, 
dass im Bebauungsplangebiet Abstandsflächen gelten, die sich aus der 
überbaubaren Grundstücksfläche und der maximalen Wandhöhe ergeben. Durch 
diese in Ziff. 2.a.1 getroffene textlichen Festsetzung in Verbindung mit der neuen 
Nivellierung des Geländes – unter Bezugnahme auf die Anschlusshöhen der be-
stehenden Hauptstraße sowie der neu geplanten Erschließungsstraße – können die 
gesetzlichen Abstandsflächen von 0,4 H gem. Art. 6 Abs. 5 S. 1 BayBO – die sich 
grundsätzlich an der natürlichen Geländeoberfläche orientieren – eingehalten 
werden. Eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Besonnung, sowie ausrei-
chende Sozialabstände sind somit gewährleistet.   

 
 Auf Parzelle Nummer 7 im Süden des Baugebietes werden Carports errichtet.  

Da in diesem Bereich laut Immissionsschutzgutachten eine Lärmschutzwand er-
richtet  werden muss, funktioniert diese gleichzeitig als Rückwand für die Carports.  
An diese Grundstücksgrenze angrenzend liegt eine 5,40 Meter breite Zufahrt zum 
 Schützenheimgebäude, weshalb es zumutbar ist, dass im Bereich der Parzelle 7 
 ein von Art. 6 Abs. 5 S. 1 BayBO abweichendes Maß der Tiefe der Abstandsfläche 
festgesetzt wird. 

 
5.7 Verkehr und Erschließung  
 
5.7.1 Äußere Verkehrserschließung  
 
 Die äußere Erschließung des Plangebietes wird über die Staatsstraße (ST 2087, 
 Dorfenerstraße) sichergestellt. Diese führt in den Hauptort Buchbach und hat eine 
 Anbindung an die Anschlussstelle der Autobahn A 94 (Passau – München) in ca. 8 
 km Entfernung.   
 
5.7.2  Innere Verkehrserschließung  
 

 Die Erschließung des Baugebietes erfolgt über eine öffentliche Erschließungs-
spange mit einer Fahrbahnbreite von 6,00 Metern. Die gesamte innere Verkehrs-
erschließung wird durch unterschiedliche Beläge, 1,5 m Pflasterung, 4 m Asphalt, 
0,5 m Schotterrasen verkehrsberuhigt ausgeführt.  
Besondere Festsetzungen für den Brandschutz sind nicht erforderlich.  
Auf die Vorgaben der BayBO zum baulichen Brandschutz wird hingewiesen.  
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5.7.3 Fuß- und Radverkehr  
 
 Der vorhandene Gehweg mit Fahrradnutzung entlang der Staatsstraße angrenzend 
 an das Baugebiet ist in Richtung Hauptort Buchbach weitergeführt und bietet eine 
 günstige Anbindung an die Ortsmitte.  
 
5.7.4 Öffentlicher Personennahverkehr, überörtlicher Verkehrsanschluss  
 
 Buchbach besitzt einen Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr und 
 somit eine gute Anbin dungsmöglichkeit für zahlreiche Pendler ins überörtliche 
 Bahnnetz. Von Schwindegg aus verläuft die Bahnlinie München-Mühldorf. In 
 Schwindegg halten während der Hauptverkehrszeiten überwiegend alle Züge 
 mindestens im Stundentakt. Die Bahn bietet somit eine gute Möglichkeit für die 
 zahlreichen Pendler und für  Schüler in die weiterführenden Schulen.  
 Die Bushaltestelle liegt direkt gegenüber dem Baugebiet.  
 Des Weiteren ist Buchbach über vorhandene Staats-, Kreis- und Gemeinde-
 straßen und die seit 2019 eröffneten Autobahn A 94 gut an den überörtlichen 
 Straßenverkehr angebunden. 
     
5.7.5 Wasserversorgung  
 
 Die Wasserversorgung ist sichergestellt durch den Zweckverband zur Wasserver-
 sorgung der „Isener Gruppe“. 
   
5.7.6 Abwasserbeseitigung  
 
 Im Baugebiet wird ein Trennsystem zur Abwasserbeseitigung ausgeführt. Das an-
 fallende Schmutzwasser wird über einen neu herzustellenden Kanal in den vor-
 handenen gemeindlichen Freispiegelkanal eingeleitet und von dort der vollbio-
 logischen Kläranlage zugeführt. 
 Das anfallende Regenwasser wird über einen separaten Regenwasserkanal ge-
 sammelt, gedrosselt und kontrolliert in den Erlbach eingeleitet. Für die Regen-
 wassereinleitung ist ein gesonderter wasserrechtlicher Genehmigungsantrag er-
 forderlich. 
 
5.7.7 Energieversorgung, Telekommunikation, Abfallbeseitigung  
 
 Die Stromgrundversorgung erfolgt durch die BAUER Elektroanlagen Süd GmbH & 
 Co.KG. 
 Die Versorgung des Wohngebietes mit Telekommunikationsanlagen erfolgt über 
 das bereits vorhandene Netz in den angrenzenden Straßen. 
 Die Müllabfuhr ist durch den Landkreis Mühldorf am Inn gesichert. 
 

5.8 Wasserwirtschaft 
 
5.8.1  Oberflächenwasserbeseitigung 
 
 Da die geologischen Verhältnisse im Baugebiet eine flächendeckende Ver-
 sickerung nur eingeschränkt zulassen, ist eine zentrale Versickerung des anfallen-
 den Niederschlagswassers nicht vorgesehen. Unverschmutztes Niederschlags-
 wasser von Dachflächen und sonstigen befestigten Flächen soll, über den Regen-
 wasserkanal erfasst, gedrosselt, und kontrolliert in den Erlbach eingeleitet werden. 
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 Bei Grundstücken über 800 m² befestigter Fläche ist durch den Eigentümer ein 
 Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100, Punkt 14.9.4 zu führen. 
 Im Einzelfall bleibt den Bauwerbern vorbehalten, die Möglichkeit einer grund-
 stücksbezogenen Versickerung eigenverantwortlich zu prüfen. Dabei ist zu er-
 mitteln, ob die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) Anwen-
 dung findet oder ob eine erlaubnispflichtige Benutzung gemäß Wasserhaushalts-
 gesetz (WHG) vorliegt. 
 Zusätzlich wird auf die Möglichkeit der Regenwassernutzung zur Gartenbewäs-

 serung oder als Brauchwasser, z. B. für die Toilettenspülung, hingewiesen. 
  

5.9 Grünordnung, Artenschutz  
 
5.9.1 Festsetzungen zur Grünordnung  
 

Im Bebauungsplan werden Festsetzungen zu den Grünflächen getroffen. Es wer-
den Angaben zur Pflanzung von Bäumen und deren Pflanzgrößen gemacht, 
außerdem wird eine Artenliste vorgegeben. Eine Negativliste beinhaltet die Pflan-
zen, die nicht erlaubt sind. Des Weiteren werden Festlegungen zu den Stellplatz-
flächen getroffen.   
Durch die Lage der Freiflächen mit privatem Spielplatz sowie der festgesetzten 
Baumpflanzungen am Erlbach wird das neue Quartier gut in die Landschaft ein-
gebunden. 

 
5.9.2 Spezieller Artenschutz (Verbotstatbestände) 
 
  Das Vorkommen von europäisch und national geschützter Arten im Planungsge-

biet wurde im Rahmen einer Relevanzprüfung zur speziellen artenschutzrecht- 
lichen Prüfung (saP) durch das Umweltplanungsbüros Scholz, Wurmsham i.d.F. v. 
Sept.2024 untersucht. Bezüglich der Ergebnisse der Kartierung wird auf den im 
Anhang beigehefteten Bericht verwiesen. (Anlage Nr. 3) 

  Ergänzend dazu wurde der Erlbach auf mögliche Vorkommen der Bachmuschel 
durch das Büro für Gewässerökologie und Fischbiologie, Herrn Holzner, abgeprüft. 
Die Untersuchung fand im März 2025 statt. Es wurden keine Bachmuscheln ange-
troffen. (Anlage Nr. 5) 

 
5.10 Klimaschutz, Klimaanpassung  
 

 Insgesamt sind der flächensparende Umgang der neuen Bebauung, die Vorgabe 
 zur extensiven Dachbegrünung und die Aufwertung des neuen Erlbaches wertvoll 
 im Hinblick auf Klimaschutz. 

 

5.11 Immissionsschutz, Immissionen 
 

 Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes "Buchbach-Steeg“ der Gemeinde 
Buchbach wurde bzgl. der Geräuschemissionen und -immissionen das Gutachten 
der Lärmschutzberatung Steger & Partner GmbH, Bericht Nr. 6723/B1/ch vom 
18.03.2025, Anlage Nr. 1 erstellt. (Anlage Nr. 1)  

 Es kommt zu folgenden Ergebnissen: 
 

5.11.1 Verkehrsgeräuschimmissionen 
 

Auf das Planungsgebiet wirken die Verkehrsgeräuschimmissionen der Dorfener 
Straße und der Gewerbestraße ein. 
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Dies führt insbesondere an den geplanten Baugrenzen im Nahbereich der Straßen 
zu erheblichen Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte für 
allgemeine Wohngebiete der DIN 18005 sowie auch der Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV für Wohngebiete.  
Die von der Rechtsprechung im Allgemeinen als Grenze zu einer möglichen 
Gesundheitsgefahr angesehenen Schwellwerte in Höhe von 70 dB(A) tagsüber und 
60 dB(A) nachts werden jedoch nicht überschritten. 

Da insbesondere zur Dorfener Straße, aber auch zur Gewerbestraße Zuwegungen 
und Erschließungsachsen freigehalten werden müssen und grundsätzlich im 
innerörtlichen Bereich die Anordnung von ausreichend wirksamen aktiven Schall-
schutzmaßnahmen (Lärmschutzwände) in der Regel aus städtebaulichen Grün-den 
ausscheidet, muss zur Sicherstellung der Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse auf baulichen Schallschutz an den Gebäuden unter Be-
rücksichtigung der allgemein im Wohngebiet zulässigen Gewerbegeräusch-
immissionen abgestellt werden. 

In Bezug auf die einwirkenden Beurteilungspegel der Straßenverkehrsgeräusche 
sowie unter Berücksichtigung der zulässigen Gewerbegeräuschimmissionen er-
geben sich Anforderungen an den baulichen Schallschutz in Höhe von erf. R'w,ges = 
30 - 41 dB. 

Zur Berücksichtigung ortsüblicher Geräusche (Spielen von Kindern, Pkw-Verkehr 
auf den Erschließungsstraßen, Rasenmäher, etc.) wird empfohlen, auch bei ge-
ringeren Anforderungen grundsätzlich ein Schalldämm-Maß von R'w,ges ≥ 35 dB 
einzuhalten, welches von den heute üblichen Bauweisen in der Regel ohne er-
heblichen Mehraufwand erreicht wird. 

Aufgrund von berechneten Beurteilungspegeln über 45 dB(A) während der 
Nachtzeit, ab dem auch nur bei gekippt geöffnetem Fenster in der Regel unge-
störter Schlaf nicht mehr möglich ist, wurde bei betroffenen Schlaf- und Kinder-
zimmern der Einbau von Einrichtungen zur Raumbelüftung festgesetzt, die auch bei 
geschlossenen Fenstern ausreichenden Luftwechsel sicherstellen. 

5.11.2  Geräuschimmissionen des Schützenheims 

Für den Betrieb des Schützenheims liegt ein Genehmigungsbescheid vor, der 
einen regulären Betrieb sowie einen Betrieb für ein einzelnes seltenes Ereignis pro 
Jahr (Schützenball) vorsieht. 

Nach Genehmigungsbescheid ist der reguläre Betrieb anhand der Vorgaben der 
TA-Lärm (6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz) zu beurteilen. Auf Basis einer mit dem Betreiber abgestimmten Betriebs-
beschreibung wurden an den maßgeblichen Immissionsorten der bestehenden 
und geplanten Bebau-ung die zu erwartenden Beurteilungs- und Maximalpegel 
berechnet. Für diesen Zustand werden sowohl die Immissionsrichtwerte der TA-
Lärm als auch die zuge-hörigen Spitzenpegelkriterien unter Berücksichtigung der 
im Bebauungsplan fest-gesetzten Lärmschutzwand entlang der geplanten Car-
ports nördlich des Schützenheimes eingehalten. Dabei sind insgesamt 6 der 
vorhandenen Stell-plätze zur Nachtzeit nicht nutzbar, diese sind jedoch auch nach 
Stellplatznach-weis nicht erforderlich. Mit dem Betreiber wurde abgestimmt, dass 
im Zuge einer bei der Genehmigungsbehörde zu beantragenden Änderung des 
Betriebes des Schützenheimes auf eine nächtliche Nutzung dieser Stell-plätze 
verzichtet wird. 
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Abb.10.: Regelmäßiger Betrieb Schützenheim, Spitzenpegel, Beurteilungspegel an den 
geplanten Fassaden nachts (22.00 – 6.00 Uhr)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Abb.11.: Seltenes Ereignis Schützenheim, Spitzenpegel, Beurteilungspegel an den ge-     
planten Fassaden nachts (22.00 – 6.00 Uhr)  
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Für das seltene Ereignis (Schützenball), das gemäß Genehmigungsbescheid einmal 
pro Jahr stattfinden kann, gibt der Genehmigungsbescheid eigene erhöhte Richt-
werte für die Bebauung im Umfeld an. Die Beurteilung erfolgt dabei nach den Vo-
rgaben des Genehmigungsbescheides anhand der 18. BImSchV (Sportanlagen-
lärmschutzverordnung). Diese erhöhten Immissionsrichtwerte sowie die zugehöri-gen 
Spitzenpegelkriterien werden für das seltene Ereignis unter Berücksichtigung der 
Lärmschutzwand eingehalten. Im Rahmen dieses seltenen Ereignisses können auch 
alle Stellplätze des vorhandenen Parkplatzes genutzt werden. 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass sich unter Berücksichtigung des oben be-
schriebenen Betriebes des Schützenheimes durch die geplante Bebauung innerhalb 
des Planungsgebietes keine einschränkenden Rückwirkungen auf den Betrieb des 
Schützenheimes ergeben. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Abb. 12.: Südlicher Bereich des Baugebietes, Grundstücksgrenze zu Schützenheim. Während des 
regelmäßigen Betriebes auszuschließende Stellplätze. Die Lage der Lärmschutzwand ist in gelb 
dargestellt. 
 

5.12 Altlasten, Kampfmittel  
 
5.12.1 Altlasten  
 Auszug aus: Geotechnisches Gutachten, Grundbaulabor München GmbH K. Back, E. 
 Seydel  Diplomingenieure Lilienthalallee 7, 80807 München: 07.04.2022 (Anlage Nr. 1): 
 

Im Zuge der Geländearbeiten wurden lokal künstlich aufgefüllte Böden bis in Tiefen 
von 1,0 m festgestellt. Dieses im Zuge des Aushubs anfallende sensorisch auffällige 
Material ist zu entnehmen, zu separieren und zur Beprobung gemäß LAGA PN98 
zu Haufwerken mit maximal 250 m³ aufzuhalden. Zur Klärung der Entsorgungswege 
ist das Material gemäß Leitfaden zur Verfüllung von Gruben, Brüchen und 
Tagebauen (LVGBT) bzw. der Deponieverordnung (DepV) zu deklarieren. Die 
hierbei erforderliche fachtechnische Aushubüberwachung kann vom o.g. Labor 
übernommen werden. Verunreinigtes Bodenmaterial ist ordnungsgemäß zu 
entsorgen. Der Platzbedarf für die Haufwerksbildung sowie die Zeit bis zu einer 
Abfuhr des Materials (mind. etwa fünf Arbeitstage ab Beprobung) sind unbedingt in 
den Bauablauf einzuplanen.  
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 In der Ausschreibung der Erdarbeiten sind zwingend Positionen für die Entsorgung 
der künstlich aufgefüllten Böden (Z 0, Z 1.1. Z 1.2 und Z 2 nach LVGBT sowie DK0 
und DK1 nach DepV) zu berücksichtigen. Der Organikgehalt der zu entsorgenden 
Böden ist in der Ausschreibung der Erdarbeiten / Entsorgungsarbeiten zwingend zu 
berücksichtigen (TOC bis zu 6 M.-%). Massenabschätzungen und Quotelungen der 
Zuordnungsklassen sind vom Aufsteller der Ausschreibung vorzunehmen.  

 
 Auf Grundlage der vorliegenden Planungsunterlagen mit Stand vom 19.07.2020 
 wurden zur Erstellung eines geotechnischen Gutachtens Gelände und Laborun-
 tersuchungen sowie weiterführende Recherchen in Hinblick auf die Grundwasser-
 stände im Untergrund durchgeführt. 
 Die ausgeführten Geländearbeiten geben nur einen punktuellen Aufschluss der 
 anstehenden Baugrundverhältnisse wieder. Im Zuge der Erd- und Gründungs-
 arbeiten ist aufgrund dessen fortlaufend zu prüfen, ob die angetroffenen Unter-
 grundverhältnisse mit den im Gutachten beschriebenen übereinstimmen. Sollten 
 andere als die hier be schriebenen Baugrund- und Grundwasserverhältnisse ange-
 troffen werden oder sich die Planung ändern, so ist unser Büro zur Abstimmung 
 der weiteren Vorgehensweise unverzüglich in Kenntnis zu setzen.  
 Nach Freigabe der Entwurfsplanung mit definierten Höhenkoten muss diese Vor-
 untersuchung zwingend zu einer Hauptuntersuchung nach DIN 4020 ergänzt wer-
 den.  
 Aufgrund der kritischen Baugrundsituation muss der Sachverständige für Geotech-
 nik beratend bei der Planung der Baugrubensicherung, der Wasserhaltung, der 
 Gründung und der Abdichtung erdberührter Bauteile eingebunden sowie zur bau-
 begleitenden geotechnischen und umwelttechnischen Überwachung herange-
 zogen werden. 
  
5.12.2 Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen 
 
 Sollten bei Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des 
 Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder 
 Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt Mühldorf am Inn zu benach-
 richtgen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG). Der Aushub ist z.B. in 
 dichten Containern mit Abdeckung zwischenzulagern bzw. die Aushubmaßnahme 
 ist zu unterbrechen bis der Entsorgungsweg des Materials geklärt ist. 
 Bei Hinweisen auf schädliche Bodenveränderungen, deren Ausmaß auf eine 
 Grund Wassergefährdung deuten, sind das Landratsamt in Mühldorf sowie das 
 Wasserwirtschaftsamt in Rosenheim unverzüglich zu benachrichtigen.   
 
5.12.3 Kampfmittel 
  
 Vor Ausführung der Erdarbeiten und eventueller Spezialtiefbauarbeiten wird em-
 pfohlen, für das Grundstück eine digitale Luftbildauswertung hinsichtlich Kampf-
 mittelverdacht durchführen zu lassen. Bei einem positiven Befund hat zwingend 
 eine technische Kampfmittelsondierung des Grundstücks durch einen vom bayeri-
 schen Staatsministerium zertifizierten Kampfmittelsuchdienst zu erfolgen. Ist ein 
 Freimessen des Baufeldes im Vorfeld der Erdarbeiten nicht möglich, müssen die 
 Aushubarbeiten durch einen  Kampfmittelspezialisten gemäß § 20 SprenG beglei-
 tet werden. 
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5.13 Bodendenkmäler 
  

Nach den Kartenwerken des bay. Landesamts für Denkmalpflege gibt es keine  
 Hinweise auf Bodendenkmäler im Bereich des Grundstücks. 
 Sollten jedoch Bodendenkmäler gefunden werden, gilt die Meldepflicht nach Art. 8 
 Abs. 1 BayDSchG:  

Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren 
Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur 
Anzeige ve-pflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks 
sowie der Unter-nehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. 
Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den 
Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, 
so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit, 
oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Art. 8 Abs. 2 BayDSchG:  
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer 
Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denk-
malschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Ar-
beiten gestattet. 

 Treten bei o. g. Maßnahme Bodendenkmäler auf, sind diese unverzüglich gem. o. 
 g. Art.  8 BayDSchG zu melden und eine Abstimmung mit der Unteren 
 Denkmalschutzbe-hörde  und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 
 vorzunehmen. Ein Mitar-beiter des  Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege 
 führt anschließend die Denk- malfeststellung durch. Die so identifizierten  Boden-
 denkmäler sind fachlich qualifiziert  aufzunehmen, zu dokumentieren und auszu-
 graben. Der so entstandene denkmalpflegerische Mehraufwand wird durch die 
 Beauftragung einer fachlich qualifizierten Grabungsfirma durch das Bayerische 
 Landesamt für Denkmalpflege übernommen. 

 
5.14 Bodenschutz  
  
 Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind insbesondere für Aushub und Zwischenlagerung 

zum Schutz des Bodens vor physikalischen und stofflichen Beeinträchtigungen die 
Vorgaben der DIN 18915 und DIN 19731 zu berücksichtigen. Zudem wird empfoh-
len, im Vorfeld von Baumaßnahmen mit einer Eingriffsfläche > 5.000 m² oder bei 
Böden mit hoher Funktionserfüllung oder besonders empfindlichen Böden eine bo-
denkundliche Baubegleitung einschließlich Bodenschutzkonzept, gemäß DIN 19639 
Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben vorzusehen.  

 Die Entsorgung von überschüssigem Bodenmaterial sollte zur Vermeidung von 
 Bauverzögerungen und Mehrkosten mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf vor 
 Baubeginn geplant werden. Dabei wird die Erstellung einer Massenbilanz "Boden 
 mit Verwertungskonzept“ empfohlen. Oberstes Ziel ist die Vermeidung von Boden-
 aushub bzw. die Wiederverwendung von Bodenmaterial innerhalb der Baufläche. 
 Bei überschüssigem Aushubmaterial sind abhängig vom jeweiligen Entsorgungs-
 weg die rechtlichen und technischen Anforderungen (z. B. § 12 BBodSchV, Leit-
 faden zur Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen, LAGA M 20 
 1997 sowie DepV) maßgeblich. 
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5.15 Flächenbilanz  
 
 Der Gesamtumgriff des Bebauungsplans umfasst etwa 0,93 ha. Davon sind im 
 Einzelnen  
 
 - Wohnbauflächen:        0,52 ha  
 
 - Verkehrsflächen (innere):       0,12 ha  
 
 - private Grünflächen      0,06 ha  
 
 - Wasserfläche (Bachlauf)   0,03 ha 
 
 - Straßen (Sichtdreiecke) Bestand  0,20 ha 
 

6. Beteligte Fachingenieure und Fachplaner 
 
 1. Vermessung, Bestands- und Höhenkartierung 
 Eisgruber, Herrn Dip.-Ing. (FH) Johann Eisgruber, Moosen, Mitterfeldstr. 16, 84416 
 Taufkirchen / Vils. 

 
  2. Erschließungsplanung  

 Ing. Büro Behringer & Partner mbB, Luitpoldalle 32, 84453 Mühldorf a. Inn 
 
 3. Hydrotechnisches Gutachten 
  Aquasoli Ing. Büro, Haunertinger Straße 1a, 83313 Siegsdorf,  
 
 4. Geotechnisches Gutachten, Grundbaulabor München GmbH K. Back,  
 E. Seydel Diplomingenieure Lilienthalallee 7, 80807 München  
 
 5. Architekt, Hochbau, LP 1-4 + Brandschutz 
 Bartels-Architekten-München, Horemanstraße 28 RG, 80636 München 
 
 6. Landschaftsarchitektin 
 Regine Müller, Finkenstraße 14 ½, 85665 Moosach 
 
 7. Artenschutzrechtliche Prüfung, Umwelt-Planungsbüro  
 Dipl.-Ing. (FH) Alexander Scholz, Straßhäusl 1, 84189 Wurmsham 
 
 8. Schallschutz und Bauphysik,  
 Steger&Partner GmbH, Dr.-Johann-Heitzer-Straße 2, 85757 Karlsfeld bei 
 München 
 
 9.  Büro für Gewässerökologie und Fischbiologie  
 Herr Holzner, Schweigermoos 13, 94431 Pilsting 
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7. Verwirklichung der Planung 
 
7.1 Bodenrechtliche Voraussetzungen  
 
 Eigentümer der Planungsfläche ist die TECTUM Immobilien GmbH mit Sitz in 
 Buchbach.  

 
8.  Voraussichtliche Auswirkung des Bebauungsplanes: 
 
 Durch die Ausweisung dieses Baugebietes kann der dringliche Bedarf an Wohn-
 bauflächen im Sinne der Gemeinde abgedeckt und ein geordnetes Wachstum 
 gesichert werden.  
 Es ist nicht zu erwarten, dass sich die Verwirklichung der Planung nachteilig auf 
 die persönlichen Lebensumstände der in dem Gebiet wohnenden oder arbeiten-
 den Menschen auswirken wird.  Ein Sozialplan nach § 180 BauGB ist daher nicht 
 erforderlich. 

9.  Verfahrenshinweise:  
 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im Verfahren der Innenentwick-
lung gem. §§ 2 Abs. 1, 9, 10 und 13 a des Baugesetzbuches (BauGB). 
Von einer Umweltprüfung wird abgesehen. 
 
Durch die Beauftragung einer Umweltverträglichkeitsvorprüfung wird parallel zum 
Bebauungsplanverfahren die Ausgestaltung des neuen Gewässerverlaufs 
(Erlbach) geplant. 
 
Am 05.05.2025 wurde im Rahmen einer öffentlich bekannt gemachten Infor-
mationsveranstaltung die Öffentlichkeit über die Ziele und Zwecke, sowie über 
die voraussichlichen Auswirkungen der Planung unterrichtet und bekam Gele-
genheit zur Äußerung. 
 

  
 
 
 
 
 
 Buchbach, den 08.06.2025    Buchbach, den……… 
 Die Planverfasserin:      Die Gemeinde: 
 
 
 
 

         
 ___________________    __________________ 
 Christa Schwarzmoser    Thomas Einwang 
 Architektin      1. Bürgermeister 
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Anlagen:  
 
 1.  Immissionsschutztechnisches Gutachten, Schallschutztechnische  
  Verträglichkeitsuntersuchung, Schallschutz und Bauphysik,  
  Steger & Partner GmbH, Dr.-Johann-Heitzer-Straße 2, 85757 Karlsfeld bei 
  München, v. 18.03.2025 
 
 2. Geotechnisches Gutachten, Grundbaulabor München GmbH K. Back,  
  E. Seydel Diplomingenieure Lilienthalallee 7, 80807 München, 07.04 2022  
 
 3.  Artenschutzrechtliche Prüfung, Umwelt-Planungsbüro  
  Dipl.-Ing. (FH) Alexander Scholz, Straßhäusl 1, 84189 Wurmsham,  
  v. 11/2022 
 
 4. Hydrologisches und hydraulisches Gutachten 
  Aquasoli Ing. Büro, Haunertinger Straße 1a, 83313 Siegsdorf, 25.03.2025 
 
 5. Büro für Gewässerökologie und Fischbiologie  
  Herr Holzner,  Schweigermoos 13, 94431 Pilsting, 4/2025 
 
 6.  Stellplatzsatzung Markt Buchbach vom 25.07.2023  
 

7.  Garagen-und Stellplatzverordung vom 1.10.2025  
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1. Aufgabenstellung 

Die TECTUM Immobilien GmbH plant in Buchbach-Steeg auf der Fl.-Nr. 1371 der Ge-

markung Walkersaich die Errichtung eines Bebauungskomplexes mit 36 Apparte-

ments, vier Mehrfamilienhäusern mit 28 - 32 Wohneinheiten sowie vier Reihenhäu-

sern. 

Für den Geltungsbereich soll ein Bebauungsplan aufgestellt und als Art der baulichen 

Nutzung ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden. 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes ist eine schalltechnische Untersu-

chung erforderlich, die einerseits prüft, ob sogenannte einschränkende Rückwirkun-

gen auf das südlich angrenzende Schützenheim zu erwarten sind und die andererseits 

den erforderlichen baulichen Schallschutz der Wohngebäude unter Berücksichtigung 

der einwirkenden Verkehrsgeräuschimmissionen untersucht. 

Einschränkende Rückwirkungen auf das Schützenheim wären dann zu erwarten, wenn 

an den Baugrenzen der geplanten Gebäude die Immissionsrichtwerte oder Spitzenpe-

gelkriterien der TA Lärm bzw. der 18. BImSchV für allgemeine Wohngebiete durch den 

regelmäßigen Betrieb bzw. im Rahmen eines seltenen Ereignisses nach 18. BImSchV 

des Schützenheims überschritten würde. 

Die Geräuschemissionen des Schützenheims werden vorliegend anhand der mit der 

Schützengesellschaft Steeg abgestimmten Betriebsbeschreibung und der Genehmi-

gungsunterlagen prognostiziert. 

Bei Überschreitung der Immissionsrichtwerte oder der Spitzenpegelkriterien der 

TA Lärm sind aktive Schallschutzmaßnahmen auf dem Ausbreitungsweg vorzuschla-

gen, welche die Richtwerte bzw. Spitzenpegelkriterien an den Baugrenzen der geplan-

ten Gebäude sicherstellen. Diese aktiven Schallschutzmaßnahmen werden nachfol-

gend in die Textvorschläge für den Bebauungsplan mitaufgenommen. 

Für den baulichen Schallschutz sind die auf den Geltungsbereich einwirkenden Ver-

kehrsgeräuschimmissionen der westlich angrenzenden Dorfener Straße (St 2086) und 

der nördlich angrenzenden Gewerbestraße zu prognostizieren und an den Baugren-

zen der jeweiligen Gebäude anhand der Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. der 

Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) zu beurtei-

len. 

Außerdem werden zur Dimensionierung des baulichen Schallschutzes die Gewerbe-

geräuschimmissionen an den Baugrenzen pauschal anhand der Immissionsrichtwerte 

nach TA Lärm für allgemeine Wohngebiete berücksichtigt. 
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Aufbauend auf den so prognostizierten Verkehrs- und Gewerbegeräuschimmissionen 

werden an den Baugrenzen der geplanten Gebäude der resultierende Außenlärmpe-

gel und daraus die erforderlichen Gesamtschalldämm-Maße der Außenbauteile an den 

jeweiligen Fassadenabschnitten abgeleitet. 

Diese Gesamtschalldämm-Maße werden in den Textvorschlägen für den Bebauungs-

plan berücksichtigt. 

2. Grundlagen 

2.1 Verwendete Unterlagen 

Diesem Bericht liegen zugrunde: 

/1/ Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luft-verun-

reinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge" 

(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 

vom 15. März 1974 in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 

(BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-

zes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 58) 

/2/ Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsver-

ordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 

2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

/3/ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom  

3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des  

Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) 

/4/ Vollzug des Art. 81a Abs. 1 Satz 1 der Bayerischen Bauordnung;  

Bayerische Technische Baubestimmungen (BayTB), Bekanntmachung  

des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr, vom 

13. Dezember 2024, Az. 28-4130-3-10 inkl. Anlage: Bayerische Technische 

Baubestimmung (BayTB) – Ausgabe Februar 2025 

/5/ Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes  

(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990  

(BGBl. I S. 1036),  

zuletzt geändert durch Art. 1 V. v. 04.11.2020, BGBl. I S. 2334 
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/6/ Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzge-

setzes (Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV), 

vom 18. Juli 1991 (BGBl. Teil I, Nr. 45, S. 1588), 

in der Fassung der Änderung vom 08. Oktober 2021 

(BGBl. 2017 Teil I, S. 4644) 

/7/ 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm)  

vom 26. August 1998, GMBl 1998, Nummer 26, S. 503,  

geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017  

(BAnz AT 08.06.2017 B5) 

/8/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-90,  

Der Bundesminister für Verkehr, Ausgabe 1990 

/9/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - Ausgabe 2019 - RLS-19, 

Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen 

/10/ Straßenverkehrszählung 2019: Verkehrsmengenatlas Bayern herausgege-

ben von der obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des In-

neren, Stand: Dezember 2024 

/11/ DIN 4109-1, Januar 2018,  

"Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen" 

/12/ DIN 4109-2, Januar 2018 

„Schallschutz im Hochbau -Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der 

Anforderungen“ 

/13/ DIN 4109-32, Juli 2016 

„Schallschutz im Hochbau – Teil 32: Daten für die rechnerischen Nachweise 

des Schallschutzes (Bauteilkatalog) - Massivbau 

/14/ DIN ISO 9613-2, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien,  

Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren, Oktober 1999 

/15/ DIN 18005, Juli 2023, 

Schallschutz im Städtebau - Grundlagen und Hinweise für die Planung"  

mit Beiblatt 1, Juli 2023, 

/16/ VDI-Richtlinie 2571, August 1976,  

"Schallabstrahlung von Industriebauten"  
(zurückgezogen seit Oktober 2006, im Regelungsbereich der TA Lärm jedoch weiterhin anzuwenden) 
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/17/ VDI 3770, September 2012,  

Sport- und Freizeitanlagen, Emissionskennwerte von Schallquellen 

/18/ Parkplatzlärmstudie  

Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omni-

busbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen,  

6. überarbeitete Auflage,  

Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.), Augsburg 2007 

/19/ Forschungsbericht "Verkehrsverflechtungsprognose 2030",  

Bericht FE-Nr. 96.0981/2011 vom 11.06.2014,  

im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 

/20/ Schreiben des bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Ver-

kehr zum „Vollzug der Bayerischen Technischen Baubestimmungen hier: 

Schalltechnischer Nachweis nach DIN 4109-2 in Verbindung mit der RLS-19“ 

zur Anwendung von Straßendeckschichtkorrekturen von 06.10.2022 

 

/a/ Entwurf Bebauungsplan „TECTUM Wohnquartier mit Apartment-

haus - 4.3 - 13.03.2025 Buchbach - Steeg“ der bartels architekten münchen, 

in der Fassung vom 13.03.2025, 

in digitaler Form übersandt von bartels architekten münchen am 13.03.2025 

/b/ Planunterlagen zum Bauvorhaben „Neubau eines Schützenheims der Schüt-

zengesellschaft Steeg“ in 84428 Buchbach, Steeg 13, Flurstücknummer 

1371/6, Gemarkung Walkersaich, Landkreis Mühldorf, Regierungsbezirk 

Oberbayern, erstellt durch Dominik Strauss, 

bestehend aus:  

- Nord-, Ost-, Süd- und Westansicht im Maßstab 1:100 

- Längsschnitt, Schnitt Eingang / Balkenlage, Schnitt Schießstand / Binder im 

Maßstab 1:100 

- Perspektive im Maßstab 1:100 

- Grundriss Erdgeschoss, Kellergeschoss und Kellergeschoss Alternativ-

Grundriss mit Bestuhlung im Maßstab 1:100, 

in digitaler Form übersandt von Architekturbüro Schwarzmoser am 

30.01.2025 
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/c/ Planunterlagen zum Bauvorhaben „Parkplatzanordnung Schützenheim mit 

Übergang zum Gelände Tectum Wohnquartier Nebengebäude längs ausge-

richtet“, erstellt durch Frau Müller, Landschaftsarchitektin, Moosach,  

bestehend aus:  

- Lageplan im Maßstab 1:100 

- Schnitt A - A‘ im Maßstab 1:100 

in digitaler Form übersandt durch den Auftraggeber am 14.02.2025 

/d/ Stellplatznachweis und Bestuhlungsplan zum Neubau „Schützenheim - 

Schützengesellschaft Steeg“ in 84428 Buchbach, Fl.-Nr. 1371/6, Gemarkung 

Walkersaich, Landkreis Mühldorf am Inn, Genehmigungsbescheid vom 

27.05.2025, erstellt durch Architekturbüro Schwarzmoser, in digitaler Form 

übersandt vom Auftraggeber am 14.02.2025 

/e/ Auszug aus dem Genehmigungsbescheid des südlich angrenzenden Schüt-

zenheims, vom Auftraggeber per E-Mail übersandt am 23.01.2025 

/f/ Telefonische Besprechung, Vor-Ort-Besprechung und Videokonferenz mit 

dem Auftraggeber und den Projektbeteiligten am: 

Telefonate: 12.12.2024, 13.12.2024, 14.01.2025, 16.01.2025, 20.01.2024, 

21.01.2024, 24.01.2025, 27.01.2025, 29.01.2025, 04.02.2025, 19.02.2024, 

24.02.2025 

Vor-Ort-Besprechung: 23.01.2025, 30.01.2025  

Videokonferenzen: 28.01.2025, 06.02.2025, 20.02.2025, 27.02.2025 

/g/ Telefonate und E-Mail-Verkehr mit einem Mitarbeiter der Gemeinde Buchbach 

am 12.12.2024, 16.12.2024, 17.12.2024, 24.01.2025 

/h/ Ortsbesichtigung in Buchbach am 23.01.2025 und 30.01.2025 

/i/ Auszug aus dem digitalen Katasterkartenwerk sowie dem georeferenzierten 

Luftbild, entnommen dem BayernAtlas-plus der Bayerischen Vermessungs-

verwaltung am 16.01.2025 

/j/ Auszug aus dem digitalen Geländemodell DGM1 der Bayerischen Vermes-

sungsverwaltung, zum Download zur Verfügung gestellt am 16.01.2025 

/k/ Auszug aus dem digitalen Gebäudemodell LoD2 der Bayerischen Vermes-

sungsverwaltung, zum Download zur Verfügung gestellt am 16.01.2025 

/l/ Automatische Verkehrszählung an der Gewerbestraße im Zeitraum vom 

23.01.2025 bis 30.01.2025 
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Die schalltechnischen Berechnungen wurden mit der Lärmprognose-Software Sound-

PLAN, Version 9.1, der SoundPLAN GmbH durchgeführt. 

2.2 Beurteilungsgrundlagen 

2.2.1 Bauleitplanung 

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 des Baugesetzbuches (BauGB) /3/ sind bei der Bauleitplanung 

unter anderem die Belange des Umweltschutzes und damit, als Teil des Immissions-

schutzes, auch der Schallschutz zu berücksichtigen. Nach § 50 des Bundes-Immissi-

onsschutzgesetzes (BImSchG) /1/ sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen 

Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die aus-

schließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige 

schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Ver-

kehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes beson-

ders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentliche Gebäude soweit 

wie möglich vermieden werden. Nach diesen gesetzlichen Anforderungen ist es gebo-

ten, den Schallschutz soweit wie möglich zu berücksichtigen. Diese räumen ihm an-

deren Belangen gegenüber einen hohen Rang, jedoch keinen Vorrang ein. 

Bei allen Neuplanungen, einschließlich der "heranrückenden Bebauung", sowie bei 

Überplanungen von Gebieten ohne wesentliche Vorbelastung ist ein vorbeugender 

Schallschutz anzustreben. Bei Überplanungen von Gebieten mit Vorbelastungen gilt 

es, unter Berücksichtigung der verschiedenen Nutzungen sowie der städtebaulichen 

Strukturen eine Verbesserung der Gesamtsituation durch im Bebauungsplan differen-

zierte Festsetzungen anzustreben. 

Erste Stufe einer sachgerechten Schallschutzplanung ist die schalltechnische Be-

standsaufnahme bzw. Prognose. Hierfür gibt es verschiedene Verfahren mit unter-

schiedlichen Richtlinien für verschiedene Anwendungsbereiche. Für den Schallschutz 

in der städtebaulichen Planung wird die DIN 18005 /15/ mit dem zugehörigen Bei-

blatt 1 und den darin angegebenen schalltechnischen Orientierungswerten zur Anwen-

dung empfohlen. 

Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Planung erforderli-

chen Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gemäß § 1 Abs. 7 BauGB /1/ 

ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen. Die Abwägung kann in be-

stimmten Fällen beim Überwiegen anderer Belange - insbesondere in bebauten Ge-

bieten - zu einer entsprechenden Zurückstellung des Schallschutzes führen.  

Wo die Grenze für eine noch zumutbare Lärmbelastung liegt, hängt von den Umstän-

den des Einzelfalles ab. Dabei sind vor allem der Gebietscharakter und die tatsächli-

che oder durch eine andere Planung gegebene Vorbelastung zu berücksichtigen. 
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Dies bedeutet, dass die Orientierungswerte lediglich als Anhalt für eine Beurteilung 

von Lärmimmissionen dienen und dass von ihnen sowohl nach oben als auch nach 

unten abgewichen werden kann. Dabei ist nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB /1/ als Ober-

grundsatz zu berücksichtigen, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt bleiben. 

Folgende schalltechnische Orientierungswerte sind in der DIN 18005 /15/ als Pla-

nungszielwerte für Geräuschimmissionen angegeben: 

Tabelle 1: Orientierungswerte nach DIN 18005 

Baugebiet Verkehrslärm 
Industrie-, Gewerbe- und Frei-
zeitlärm sowie Geräusche von 

vergleichbaren Anlagen 

 Lr    [dB(A)] Lr    [dB(A)] 

 tags nachts tags nachts 

Allgemeine Wohngebiete (WA), 
Kleinsiedlungsgebiete (WS), 
Wochenendhausgebiete, 
Ferienhausgebiete, 
Campingplatzgebiete 

55 45 55 40 

Dorfgebiete (MD), 
Dörfliche Wohngebiete (MDW), 
Mischgebiete (MI), 
Urbane Gebiete (MU) 

60 50 60 45 

* Für Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Kurgebiete oder Pflegeanstalten ist ein hohes Schutzniveau anzustreben 
** Für Industriegebiete kann kein Orientierungswert angegeben werden 

Die Orientierungswerte sollten bereits auf den Rand der Bauflächen oder der überbau-

baren Grundstücksflächen bezogen werden. Bei Freiflächen bzw. Außenwohnberei-

chen gelten grundsätzlich die Orientierungswerte des Zeitbereichs „tags“. 

Die Zuordnung der jeweiligen Orientierungswerte zu den entsprechenden Flächen er-

folgt auf Grundlage von rechtskräftigen Bebauungsplänen oder den Planungsabsich-

ten, die durch den Flächennutzungsplan dargestellt sind. Soweit bei vorhandener Be-

bauung der Baunutzungsverordnung entsprechende Gebiete nicht festgesetzt sind, 

werden gemäß DIN 18005 die Orientierungswerte den Gebieten der Eigenart der vor-

handenen Bebauung entsprechend zugeordnet. 

Geräuschimmissionen bei Wohngebäuden im Außenbereich werden in der Regel an-

hand der Orientierungswerte für Misch-/Dorfgebiete beurteilt. 
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In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden 

Verkehrswegen und in Gemengelagen lassen sich die Orientierungswerte oft nicht ein-

halten.  

Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswer-

ten abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein 

Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen (z. B. geeignete Gebäudeanordnung 

und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen - insbesondere bei 

Schlafräumen) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. 

Beim Neubau und der wesentlichen Änderung von Verkehrswegen sind die Anforde-

rungen der Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV /5/ zu beachten.  

Danach dürfen an öffentlichen Verkehrswegen folgende Immissionsgrenzwerte nicht 

überschritten werden:  

Tabelle 2: Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV 

 IGW    [dB(A)] 

 tags nachts 

In reinen und allgemeinen Wohngebieten 
sowie Kleinsiedlungsgebieten 

59 49 

In Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 64 54 

Im Rahmen der Bauleitplanung definieren diese Immissionsgrenzwerte in der Regel 

die Obergrenze des Abwägungsspielraumes. 

2.2.2 Regelmäßiger Betrieb des Schützenheims 

Gemäß Ziffer 13 des Genehmigungsbescheids /e/ des südlich angrenzenden Schüt-

zenheims sind die regelmäßigen Geräuschimmissionen dieser Anlage anhand redu-

zierter Immissionsrichtwerte nach Nr. 6.1 der TA Lärm /7/ zu beurteilen. 

Nach TA Lärm dürfen an einem Immissionsort durch die Summe aller einwirkenden 

Geräusche aus Anlagen die folgenden Immissionsrichtwerte außerhalb von Gebäuden 

nicht überschritten werden: 

Tabelle 3: Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

 

 

Immissions-

richtwerte 

[dB(A)] 

Tag Nacht 

e) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten 55 40 
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Die Tageszeit beginnt um 06:00 Uhr und endet um 22:00 Uhr. Der Beurteilungszeit-

raum beträgt somit für die Tageszeit 16 Stunden. 

Maßgebend für die Beurteilung der Nacht ist die volle Zeitstunde (z.B. 01:00 Uhr bis 

02:00 Uhr) im Zeitraum 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr mit dem höchsten Beurteilungspegel, 

zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt. 

Die Art der in der vorstehenden Tabelle bezeichneten Gebiete und Einrichtungen 

ergibt sich gemäß Nr. 6.6 der TA Lärm /7/ aus den Festlegungen in Bebauungsplänen. 

Ist kein Bebauungsplan vorhanden, so sind die entsprechenden Gebiete nach ihrer 

Schutzbedürftigkeit zu beurteilen.  

Immissionsorten im Außenbereich werden i.d.R. die Immissionsrichtwerte für Kern-, 

Dorf- und Mischgebiete zugeordnet. 

Die maßgeblichen Immissionsorte liegen nach Nr. A.1.3 der TA Lärm bei bebauten 

Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am 

stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes, bei unbebauten Flächen oder be-

bauten Flächen, die keine Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen enthalten, an dem 

am stärksten betroffenen Rand der Fläche, wo nach Bau- und Planungsrecht Gebäude 

mit schutzbedürftigen Räumen erstellt werden dürfen. 

Besondere Regelungen der TA Lärm 

Ruhezeitenzuschlag (Nr. 6.5 der TA Lärm) 

Nach Nr. 6.5 der TA Lärm /7/ ist in Gebieten nach Nr. 6.1, Buchstaben e) bis g) der 

TA Lärm, also z.B. in reinen und allgemeinen Wohngebieten, nicht aber in Kern-, Dorf- 

und Mischgebieten sowie urbanen Gebieten, für folgende Zeiten ein „Zuschlag für Ta-

geszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit“ (sog. „Ruhezeitenzuschlag“) zu berücksichti-

gen: 

an Werktagen:   06:00 Uhr - 07:00 Uhr,  

  20:00 Uhr - 22:00 Uhr. 

an Sonn- und Feiertagen:  06:00 Uhr - 09:00 Uhr,  

  13:00 Uhr - 15:00 Uhr,  

  20:00 Uhr - 22:00 Uhr. 

Der Zuschlag beträgt 6 dB(A). 

d) in Kern-, Dorf- und Mischgebieten 60 45 
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Spitzenpegelkriterium 

Die Anforderungen der TA Lärm /7/ sind nach Nr. 6.1 der TA Lärm auch dann nicht 

erfüllt, wenn kurzzeitig auftretende Pegelspitzen den Immissionsrichtwert tags um 

mehr als 30 dB(A) oder nachts um mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

Nicht relevante Zusatzbelastung (Nr. 3.2.1 Absatz 2 der TA Lärm) 

Die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage darf auch bei einer Überschreitung 

der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung nicht versagt werden, wenn der 

von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als 

nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu beur-

teilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet (sog. „Irrele-

vanzgrenze“ oder „6-dB-Kriterium“). 

Die Bestimmung der Vorbelastung kann in diesem Fall entfallen. 

Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit bei Prognosen (Nr. A.2.5.2 der TA Lärm) 

Bei Ermittlung der Geräuschimmissionen durch Prognose ist für die Teilzeiten, in de-

nen in den zu beurteilenden Geräuschimmissionen ein oder mehrere Töne hervortre-

ten oder in denen das zu beurteilende Geräusch informationshaltig ist, je nach Auffäl-

ligkeit ein Zuschlag KT in Höhe von 3 dB oder 6 dB anzusetzen. 

Falls Erfahrungswerte von vergleichbaren Anlagen und Anlagenteilen vorliegen, ist 

von diesen auszugehen. 

Zuschlag für Impulshaltigkeit bei Prognosen (Nr. A.2.5.3 der TA Lärm) 

Bei Prognoserechnungen ist für die Teilzeiten, in denen das zu beurteilende Geräusch 

Impulse enthält, je nach Störwirkung ein Zuschlag KI in Höhe von 3 dB oder 6 dB an-

zusetzen. 

Falls Erfahrungswerte von vergleichbaren Anlagen und Anlagenteilen vorliegen, ist 

von diesen auszugehen. 

2.2.3 Seltenes Ereignis des Schützenheims 

Laut Ziffer 14 und 15 des Genehmigungsbescheids /e/ des südlich angrenzenden 

Schützenheims sind die im Zusammenhang mit dem Schützenball als seltenes Ereig-

nis stehenden Geräuschimmissionen an einem Tag pro Jahr anhand folgender Immis-

sionsrichtwerte der 18. BImSchV zu beurteilen: 
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70 dB(A) tags außerhalb der Ruhezeit  

65 dB(A) tags innerhalb der Ruhezeit  

55 dB(A) nachts 

Nach Nr. 2.1 des Anhangs 1 der 18. BImSchV /6/ soll der Mittelungspegel LAm am Im-

missionsort „in Anlehnung an die VDI-Richtlinien 2714 und VDI 2720/1“ berechnet wer-

den. Mittlerweile ist das Berechnungsverfahren der DIN ISO 9613-2 /14/ anerkannte 

Regel der Technik und wird in aktuellen Richtlinien wie TA Lärm /7/ und 

Schall 03-2012 /5/ für die Schallausbreitungsberechnung vorgegeben. Dieses Verfah-

ren ähnelt dem Rechenverfahren der VDI 2714, allerdings wird durch die Berechnung 

des Raumwinkelmaßes und die Berücksichtigung der meteorologischen Korrektur eine 

etwas höhere Rechengenauigkeit erreicht. Daher wird im vorliegenden Gutachten für 

die Berechnung des Mittelungspegels LAm die Schallausbreitungsberechnung nach 

DIN ISO 9613-2 unter Berücksichtigung von Luftabsorption und Bodeneffekt (alterna-

tives Verfahren gemäß Nr. 7.3.2 der DIN ISO 9613-2) durchgeführt. 

2.2.4 Beurteilung im vorliegenden Fall 

Für Fl.-Nr. 1371 der Gemarkung Walkersaich in Buchbach-Steeg soll ein Bebauungs-

plan aufgestellt werden. 

Gemäß den Angaben des Auftraggebers /f/ soll für den geplanten Geltungsbereich ein 

allgemeines Wohngebiet (WA) als Art der baulichen Nutzung /2/ ausgewiesen werden. 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 und 7 BauGB /3/ sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen 

insbesondere die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-

nisse sowie die Belange des Umweltschutzes zu berücksichtigen. 

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse bleiben regelmäßig dann gewahrt, wenn alle 

maßgeblich auf die geplanten Gebäude einwirkenden Anlagen nach TA Lärm die Im-

missionsrichtwerte nach TA Lärm /7/ in Summe einhalten und die auf die geplanten 

Gebäude einwirkenden Verkehrsgeräusche die Orientierungswerte der 

DIN 18005 /15/ bzw. die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV /5/ einhalten. 

An den Ortsterminen /h/ konnte ausschließlich das südlich angrenzende Schützen-

heim (Fl.-Nr. 1371/6, Gemarkung Walkersaich) als maßgeblich auf die geplanten Ge-

bäude einwirkende Anlage ausgemacht werden.  

Zudem konnte festgestellt werden /h/, dass die westlich angrenzende Staatsstraße 

St 2086 und die nördlich angrenzende Gewerbestraße maßgebliche Verkehrsge- 

räuschimmissionen auf die geplanten Gebäude erwarten lassen. 

Den Entwurfsplänen des Bebauungsplanes /a/ ist zu entnehmen, dass für die geplan-

ten Gebäude folgende Höhen vorgesehen sind: 
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Tabelle 4: Geplante Gebäudehöhen 

Gebäudetyp 

Höhe  

in m  

über Meeresspiegel 

Gesamte Gebäudehöhe  

in m 

Geschosshöhe 

in m 

Apartmenthaus 435,92 9,27 3,09 

Mehrfamilienhaus (MFH) 

B: ca. 436,21 

C: ca. 436,65 

D: ca. 434,26 

E: ca. 434,84 

9,14 3,05 

Reihenhaus (RH) 435,30 9,27 3,09 

3. Prüfung auf einschränkende Rückwirkungen 

Bei Errichtung schutzbedürftiger Bebauung in der Nachbarschaft zu Gewerbebetrie-

ben bzw. Sportanlagen ist zu prüfen, ob durch das Bauvorhaben stärkere sogenannte 

„einschränkende Rückwirkungen“ auf die Gewerbebetriebe bzw. Sportanlagen entste-

hen, als bereits ohne das Bauvorhaben bestehen. Dies wäre der Fall, wenn an den 

einzelnen Fassadenabschnitten der geplanten Gebäude die Immissionsrichtwerte der 

TA Lärm /7/ (Regelbetrieb) bzw. der 18. BImSchV /6/ (Schützenball als seltenes Er-

eignis) durch die von dem Schützenheim ausgehenden Geräusche erstmalig nicht ein-

gehalten wären oder weiter überschritten wären als an der bestehenden Bebauung. 

Sollte dies der Fall sein, müssten durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungs-

plan Immissionsorte (Fenster schutzbedürftiger Räume nach DIN 4109 /11/) ausge-

schlossen werden oder durch bauliche Schallschutzmaßnahmen (z.B. Festvergla-

sung / Prallscheiben) Überschreitungen der Immissionsrichtwerte oder des Spitzenpe-

gelkriteriums verhindert werden. Nachfolgend werden die auf die geplante Bebauung 

einwirkenden Geräuschimmissionen (Beurteilungspegel und kurzzeitige Geräusch-

spitzen) aus dem südlich angrenzenden Schützenheim prognostiziert. 

Hierzu wird ein schalltechnisches Berechnungsmodell für die geplanten Gebäude er-

stellt. 

Bei der Berechnung sind zunächst die zulässigen Geräuschemissionen des angren-

zenden Schützenheims maßgeblich. Hierzu sind die Genehmigungsunterlagen hin-

sichtlich Auflagen, die direkt oder indirekt den Schallschutz betreffen, auszuwerten. 
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Gemäß den Ortsbesichtigungen /h/ können lediglich für das südlich angrenzende 

Schützenheim auf Fl.-Nr. 1371/6 der Gemarkung Walkersaich einschränkende Rück-

wirkungen nicht ausgeschlossen werden (vgl. Abbildung 11). 

Das restliche Umfeld des Bauvorhabens ist durch Wohngebäude geprägt. 

Nach Angaben der Gemeinde Buchbach /g/ befinden sich nordöstlich des Planungs-

gebietes in einem Abstand von mindestens 60 m Gewerbebetriebe. Diese liegen nicht 

innerhalb eines Bebauungsplanes. 

Zwischen dem Planungsgebiet und den Gewerbebetrieben befindet sich ein Dorfge-

biet (Bebauungsplan „Steeg III“). Die Gebäude innerhalb dieses Geltungsbereiches 

grenzen unmittelbar an die Gewerbebetriebe an. 

Aufgrund der Abstandsverhältnisse und weil die Gewerbebetriebe bereits an den Ge-

bäuden innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Steeg III“ die Immis-

sionsrichtwerte nach TA Lärm für Dorfgebiete einzuhalten haben, können die Ge-

räuschemissionen dieser Gewerbebetriebe pauschal in Ansatz gebracht und deren 

Geräuschimmissionen an den Baugrenzen im Planungsgebiet im Rahmen der Dimen-

sionierung des baulichen Schallschutzes anhand der Immissionsrichtwerte nach 

TA Lärm für allgemeine Wohngebiete beurteilt werden. 

3.1 Unterlagen des Schützenheims 

Im Gebäude auf der Fl.-Nr. 1371/6, Steeg 13, 84428 Buchbach-Steeg befindet sich im 

Kellergeschoss der Schießstand und im Erdgeschoss das Vereinsheim der Schützen-

gesellschaft Steeg /b/. 

Gemäß den Ortsterminen /h/ und den im Zuge dieser Planung erstellten Planunterla-

gen /c/ befinden sich östlich des Schützenheims 20 Pkw-Stellplätze. 

Im Zuge dieser Planung wurde außerdem ein Stellplatznachweis für die Schützenge-

sellschaft erstellt /d/. Dieser ergab, dass für den regelmäßigen Betrieb 9 Stellplätze 

(43 Sitzplätze im Erdgeschoss) und für seltene Ereignisse insgesamt 20 Stellplätze 

(43 Sitzplätze im Erdgeschoss und zusätzlich 54 Sitzplätze im Kellergeschoss) nach-

zuweisen sind. Im weiteren Planungsverlauf soll dieser Stellplatznachweis in den Ge-

nehmigungsbescheid der Schützengesellschaft aufgenommen werden. 
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Auf Basis der Anzahl nachzuweisender Stellplätze und in Absprache des Auftragge-

bers mit der Schützengesellschaft /f/ werden die in /c/ dargestellten Stellplätze für un-

sere Berechnungen so in Ansatz gebracht, dass sie unter Berücksichtigung einer in 

der Planung vorgesehenen Lärmschutzwand, die im Bebauungsplan mit der Höhe ih-

rer Oberkante festgesetzt wird, die Immissionsrichtwerte sowie Spitzenpegelkriterien 

der TA Lärm /7/ für allgemeine Wohngebiete während des regelmäßigen Betriebes 

einhalten. 

Zusätzlich dazu wird das im Genehmigungsbescheid /e/ für das Schützenheim zuge-

lassene einmalige seltene Ereignis pro Jahr (Schützenball) mit allen 20 nachzuwei-

senden Stellplätzen berechnet und anhand der im Bescheid angegebenen Immissi-

onsrichtwerte und den zugehörigen Spitzenpegelkriterien beurteilt. 

Im Genehmigungsbescheid ist in Ziffer 13 genannt, dass alle vom Grundstück ausge-

henden Lärmemissionen einschließlich Fahrverkehr auf dem Betriebsgrundstück bei 

den umliegenden Immissionsorten im Mischgebiet (FI.-Nrn. 1374, 1369) die reduzier-

ten Immissionsrichtwerte von 57 dB(A) tags und 42 dB(A) nachts nicht überschreiten 

dürfen.  

Der Tageszeitraum beginnt um 06:00 Uhr und endet um 22:00 Uhr. Einzelne kurzzei-

tige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 

30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. Eine Beurteilung 

erfolgt gem. Technischer Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm /7/). 

Ziffer 14 beschränkt die Nutzung des Kellergeschosses als Versammlungsraum auf 

eine Veranstaltung, entsprechend einen Tag / Abend pro Jahr. 

Ziffer 15 behandelt das einmal pro Jahr zulässige seltene Ereignis des Schützen-

heims. Hierbei dürfen alle vom Grundstück und dem zur Veranstaltung (Schützenball) 

zurechenbaren Fahrverkehr ausgehenden Lärmemissionen bei den Immissionsorten 

der benachbarten Wohngebäude folgende für seltene Ereignisse erhöhten maximalen 

Immissionsrichtwerte nicht überschreiten. Eine Beurteilung erfolgt gem. 18. Verord-

nung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärm-

schutzverordnung - 18.BImSchV) /6/: 

70 dB(A) tags außerhalb der Ruhezeit  

65 dB(A) tags innerhalb der Ruhezeit  

55 dB(A) nachts 

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten: 

tags    an Werktagen 06.00 bis 22.00 Uhr,  

an Sonn- und Feiertagen 07.00 bis 22.00 Uhr,  
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nachts  an Werktagen 22.00 bis 06.00 Uhr,  

an Sonn- und Feiertagen 22.00 bis 07.00 Uhr,  

Ruhezeit  an Werktagen 06.00 bis 08.00 Uhr  

und 20.00 bis 22.00 Uhr,  

an Sonn- und Feiertagen 07.00 bis 09.00 Uhr,  

13.00 bis 15.00 Uhr  

und 20.00 bis 22.00 Uhr. 

In Ziffer 16 ist beauflagt, dass während der Veranstaltung alle Fenster in der Zeit von 

22.00 Uhr bis 06.00 Uhr geschlossen zu halten sind, wenn Musik gespielt wird. 

Nach Ziffer 17 sind Musikdarbietungen im Freien unzulässig. 

3.2 Stellplätze des Schützenheims 

In Kapitel 3.1 wurde beschrieben, dass Pläne /c/ sowie ein Stellplatznachweis /d/ für 

das südlich angrenzende Schützenheim /d/ erstellt wurden. Auf Basis dieser Unterla-

gen wurden Vorberechnungen durchgeführt, die zeigten, dass durch geeignete Aufla-

gen das Parken auf 6 Stellplätzen zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr während des re-

gelmäßigen Betriebes auszuschließen ist, um insbesondere Überschreitungen des 

nächtlichen Spitzenpegelkriteriums der TA Lärm zu vermeiden. 

Das nachfolgende Bild zeigt einen Ausschnitt aus den Plänen /c/ und kennzeichnet die 

6 auszuschließenden Stellplätze mit roten Kreuzen. 

 

Bild 1: Ausschnitt aus /c/; Während des regelmäßigen Betriebs auszuschließende Stellplätze (siehe rote Kreuze); 
Die Lage der Lärmschutzwand ist als gelbe Linie dargestellt 
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Für das einmalige seltene Ereignis pro Jahr können unter Einhaltung der im Bescheid 

genannten Richtwerte für seltene Ereignisse und der zugehörigen Spitzenpegelkrite-

rien alle 20 dargestellten Stellplätze verwendet werden. Während des regelmäßigen 

Betriebes können dahingegen lediglich 14 Stellplätze nach 22:00 Uhr verwendet wer-

den. 

Der Stellplatznachweis /d/ ermittelt die benötigte Anzahl der Stellplätze nach Ver-

sammlungsstättenverordnung (VStättV) i. d. F. v. 02.11.2007. Nach VStättV wird für 

Versammlungsräume 1 Stellplatz je 5 Sitzplätze gefordert. 

Während des regelmäßigen Betriebes sind laut Bestuhlungsplan /d/ im Erdgeschoss 

43 Sitzplätze vorhanden. Damit sind 9 Stellplätze nachzuweisen. 

Während des seltenen Ereignisses (Schützenball) wird im Untergeschoss zusätzlich 

mit 54 Sitzplätzen bestuhlt. Damit sind zusätzlich 11 Stellplätze nachzuweisen. In 

Summe ergeben sich damit 20 nachzuweisende Stellplätze während des seltenen Er-

eignisses. 

Die Vorgaben des Stellplatznachweises werden somit eingehalten. 

3.3 Geräuschemissionen des Schützenheims 

Nach den Vorgaben des Genehmigungsbescheides /e/ des Schützenheims hat die 

Beurteilung der Geräuschimmissionen anhand der Immissionsrichtwerte und Spitzen-

pegelkriterien der TA Lärm /7/ für den regelmäßigen Betrieb und der 18. BImSchV /6/ 

für das seltene Ereignis zu erfolgen. 

Nachfolgend wird zwischen diesen beiden Szenarien unterschieden. 

3.3.1 Regelmäßiger Betrieb 

Gemäß Internetseite der Schützengesellschaft Steeg (http://www.iivs.de/~iivs8698/ak-

tuelles%20_%20termine.htm) finden zwischen Oktober und April jeden Freitag 

Schießabende ab 18:30 Uhr statt. Von Mai bis September finden Sommerschieß-

abende und Stammtische jeden 1. Freitag ab 19:30 Uhr statt. 

Das Kinderschießen findet samstags ab 18:00 Uhr statt. 

Veranstaltungen, wie das interne Preisschießen, das Gemeindepokalschießen und die 

Betriebs- und Vereinsmeisterschaft, finden u. a. über mehrere Abende verteilt statt. 

Auf der oben genannten Internetseite sind die Anmeldeformulare und Einladungs-

schreiben der beiden letztgenannten Veranstaltungen einsehbar. 
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In den Einladungsschreiben ist u. a. vermerkt, dass die Siegerehrung des Gemeinde-

pokalschießens um 20:00 Uhr und die Siegerehrung der Betriebs- und Vereinsmeis-

terschaft um 21:00 Uhr durchgeführt wird. 

Laut Angaben des Auftraggebers /f/ ist davon auszugehen, dass der regelmäßige Be-

trieb auf dem Schießstand vor 22:00 Uhr endet und die zur Nachtzeit 

(22:00 - 06:00 Uhr) bestimmenden Geräuschemissionen des Schützenheims von den 

vom Parkplatz abfahrenden Pkws zu erwarten sind. Dies wurde dem Auftraggeber 

vonseiten der Schützengesellschaft mitgeteilt. 

Da sich der Schießstand einerseits im Kellergeschoss und sich dieses Geschoss teils 

unterirdisch befindet und andererseits nur Luftpistole bzw. Luftgewehr geschossen 

wird, sind von den Schießvorgängen selbst bei geöffneten Fenstern im Kellergeschoss 

nur sehr untergeordnete Geräuschemissionen zu erwarten. Daher bleiben die Schieß-

vorgänge und das Sprechen der Schützen bei der Prognose der Geräuschemissionen 

unberücksichtigt. 

Neben an- und abfahrenden Pkw sind vor allem auf der Terrasse im Erdgeschoss auf-

grund ihrer Höhenlage Geräuschemissionen von rauchenden Personen zu erwarten. 

Nachfolgend wird beschrieben, wie die Geräuschquellen im schalltechnischen Berech-

nungsmodell in Ansatz gebracht wurden. 

3.3.1.1 Pkw-Stellplätze 

Es können künftig während des regelmäßigen Betriebs im Zeitraum zwischen 

06:00 und 22:00 Uhr alle 20 Stellplätze und im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 

06:00 Uhr 14 Stellplätze am Schützenheim genutzt werden. In Bild 1 sind diese 

14 Stellplätze sowie die 6 auszuschließenden Stellplätze (siehe rote Kreuze in Bild 1) 

dargestellt. Durch geeignete Maßnahmen sind An- und Abfahrten auf diesen Stellplät-

zen während regelmäßiger Ereignisse im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr 

auszuschließen. 

Auf der Fläche der 14 Stellplätze gehen wir tagsüber während Ruhezeit 

(06:00 - 07:00 Uhr, 20:00 - 22:00 Uhr) von 80 Parkvorgängen und nachts 

(22:00 - 06:00 Uhr) von 9 Parkvorgängen aus. Diese Parkvorgänge werden gleichmä-

ßig auf die 14 Stellplätze verteilt. 

Die Berechnung der Schallemission der Pkw-Stellplatzflächen erfolgt nach dem ge-

trennten Verfahren der Parkplatzlärmstudie /18/ des Bayerischen Landesamts für Um-

welt. 
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Wesentliche Ausgangsgröße für die Berechnung ist die Bewegungshäufigkeit (Zahl 

der Fahrzeugbewegungen pro Stunde; dabei entspricht eine Bewegung einer Anfahrt 

oder einer Abfahrt) 

LWA / dB(A) = 63 + KPA + KI + 10 • lg(B • N) 

mit: 

63 dB(A) = Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung / Stunde auf einem 

P+R-Platz, 

KPA = Zuschlag für die Parkplatzart; hier: KPA= 0 dB(A) (analog Parkplatz für Besu-

cher- und Mitarbeiter), 

KI = Zuschlag für Impulshaltigkeit; hier KI = 4 dB(A) (analog Parkplatz für Besucher- 

und Mitarbeiter), 

B = Bezugsgröße, hier: B = Zahl der Stellplätze  

N = Bewegungshäufigkeit (hier: Bewegungen je Stellplatz und Stunde) 

B • N = alle Bewegungen je Stunde auf dem gesamten Parkplatz 

Für eine Bewegung pro Stunde erhält man einen Schallleistungspegel in Höhe von 

LWA = 67 dB(A). 

Für die Zuschläge KPA und KI wurden die Werte eines Besucher- und Mitarbeiterpark-

platzes herangezogen, obwohl es sich beim Schützenheim auch um eine Gaststätte 

(KPA = 3 dB(A), KI = 4 dB(A)) handeln könnte. Bei Berücksichtigung der Werte eines 

Gaststättenparkplatzes wäre der um 3 dB(A) reduzierte Immissionsrichtwert nachts für 

Dorfgebiete in Höhe von 42 dB(A) am Gebäude auf der Fl.-Nr. 1369 rechnerisch um 

etwa 2 dB(A) während der lautesten Nachtstunde überschritten, weshalb die beste-

hende Bebauung diesbezüglich die stärkere Einschränkung darstellt als die geplante 

Bebauung. 

Bei Berücksichtigung der Zuschläge eines Besucher- und Mitarbeiterparkplatzes und 

9 Parkvorgängen während der lautesten Nachtstunde wird der reduzierte Immissions-

richtwert nachts für Dorfgebiete in Höhe von 42 dB(A) am bestehenden Gebäude auf 

der Fl.-Nr. 1369 eingehalten. 
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Der oben genannte Schallleistungspegel in Höhe von LWA = 67 dB(A) wird im digitalen 

Rechenmodell einer entsprechenden Flächenschallquelle mit einer Emissionshöhe 

von 0,5 m über Gelände zugeordnet (siehe grün schraffierte Flächen mit Autosignatur 

in Abbildung 1 im Anhang dieser schalltechnischen Untersuchung). 

Für die oben genannten Bewegungshäufigkeiten ergeben sich folgende Korrektur-

werte tags dLw,T und nachts dLw,N: 

Tabelle 5: Korrekturwerte tags dLw,T und nachts dLw,N für den Pkw-Stellplatzbereich 

Name der Schallquelle dLw,T in dB(A) dLw,N in dB(A) 

Pkw-Parken 10 • lg 
80

16
 = 7,0 dB 10 • lg 

9

1
 = 9,5 dB 

Diese Korrekturwerte sind in Anhang A auf den Seiten 3 ff. in den Spalte 24 und 27 

aufgeführt. 

Die höchsten kurzzeitigen Geräuschspitzen treten laut Parkplatzlärmstudie /18/ beim 

Kofferraumschließen auf (74 dB(A) in 7,5 m Entfernung). Dem entspricht ein maxima-

ler Schallleistungspegel LWA,max = 99,5 dB(A). Dieser wird im schalltechnischen Be-

rechnungsmodell für jeden Immissionsort demjenigen Punkt der Flächenschallquelle 

zugeordnet, für den sich der höchste Spitzenpegel ergibt (siehe Anhang A, Seite 8 ff. 

in Spalte 7, 31 und 32). 

3.3.1.2 Pkw-Fahrwege 

Für das getrennte Verfahren der Parkplatzlärmstudie /18/ sind neben den Emissionen 

der Pkw-Stellplatzflächen auch die Emissionen der Pkw-Fahrwege zu berücksichtigen. 

Dieser Pkw-Fahrweg führt von der nördlich des Schützenheims gelegenen Einfahrt auf 

den Stellplatzbereich östlich des Schützenheims. Die Streckenführung ist als rote Linie 

mit grüner Autosignatur und der Bezeichnung „Pkw-An- und Abfahrten“ in Abbildung 1 

im Anhang dieser schalltechnischen Untersuchung dargestellt. 

Die Anzahl der Fahrten entspricht der Anzahl der Parkbewegungen. 

Die Pkw-Fahrbewegungen werden im Berechnungsmodell einer Linienschallquelle in 

0,5 m über Gelände zugewiesen und über einen entsprechenden Tagesgang berück-

sichtigt. 

Für den Pkw-Fahrweg setzen wir einen längenbezogenen Schallleistungspegel in 

Höhe von 
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LWA' = 51,5 dB(A) / m 

für eine Fahrt pro Stunde an. Diesen Wert erhält man aus dem nach den RLS-90 /8/ 

für eine Geschwindigkeit von 30 km/h auf asphaltiertem Fahrweg errechneten Emissi-

onspegel Lm,E durch Addition von 19 dB(A) gemäß Parkplatzlärmstudie /18/ und durch 

Addition des KStrO* von 4,0 dB(A) bei wassergebundenen Decken (Kies). 

Die Korrekturwerte tags dLw,T und nachts dLw,N des Pkw-Fahrweges betragen: 

Tabelle 6: Korrekturwerte tags dLw,T und nachts dLw,N für den Pkw-Fahrweg 

Name der Schallquelle dLw,T in dB(A) dLw,N in dB(A) 

Pkw-An- und Abfahrten 10 • lg 
80

16
 = 7,0 dB 10 • lg 

9

1
 = 9,5 dB 

Diese Korrekturwerte sind in Anhang A auf den Seiten 3 ff. in den Spalte 24 und 27 

aufgeführt. 

Für die höchsten kurzzeitigen Geräuschspitzen des Pkw-Fahrweges wird die Angabe 

der Parkplatzlärmstudie /18/ für die „beschleunigte Abfahrt“ herangezogen (67 dB(A) 

in 7,5 m Entfernung). Dem entspricht ein maximaler Schallleistungspegel 

LWA,max = 92,5 dB(A) (siehe Anhang A, Seite 8 ff. in Spalte 7, 31 und 32). 

3.3.1.3 Raucher 

Entlang der Südostfassade des Schützenheimes erstreckt sich im Erdgeschoss eine 

Terrasse /b/. Auf dieser sind Geräusche durch rauchende und dabei sprechende Per-

sonen zu erwarten. Hierfür wurde eine Flächenschallquelle im Berechnungsmodell in 

Ansatz gebracht (siehe orange Fläche in Abbildung 1 im Anhang). 

Da uns keine Aufenthaltszahlen für die Terrasse vorliegen, gehen wir typisierend da-

von aus, dass sich während des Schützenbetriebes zwischen 18:30 Uhr und 22:00 Uhr 

durchgehend zwei Personen auf der Terrasse befinden. Dabei spricht jeweils eine Per-

son und die andere hört zu. 

Ferner berücksichtigen wir für die lauteste Nachtstunde zwischen 22:00 Uhr und 

06:00 Uhr, dass sich zwei Personen für insgesamt 5 Minuten auf der Terrasse aufhal-

ten. Dabei spricht die eine Person und die andere hört zu. 
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Für unsere Berechnungen gehen wir tags von einer Belegung mit 2 Personen aus, von 

der jede zweite Person spricht. Für gehobenes Sprechen kann laut Tabelle 1 der 

VDI 3770 /17/ je Sprecher ein Schallleistungspegel von LWAeq = 70 dB(A) angesetzt 

werden. Für eine sprechende Personen ergibt sich also folgender Schallleistungspe-

gel. 

LWA = 70 dB(A) 

Auf diesen Schallleistungspegel ist ein Zuschlag für Impulshaltigkeit KI gemäß Glei-

chung (26) der VDI 3770 aufzuaddieren. Dieser beträgt für eine sprechende Person: 

KI = 9,5 dB - 4,5 • log(1) dB = 9,5 dB 

Gemäß Ziffer A 2.5.2 der TA Lärm /7/ ist „für die Teilzeiten, in denen (…) ein oder meh-

rere Töne hervortreten oder in denen das Geräusch informationshaltig ist, (…)“ ein 

Zuschlag für die Ton- und Informationshaltigkeit KT je nach Auffälligkeit von 3 oder 

6 dB anzusetzen. 

Wir gehen im Vorliegenden von einem Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit KT 

von 3 dB aus. 

Im schalltechnischen Berechnungsmodell wird somit der aufgerundete Schallleis-

tungspegel von 

LWA = 70 dB(A) + 9,5 dB(A) + 3 dB(A) = 82,5 dB(A) 

einer entsprechenden Flächenschallquelle mit einer Höhe von 4,3 m über Grund zu-

gewiesen. Die Einwirkdauer im Zeitraum zwischen 18:30 und 22:00 Uhr sowie wäh-

rend der lautesten Nachtstunde im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr wird 

über einen entsprechenden Tagesgang berücksichtigt. 

Die Korrekturwerte tags dLw,T und nachts dLw,N zur Berücksichtigung der Einwirkdau-

ern betragen: 

Tabelle 7: Korrekturwerte tags dLw,T und nachts dLw,N für sprechende Personen auf der Terrasse 

Name der Schallquelle dLw,T in dB(A) dLw,N in dB(A) 

Raucher 10 • lg 
3,5

16
 = - 6,6 dB 10 • lg 

5

60
 = - 10,8 dB 

 

Diese Korrekturwerte dLw sind in Anhang A auf den Seiten 3 ff. in den Spalte 24 und 

27 aufgeführt. 
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Zur Berücksichtigung des Spitzenpegelkriteriums nach TA Lärm /7/ wird demjenigen 

Punkt der Flächenschallquelle, von dem aus am jeweiligen Immissionsort der höchste 

Immissionsbeitrag erzeugt wird, ein Schallleistungspegel von LWAF,max = 86 dB(A) nach 

Tabelle 1 der VDI 3770 /17/ für normales Rufen zugeordnet (siehe Anhang A, 

Seite 8 ff., Spalte 7, 31 und 32). 

3.3.2 Seltene Ereignisse 

Wie bereits in Kapitel 3.1 beschrieben, ist die Nutzung des Kellergeschosses als Ver-

sammlungsraum laut Ziffer 14 des Genehmigungsbescheides /e/ auf eine Veranstal-

tung, entsprechend einen Tag / Abend pro Jahr beschränkt. 

Nach Ziffer 16 des Genehmigungsbescheides sind während der Veranstaltung alle 

Fenster in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr geschlossen zu halten, wenn Musik 

gespielt wird. Nach Ziffer 17 sind Musikdarbietungen im Freien unzulässig. 

Hieraus lässt sich ableiten, dass es sich beim Schützenball um eine Veranstaltung mit 

Musikdarbietung im Gebäudeinneren handelt. Neben den hierdurch entstehenden Ge-

räuschimmissionen berücksichtigen wir, analog zum regelmäßigen Betrieb, für das 

eine seltene Ereignis typisierend die vom Pkw-Parkverkehr und die auf der Terrasse 

sprechenden Personen entstehenden Geräuschimmissionen. 

3.3.2.1 Pkw-Stellplätze 

Wir gehen typisierend davon aus, dass während des seltenen Ereignisses im Zeitraum 

von 09:00 - 06:00 Uhr alle 20 Stellplätze am Schützenheim genutzt werden. In Bild 1 

sind diese Stellplätze dargestellt. 

Für diese 20 Stellplätze gehen wir von 80 Parkvorgängen während der werktäglichen 

abendlichen Ruhezeit (20:00 - 22:00 Uhr) und 20 Parkvorgängen während der Nacht-

zeit (22:00 - 6:00 Uhr) aus. Diese werden gleichverteilt auf alle 20 Stellplätze. 

Die Berechnung der Schallemission der Pkw-Stellplatzflächen erfolgt wiederum nach 

dem getrennten Verfahren der Parkplatzlärmstudie /18/ des Bayerischen Landesamts 

für Umwelt. 

Analog zu Kapitel 3.3.1.1 ergibt sich für den Parkplatz pro Bewegung und Stunde ein 

Schallleistungspegel in Höhe von 

LWA = 67 dB(A). 
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Dieser Schallleistungspegel wird im digitalen Rechenmodell einer entsprechenden 

Flächenschallquelle mit einer Emissionshöhe von 0,5 m über Gelände zugeordnet 

(siehe grün schraffierte Flächen mit Autozeichen in Abbildung 3). 

Für die oben genannten Bewegungshäufigkeiten ergeben sich folgende Korrektur-

werte abends dLw,A und nachts dLw,N: 

Tabelle 8: Korrekturwerte abends dLw,A und nachts dLw,N für den Pkw-Stellplatzbereich 

Name der Schallquelle dLw,A in dB(A) dLw,N in dB(A) 

Pkw-Parken 10 • lg 
80

2
 = 16,0 dB 10 • lg 

20

1
 = 13,0 dB 

Diese Korrekturwerte sind in Anhang B auf den Seiten 3 ff. in den Spalten 28, 30 und 

32 aufgeführt. 

Die höchsten kurzzeitigen Geräuschspitzen treten laut Parkplatzlärmstudie /18/ beim 

Kofferraumschließen auf (74 dB(A) in 7,5 m Entfernung). Dem entspricht ein maxima-

ler Schallleistungspegel LWA,max = 99,5 dB(A). Dieser wird im schalltechnischen Be-

rechnungsmodell für jeden Immissionsort demjenigen Punkt der Flächenschallquelle 

zugeordnet, für den sich der höchste Spitzenpegel ergibt (siehe Anhang B, Seite 24 ff. 

in Spalte 7, 31 und 32). 

3.3.2.2 Pkw-Fahrwege 

Die Anzahl der Fahrten entspricht der Anzahl der Parkbewegungen. 

Die Pkw-Fahrbewegungen werden im Berechnungsmodell einer Linienschallquelle in 

0,5 m über Gelände zugewiesen und über einen entsprechenden Tagesgang berück-

sichtigt. 

Für den Pkw-Fahrweg wird ein längenbezogener Schallleistungspegel in Höhe von 

LWA' = 51,5 dB(A) / m 

für eine Fahrt pro Stunde angesetzt. Diesen Wert erhält man aus dem nach den RLS-

90 /8/ für eine Geschwindigkeit von 30 km/h auf asphaltiertem Fahrweg errechneten 

Emissionspegel Lm,E durch Addition von 19 dB(A) gemäß Parkplatzlärmstudie /18/ und 

durch Addition des KStrO* für den Parksuch- und Durchfahrverkehr von 4,0 dB(A) bei 

wassergebundenen Decken (Kies). 

Die Korrekturwerte abends dLw,A und nachts dLw,N des Pkw-Fahrweges betragen: 
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Tabelle 9: Korrekturwerte  abends dLw,A und nachts dLw,N für die Pkw-An- und Abfahrten 

Name der Schallquelle dLw,A in dB(A) dLw,N in dB(A) 

Pkw-An- und Abfahrten 10 • lg 
80

2
 = 16,0 dB 10 • lg 

20

1
 = 13,0 dB 

Diese Korrekturwerte sind in Anhang B auf den Seiten 3 ff. in den Spalten 28, 30 und 

32 aufgelistet. 

Für die höchsten kurzzeitigen Geräuschspitzen des Pkw-Fahrweges wird die Angabe 

der Parkplatzlärmstudie /18/ für die „beschleunigte Abfahrt“ herangezogen (67 dB(A) 

in 7,5 m Entfernung). Dem entspricht ein maximaler Schallleistungspegel 

LWA,max = 92,5 dB(A) (siehe Anhang B, Seite 24 ff. in Spalte 7, 31 und 32). 

3.3.2.3 Raucher 

Da uns auch für seltene Ereignisse keine Aufenthaltszahlen für die Terrasse vorliegen, 

gehen wir typisierend davon aus, dass sich zwischen 00:00 Uhr und 24:00 Uhr durch-

gehend 5 Personen auf der Terrasse befinden. Dabei spricht jede zweite Person. 

Für gehobenes Sprechen kann laut Tabelle 1 der VDI 3770 /17/ je Sprecher ein Schall-

leistungspegel von LWAeq = 70 dB(A) angesetzt werden. Für 5 gleichzeitig sprechende 

Personen ergibt sich also folgender Schallleistungspegel. 

LWA = 77 dB(A) 

Auf diesen Schallleistungspegel ist ein Zuschlag für Impulshaltigkeit KI gemäß Glei-

chung (26) der VDI 3770 aufzuaddieren. Dieser beträgt für fünf sprechende Personen: 

KI = 9,5 dB - 4,5 • log(5) dB = 6,4 dB 

Gemäß Ziffer A 2.5.2 der TA Lärm /7/ ist „für die Teilzeiten, in denen (…) ein oder meh-

rere Töne hervortreten oder in denen das Geräusch informationshaltig ist, (…)“ ein 

Zuschlag für die Ton- und Informationshaltigkeit KT je nach Auffälligkeit von 3 oder 

6 dB anzusetzen. 

Wir gehen im Vorliegenden von einem Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit KT 

von 3 dB aus. 

Im schalltechnischen Berechnungsmodell wird somit der aufgerundete Schallleis-

tungspegel von 

LWA = 70 dB(A) + 9,5 dB(A) + 3 dB(A) = 86,4 dB(A) 
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einer entsprechenden Flächenschallquelle mit einer Höhe von 4,3 m über Grund zu-

gewiesen (siehe grün schraffierte Fläche mit Autosignatur in Abbildung 3 im Anhang). 

Die Einwirkdauer wird über einen entsprechenden Tagesgang berücksichtigt. 

Die Korrekturwerte tags außerhalb der Ruhezeit dLw,TaR, abends dLw,A und nachts 

dLw,N zur Berücksichtigung der Einwirkdauern betragen: 

Tabelle 10: Korrekturwerte tags außerhalb der Ruhezeit dLw,TaR, abends dLw,A und nachts dLw,N für sprechende 
Personen auf der Terrasse 

Name der Schallquelle dLw,TaR in dB(A) dLw,A in dB(A) dLw,N in dB(A) 

Raucher 10 • lg 
9

9
 = 0 dB 10 • lg 

2

2
 = 0 dB 10 • lg 

1

1
 = 0 dB 

Diese Korrekturwerte sind in Anhang B auf den Seiten 3 ff. in den Spalten 28, 30 und 

32 aufgeführt. 

Zur Berücksichtigung des Spitzenpegelkriteriums nach TA Lärm /7/ wird demjenigen 

Punkt der Flächenschallquelle, von dem aus am jeweiligen Immissionsort der höchste 

Immissionsbeitrag erzeugt wird, ein Schallleistungspegel von LWAF,max = 86 dB(A) nach 

Tabelle 1 der VDI 3770 /17/ für normales Rufen zugeordnet (siehe Anhang B, 

Seite 24 ff., Spalte 7, 31 und 32). 

3.3.2.4 Geräuschabstrahlung des Gebäudes 

Gemäß den Planunterlagen /b/ wurden die Kellergeschosswände des Schützenhei-

mes größtenteils mit 24 cm dicken Stahlbeton sowie einer vorgesetzten Dämmung und 

die Erdgeschosswände mit 42,5 cm dicken Wärmedämmziegeln ausgeführt. 

Die Kellergeschosswände weisen abgeschätzt nach der DIN 4109-32 /13/ und unter 

Berücksichtigung der vorgesetzten Dämmung ein bewertetes Schalldämm-Maß R'W 

von etwa 57 dB auf, die Erdgeschosswände von etwa R'W = 48 dB (siehe z.B. Produkt-

datenblatt Wienerberger Poroton S9-42,5-P). 

Der genaue Dachaufbau lässt sich aus den Planunterlagen nicht ableiten. 

Im Kellergeschoss befinden sich im südöstlichen Teil des Gebäudes der Heizraum, 

der Flur und eine Umkleide. Im Erdgeschoss befinden sich im nordwestlichen Teil des 

Gebäudes die WCs, eine Diele sowie ein Vorbereitungsraum. Ferner befinden sich 

mittig im südlichen Teil ein Warteraum und im nördlichen Teil eine Speisekammer so-

wie die Küche. Im südöstlichen Teil sind der Flur und ein Büro. 
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Die vorgenannten Räume werden bei einem seltenen Ereignis (Schützenball) mut-

maßlich nur sporadisch genutzt und dienen zum Teil als Puffer für die Abstrahlung der 

im Inneren des Gebäudes durch Gespräche und Musikdarbietungen erzeugten Geräu-

sche. 

Lärmintensive Tätigkeiten sind hingegen in den Räumen „Versammlung“ im Erdge-

schoss und „Schiessstand“ mit „Schützenstand“ im Kellergeschoss zu erwarten. 

Wir gehen sehr auf der sicheren Seite liegend davon aus, dass das eine seltene Er-

eignis von 09:00 bis 06:00 Uhr dauert und demnach in diesem Zeitraum Geräusche im 

Inneren des Gebäudes erzeugt werden. 

Die dort erzeugten Geräusche werden über die einzelnen Gebäudebauteile (Fassaden 

und Dachflächen) zum Teil ins Freie abgestrahlt. Die Berechnung der Geräuschemis-

sionen der einzelnen Gebäudebauteile erfolgt nach der VDI-Richtlinie 2571 /16/. 

Ausgangsgröße für die Berechnung ist der Innenpegel LI. In Verbindung mit den be-

werteten Schalldämm-Maßen R'W der einzelnen Gebäudebauteile können damit deren 

flächenbezogene Schallleistungspegel LWA'' berechnet werden. 

Die flächenbezogenen Schallleistungspegel der Gebäudebauteile erhält man gemäß 

VDI 2571 nach folgender Formel: 

LWA'' [dB(A) pro m²] = LI - R'W - 4 

Dabei ist LI der Innenpegel in dB(A) und R'W das bewertete Schalldämm-Maß des be-

trachteten Bauteils in dB. 

Wir gehen im Sinne eines erheblich auf der sicheren Seite liegenden Prognoseansat-

zes für das Schützenheim bei Musikbeschallung im Inneren von einem mittleren In-

nenpegel in Höhe von 

LI = 90 dB(A) 

aus. 

Für die Gebäudebauteile liegen uns keine Angaben zu den Schalldämm-Maßen R'W 

vor. Wir gehen daher für die Berechnung von Schalldämm-Maßen R'W aus, deren 

Werte auf der „sicheren Seite“ liegen, also eher gering sind. Folgende im Sinne einer 

typisierenden und auf der sicheren Seite liegenden Betrachtung eher niedrige bewer-

tete Schalldämm-Maße werden berücksichtigt: 
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Fassaden / Dach    R'W = 40 dB  

Fenster (geschlossen)   R'W = 30 dB  

Türen (geschlossen)   R'W = 25 dB  

Fenster / Türen (geöffnet)   R'W = 0 dB 

Der von uns berücksichtigte mittlere Innenpegel LI sowie die bewerteten Schall-

dämmmaße R'W und flächenbezogenen Schallleistungspegel LWA'' für die einzelnen 

Umfassungsbauteile gehen aus Anhang B, Seite 3 ff., Spalte 5, 6 und 8 hervor. 

In diesem Anhang werden Fenster abgekürzt mit „F“, Türen abgekürzt mit „T“ und 

Fassaden abgekürzt mit „FS“. Die jeweiligen Himmelsrichtungen werden mit „NO“, 

„NW“, „SO“ und „SW“ abgekürzt. 

Nach Ziffer 16 des Genehmigungsbescheides /e/ sind die Fenster nachts 

(22:00 - 06:00 Uhr) geschlossen zu halten. Wir gehen deshalb davon aus, dass die 

Fenster des Schützenheims während der lautesten Nachtstunde nach TA Lärm /7/ ge-

schlossen bleiben. 

Für die Türen gehen wir von einer Öffnungsdauer von 3 Minuten während der lautes-

ten Nachtstunde nach TA Lärm aus. 

Während der Tageszeit zwischen 09:00 Uhr und 22:00 Uhr gehen wir davon aus, dass 

alle Fenster und Türen pro Stunde für 30 Minuten geöffnet und für 30 Minuten ge-

schlossen sind. 

Die Korrekturwerte tags außerhalb der Ruhezeit dLw,TaR, abends dLw,A und nachts 

dLw,N zur Berücksichtigung der geöffneten und geschlossenen Fenster und Türen be-

tragen: 

Tabelle 11: Korrekturwerte tags außerhalb der Ruhezeit dLw,TaR, abends dLw,A und nachts dLw,N für geöffnete so-
wie geschlossene Türen und Fenster 

Name der Schallquelle dLw,TaR in dB(A) dLw,A in dB(A) dLw,N in dB(A) 

Fenster (geöffnet) 10 • lg 
6,5

12
 = -3,4 dB 10 • lg 

1

2
 = -3,0 dB - 

Fenster (geschlossen) 10 • lg 
6,5

12
 = -3,4 dB 10 • lg 

1

2
 = -3,0 dB - 

Türen (geöffnet) 10 • lg 
6,5

12
 = -3,4 dB 10 • lg 

1

2
 = -3,0 dB 10 • lg 

3

60
 = -13,0 dB 

Türen (geschlossen) 10 • lg 
6,5

12
 = -3,4 dB 10 • lg 

1

2
 = -3,0 dB 10 • lg 

57

60
 = -0,2 dB 

Diese Korrekturwerte sind Anhang B, Seite 3 ff., Spalten 28, 30 und 32 zu entnehmen. 
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3.4 Geräuschimmissionen und Beurteilung 

Auf Basis der in Abschnitt 3.3.1 und 3.3.2 beschriebenen Emissionsansätze wurden 

an den geplanten sowie bestehenden Gebäuden die zu erwartenden Beurteilungs- und 

Spitzenpegel während der Beurteilungszeiträume nach TA Lärm /7/ bzw. 18. BIm-

SchV /6/ berechnet. 

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgt nach DIN ISO 9613-2 /14/. Dabei wer-

den die Einflüsse auf die Schallentstehung und -ausbreitung wie z.B. Luftabsorption 

und Bodeneffekt (alternatives Verfahren gemäß Nr. 7.3.2 der DIN-ISO 9613-2) sowie 

Abschirmungen berücksichtigt. Reflexionen werden bis zur dritten Ordnung berück-

sichtigt. 

Die Beurteilung der Geräuschimmissionen erfolgt getrennt für den regelmäßigen Be-

trieb und das eine seltene Ereignis (Schützenball). 

3.4.1 Regelmäßiger Betrieb 

Die Beurteilungspegel nachts während des regelmäßigen Betriebes ist für die Fassa-

denabschnitte der geplanten Bebauung sowie einen Teil der Fassadenabschnitte der 

bestehenden Bebauung in Abbildung 1 im Anhang dargestellt. Außerdem sind die be-

rechneten Beurteilungspegel tags in Anhang A auf Seite 1, Spalte 9 im Anhang dieser 

schalltechnischen Untersuchung für ausgewählte Immissionsorte aufgelistet. 

Aufgrund der Unterschreitung des zulässigen Immissionsrichtwertes tags in Höhe von 

55 dB(A) für allgemeine Wohngebiete um mindestens 10 dB(A) wurde auf eine zusätz-

liche Abbildung verzichtet. Nach Ziffer 2.2 der TA Lärm befinden sich nämlich alle be-

trachteten Immissionsorte außerhalb des Einwirkungsbereiches der Anlage. Die be-

rechneten Beurteilungspegel tags sind in Anhang A auf Seite 1, Spalte 9 für ausge-

wählte Immissionsorte dokumentiert. 

Die Spitzenpegel nachts während des regelmäßigen Betriebes sind für die Fassaden-

abschnitte der geplanten Bebauung sowie einen Teil der Fassadenabschnitte der be-

stehenden Bebauung Abbildung 2 zu entnehmen. 

Auch hier wurde aufgrund der nur geringen Spitzenpegel von 60 dB(A) und damit einer 

Unterschreitung des Spitzenpegelkriteriums tags in Höhe von 85 dB(A) für allgemeine 

Wohngebiete um mindestens 25 dB(A) auf eine Abbildung verzichtet. Die berechneten 

Spitzenpegel tags sind in Anhang A auf Seite 1, Spalte 15 für ausgewählte  

Immissionsorte aufgereiht. 
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Die Details der Ausbreitungsberechnung für die berücksichtigten Fassadenabschnitte 

der geplanten und bestehenden Bebauung sind Anhang A auf den Seiten 3 - 7 für die 

berechneten Beurteilungspegel und auf den Seiten 8 - 15 für die errechneten Spitzen-

pegel und ausgewählte Immissionsorte dokumentiert. 

Wie Anhang A auf Seite 1 zu entnehmen ist, werden die Immissionsrichtwerte für all-

gemeine Wohngebiete unter Berücksichtigung der Lärmschutzwand entlang der ge-

planten Carports nördlich des Schützenheims zur Tages- und Nachtzeit an den ge-

planten Gebäuden eingehalten. Auch die zugehörigen Spitzenpegelkriterium werden 

mit der Lärmschutzwand eingehalten. 

3.4.2 Seltene Ereignisse 

Die Beurteilungspegel nachts während des einen seltenen Ereignisses (Schützenball) 

sind für die Fassadenabschnitte der geplanten und einen Teil der bestehenden Be-

bauung in Abbildung 3 dargestellt. Die errechneten Beurteilungspegel tags finden sich 

in Anhang B auf Seite 1 für ausgewählte Immissionsorte. 

Aufgrund der Unterschreitung des im Genehmigungsbescheid genannten Immissions-

richtwertes tags innerhalb der abendlichen Ruhezeit in Höhe von 65 dB(A) um min-

destens 6 dB(A) an den geplanten Gebäuden wurde auf eine zusätzliche Abbildung 

verzichtet. 

Die Spitzenpegel nachts während des regelmäßigen Betriebes sind für die Fassaden-

abschnitte der geplanten Bebauung sowie einen Teil der bestehenden Bebauung Ab-

bildung 4 zu entnehmen. 

Auch hier wurde aufgrund der nur geringen Spitzenpegel von 66 dB(A) und damit einer 

Unterschreitung des Spitzenpegelkriteriums tags innerhalb der Ruhezeit in Höhe von 

85 dB(A) für allgemeine Wohngebiete um mindestens 19 dB(A) auf eine Abbildung 

verzichtet. 

Die Details der Ausbreitungsberechnung für die berücksichtigten Fassadenabschnitte 

der geplanten und bestehenden Bebauung sind Anhang B auf den Seiten 3 - 23 für 

die berechneten Beurteilungspegel und auf den Seiten 24 - 29 für die errechneten Spit-

zenpegel und ausgewählte Immissionsorte dokumentiert. 

Wie Anhang B auf Seite 1 zu entnehmen ist, werden die im Genehmigungsbescheid 

genannten Immissionsrichtwerte unter Berücksichtigung der Lärmschutzwand entlang 

der geplanten Carports nördlich des Schützenheimes zur Tages- und Nachtzeit an den 

geplanten Gebäuden eingehalten. Auch die zugehörigen Spitzenpegelkriterium wer-

den mit der Lärmschutzwand eingehalten. 
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4. Verkehrsgeräusche 

Auf das Planungsgebiet wirken von Westen die Verkehrsgeräuschimmissionen der 

Dorfener Straße (St 2086) und von Osten die Verkehrsgeräuschimmissionen der Ge-

werbestraße ein. 

4.1 Geräuschemissionen 

Die Berechnung der Geräuschemissionen der umliegenden Straßen erfolgt nach RLS-

19 /9/ auf Basis der für das Jahr 2035 prognostizierten Verkehrsmengen. 

Grundlage der Hochrechnung auf das Jahr 2035 bilden für die Dorfener Straße die 

Verkehrsmengen aus der Zählung des Jahres 2019 /10/. 

Für die Gewerbestraße, für die in der amtlichen Zählung keine Zähldaten vorhanden 

sind, wurde im Zeitraum zwischen dem 23.01.2025 und dem 30.01.2025 eine automa-

tisierte Verkehrszählung durchgeführt /k/. Deren Ergebnisse sind in Anhang C darge-

stellt.  

Da die Zählung exemplarisch über einen vergleichsweise kurzen Zeitraum erfolgte, 

wurden sicherheitshalber die ermittelten maßgeblichen stündlichen Verkehrsstärken 

von 21 Kfz pro Stunde tagsüber und 2 Kfz pro Stunde nachts zur Hochrechnung auf 

das Prognosejahr verdoppelt. Für die Lkw-Anteile p1 und p2 nach RLS-19 wurden die 

innerhalb des Zählzeitraumes jeweils höchsten ermittelten Werte herangezogen. Der 

Anteil an Krafträdern wurde mit 1% abgeschätzt. 

Die Hochrechnung der Verkehrsmengen für die Dorfener Straße kann Anhang D und 

die Hochrechnung der Verkehrsmengen für die Gewerbestraße Anhang E entnommen 

werden. 

In Anhang F werden aus diesen Verkehrszahlen nach RLS-19 /9/ die längenbezoge-

nen Schallleistungspegel der Straßenabschnitte berechnet. Dabei werden die im Rah-

men der Ortsbesichtigung /h/ vorgefundenen zulässigen Höchstgeschwindigkeiten be-

rücksichtigt. Zuschläge für Steigung oder Gefälle werden im Berechnungsprogramm 

automatisch auf Basis des digitalen Geländemodells /j/ im jeweiligen Abschnitt gebil-

det. 

Gemäß der Stellungnahme des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und 

Verkehr /20/ besteht kein Rechtsanspruch zur Aufrechterhaltung lärmmindernder Stra-

ßendeckschichtbeläge, sofern die Anforderungen an eine lärmmindernde Straßen-

deckschicht nicht in einem Planfeststellungsverfahren oder einem anderen Rechtsver-

fahren festgelegt wurden.  

Auf die Anwendung einer Straßendeckschichtkorrektur wird deshalb aus Gründen der 

Prognosesicherheit verzichtet. 
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4.2 Geräuschimmissionen und Beurteilung 

Die berechneten Verkehrsgeräuschimmissionen an den geplanten Gebäuden sind 

stockwerksweise für die Tageszeit in den Abbildungen 5 bis 7 sowie für die Nachtzeit 

in den Abbildungen 8 bis 9 dargestellt. 

Tagsüber ergeben sich entlang der Dorfener Straße im Westen Beurteilungspegel an 

den straßenparallelen Fassaden bis 67 dB(A), entlang der Gewerbestraße im Norden 

bis 65 dB(A). 

Nachts betragen die Beurteilungspegel entlang der Dorfener Straße bis 58 dB(A) und 

entlang der Gewerbestraße bis 56 dB(A). 

Es ergeben sich also im Nahbereich der Straßen erhebliche Überschreitungen der 

schalltechnischen Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete der DIN 18005 /15/ 

sowie auch der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV /5/ für Wohngebiete.  

Die von der Rechtsprechung im Allgemeinen als Grenze zu einer möglichen Gesund-

heitsgefahr angesehenen Schwellwerte in Höhe von 70 dB(A) tagsüber und 60 dB(A) 

nachts werden jedoch nicht überschritten. 

An den von den Straßen abgewandten Seiten im Inneren des Planungsgebietes sowie 

an den zurückgesetzten Gebäuden ergeben sich deutlich geringere Beurteilungspe-

gel. Hier werden teilweise sogar die schalltechnischen Orientierungswerte der 

DIN 18005 sowie durchweg die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV eingehalten. 

Da insbesondere zur Dorfener Straße, aber auch zur Gewerbestraße Zuwegungen 

und Erschließungsachsen freigehalten werden müssen und grundsätzlich im innerört-

lichen Bereich die Anordnung von ausreichend wirksamen aktiven Schallschutzmaß-

nahmen (Lärmschutzwände) in der Regel aus städtebaulichen Gründen ausscheidet, 

muss zur Sicherstellung der Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-

nisse auf baulichen Schallschutz an den Gebäuden unter Berücksichtigung der allge-

mein im Wohngebiet zulässigen Gewerbegeräuschimmissionen abgestellt werden. 

Diese werden im nachfolgenden Abschnitt definiert. 

5. Anforderungen an den baulichen Schallschutz 

Gemäß der BayTB vom Februar 2025 /4/, die mit Bekanntmachung vom 13.12.2024 

bauaufsichtlich eingeführt wurde, ist die DIN 4109-1:2018-01 /11/ als technische Regel 

bezüglich des Schallschutzes anzuwenden. 

Der Nachweis der Luftschalldämmung von Außenbauteilen ist gemäß Anlage A5.2/1 

Absatz 5 der BayTB erforderlich, wenn  
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a) der Bebauungsplan festsetzt, dass Vorkehrungen zum Schutz vor Außenlärm am 

Gebäude zu treffen sind (§9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB /3/) oder 

b) der maßgebliche Außenlärmpegel (Abschnitt 4.4.5 der DIN 4109-2:2018-01 /12/) 

auch nach den vorgesehenen Maßnahmen zur Lärmminderung gleich oder höher ist 

als 

 61 dB(A) bei Aufenthaltsräumen von Wohnungen, Übernachtungsräumen,  

  Unterrichtsräumen und ähnlichen Räumen sowie Bettenräumen in Kranken- 

  häusern und Sanatorien 

 66 dB(A) bei Büroräumen 

Die Ausgangsgröße für die Festlegung der baurechtlichen Anforderungen an die Luft-

schalldämmung von Außenbauteilen ist gemäß DIN 4109-1:2018-01 /11/ der „maß-

gebliche Außenlärmpegel“ La bzw. (bei Überlagerung der Geräusche von mehreren 

Lärmarten, z.B. Verkehrsgeräusche, Gewerbegeräusche etc.) der „resultierende Au-

ßenlärmpegel“ La,res. 

Zur Bildung des maßgeblichen bzw. des resultierenden Außenlärmpegels wird in die-

ser schalltechnischen Untersuchung das Verfahren nach der DIN 4109-2:2018-01 /12/ 

verwendet. Die Bestimmung der Anforderungen an den baulichen Schallschutz erfolgt 

dann nach DIN 4109-1:2018-01 /11/. 

5.1 Berechnung des maßgeblichen Außenlärmpegels 

Zur Berechnung des maßgeblichen Außenlärmpegels La sind in der DIN 4109-2:2018-

01 Berechnungsverfahren für verschiedene Lärmarten (Straßenverkehr, Schienenver-

kehr, Wasserverkehr, Luftverkehr und Lärm aus Gewerbe- und Industrieanlagen) an-

gegeben.  

Der maßgebliche Außenlärmpegel ergibt sich 

- für den Tag aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) 

- für die Nacht aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) 

plus Zuschlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung (zum 

Schutz des Nachtschlafes). 

Maßgeblich ist dann derjenige Beurteilungszeitraum, der die höhere Anforderung an 

den baulichen Schallschutz ergibt. 

Wirken verschiedene Geräuscharten (Verkehrsgeräusche, Gewerbegeräusche etc.) 

auf das Planungsgebiet ein, so ergibt sich der resultierende Außenlärmpegel La,res aus 

der energetischen Summe der maßgeblichen Außenlärmpegel dieser Geräuscharten. 
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In der Regel kann von einer Summenbetrachtung ausgegangen werden, da auch in 

Wohngebieten grundsätzlich Anlagen (Wärmepumpen, nichtstörendes Gewerbe) zu-

lässig sind. Neben der Lärmbelastung durch Verkehrsgeräusche sind deshalb auch 

Gewerbegeräusche zu berücksichtigen. 

Die Ermittlung der maßgeblichen Außenlärmpegel La erfolgt für die einzelnen Lärmar-

ten unterschiedlich. 

5.1.1 Straßenverkehr 

Für die Bestimmung des maßgeblichen Außenlärmpegels von Geräuschimmissionen 

durch Straßen ist der Beurteilungspegel nach 16. BImSchV /5/ zu berechnen. 

Der maßgebliche Außenlärmpegel La für den Tag ergibt sich gemäß DIN 4109-

2:2018-01 /12/ aus dem um 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel Lr für den Tag: 

- La,Tag = Lr,Tag + 3 dB(A) 

Der maßgebliche Außenlärmpegel La für die Nacht ergibt sich aus dem um 3 dB(A) 

erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A): 

- La,Nacht = Lr,Nacht + 10 dB(A) + 3 dB(A) 

Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit, die die höhere Anforderung 

ergibt. 

Die errechneten Beurteilungspegel tags sind geschossweise den Abbildungen 5 - 7 

und die Beurteilungspegel nachts den Abbildungen 8 - 10 zu entnehmen. 

5.1.2 Gewerbegeräusche 

Zur Berechnung des maßgeblichen Außenlärmpegels durch Gewerbe- und Industrie-

anlagen wird der Immissionsrichtwert der für das Planungsgebiet festgesetzten Art der 

baulichen Nutzung herangezogen. Ist keine Nutzungsart festgesetzt, so ist die tatsäch-

lich bauliche Nutzung heranzuziehen. 

Der maßgebliche Außenlärmpegel durch Gewerbe- und Industrieanlagen wird für den 

Tag nach DIN 4109-2:2018-01 /12/ aus dem um 3 dB(A) erhöhten Tages-Immissions-

richtwert der für das Planungsgebiet festgesetzten Art der baulichen Nutzung gebildet: 

La,Tag = IRWTag + 3 dB(A) 
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Für die Nacht wird der maßgebliche Außenlärmpegel durch Gewerbe- und Industrie-

anlagen aus dem um 3 dB(A) erhöhten Nacht-Immissionsrichtwert und einem Zu-

schlag von 10 dB(A) gebildet. 

La,Nacht = IRWNacht + 3 dB(A) + 10 dB(A) 

Besteht die Vermutung, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm überschritten wer-

den, sollte gemäß DIN 4109-2:2018-01 die tatsächliche Geräuschbelastung als Beur-

teilungspegel nach TA Lärm ermittelt werden 

In diesem Fall ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel für den Tag durch Addition 

von 3 dB(A) auf den Beurteilungspegel für den Tag: 

- La,Tag = Lr,Tag + 3 dB(A) 

Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag-Nacht weniger als 10 dB(A), 

so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus 

dem um 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag von 

10 dB(A): 

- La,Nacht = Lr,Nacht + 10 dB(A) + 3 dB(A) 

Da davon auszugehen ist, dass die Immissionsrichtwerte durch die Geräuschimmissi-

onen der auf das Planungsgebiet einwirkenden Anlagen nicht überschritten werden, 

wird zur Bildung des maßgeblichen Außenlärmpegels für Gewerbe- und Industriean-

lagen der zulässige Immissionsrichtwert für die festgesetzte Gebietskategorie (Tag 

bzw. Nacht) herangezogen. 

5.2 Resultierender Außenlärmpegel 

Der resultierende Außenlärmpegel La,res wird abschließend nach DIN 4109-2:2018-

01 /12/ durch die Bildung der energetischen Summe der maßgeblichen Außenlärmpe-

gel für die verschiedenen Geräuscharten jeweils für den Beurteilungszeitraum Tag und 

Nacht getrennt gebildet.  

Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit, die die höhere Anforderung 

ergibt. 

Im vorliegenden Fall wird der jeweils höhere maßgebliche Außenlärmpegel La für die 

Nacht bzw. den Tag der Dimensionierung des baulichen Schallschutzes zugrunde ge-

legt. 
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5.3 Erforderliches Gesamtschalldämm-Maß der Außenbauteile 

Das erforderliche gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß erf. R’w,ges der Fassaden 

von schutzbedürftigen Räumen wird nach DIN 4109-1:2018-01 /11/ nach folgender 

Beziehung berechnet: 

erf. R'w,ges = La,res - KRaumart 

mit  

La,res:    resultierender Außenlärmpegel nach Abschnitt 5.2  

erf. R'w,ges:  erforderliches gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß  

KRaumart:  Korrekturwert für die Raumart / Nutzung 

In der DIN 4109-1:2018-01 sind u.a. folgende Korrekturwerte für die Raumart bzw. 

Nutzung angegeben: 

KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, Unterrichtsräumen und Ähnliches; 

KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches. 

Mindestens einzuhalten ist erf. R'w,ges = 30 dB für Wohnungen, Übernachtungsräume 

in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches.  

Zur Berücksichtigung ortsüblicher Geräusche (Spielen von Kindern, Pkw-Verkehr auf 

den Erschließungsstraßen, Rasenmäher, etc.) empfehlen wir, auch bei geringeren An-

forderungen grundsätzlich ein Schalldämm-Maß von R'w,ges ≥ 35 dB festzusetzen, wel-

ches von den heute üblichen Bauweisen in der Regel ohne erheblichen Mehraufwand 

erreicht wird. 

Die angegebenen Schalldämm-Maße erf. R’w,ges müssen durch die Gesamtfassade, 

d.h. die Summe aller Außenbauteile einschließlich Fenster, Rollladenkästen, Schall-

dämmlüfter etc. erreicht werden.  

Der Nachweis ist nach DIN 4109-02:2018-01 zu führen. 

Die errechneten erforderlichen Schalldämm-Maße erf. R’w,ges sind für das jeweilige Ge-

schoss den Abbildungen 11 - 13 im Anhang dieser schalltechnischen Untersuchung 

zu entnehmen. 

6. Textvorschläge für den Bebauungsplan 

Nachfolgend werden auf Basis der Erkenntnisse der schalltechnischen Berechnungen 

Textvorschläge für Planzeichen, Festsetzungen und Begründung des Bebauungspla-

nes aus schalltechnischer Sicht erarbeitet. 
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6.1 Festsetzungen durch Planzeichen 

Die in den Abbildungen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung dargestellte 

Lärmschutzwand entlang der geplanten Carports nördlich des Schützenheimes ist mit 

einem geeigneten Planzeichen im Bebauungsplan festzusetzen. Dabei ist auch die 

mindestens erforderliche Wandhöhe in Form von Höhenangaben ü. N.N. festzusetzen. 

Die Höhenangaben ü. N.N. sind Abbildung 14 im Anhang zu entnehmen. 

6.2 Festsetzungen durch Text 

Die im Folgenden kursiv gedruckten Texte empfehlen wir in die textlichen Festsetzun-

gen des Bebauungsplanes zu übernehmen: 

Immissionsschutz 

Im Planungsgebiet sind an allen Fassaden und Dachflächen, hinter denen sich 

schutzbedürftige Räume (z.B. Aufenthaltsräume in Wohnungen, Büroräume 

und Ähnliches) befinden, bei Errichtung und Änderung der Gebäude techni-

sche Vorkehrungen zum Schutz vor Außenlärm vorzusehen, die gewährleis-

ten, dass die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen 

gemäß den eingeführten technischen Baubestimmungen eingehalten werden. 

Räume, vor denen zur Nachtzeit ein Beurteilungspegel von 45 dB(A) über-

schritten wird und die überwiegend zum Schlafen genutzt werden können 

(Schlaf- und Kinderzimmer), müssen Einrichtungen zur Raumbelüftung erhal-

ten, die gewährleisten, dass in dem für den hygienischen Luftwechsel erfor-

derlichen Zustand (Nennlüftung) die festgesetzten Anforderungen an den bau-

lichen Schallschutz gegen Außenlärm eingehalten werden. 

Solche Einrichtungen könnten beispielsweise sein: vorgebaute Pufferräume, 

Prallscheiben, Spezialfenster mit erhöhtem Schallschutz bei Lüftungsfunktion, 

Schalldämmlüfter, u.a.  

Mechanische Belüftungseinrichtungen dürfen in Schlafräumen im bestim-

mungsgemäßen Betriebszustand (Nennlüftung) einen Eigengeräuschpegel 

von 30 dB(A) im Raum (bezogen auf eine äquivalente Absorptionsfläche von 

A = 10 m2) nicht überschreiten. 

Von diesen Festsetzungen kann gemäß § 31 BauGB im Einzelfall abgewichen 

werden, wenn im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens oder Genehmi-

gungsfreistellungsverfahrens durch eine schalltechnische Untersuchung 

nachgewiesen wird, dass auch geringere Anforderungen an den baulichen 

Schallschutz und geringere Schalldämm-Maße unter Beachtung der gültigen 

baurechtlichen Anforderungen möglich sind. 
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Zusätzlich sollte aus Gründen der Vorsorge an geeigneter Stelle im Bebauungsplan 

folgender Festsetzungstext bzgl. des maximal zulässigen Schallleistungspegels von 

eventuell zukünftig im Plangebiet aufgestellten Luftwärmepumpen aufgenommen wer-

den: 

Luftwärmepumpen 

Es ist nur die Errichtung solcher Luftwärmepumpen zulässig, deren ins Freie 

abgestrahlter immissionswirksamer Schallleistungspegel LWA = 50 dB(A) nicht 

überschreitet. 

Die Aufstellung von Luftwärmepumpen ist nur mit einem Abstand von mindes-

tens 3 m zur Grundstücksgrenze zulässig. 

6.3 Begründung 

Die im Folgenden kursiv gedruckten Texte empfehlen wir in die Begründung des Be-

bauungsplanes zu übernehmen: 

Immissionsschutz 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes "Buchbach-Steeg“ der Ge-

meinde Buchbach wurde bzgl. der Geräuschemissionen und -immissionen das 

Gutachten der Lärmschutzberatung Steger & Partner GmbH, Bericht Nr. 

6723/B1/ch vom 18.03.2025 erstellt. Es kommt zu folgenden Ergebnissen: 

Verkehrsgeräuschimmissionen 

Auf das Planungsgebiet wirken die Verkehrsgeräuschimmissionen der Dorfe-

ner Straße und der Gewerbestraße ein. 

Dies führt insbesondere an den geplanten Baugrenzen im Nahbereich der 

Straßen zu erheblichen Überschreitungen der schalltechnischen Orientie-

rungswerte für allgemeine Wohngebiete der DIN 18005 sowie auch der Immis-

sionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Wohngebiete.  

Die von der Rechtsprechung im Allgemeinen als Grenze zu einer möglichen 

Gesundheitsgefahr angesehenen Schwellwerte in Höhe von 70 dB(A) tags-

über und 60 dB(A) nachts werden jedoch nicht überschritten. 
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Da insbesondere zur Dorfener Straße, aber auch zur Gewerbestraße Zuwe-

gungen und Erschließungsachsen freigehalten werden müssen und grund-

sätzlich im innerörtlichen Bereich die Anordnung von ausreichend wirksamen 

aktiven Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwände) in der Regel aus städ-

tebaulichen Gründen ausscheidet, muss zur Sicherstellung der Anforderungen 

an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse auf baulichen Schallschutz an den 

Gebäuden unter Berücksichtigung der allgemein im Wohngebiet zulässigen 

Gewerbegeräuschimmissionen abgestellt werden. 

In Bezug auf die einwirkenden Beurteilungspegel der Straßenverkehrsgeräu-

sche sowie unter Berücksichtigung der zulässigen Gewerbegeräuschimmissi-

onen ergeben sich Anforderungen an den baulichen Schallschutz in Höhe von 

erf. R'w,ges = 30 - 41 dB. 

Zur Berücksichtigung ortsüblicher Geräusche (Spielen von Kindern, Pkw-Ver-

kehr auf den Erschließungsstraßen, Rasenmäher, etc.) wird empfohlen, auch 

bei geringeren Anforderungen grundsätzlich ein Schalldämm-Maß von 

R'w,ges ≥ 35 dB einzuhalten, welches von den heute üblichen Bauweisen in der 

Regel ohne erheblichen Mehraufwand erreicht wird. 

Aufgrund von berechneten Beurteilungspegeln über 45 dB(A) während der 

Nachtzeit, ab dem auch nur bei gekippt geöffnetem Fenster in der Regel un-

gestörter Schlaf nicht mehr möglich ist, wurde bei betroffenen Schlaf- und Kin-

derzimmern der Einbau von Einrichtungen zur Raumbelüftung festgesetzt, die 

auch bei geschlossenen Fenstern ausreichenden Luftwechsel sicherstellen. 

Geräuschimmissionen des Schützenheims 

Für den Betrieb des Schützenheims liegt ein Genehmigungsbescheid vor, der 

einen regulären Betrieb sowie einen Betrieb für ein einzelnes seltenes Ereignis 

pro Jahr (Schützenball) vorsieht. 

Nach Genehmigungsbescheid ist der reguläre Betrieb anhand der Vorgaben 

der TA Lärm (6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissions-

schutzgesetz) zu beurteilen. 
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Auf Basis einer mit dem Betreiber abgestimmten Betriebsbeschreibung wur-

den an den maßgeblichen Immissionsorten der bestehenden und geplanten 

Bebauung die zu erwartenden Beurteilungs- und Maximalpegel berechnet. Für 

diesen Zustand werden sowohl die Immissionsrichtwerte der TA Lärm als auch 

die zugehörigen Spitzenpegelkriterien unter Berücksichtigung der im Bebau-

ungsplan festgesetzten Lärmschutzwand entlang der geplanten Carports 

nördlich des Schützenheimes eingehalten. Dabei sind insgesamt 6 der vor-

handenen Stellplätze zur Nachtzeit nicht nutzbar, diese sind jedoch auch nach 

Stellplatznachweis nicht erforderlich. Mit dem Betreiber wurde abgestimmt, 

dass im Zuge einer bei der Genehmigungsbehörde zu beantragenden Ände-

rung des Betriebes des Schützenheimes auf eine nächtliche Nutzung dieser 

Stellplätze verzichtet wird. 

Für das seltene Ereignis (Schützenball), das gemäß Genehmigungsbescheid 

einmal pro Jahr stattfinden kann, gibt der Genehmigungsbescheid eigene er-

höhte Richtwerte für die Bebauung im Umfeld an. Die Beurteilung erfolgt dabei 

nach den Vorgaben des Genehmigungsbescheides anhand der 18. BImSchV 

(Sportanlagenlärmschutzverordnung). Diese erhöhten Immissionsrichtwerte 

sowie die zugehörigen Spitzenpegelkriterien werden für das seltene Ereignis 

unter Berücksichtigung der Lärmschutzwand eingehalten. Im Rahmen dieses 

seltenen Ereignisses können auch alle Stellplätze des vorhandenen Parkplat-

zes genutzt werden. 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass sich unter Berücksichtigung des oben be-

schriebenen Betriebes des Schützenheimes durch die geplante Bebauung in-

nerhalb des Planungsgebietes keine einschränkenden Rückwirkungen auf 

den Betrieb des Schützenheimes ergeben. 

7. Prognoseunsicherheit 

Zur Berechnung der zu erwartenden Geräuschimmissionen wird die Schallprognose-

Software SoundPLAN verwendet. Für die verwendeten Berechnungsverfahren liegt 

vom Hersteller eine Konformitätserklärung gemäß "DIN 45687:2006-05 - Software-Er-

zeugnisse zur Berechnung der Geräuschimmissionen im Freien - Qualitätsanforderun-

gen und Prüfbestimmungen" vor. 

Das softwarebasierte Prognosemodell enthält zur Minimierung von Fehler digitale Flur-

karten und soweit erforderlich, ein digitales Geländemodell. Zur Schallausbreitungs-

berechnung wird in der Regel die DIN ISO 9613-2 /14/ verwendet. 
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Die der Prognose zugrunde gelegten Emissionsdaten und Einwirkdauern entsprechen 

in der Regel der Obergrenze der zu erwartenden Geräuschemissionen bzw. Einwirk-

dauern der einzelnen maßgeblichen Geräuschquellen. 

Auf eine Anwendung der meteorologischen Dämpfung Cmet wird aus Gründen der 

Prognosesicherheit verzichtet. Es ist daher davon auszugehen, dass auch das Ge-

samtergebnis der Berechnung die Obergrenze der zu erwartenden Beurteilungs- und 

Maximalpegel darstellt. 

Bei Berechnungen nach RLS-19 /9/ beziehungsweise Schall 03 (16. BImSchV /5/) wird 

ein in den jeweiligen Richtlinien festgelegtes und durch Rechtsverordnung normiertes 

Berechnungsverfahren verwendet. 

Die verwendete Schallprognose-Software SoundPLAN erfüllt die zugehörigen Testauf-

gaben. Beurteilungsverfahren und Berechnungsverfahren sind aufeinander abge-

stimmt, so dass eine Prognoseunsicherheit im üblichen Sinne bei diesem Berech-

nungsverfahren nicht auftritt. 

8. Zusammenfassung 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes „Buchbach-Steeg“ der Gemeinde 

Buchbach wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt. 

In dieser wurde zum einen untersucht, ob von den geplanten Gebäuden im Geltungs-

bereich sogenannte einschränkende Rückwirkungen auf das südlich angrenzende 

Schützenheim auf der Fl.-Nr. 1371/6 der Gemarkung Walkersaich ausgehen. 

Die Berechnungen zeigen, dass unter Berücksichtigung einer Lärmschutzwand ent-

lang der geplanten Carports nördlich des Schützenheimes und unter Verzicht auf die 

Nutzung von insgesamt 6 Stellplätzen während des regelmäßigen Betriebes der 

Schützengesellschaft im Zeitraum zwischen 22:00 bis 6:00 Uhr keine einschränken-

den Rückwirkungen von den geplanten Gebäuden ausgehen. 

Die Lärmschutzwand wird dabei im Bebauungsplan festgesetzt. Ein angepasster Stell-

platznachweis sowie der Verzicht auf die 6 Stellplätze im o.g. Zeitraum und der o.g. 

Betriebsart sollen Einzug in den Genehmigungsbescheid der Schützengesellschaft 

Steeg finden. 
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Zum anderen wurden die auf das Planungsgebiet einwirkenden Verkehrsgeräusch-

immissionen bestimmt.  

Hierfür wurde zunächst eine Verkehrszählung an der nördlich angrenzenden Gewer-

bestraße durchgeführt. Für die westlich angrenzende Dorfener Straße (St 2086) liegen 

Verkehrsmengen der Landesbaudirektion Bayern vor. Sodann wurden die Geräusch-

immissionen durch Straßenverkehrsgeräusche an den Fassadenabschnitten der ge-

planten Gebäude auf Basis der ermittelten Verkehrsmengen für das Prognosejahr 

2035 berechnet.  

Insbesondere an den geplanten Baugrenzen im Nahbereich der Straßen ergeben sich 

erhebliche Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte für allgemeine 

Wohngebiete der DIN 18005 sowie auch der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

für Wohngebiete.  

Die von der Rechtsprechung im Allgemeinen als Grenze zu einer möglichen Gesund-

heitsgefahr angesehenen Schwellwerte in Höhe von 70 dB(A) tagsüber und 60 dB(A) 

nachts werden jedoch nicht überschritten. 

Da insbesondere zur Dorfener Straße, aber auch zur Gewerbestraße Zuwegungen 

und Erschließungsachsen freigehalten werden müssen und grundsätzlich im innerört-

lichen Bereich die Anordnung von ausreichend wirksamen aktiven Schallschutzmaß-

nahmen (Lärmschutzwände) in der Regel aus städtebaulichen Gründen ausscheidet, 

muss zur Sicherstellung der Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-

nisse auf baulichen Schallschutz an den Gebäuden unter Berücksichtigung der allge-

mein im Wohngebiet zulässigen Gewerbegeräuschimmissionen abgestellt werden. 

Bei der Ermittlung der Anforderungen an den baulichen Schallschutz erfolgt die Be-

rücksichtigung der im Gebiet zulässigen Gewerbegeräuschimmissionen an den Fas-

sadenabschnitten der geplanten Gebäude anhand der Immissionsrichtwerte der 

TA Lärm für allgemeine Wohngebiete.  

Hieraus wurde zusammen mit den berechneten Verkehrsgeräuschimmissionen der re-

sultierende Außenlärmpegel und darauf aufbauend das erforderliche Gesamtschall-

dämm-Maß der Außenbauteile an den Fassadenabschnitten der geplanten Gebäude 

errechnet. 

Es wurden erforderliche Gesamtschalldämm-Maße der Außenbauteile erf. R'w,ges zwi-

schen  30 und 41 dB ermittelt. 

Für viele Fassaden innerhalb des Planungsgebietes sind aufgrund der nachts ein-

wirkenden Verkehrsgeräuschimmissionen schalldämmende Lüftungseinrichtungen er-

forderlich. 
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Abschließend wurden Textvorschläge für Festsetzungen durch Planzeichen und Text 

sowie die Begründung des Bebauungsplanes aus schalltechnischer Sicht formuliert. 

 

 

 

M.Sc. Christian Hittmann Dipl.-Ing. Jens Hunecke 

Projektingenieur Messstellenleiter 



Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Anlagen nach TA Lärm - Regelmäßiger Betrieb 2025-03

Zusammenfassung Beurteilungspegel und Maximalpegel
für ausgewählte Immissionsorte mit den höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang A

1
Name

2
HR

3
Geschoss

4
Nutzung

5
GH
m

6
Z
m

7
IRW,T
dB(A)

8
IRW,N
dB(A)

9
LrT

dB(A)

10
LrN

dB(A)

11
LrT,diff
dB(A)

12
LrN,diff
dB(A)

13
SPK,T
dB(A)

14
SPK,N
dB(A)

15
LT,max
dB(A)

16
LN,max
dB(A)

17
LT,max,diff

dB(A)

18
LN,max,diff

dB(A)
Fl.-Nr. 1369 O EG MI* 436,1 440,0 57 42 39,4 41,1 - - 90 65 64,6 64,6 - -
Fl.-Nr. 1369 O 1.OG MI* 436,1 442,8 57 42 40,0 41,8 - - 90 65 64,6 64,6 - -
MFH SO EG u. 1.OG SO 1.OG WA 433,8 439,3 55 40 37,4 32,5 - - 85 60 59,0 59,0 - -
Fl.-Nr. 1369 N 1.OG MI* 437,1 442,8 57 42 41,1 41,2 - - 90 65 63,5 63,5 - -
MFH SO 2.OG SO 2.OG WA 433,8 442,4 55 40 38,4 33,7 - - 85 60 58,3 58,3 - -
MFH SO 2.OG SW 2.OG WA 433,9 442,4 55 40 42,8 37,0 - - 85 60 58,3 58,3 - -
MFH SO EG u. 1.OG SO EG WA 433,8 436,3 55 40 34,1 29,6 - - 85 60 57,7 57,7 - -
MFH SO EG u. 1.OG SO 1.OG WA 433,1 439,3 55 40 34,7 30,1 - - 85 60 57,4 57,4 - -
MFH SW EG u. 1.OG S 1.OG WA 437,0 441,7 55 40 42,8 38,4 - - 85 60 57,4 57,4 - -
Fl.-Nr. 1369 N EG MI* 437,1 440,0 57 42 40,5 40,1 - - 90 65 62,3 62,3 - -
MFH SW EG u. 1.OG W 1.OG WA 437,1 441,7 55 40 39,9 36,2 - - 85 60 56,9 56,9 - -
MFH SO 2.OG SO 2.OG WA 433,1 442,4 55 40 35,8 31,2 - - 85 60 56,9 56,9 - -
MFH SW EG u. 1.OG S 1.OG WA 436,8 441,7 55 40 43,3 38,5 - - 85 60 56,6 56,6 - -
MFH SO EG u. 1.OG SO 1.OG WA 433,9 439,3 55 40 33,6 29,1 - - 85 60 56,5 56,5 - -
MFH SW 2.OG S 2.OG WA 436,9 444,8 55 40 43,2 38,8 - - 85 60 56,2 56,2 - -
MFH NO EG u. 1.OG SO 1.OG WA 433,9 439,9 55 40 31,0 26,3 - - 85 60 56,1 56,1 - -
MFH SW EG u. 1.OG S EG WA 437,0 438,6 55 40 39,8 35,7 - - 85 60 56,0 56,0 - -
MFH SW EG u. 1.OG S 1.OG WA 436,7 441,7 55 40 44,3 39,0 - - 85 60 55,9 55,9 - -
MFH SO EG u. 1.OG SO EG WA 433,1 436,3 55 40 32,3 27,8 - - 85 60 55,7 55,7 - -
MFH SO EG u. 1.OG SW 1.OG WA 433,9 439,3 55 40 40,7 35,3 - - 85 60 55,7 55,7 - -
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Anlagen nach TA Lärm - Regelmäßiger Betrieb 2025-03

Zusammenfassung Beurteilungspegel und Maximalpegel
für ausgewählte Immissionsorte mit den höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang A

Legende

1 Name Name des Immissionsorts
2 HR Himmelsrichtung (Fassadenausrichtung am Immissionsort)
3 Geschoss Stockwerk
4 Nutzung Gebietsnutzung
5 GH m Geländehöhe
6 Z m Immissionsorthöhe
7 IRW,T dB(A) Immissionsrichtwert Tag
8 IRW,N dB(A) Immissionsrichtwert Nacht
9 LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
10 LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
11 LrT,diff dB(A) Richtwertüberschreitung Tag
12 LrN,diff dB(A) Richtwertüberschreitung Nacht
13 SPK,T dB(A) Spitzenpegelkriterium Tag
14 SPK,N dB(A) Spitzenpegelkriterium Nacht
15 LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
16 LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
17 LT,max,diff dB(A) Überschreitung Spitzenpegelkriterium Tag
18 LN,max,diff dB(A) Überschreitung Spitzenpegelkriterium Nacht
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Anlagen nach TA Lärm - Regelmäßiger Betrieb 2025-03

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit den höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang A

2
Quelle

3
Quelltyp

7
Lw

dB(A)

8
Lw'/Lw''
dB(A)

9
l oder S

m,m²

12
Ko
dB

13
d
m

14
Adiv
dB

15
Agnd

dB

17
Abar
dB

18
Aatm

dB

19
DI
dB

20
dLrefl
dB(A)

23
Ls

dB(A)

24
dLw(T)

dB

25
ZR(T)

dB

26
LrT

dB(A)

27
dLw(N)

dB

28
LrN

dB(A)
Fl.-Nr. 1369   EG   MI*   IRW,T 57 dB(A)   IRW,N 42 dB(A)   LrT 39,4 dB(A)   LrN 41,1 dB(A)   LrT,diff - dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 37,5 -42,5 -1,6 -2,1 -0,1 0,0 1,8 27,7 7,0 0,0 34,6 9,5 37,2
Pkw-Parken Fläche 67,0 44,9 161,0 3,0 34,1 -41,7 -1,0 0,0 -0,1 0,0 1,5 28,8 7,0 0,0 35,7 9,5 38,3
Raucher Fläche 82,5 67,7 30,5 2,8 28,3 -40,0 0,0 -5,7 -0,1 0,0 0,0 39,6 -6,6 0,0 33,0 -10,8 28,8
Fl.-Nr. 1369   1.OG   MI*   IRW,T 57 dB(A)   IRW,N 42 dB(A)   LrT 40,0 dB(A)   LrN 41,8 dB(A)   LrT,diff - dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 37,9 -42,6 -0,2 -2,1 -0,1 0,0 1,4 28,5 7,0 0,0 35,5 9,5 38,1
Pkw-Parken Fläche 67,0 44,9 161,0 3,0 34,7 -41,8 -0,2 0,0 -0,1 0,0 1,6 29,5 7,0 0,0 36,5 9,5 39,0
Raucher Fläche 82,5 67,7 30,5 2,7 28,5 -40,1 0,0 -5,4 -0,1 0,0 0,0 39,7 -6,6 0,0 33,1 -10,8 28,9
MFH SO EG u. 1.OG   1.OG   WA   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 37,4 dB(A)   LrN 32,5 dB(A)   LrT,diff - dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 43,2 -43,7 -1,2 -8,9 -0,1 0,0 1,0 19,2 7,0 6,0 32,2 9,5 28,7
Pkw-Parken Fläche 67,0 44,9 161,0 3,0 32,5 -41,2 -0,4 -9,6 -0,1 0,0 0,4 19,1 7,0 6,0 32,1 9,5 28,6
Raucher Fläche 82,5 67,7 30,5 2,9 49,8 -44,9 -0,4 -5,8 -0,1 0,0 1,6 35,8 -6,6 4,3 33,6 -10,8 25,0
Fl.-Nr. 1369   1.OG   MI*   IRW,T 57 dB(A)   IRW,N 42 dB(A)   LrT 41,1 dB(A)   LrN 41,2 dB(A)   LrT,diff - dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 34,0 -41,6 -0,2 -3,5 -0,1 0,0 0,7 27,5 7,0 0,0 34,5 9,5 37,0
Pkw-Parken Fläche 67,0 44,9 161,0 3,0 38,3 -42,7 -0,5 0,0 -0,1 0,0 1,3 28,0 7,0 0,0 35,0 9,5 37,5
Raucher Fläche 82,5 67,7 30,5 2,7 24,3 -38,7 0,0 -2,0 0,0 0,0 0,5 44,9 -6,6 0,0 38,3 -10,8 34,2
MFH SO 2.OG   2.OG   WA   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 38,4 dB(A)   LrN 33,7 dB(A)   LrT,diff - dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 45,6 -44,2 -0,3 -8,1 -0,1 0,0 0,9 20,3 7,0 6,0 33,3 9,5 29,8
Pkw-Parken Fläche 67,0 44,9 161,0 3,0 35,4 -42,0 -0,1 -7,6 -0,1 0,0 0,3 20,6 7,0 6,0 33,6 9,5 30,1
Raucher Fläche 82,5 67,7 30,5 2,9 51,3 -45,2 0,0 -5,3 -0,1 0,0 1,6 36,4 -6,6 4,3 34,1 -10,8 25,6
MFH SO 2.OG   2.OG   WA   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 42,8 dB(A)   LrN 37,0 dB(A)   LrT,diff - dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 42,0 -43,5 -0,2 -6,0 -0,1 0,0 1,4 23,6 7,0 6,0 36,6 9,5 33,2
Pkw-Parken Fläche 67,0 44,9 161,0 3,0 32,1 -41,1 0,0 -7,6 -0,1 0,0 0,4 21,5 7,0 6,0 34,5 9,5 31,1
Raucher Fläche 82,5 67,7 30,5 2,9 47,6 -44,5 0,0 0,0 -0,1 0,0 2,2 43,0 -6,6 4,3 40,7 -10,8 32,2
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Anlagen nach TA Lärm - Regelmäßiger Betrieb 2025-03

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit den höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang A

2
Quelle

3
Quelltyp

7
Lw

dB(A)

8
Lw'/Lw''
dB(A)

9
l oder S

m,m²

12
Ko
dB

13
d
m

14
Adiv
dB

15
Agnd

dB

17
Abar
dB

18
Aatm

dB

19
DI
dB

20
dLrefl
dB(A)

23
Ls

dB(A)

24
dLw(T)

dB

25
ZR(T)

dB

26
LrT

dB(A)

27
dLw(N)

dB

28
LrN

dB(A)
MFH SO EG u. 1.OG   EG   WA   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 34,1 dB(A)   LrN 29,6 dB(A)   LrT,diff - dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 43,1 -43,7 -3,1 -10,1 -0,1 0,0 1,5 16,6 7,0 6,0 29,6 9,5 26,2
Pkw-Parken Fläche 67,0 44,9 161,0 3,0 32,3 -41,2 -2,1 -10,8 -0,1 0,0 0,6 16,4 7,0 6,0 29,4 9,5 26,0
Raucher Fläche 82,5 67,7 30,5 3,0 49,9 -44,9 -1,8 -10,9 -0,1 0,0 3,6 31,3 -6,6 4,3 29,0 -10,8 20,5
MFH SO EG u. 1.OG   1.OG   WA   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 34,7 dB(A)   LrN 30,1 dB(A)   LrT,diff - dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 48,1 -44,6 -1,6 -9,8 -0,1 0,0 1,4 17,3 7,0 6,0 30,3 9,5 26,8
Pkw-Parken Fläche 67,0 44,9 161,0 3,0 37,7 -42,5 -0,6 -10,8 -0,1 0,0 0,5 16,5 7,0 6,0 29,5 9,5 26,0
Raucher Fläche 82,5 67,7 30,5 2,9 54,2 -45,7 -0,8 -10,2 -0,1 0,0 3,5 32,2 -6,6 4,3 29,9 -10,8 21,4
MFH SW EG u. 1.OG   1.OG   WA   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 42,8 dB(A)   LrN 38,4 dB(A)   LrT,diff - dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 28,8 -40,2 -0,3 -5,2 0,0 0,0 1,7 28,0 7,0 6,0 41,0 9,5 37,6
Pkw-Parken Fläche 67,0 44,9 161,0 3,0 42,4 -43,5 -1,8 -7,8 -0,1 0,0 0,5 17,3 7,0 6,0 30,3 9,5 26,8
Raucher Fläche 82,5 67,7 30,5 2,9 34,1 -41,7 0,0 -4,3 -0,1 0,0 0,2 39,5 -6,6 4,3 37,2 -10,8 28,7
Fl.-Nr. 1369   EG   MI*   IRW,T 57 dB(A)   IRW,N 42 dB(A)   LrT 40,5 dB(A)   LrN 40,1 dB(A)   LrT,diff - dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 33,7 -41,5 -1,9 -3,5 -0,1 0,0 0,8 25,9 7,0 0,0 32,9 9,5 35,5
Pkw-Parken Fläche 67,0 44,9 161,0 3,0 37,9 -42,6 -2,2 0,0 -0,1 0,0 1,4 26,5 7,0 0,0 33,5 9,5 36,1
Raucher Fläche 82,5 67,7 30,5 2,8 24,1 -38,6 0,0 -2,0 0,0 0,0 0,4 45,0 -6,6 0,0 38,4 -10,8 34,2
MFH SW EG u. 1.OG   1.OG   WA   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 39,9 dB(A)   LrN 36,2 dB(A)   LrT,diff - dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 31,3 -40,9 -0,5 -5,3 0,0 0,0 1,1 26,4 7,0 6,0 39,4 9,5 36,0
Pkw-Parken Fläche 67,0 44,9 161,0 3,0 45,9 -44,2 -2,2 -17,4 -0,1 0,0 1,9 8,0 7,0 6,0 21,0 9,5 17,6
Raucher Fläche 82,5 67,7 30,5 2,9 37,3 -42,4 0,0 -11,2 -0,1 0,0 0,5 32,2 -6,6 4,3 29,9 -10,8 21,4
MFH SO 2.OG   2.OG   WA   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 35,8 dB(A)   LrN 31,2 dB(A)   LrT,diff - dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 50,6 -45,1 -0,5 -9,8 -0,1 0,0 1,6 18,2 7,0 6,0 31,2 9,5 27,7
Pkw-Parken Fläche 67,0 44,9 161,0 3,0 40,6 -43,2 -0,2 -9,2 -0,1 0,0 0,5 17,9 7,0 6,0 30,9 9,5 27,4
Raucher Fläche 82,5 67,7 30,5 2,9 56,1 -46,0 0,0 -9,4 -0,1 0,0 3,3 33,2 -6,6 4,3 31,0 -10,8 22,4
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Anlagen nach TA Lärm - Regelmäßiger Betrieb 2025-03

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit den höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang A

2
Quelle

3
Quelltyp

7
Lw

dB(A)

8
Lw'/Lw''
dB(A)

9
l oder S

m,m²

12
Ko
dB

13
d
m

14
Adiv
dB

15
Agnd

dB

17
Abar
dB

18
Aatm

dB

19
DI
dB

20
dLrefl
dB(A)

23
Ls

dB(A)

24
dLw(T)

dB

25
ZR(T)

dB

26
LrT

dB(A)

27
dLw(N)

dB

28
LrN

dB(A)
MFH SW EG u. 1.OG   1.OG   WA   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 43,3 dB(A)   LrN 38,5 dB(A)   LrT,diff - dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 28,0 -39,9 -0,3 -6,1 -0,1 0,0 2,0 27,6 7,0 6,0 40,6 9,5 37,2
Pkw-Parken Fläche 67,0 44,9 161,0 3,0 38,4 -42,7 -1,2 -8,4 -0,1 0,0 0,6 18,2 7,0 6,0 31,2 9,5 27,7
Raucher Fläche 82,5 67,7 30,5 2,8 32,0 -41,1 0,0 -2,7 -0,1 0,0 0,1 41,6 -6,6 4,3 39,3 -10,8 30,8
MFH SO EG u. 1.OG   1.OG   WA   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 33,6 dB(A)   LrN 29,1 dB(A)   LrT,diff - dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 51,9 -45,3 -1,8 -10,1 -0,1 0,0 1,7 16,4 7,0 6,0 29,4 9,5 26,0
Pkw-Parken Fläche 67,0 44,9 161,0 3,0 41,6 -43,4 -0,9 -10,8 -0,1 0,0 0,5 15,4 7,0 6,0 28,4 9,5 24,9
Raucher Fläche 82,5 67,7 30,5 3,0 57,7 -46,2 -1,0 -12,7 -0,1 0,0 5,5 30,9 -6,6 4,3 28,6 -10,8 20,1
MFH SW 2.OG   2.OG   WA   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 43,2 dB(A)   LrN 38,8 dB(A)   LrT,diff - dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 31,6 -41,0 -0,1 -4,9 -0,1 0,0 2,1 28,2 7,0 6,0 41,2 9,5 37,8
Pkw-Parken Fläche 67,0 44,9 161,0 3,0 43,3 -43,7 -0,4 -7,6 -0,1 0,0 0,8 19,0 7,0 6,0 32,0 9,5 28,5
Raucher Fläche 82,5 67,7 30,5 2,8 36,1 -42,1 0,0 -3,3 -0,1 0,0 0,4 40,2 -6,6 4,3 37,9 -10,8 29,4
MFH NO EG u. 1.OG   1.OG   WA   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 31,0 dB(A)   LrN 26,3 dB(A)   LrT,diff - dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 66,9 -47,5 -2,4 -10,4 -0,1 0,0 2,1 13,8 7,0 6,0 26,8 9,5 23,3
Pkw-Parken Fläche 67,0 44,9 161,0 3,0 57,3 -46,2 -1,9 -10,1 -0,1 0,0 0,5 12,2 7,0 6,0 25,2 9,5 21,8
Raucher Fläche 82,5 67,7 30,5 3,0 72,4 -48,2 -1,7 -13,2 -0,1 0,0 6,5 28,8 -6,6 4,3 26,5 -10,8 18,0
MFH SW EG u. 1.OG   EG   WA   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 39,8 dB(A)   LrN 35,7 dB(A)   LrT,diff - dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 28,5 -40,1 -2,1 -5,6 0,0 0,0 1,2 25,4 7,0 6,0 38,4 9,5 34,9
Pkw-Parken Fläche 67,0 44,9 161,0 3,0 42,1 -43,5 -3,6 -8,8 -0,1 0,0 0,4 14,4 7,0 6,0 27,3 9,5 23,9
Raucher Fläche 82,5 67,7 30,5 3,0 34,2 -41,7 -0,7 -7,5 -0,1 0,0 0,2 35,7 -6,6 4,3 33,4 -10,8 24,9
MFH SW EG u. 1.OG   1.OG   WA   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 44,3 dB(A)   LrN 39,0 dB(A)   LrT,diff - dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 27,6 -39,8 -0,2 -7,0 -0,1 0,0 2,4 27,4 7,0 6,0 40,4 9,5 37,0
Pkw-Parken Fläche 67,0 44,9 161,0 3,0 34,6 -41,8 -0,6 -9,1 -0,1 0,0 1,7 20,2 7,0 6,0 33,2 9,5 29,7
Raucher Fläche 82,5 67,7 30,5 2,8 30,5 -40,7 0,0 -0,9 -0,1 0,0 0,1 43,7 -6,6 4,3 41,4 -10,8 32,9

SoundPLAN 9.1

Steger & Partner GmbH    Dr.-Johann-Heitzer-Str. 2   85757 Karlsfeld

Bericht Nr. 6723/B1/ch vom 18.03.2025

23.03.2025, 19:11, RL14

Seite 5



Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Anlagen nach TA Lärm - Regelmäßiger Betrieb 2025-03

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit den höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang A

2
Quelle

3
Quelltyp

7
Lw

dB(A)

8
Lw'/Lw''
dB(A)

9
l oder S

m,m²

12
Ko
dB

13
d
m

14
Adiv
dB

15
Agnd

dB

17
Abar
dB

18
Aatm

dB

19
DI
dB

20
dLrefl
dB(A)

23
Ls

dB(A)

24
dLw(T)

dB

25
ZR(T)

dB

26
LrT

dB(A)

27
dLw(N)

dB

28
LrN

dB(A)
MFH SO EG u. 1.OG   EG   WA   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 32,3 dB(A)   LrN 27,8 dB(A)   LrT,diff - dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 48,0 -44,6 -3,2 -10,9 -0,1 0,0 1,9 15,3 7,0 6,0 28,2 9,5 24,8
Pkw-Parken Fläche 67,0 44,9 161,0 3,0 37,5 -42,5 -2,5 -11,8 -0,1 0,0 0,8 14,0 7,0 6,0 27,0 9,5 23,6
Raucher Fläche 82,5 67,7 30,5 3,0 54,3 -45,7 -2,1 -14,5 -0,1 0,0 6,4 29,5 -6,6 4,3 27,2 -10,8 18,7
MFH SO EG u. 1.OG   1.OG   WA   IRW,T 55 dB(A)   IRW,N 40 dB(A)   LrT 40,7 dB(A)   LrN 35,3 dB(A)   LrT,diff - dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 39,6 -43,0 -0,9 -7,3 -0,1 0,0 1,7 22,5 7,0 6,0 35,5 9,5 32,0
Pkw-Parken Fläche 67,0 44,9 161,0 3,0 29,1 -40,3 -0,3 -9,7 -0,1 0,0 0,5 20,2 7,0 6,0 33,2 9,5 29,8
Raucher Fläche 82,5 67,7 30,5 2,9 46,2 -44,3 -0,2 -3,0 -0,1 0,0 2,3 40,2 -6,6 4,3 37,9 -10,8 29,4
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Anlagen nach TA Lärm - Regelmäßiger Betrieb 2025-03

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit den höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang A

Legende

2 Quelle Quellname
3 Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
7 Lw dB(A) Schallleistungspegel
8 Lw'/Lw'' dB(A) Schallleistungspegel pro m/m² (längenbezogen bzw. flächenbezogen)
9 l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
12 Ko dB Raumwinkelmaß
13 d m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
14 Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
15 Agnd dB Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
17 Abar dB Dämpfung aufgrund Abschirmung
18 Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption
19 DI dB Richtwirkungskorrektur
20 dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
23 Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruckpegel am Immissionsort ohne Berücksichtigung Zeitkorrektur und "Ruhezeitenzuschlag"
24 dLw(T) dB Emissionskorrektur für den Zeitbereich Tag (Korrektur für Einwirkzeiten und Häufigkeiten)
25 ZR(T) dB Zuschlag für Zeiten erhöhter Empfindlichkeiten nach TA Lärm ("Ruhezeitzuschlag")
26 LrT dB(A) (Teil-)Beurteilungspegel Tag
27 dLw(N) dB Emissionskorrektur für den Zeitbereich Nacht (Korrektur für Einwirkzeiten und Häufigkeiten)
28 LrN dB(A) (Teil-)Beurteilungspegel Nacht
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Anlagen nach TA Lärm - Regelmäßiger Betrieb 2025-03

Details der Ausbreitungsberechnung (Maximalpegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit den höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang A

2
Quelle

3
Quelltyp

4
Zeitb.
dB(A)

7
Lw

dB(A)

12
Ko
dB

13
d
m

14
Adiv
dB

15
Agnd

dB

17
Abar
dB

18
Aatm

dB

19
DI
dB

20
dLrefl
dB(A)

21
Cmet

dB

26
L,max
dB(A)

31
X-Koordinate

m

32
Y-Koordinate

m
Fl.-Nr. 1369   EG   MI*   SPK,T 90 dB(A)   SPK,N 65 dB(A)   LT,max 64,6 dB(A)   LN,max 64,6 dB(A)   LT,max,diff - dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LT,max 92,5 3,0 31,9 -41,1 -1,2 0,0 -0,1 0,0 1,7 0,0 54,9 297375,06 5353732,52
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 31,9 -41,1 -1,2 0,0 -0,1 0,0 1,7 0,0 54,9 297375,06 5353732,52
Pkw-Parken Fläche LT,max 99,5 3,0 23,1 -38,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 64,6 297373,82 5353723,40
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 23,1 -38,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 64,6 297373,82 5353723,40
Raucher Fläche LT,max 86,0 2,8 23,6 -38,5 0,0 -5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44,9 297365,06 5353726,20
Raucher Fläche LN,max 86,0 2,8 23,6 -38,5 0,0 -5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44,9 297365,06 5353726,20
Fl.-Nr. 1369   1.OG   MI*   SPK,T 90 dB(A)   SPK,N 65 dB(A)   LT,max 64,6 dB(A)   LN,max 64,6 dB(A)   LT,max,diff - dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LT,max 92,5 3,0 32,9 -41,3 0,0 0,0 -0,1 0,0 1,5 0,0 55,6 297376,73 5353732,47
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 32,9 -41,3 0,0 0,0 -0,1 0,0 1,5 0,0 55,6 297376,73 5353732,47
Pkw-Parken Fläche LT,max 99,5 3,0 23,7 -38,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 64,6 297373,82 5353723,40
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 23,7 -38,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 64,6 297373,82 5353723,40
Raucher Fläche LT,max 86,0 2,7 23,8 -38,5 0,0 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 44,9 297365,06 5353726,20
Raucher Fläche LN,max 86,0 2,7 23,8 -38,5 0,0 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 44,9 297365,06 5353726,20
MFH SO EG u. 1.OG   1.OG   WA   SPK,T 85 dB(A)   SPK,N 60 dB(A)   LT,max 59,0 dB(A)   LN,max 59,0 dB(A)   LT,max,diff - dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LT,max 92,5 3,0 30,4 -40,7 0,0 -3,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 51,2 297392,25 5353732,20
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 30,4 -40,7 0,0 -3,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 51,2 297392,25 5353732,20
Pkw-Parken Fläche LT,max 99,5 3,0 25,3 -39,1 0,0 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0 297394,43 5353736,89
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 25,3 -39,1 0,0 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0 297394,43 5353736,89
Raucher Fläche LT,max 86,0 2,9 47,5 -44,5 -0,1 -6,5 -0,1 0,0 2,2 0,0 39,9 297364,50 5353735,50
Raucher Fläche LN,max 86,0 2,9 47,5 -44,5 -0,1 -6,5 -0,1 0,0 2,2 0,0 39,9 297364,50 5353735,50
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Anlagen nach TA Lärm - Regelmäßiger Betrieb 2025-03

Details der Ausbreitungsberechnung (Maximalpegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit den höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang A

2
Quelle

3
Quelltyp

4
Zeitb.
dB(A)

7
Lw

dB(A)

12
Ko
dB

13
d
m

14
Adiv
dB

15
Agnd

dB

17
Abar
dB

18
Aatm

dB

19
DI
dB

20
dLrefl
dB(A)

21
Cmet

dB

26
L,max
dB(A)

31
X-Koordinate

m

32
Y-Koordinate

m
Fl.-Nr. 1369   1.OG   MI*   SPK,T 90 dB(A)   SPK,N 65 dB(A)   LT,max 63,5 dB(A)   LN,max 63,5 dB(A)   LT,max,diff - dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LT,max 92,5 3,0 32,1 -41,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 1,5 0,0 55,8 297373,65 5353732,78
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 32,1 -41,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 1,5 0,0 55,8 297373,65 5353732,78
Pkw-Parken Fläche LT,max 99,5 3,0 27,4 -39,7 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,8 0,0 63,5 297373,81 5353724,88
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 27,4 -39,7 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,8 0,0 63,5 297373,81 5353724,88
Raucher Fläche LT,max 86,0 2,6 19,6 -36,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 52,2 297362,16 5353726,85
Raucher Fläche LN,max 86,0 2,6 19,6 -36,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 52,2 297362,16 5353726,85
MFH SO 2.OG   2.OG   WA   SPK,T 85 dB(A)   SPK,N 60 dB(A)   LT,max 58,3 dB(A)   LN,max 58,3 dB(A)   LT,max,diff - dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LT,max 92,5 3,0 33,6 -41,5 0,0 -3,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 50,3 297392,25 5353732,20
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 33,6 -41,5 0,0 -3,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 50,3 297392,25 5353732,20
Pkw-Parken Fläche LT,max 99,5 3,0 28,5 -40,1 0,0 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 58,3 297394,43 5353736,89
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 28,5 -40,1 0,0 -4,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 58,3 297394,43 5353736,89
Raucher Fläche LT,max 86,0 2,9 51,5 -45,2 0,0 -4,6 -0,1 0,0 1,4 0,0 40,4 297365,78 5353729,60
Raucher Fläche LN,max 86,0 2,9 51,5 -45,2 0,0 -4,6 -0,1 0,0 1,4 0,0 40,4 297365,78 5353729,60
MFH SO 2.OG   2.OG   WA   SPK,T 85 dB(A)   SPK,N 60 dB(A)   LT,max 58,3 dB(A)   LN,max 58,3 dB(A)   LT,max,diff - dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LT,max 92,5 3,0 31,2 -40,9 0,0 -4,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 49,8 297392,25 5353732,20
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 31,2 -40,9 0,0 -4,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 49,8 297392,25 5353732,20
Pkw-Parken Fläche LT,max 99,5 3,0 36,8 -42,3 0,0 -1,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 58,3 297387,53 5353727,89
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 36,8 -42,3 0,0 -1,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 58,3 297387,53 5353727,89
Raucher Fläche LT,max 86,0 2,9 45,2 -44,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 2,8 0,0 47,4 297363,97 5353736,08
Raucher Fläche LN,max 86,0 2,9 45,2 -44,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 2,8 0,0 47,4 297363,97 5353736,08
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Anlagen nach TA Lärm - Regelmäßiger Betrieb 2025-03

Details der Ausbreitungsberechnung (Maximalpegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit den höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang A

2
Quelle

3
Quelltyp

4
Zeitb.
dB(A)

7
Lw

dB(A)

12
Ko
dB

13
d
m

14
Adiv
dB

15
Agnd

dB

17
Abar
dB

18
Aatm

dB

19
DI
dB

20
dLrefl
dB(A)

21
Cmet

dB

26
L,max
dB(A)

31
X-Koordinate

m

32
Y-Koordinate

m
MFH SO EG u. 1.OG   EG   WA   SPK,T 85 dB(A)   SPK,N 60 dB(A)   LT,max 57,7 dB(A)   LN,max 57,7 dB(A)   LT,max,diff - dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LT,max 92,5 3,0 30,2 -40,6 -2,3 -3,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 48,8 297392,25 5353732,20
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 30,2 -40,6 -2,3 -3,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 48,8 297392,25 5353732,20
Pkw-Parken Fläche LT,max 99,5 3,0 25,0 -39,0 -1,3 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 57,7 297394,43 5353736,89
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 25,0 -39,0 -1,3 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 57,7 297394,43 5353736,89
Raucher Fläche LT,max 86,0 3,0 47,7 -44,6 -1,6 -7,7 -0,1 0,0 2,5 0,0 37,6 297364,50 5353735,50
Raucher Fläche LN,max 86,0 3,0 47,7 -44,6 -1,6 -7,7 -0,1 0,0 2,5 0,0 37,6 297364,50 5353735,50
MFH SO EG u. 1.OG   1.OG   WA   SPK,T 85 dB(A)   SPK,N 60 dB(A)   LT,max 57,4 dB(A)   LN,max 57,4 dB(A)   LT,max,diff - dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LT,max 92,5 3,0 35,4 -42,0 -0,3 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 53,2 297392,25 5353732,20
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 35,4 -42,0 -0,3 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 53,2 297392,25 5353732,20
Pkw-Parken Fläche LT,max 99,5 3,0 30,2 -40,6 0,0 -4,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 57,4 297394,43 5353736,89
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 30,2 -40,6 0,0 -4,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 57,4 297394,43 5353736,89
Raucher Fläche LT,max 86,0 2,9 58,9 -46,4 -1,1 -8,6 -0,1 0,0 4,0 0,0 36,8 297362,16 5353726,85
Raucher Fläche LN,max 86,0 2,9 58,9 -46,4 -1,1 -8,6 -0,1 0,0 4,0 0,0 36,8 297362,16 5353726,85
MFH SW EG u. 1.OG   1.OG   WA   SPK,T 85 dB(A)   SPK,N 60 dB(A)   LT,max 57,4 dB(A)   LN,max 57,4 dB(A)   LT,max,diff - dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LT,max 92,5 3,0 22,7 -38,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 57,4 297345,18 5353743,49
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 22,7 -38,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 57,4 297345,18 5353743,49
Pkw-Parken Fläche LT,max 99,5 3,0 45,5 -44,2 -2,2 -3,7 -0,1 0,0 0,4 0,0 52,7 297373,82 5353723,40
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 45,5 -44,2 -2,2 -3,7 -0,1 0,0 0,4 0,0 52,7 297373,82 5353723,40
Raucher Fläche LT,max 86,0 2,8 29,6 -40,4 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 48,4 297364,52 5353736,42
Raucher Fläche LN,max 86,0 2,8 29,6 -40,4 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 48,4 297364,52 5353736,42
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Anlagen nach TA Lärm - Regelmäßiger Betrieb 2025-03

Details der Ausbreitungsberechnung (Maximalpegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit den höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang A

2
Quelle

3
Quelltyp

4
Zeitb.
dB(A)

7
Lw

dB(A)

12
Ko
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13
d
m

14
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dB

15
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dB

17
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18
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19
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dB(A)

21
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26
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dB(A)

31
X-Koordinate

m

32
Y-Koordinate

m
Fl.-Nr. 1369   EG   MI*   SPK,T 90 dB(A)   SPK,N 65 dB(A)   LT,max 62,3 dB(A)   LN,max 62,3 dB(A)   LT,max,diff - dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LT,max 92,5 3,0 31,6 -41,0 -1,8 0,0 -0,1 0,0 1,6 0,0 54,3 297373,65 5353732,78
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 31,6 -41,0 -1,8 0,0 -0,1 0,0 1,6 0,0 54,3 297373,65 5353732,78
Pkw-Parken Fläche LT,max 99,5 3,0 26,8 -39,6 -1,4 0,0 -0,1 0,0 0,8 0,0 62,3 297373,81 5353724,88
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 26,8 -39,6 -1,4 0,0 -0,1 0,0 0,8 0,0 62,3 297373,81 5353724,88
Raucher Fläche LT,max 86,0 2,8 19,5 -36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 52,3 297362,16 5353726,85
Raucher Fläche LN,max 86,0 2,8 19,5 -36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 52,3 297362,16 5353726,85
MFH SW EG u. 1.OG   1.OG   WA   SPK,T 85 dB(A)   SPK,N 60 dB(A)   LT,max 56,9 dB(A)   LN,max 56,9 dB(A)   LT,max,diff - dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LT,max 92,5 3,0 24,1 -38,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 56,9 297346,15 5353743,25
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 24,1 -38,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 56,9 297346,15 5353743,25
Pkw-Parken Fläche LT,max 99,5 3,0 42,0 -43,5 -2,0 -18,1 -0,1 0,0 3,4 0,0 42,3 297382,50 5353738,50
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 42,0 -43,5 -2,0 -18,1 -0,1 0,0 3,4 0,0 42,3 297382,50 5353738,50
Raucher Fläche LT,max 86,0 2,9 32,7 -41,3 0,0 -5,7 -0,1 0,0 0,1 0,0 41,9 297364,52 5353736,42
Raucher Fläche LN,max 86,0 2,9 32,7 -41,3 0,0 -5,7 -0,1 0,0 0,1 0,0 41,9 297364,52 5353736,42
MFH SO 2.OG   2.OG   WA   SPK,T 85 dB(A)   SPK,N 60 dB(A)   LT,max 56,9 dB(A)   LN,max 56,9 dB(A)   LT,max,diff - dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LT,max 92,5 3,0 38,5 -42,7 0,0 -2,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 49,9 297392,25 5353732,20
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 38,5 -42,7 0,0 -2,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 49,9 297392,25 5353732,20
Pkw-Parken Fläche LT,max 99,5 3,0 33,5 -41,5 0,0 -4,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 56,9 297394,43 5353736,89
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 33,5 -41,5 0,0 -4,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 56,9 297394,43 5353736,89
Raucher Fläche LT,max 86,0 2,9 57,1 -46,1 0,0 -8,7 -0,1 0,0 3,4 0,0 37,3 297365,60 5353728,62
Raucher Fläche LN,max 86,0 2,9 57,1 -46,1 0,0 -8,7 -0,1 0,0 3,4 0,0 37,3 297365,60 5353728,62
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Anlagen nach TA Lärm - Regelmäßiger Betrieb 2025-03

Details der Ausbreitungsberechnung (Maximalpegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit den höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang A

2
Quelle

3
Quelltyp

4
Zeitb.
dB(A)

7
Lw

dB(A)

12
Ko
dB

13
d
m

14
Adiv
dB

15
Agnd

dB

17
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dB

18
Aatm

dB

19
DI
dB

20
dLrefl
dB(A)

21
Cmet

dB

26
L,max
dB(A)

31
X-Koordinate

m

32
Y-Koordinate

m
MFH SW EG u. 1.OG   1.OG   WA   SPK,T 85 dB(A)   SPK,N 60 dB(A)   LT,max 56,6 dB(A)   LN,max 56,6 dB(A)   LT,max,diff - dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LT,max 92,5 3,0 24,7 -38,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 56,6 297344,21 5353743,72
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 24,7 -38,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 56,6 297344,21 5353743,72
Pkw-Parken Fläche LT,max 99,5 3,0 38,6 -42,7 -1,6 -5,2 -0,1 0,0 0,4 0,0 53,3 297373,80 5353727,88
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 38,6 -42,7 -1,6 -5,2 -0,1 0,0 0,4 0,0 53,3 297373,80 5353727,88
Raucher Fläche LT,max 86,0 2,8 27,3 -39,7 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 49,1 297364,52 5353736,42
Raucher Fläche LN,max 86,0 2,8 27,3 -39,7 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 49,1 297364,52 5353736,42
MFH SO EG u. 1.OG   1.OG   WA   SPK,T 85 dB(A)   SPK,N 60 dB(A)   LT,max 56,5 dB(A)   LN,max 56,5 dB(A)   LT,max,diff - dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LT,max 92,5 3,0 39,2 -42,9 -0,8 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 51,8 297392,25 5353732,20
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 39,2 -42,9 -0,8 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 51,8 297392,25 5353732,20
Pkw-Parken Fläche LT,max 99,5 3,0 33,2 -41,4 0,0 -4,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 56,5 297394,43 5353737,89
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 33,2 -41,4 0,0 -4,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 56,5 297394,43 5353737,89
Raucher Fläche LT,max 86,0 2,9 57,7 -46,2 -0,8 -13,7 -0,1 0,0 7,4 0,0 35,5 297363,37 5353733,15
Raucher Fläche LN,max 86,0 2,9 57,7 -46,2 -0,8 -13,7 -0,1 0,0 7,4 0,0 35,5 297363,37 5353733,15
MFH SW 2.OG   2.OG   WA   SPK,T 85 dB(A)   SPK,N 60 dB(A)   LT,max 56,2 dB(A)   LN,max 56,2 dB(A)   LT,max,diff - dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LT,max 92,5 3,0 26,1 -39,3 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 56,2 297345,18 5353743,49
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 26,1 -39,3 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 56,2 297345,18 5353743,49
Pkw-Parken Fläche LT,max 99,5 3,0 48,6 -44,7 -0,8 -2,7 -0,1 0,0 0,2 0,0 54,5 297382,50 5353726,50
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 48,6 -44,7 -0,8 -2,7 -0,1 0,0 0,2 0,0 54,5 297382,50 5353726,50
Raucher Fläche LT,max 86,0 2,8 31,4 -40,9 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 47,8 297364,52 5353736,42
Raucher Fläche LN,max 86,0 2,8 31,4 -40,9 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 47,8 297364,52 5353736,42
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Anlagen nach TA Lärm - Regelmäßiger Betrieb 2025-03

Details der Ausbreitungsberechnung (Maximalpegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit den höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang A

2
Quelle

3
Quelltyp

4
Zeitb.
dB(A)

7
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15
Agnd

dB
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19
DI
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20
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dB(A)

21
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dB

26
L,max
dB(A)

31
X-Koordinate

m

32
Y-Koordinate

m
MFH NO EG u. 1.OG   1.OG   WA   SPK,T 85 dB(A)   SPK,N 60 dB(A)   LT,max 56,1 dB(A)   LN,max 56,1 dB(A)   LT,max,diff - dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LT,max 92,5 3,0 54,5 -45,7 -1,8 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 47,8 297392,25 5353732,20
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 54,5 -45,7 -1,8 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 47,8 297392,25 5353732,20
Pkw-Parken Fläche LT,max 99,5 3,0 49,4 -44,9 -1,4 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 56,1 297394,43 5353736,89
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 49,4 -44,9 -1,4 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 56,1 297394,43 5353736,89
Raucher Fläche LT,max 86,0 3,0 72,9 -48,2 -1,6 -13,6 -0,1 0,0 8,3 0,0 33,7 297363,17 5353732,18
Raucher Fläche LN,max 86,0 3,0 72,9 -48,2 -1,6 -13,6 -0,1 0,0 8,3 0,0 33,7 297363,17 5353732,18
MFH SW EG u. 1.OG   EG   WA   SPK,T 85 dB(A)   SPK,N 60 dB(A)   LT,max 56,0 dB(A)   LN,max 56,0 dB(A)   LT,max,diff - dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LT,max 92,5 3,0 22,6 -38,1 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,0 297345,18 5353743,49
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 22,6 -38,1 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,0 297345,18 5353743,49
Pkw-Parken Fläche LT,max 99,5 3,0 41,3 -43,3 -3,8 -6,8 -0,1 0,0 0,3 0,0 48,9 297373,80 5353727,88
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 41,3 -43,3 -3,8 -6,8 -0,1 0,0 0,3 0,0 48,9 297373,80 5353727,88
Raucher Fläche LT,max 86,0 2,9 29,6 -40,4 0,0 -4,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 44,3 297364,52 5353736,42
Raucher Fläche LN,max 86,0 2,9 29,6 -40,4 0,0 -4,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 44,3 297364,52 5353736,42
MFH SW EG u. 1.OG   1.OG   WA   SPK,T 85 dB(A)   SPK,N 60 dB(A)   LT,max 55,9 dB(A)   LN,max 55,9 dB(A)   LT,max,diff - dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LT,max 92,5 3,0 27,2 -39,7 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,2 0,0 55,9 297344,21 5353743,72
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 27,2 -39,7 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,2 0,0 55,9 297344,21 5353743,72
Pkw-Parken Fläche LT,max 99,5 3,0 40,4 -43,1 -1,5 -4,1 -0,1 0,0 0,8 0,0 54,5 297374,10 5353723,40
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 40,4 -43,1 -1,5 -4,1 -0,1 0,0 0,8 0,0 54,5 297374,10 5353723,40
Raucher Fläche LT,max 86,0 2,8 25,7 -39,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 49,6 297364,52 5353736,42
Raucher Fläche LN,max 86,0 2,8 25,7 -39,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 49,6 297364,52 5353736,42
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Anlagen nach TA Lärm - Regelmäßiger Betrieb 2025-03

Details der Ausbreitungsberechnung (Maximalpegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit den höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang A

2
Quelle

3
Quelltyp

4
Zeitb.
dB(A)
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dB(A)
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L,max
dB(A)

31
X-Koordinate

m

32
Y-Koordinate

m
MFH SO EG u. 1.OG   EG   WA   SPK,T 85 dB(A)   SPK,N 60 dB(A)   LT,max 55,7 dB(A)   LN,max 55,7 dB(A)   LT,max,diff - dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LT,max 92,5 3,0 35,2 -41,9 -2,5 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 51,1 297392,25 5353732,20
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 35,2 -41,9 -2,5 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 51,1 297392,25 5353732,20
Pkw-Parken Fläche LT,max 99,5 3,0 30,0 -40,5 -1,8 -4,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 55,7 297394,43 5353736,89
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 30,0 -40,5 -1,8 -4,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 55,7 297394,43 5353736,89
Raucher Fläche LT,max 86,0 3,0 55,0 -45,8 -1,9 -12,5 -0,1 0,0 6,3 0,0 35,0 297363,17 5353732,18
Raucher Fläche LN,max 86,0 3,0 55,0 -45,8 -1,9 -12,5 -0,1 0,0 6,3 0,0 35,0 297363,17 5353732,18
MFH SO EG u. 1.OG   1.OG   WA   SPK,T 85 dB(A)   SPK,N 60 dB(A)   LT,max 55,7 dB(A)   LN,max 55,7 dB(A)   LT,max,diff - dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LT,max 92,5 3,0 27,7 -39,8 0,0 -5,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 50,2 297392,25 5353732,20
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 27,7 -39,8 0,0 -5,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 50,2 297392,25 5353732,20
Pkw-Parken Fläche LT,max 99,5 3,0 22,6 -38,1 0,0 -8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 55,7 297394,43 5353736,89
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 22,6 -38,1 0,0 -8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 55,7 297394,43 5353736,89
Raucher Fläche LT,max 86,0 2,9 44,0 -43,9 0,0 -2,0 -0,1 0,0 2,4 0,0 45,4 297363,97 5353736,08
Raucher Fläche LN,max 86,0 2,9 44,0 -43,9 0,0 -2,0 -0,1 0,0 2,4 0,0 45,4 297363,97 5353736,08
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Anlagen nach TA Lärm - Regelmäßiger Betrieb 2025-03

Details der Ausbreitungsberechnung (Maximalpegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit den höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang A

Legende

2 Quelle Quellname
3 Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
4 Zeitb. dB(A) Zeitbereich
7 Lw dB(A) Schallleistungspegel
12 Ko dB Raumwinkelmaß
13 d m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
14 Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
15 Agnd dB Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
17 Abar dB Dämpfung aufgrund Abschirmung
18 Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption
19 DI dB Richtwirkungskorrektur
20 dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
21 Cmet dB Meteorologische Korrektur
26 L,max dB(A) Maximalpegel
31 X-Koordinate m X-Koordinate der Punktschallquelle am ungünstigsten Punkt
32 Y-Koordinate m Y-Koordinate der Punktschallquelle am ungünstigsten Punkt
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Sportanlagen - Seltenes Ereignis 2025-02

Zusammenfassung Beurteilungspegel und Maximalpegel
für ausgewählte Immissionsorte mit den höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang B

Name HR Geschoss Nutzung GH

m

Z

m

IRW
A

dB(A)

Lr
A

dB(A)

Lr,diff
A

dB(A)

IRW
TaR

dB(A)

Lr
TaR

dB(A)

Lr,diff
TaR

dB(A)

IRW
N

dB(A)

Lr
N

dB(A)

Lr,diff
N

dB(A)

IRW,max
A

dB(A)

Lmax
A

dB(A)

Lmax,diff
A

dB(A)

IRW,max
TaR

dB(A)

Lmax
TaR

dB(A)

Lmax,diff
TaR

dB(A)

IRW,max
N

dB(A)

Lmax
N

dB(A)

Lmax,diff
N

dB(A)
Fl.-Nr. 1369 N 1.OG MI* 437,1 442,8 65 64,1 - 70 63,6 - 55 52,0 - 85 65,5 - 90 52,2 - 65 65,5 0,5
Fl.-Nr. 1369 O EG MI* 436,1 440,0 65 54,2 - 70 52,8 - 55 47,7 - 85 65,0 - 90 44,9 - 65 65,0 -
Fl.-Nr. 1369 O 1.OG MI* 436,1 442,8 65 54,5 - 70 53,0 - 55 48,1 - 85 64,9 - 90 44,9 - 65 64,9 -
Fl.-Nr. 1369 N EG MI* 437,1 440,0 65 64,1 - 70 63,7 - 55 51,8 - 85 64,5 - 90 52,3 - 65 64,5 -
Fl.-Nr. 1374 O 1.OG MI* 438,4 444,4 65 63,0 - 70 62,5 - 55 49,8 - 85 62,4 - 90 48,7 - 65 62,4 -
MFH SO EG u.
1.OG SW 1.OG WA 433,9 439,3 65 55,9 - 70 55,4 - 55 46,4 - 85 61,5 - 90 45,4 - 65 61,5 -

Fl.-Nr. 1374 O EG MI* 438,4 441,6 65 63,2 - 70 62,8 - 55 49,8 - 85 60,8 - 90 48,5 - 65 60,8 -
MFH SO 2.OG SW 2.OG WA 433,9 442,4 65 56,5 - 70 56,0 - 55 48,4 - 85 60,7 - 90 47,4 - 65 60,7 -
MFH SO EG u.
1.OG SO 1.OG WA 433,8 439,3 65 50,9 - 70 50,3 - 55 42,2 - 85 60,5 - 90 39,9 - 65 60,5 -

MFH SO 2.OG SO 2.OG WA 433,8 442,4 65 51,8 - 70 51,1 - 55 43,0 - 85 60,2 - 90 40,4 - 65 60,2 -
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Sportanlagen - Seltenes Ereignis 2025-02

Zusammenfassung Beurteilungspegel und Maximalpegel
für ausgewählte Immissionsorte mit den höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang B

Legende

Name Name des Immissionsorts
HR Himmelsrichtung (Fassadenausrichtung am Immissionsort)
Geschoss Stockwerk
Nutzung Gebietsnutzung
GH m Geländehöhe
Z m Immissionsorthöhe
IRW A dB(A) Immissionsrichtwert tags innerhalb Ruhezeit abends
Lr A dB(A) Beurteilungspegel tags innerhalb Ruhezeit abends
Lr,diff A dB(A) Richtwertüberschreitung tags innerhalb Ruhezeit abends
IRW TaR dB(A) Immissionsrichtwert tags außerhalb Ruhezeit
Lr TaR dB(A) Beurteilungspegel tags außerhalb Ruhezeit
Lr,diff TaR dB(A) Richtwertüberschreitung tags außerhalb Ruhezeit
IRW N dB(A) Immissionsrichtwert nachts
Lr N dB(A) Beurteilungspegel nachts
Lr,diff N dB(A) Richtwertüberschreitung nachts
IRW,max A dB(A) Immissionsrichtwert Maximalpegel tags innerhalb Ruhezeit abends
Lmax A dB(A) Maximalpegel tags innerhalb Ruhezeit abends
Lmax,diff A dB(A) Richtwertüberschreitung Maximalpegel tags innerhalb Ruhezeit abends
IRW,max TaR dB(A) Immissionsrichtwert Maximalpegel tags außerhalb Ruhezeit
Lmax TaR dB(A) Maximalpegel tags außerhalb Ruhezeit
Lmax,diff TaR dB(A) Richtwertüberschreitung Maximalpegel tags außerhalb Ruhezeit
IRW,max N dB(A) Immissionsrichtwert Maximalpegel nachts
Lmax N dB(A) Maximalpegel nachts
Lmax,diff N dB(A) Richtwertüberschreitung Maximalpegel nachts
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Sportanlagen - Seltenes Ereignis 2025-02

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang B

2
Quelle

3
Quelltyp

5
Li

dB(A)

6
R'w
dB

7
Lw

dB(A)

8
Lw'/Lw''
dB(A)

9
l oder S

m,m²

12
Ko
dB

13
d
m

14
Adiv
dB

15
Agnd
dB

17
Abar
dB

18
Aatm

dB

19
DI
dB

20
dLrefl
dB(A)

23
Ls

dB(A)

28
dLwA

dB

29
LrA

dB(A)

30
dLwTaR

dB

31
LrTaR
dB(A)

32
dLwN

dB

33
LrN

dB(A)

Fl.-Nr. 1369   1.OG   MI*   IRW,A 65 dB(A)   LrA 64,1 dB(A)   LrA,diff - dB(A)   IRW,TaR 70 dB(A)   LrTaR 63,6 dB(A)   LrTaR,diff - dB(A)   IRW,N 55 dB(A)   LrN 52,0 dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Dach Fläche 90,0 40,0 68,3 46,0 168,3 2,4 23,3 -38,3 0,0 -5,6 0,0 0,0 1,1 27,8 0,0 27,8 -0,4 27,5 0,0 27,8
F NO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,7 28,1 -40,0 0,0 -21,4 -0,1 0,0 2,0 33,4 -3,0 30,4 -3,4 30,0
F NO1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,7 28,1 -40,0 0,0 -21,4 -0,1 0,0 2,0 3,4 -3,0 0,4 -3,4 0,0 0,0 3,4
F NO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,8 28,1 -40,0 0,0 -21,8 -0,1 0,0 0,6 31,7 -3,0 28,7 -3,4 28,3
F NO2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,8 28,1 -40,0 0,0 -21,8 -0,1 0,0 0,6 1,7 -3,0 -1,3 -3,4 -1,7 0,0 1,7
F NO3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,2 86,0 1,0 5,8 28,8 -40,2 0,0 -21,3 -0,1 0,0 0,4 30,9 -3,0 27,8 -3,4 27,5
F NO3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,2 56,0 1,0 5,8 28,8 -40,2 0,0 -21,3 -0,1 0,0 0,4 0,9 -3,0 -2,2 -3,4 -2,5 0,0 0,9
F NO4-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,2 86,0 1,0 5,8 29,4 -40,4 0,0 -20,1 -0,1 0,0 0,3 31,8 -3,0 28,8 -3,4 28,4
F NO4-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,2 56,0 1,0 5,8 29,4 -40,4 0,0 -20,1 -0,1 0,0 0,3 1,8 -3,0 -1,2 -3,4 -1,6 0,0 1,8
F NO6-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 5,9 28,3 -40,0 0,0 -22,0 -0,1 0,0 2,4 32,7 -3,0 29,7 -3,4 29,3
F NO6-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 5,9 28,3 -40,0 0,0 -22,0 -0,1 0,0 2,4 2,7 -3,0 -0,3 -3,4 -0,7 0,0 2,7
F NO7-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 5,9 28,6 -40,1 0,0 -22,2 -0,1 0,0 2,4 32,3 -3,0 29,3 -3,4 28,9
F NO7-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 5,9 28,6 -40,1 0,0 -22,2 -0,1 0,0 2,4 2,3 -3,0 -0,7 -3,4 -1,1 0,0 2,3
F NW1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,8 27,5 -39,8 0,0 -13,3 -0,1 0,0 0,1 40,3 -3,0 37,3 -3,4 36,9
F NW1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,8 27,5 -39,8 0,0 -13,3 -0,1 0,0 0,1 10,3 -3,0 7,3 -3,4 6,9 0,0 10,3
F NW2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,7 22,9 -38,2 0,0 -10,0 0,0 0,0 4,9 49,9 -3,0 46,9 -3,4 46,5
F NW2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,7 22,9 -38,2 0,0 -10,0 0,0 0,0 4,9 19,9 -3,0 16,9 -3,4 16,5 0,0 19,9
F SO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,5 21,7 -37,7 0,0 -8,2 0,0 0,0 0,0 47,2 -3,0 44,1 -3,4 43,8
F SO1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,5 21,7 -37,7 0,0 -8,2 0,0 0,0 0,0 17,2 -3,0 14,1 -3,4 13,8 0,0 17,2
F SO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,8 86,0 1,2 5,7 22,0 -37,8 0,0 -8,3 0,0 0,0 0,0 46,5 -3,0 43,4 -3,4 43,1
F SO2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,8 56,0 1,2 5,7 22,0 -37,8 0,0 -8,3 0,0 0,0 0,0 16,5 -3,0 13,4 -3,4 13,1 0,0 16,5
F SO3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,6 25,2 -39,0 0,0 -10,4 0,0 0,0 0,1 43,8 -3,0 40,8 -3,4 40,4
F SO3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,6 25,2 -39,0 0,0 -10,4 0,0 0,0 0,1 13,8 -3,0 10,8 -3,4 10,4 0,0 13,8
F SW1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,6 20,3 -37,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 56,5 -3,0 53,5 -3,4 53,1
F SW1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,6 20,3 -37,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 26,5 -3,0 23,5 -3,4 23,1 0,0 26,5
F SW2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,5 18,8 -36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 56,9 -3,0 53,9 -3,4 53,5
F SW2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,5 18,8 -36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 26,9 -3,0 23,9 -3,4 23,5 0,0 26,9
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Sportanlagen - Seltenes Ereignis 2025-02

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang B

2
Quelle

3
Quelltyp

5
Li

dB(A)

6
R'w
dB

7
Lw

dB(A)

8
Lw'/Lw''
dB(A)

9
l oder S

m,m²

12
Ko
dB

13
d
m

14
Adiv
dB

15
Agnd
dB

17
Abar
dB

18
Aatm

dB

19
DI
dB

20
dLrefl
dB(A)

23
Ls

dB(A)

28
dLwA

dB

29
LrA

dB(A)

30
dLwTaR

dB

31
LrTaR
dB(A)

32
dLwN

dB

33
LrN

dB(A)
F SW3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,5 18,4 -36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 57,0 -3,0 54,0 -3,4 53,6
F SW3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,5 18,4 -36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 27,0 -3,0 24,0 -3,4 23,6 0,0 27,0
F SW4-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,4 18,2 -36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 57,0 -3,0 54,0 -3,4 53,6
F SW4-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,4 18,2 -36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 27,0 -3,0 24,0 -3,4 23,6 0,0 27,0
F SW5-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,4 18,3 -36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 56,9 -3,0 53,9 -3,4 53,5
F SW5-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,4 18,3 -36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 26,9 -3,0 23,9 -3,4 23,5 0,0 26,9
F SW6-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,4 18,9 -36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 56,6 -3,0 53,6 -3,4 53,2
F SW6-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,4 18,9 -36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 26,6 -3,0 23,6 -3,4 23,2 0,0 26,6
F SW7-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,8 86,0 1,2 5,7 19,0 -36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 56,5 -3,0 53,5 -3,4 53,1
F SW7-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,8 56,0 1,2 5,7 19,0 -36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 26,5 -3,0 23,5 -3,4 23,1 0,0 26,5
F SW8-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 5,7 18,5 -36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 56,2 -3,0 53,2 -3,4 52,8
F SW8-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 5,7 18,5 -36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 26,2 -3,0 23,2 -3,4 22,8 0,0 26,2
FS NO Fläche 90,0 40,0 67,1 46,0 130,0 5,8 28,6 -40,1 0,0 -19,3 -0,1 0,0 0,9 14,4 0,0 14,4 -0,4 14,0 0,0 14,4
FS NW Fläche 90,0 40,0 64,6 46,0 73,2 5,8 25,0 -39,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 2,9 24,3 0,0 24,3 -0,4 23,9 0,0 24,3
FS SO Fläche 90,0 40,0 64,5 46,0 70,2 5,6 23,7 -38,5 0,0 -8,2 0,0 0,0 0,1 23,4 0,0 23,4 -0,4 23,0 0,0 23,4
FS SW Fläche 90,0 40,0 66,9 46,0 124,4 5,6 19,0 -36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 36,5 0,0 36,5 -0,4 36,1 0,0 36,5
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 34,0 -41,6 -0,2 -3,5 -0,1 0,0 0,7 27,5 16,0 43,5 13,0 40,5
Pkw-Parken Fläche 67,0 43,3 236,1 3,0 35,0 -41,9 -0,4 0,0 -0,1 0,0 1,0 28,6 16,0 44,6 13,0 41,6
Raucher Fläche 86,4 71,6 30,5 2,7 24,3 -38,7 0,0 -2,0 0,0 0,0 0,5 48,8 0,0 48,8 0,0 48,8 0,0 48,8
T NW-geöffnet Fläche 90,0 0,0 90,1 86,0 2,6 5,8 25,1 -39,0 0,0 -12,1 0,0 0,0 0,1 44,8 -3,0 41,7 -3,4 41,4 -13,0 31,7
T NW-geschlossen Fläche 90,0 25,0 65,1 61,0 2,6 5,8 25,1 -39,0 0,0 -12,1 0,0 0,0 0,1 19,8 -3,0 16,7 -3,4 16,4 -0,2 19,5
T SO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,3 86,0 2,2 5,6 23,5 -38,4 0,0 -9,5 0,0 0,0 0,0 47,0 -3,0 44,0 -3,4 43,6 -13,0 34,0
T SO1-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,3 61,0 2,2 5,6 23,5 -38,4 0,0 -9,5 0,0 0,0 0,0 22,0 -3,0 19,0 -3,4 18,6 -0,2 21,8
T SO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,8 86,0 2,4 5,9 25,6 -39,2 0,0 -10,5 0,0 0,0 0,0 46,0 -3,0 43,0 -3,4 42,6 -13,0 33,0
T SO2-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,8 61,0 2,4 5,9 25,6 -39,2 0,0 -10,5 0,0 0,0 0,0 21,0 -3,0 18,0 -3,4 17,6 -0,2 20,8
T SW-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,3 86,0 2,2 5,6 19,6 -36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 58,8 -3,0 55,8 -3,4 55,4 -13,0 45,8
T SW-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,3 61,0 2,2 5,6 19,6 -36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 33,8 -3,0 30,8 -3,4 30,4 -0,2 33,6
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Sportanlagen - Seltenes Ereignis 2025-02

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang B

2
Quelle

3
Quelltyp

5
Li

dB(A)

6
R'w
dB

7
Lw

dB(A)

8
Lw'/Lw''
dB(A)

9
l oder S

m,m²

12
Ko
dB

13
d
m

14
Adiv
dB

15
Agnd
dB

17
Abar
dB

18
Aatm

dB

19
DI
dB

20
dLrefl
dB(A)

23
Ls

dB(A)

28
dLwA

dB

29
LrA

dB(A)

30
dLwTaR

dB

31
LrTaR
dB(A)

32
dLwN

dB

33
LrN

dB(A)

Fl.-Nr. 1369   EG   MI*   IRW,A 65 dB(A)   LrA 54,2 dB(A)   LrA,diff - dB(A)   IRW,TaR 70 dB(A)   LrTaR 52,8 dB(A)   LrTaR,diff - dB(A)   IRW,N 55 dB(A)   LrN 47,7 dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Dach Fläche 90,0 40,0 68,3 46,0 168,3 2,8 32,8 -41,3 0,0 -21,1 -0,1 0,0 0,3 8,8 0,0 8,8 -0,4 8,5 0,0 8,8
F NO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 35,5 -42,0 0,0 -21,7 -0,1 0,0 0,4 29,6 -3,0 26,6 -3,4 26,3
F NO1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 35,5 -42,0 0,0 -21,7 -0,1 0,0 0,4 -0,4 -3,0 -3,4 -3,4 -3,7 0,0 -0,4
F NO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 37,5 -42,5 0,0 -22,8 -0,1 0,0 0,0 27,7 -3,0 24,7 -3,4 24,3
F NO2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 37,5 -42,5 0,0 -22,8 -0,1 0,0 0,0 -2,3 -3,0 -5,3 -3,4 -5,7 0,0 -2,3
F NO3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,2 86,0 1,0 5,9 39,4 -42,9 0,0 -23,2 -0,1 0,0 0,0 26,0 -3,0 22,9 -3,4 22,6
F NO3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,2 56,0 1,0 5,9 39,4 -42,9 0,0 -23,2 -0,1 0,0 0,0 -4,0 -3,0 -7,1 -3,4 -7,4 0,0 -4,0
F NO4-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,2 86,0 1,0 5,9 40,7 -43,2 -0,1 -23,2 -0,1 0,0 0,0 25,5 -3,0 22,5 -3,4 22,1
F NO4-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,2 56,0 1,0 5,9 40,7 -43,2 -0,1 -23,2 -0,1 0,0 0,0 -4,5 -3,0 -7,5 -3,4 -7,9 0,0 -4,5
F NO6-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 5,9 35,4 -42,0 0,0 -21,7 -0,1 0,0 0,3 29,0 -3,0 26,0 -3,4 25,6
F NO6-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 5,9 35,4 -42,0 0,0 -21,7 -0,1 0,0 0,3 -1,0 -3,0 -4,0 -3,4 -4,4 0,0 -1,0
F NO7-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 6,0 38,5 -42,7 -0,9 -22,4 -0,1 0,0 0,0 26,3 -3,0 23,3 -3,4 22,9
F NO7-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 6,0 38,5 -42,7 -0,9 -22,4 -0,1 0,0 0,0 -3,7 -3,0 -6,7 -3,4 -7,1 0,0 -3,7
F NW1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,9 39,5 -42,9 0,0 -23,7 -0,1 0,0 0,0 26,7 -3,0 23,7 -3,4 23,4
F NW1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,9 39,5 -42,9 0,0 -23,7 -0,1 0,0 0,0 -3,3 -3,0 -6,3 -3,4 -6,6 0,0 -3,3
F NW2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,9 35,8 -42,1 0,0 -24,0 -0,1 0,0 0,9 28,2 -3,0 25,2 -3,4 24,8
F NW2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,9 35,8 -42,1 0,0 -24,0 -0,1 0,0 0,9 -1,8 -3,0 -4,8 -3,4 -5,2 0,0 -1,8
F SO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,8 26,9 -39,6 0,0 -7,3 -0,1 0,0 0,0 46,3 -3,0 43,3 -3,4 43,0
F SO1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,8 26,9 -39,6 0,0 -7,3 -0,1 0,0 0,0 16,3 -3,0 13,3 -3,4 13,0 0,0 16,3
F SO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,8 86,0 1,2 5,9 26,9 -39,6 0,0 -7,4 -0,1 0,0 0,0 45,7 -3,0 42,7 -3,4 42,3
F SO2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,8 56,0 1,2 5,9 26,9 -39,6 0,0 -7,4 -0,1 0,0 0,0 15,7 -3,0 12,7 -3,4 12,3 0,0 15,7
F SO3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,8 30,5 -40,7 0,0 -6,5 -0,1 0,0 0,0 46,2 -3,0 43,2 -3,4 42,8
F SO3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,8 30,5 -40,7 0,0 -6,5 -0,1 0,0 0,0 16,2 -3,0 13,2 -3,4 12,8 0,0 16,2
F SW1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 33,2 -41,4 0,0 -15,4 -0,1 0,0 0,3 36,4 -3,0 33,4 -3,4 33,0
F SW1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 33,2 -41,4 0,0 -15,4 -0,1 0,0 0,3 6,4 -3,0 3,4 -3,4 3,0 0,0 6,4
F SW2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 30,4 -40,7 0,0 -14,4 -0,1 0,0 0,1 38,0 -3,0 35,0 -3,4 34,6
F SW2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 30,4 -40,7 0,0 -14,4 -0,1 0,0 0,1 8,0 -3,0 5,0 -3,4 4,6 0,0 8,0
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Sportanlagen - Seltenes Ereignis 2025-02

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang B

2
Quelle

3
Quelltyp

5
Li

dB(A)

6
R'w
dB

7
Lw

dB(A)

8
Lw'/Lw''
dB(A)

9
l oder S

m,m²

12
Ko
dB

13
d
m

14
Adiv
dB

15
Agnd
dB

17
Abar
dB

18
Aatm

dB

19
DI
dB

20
dLrefl
dB(A)

23
Ls

dB(A)

28
dLwA

dB

29
LrA

dB(A)

30
dLwTaR

dB

31
LrTaR
dB(A)

32
dLwN

dB

33
LrN

dB(A)
F SW3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,8 29,1 -40,3 0,0 -13,7 -0,1 0,0 0,1 39,0 -3,0 36,0 -3,4 35,6
F SW3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,8 29,1 -40,3 0,0 -13,7 -0,1 0,0 0,1 9,0 -3,0 6,0 -3,4 5,6 0,0 9,0
F SW4-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,8 27,7 -39,8 0,0 -12,7 -0,1 0,0 0,0 40,4 -3,0 37,4 -3,4 37,0
F SW4-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,8 27,7 -39,8 0,0 -12,7 -0,1 0,0 0,0 10,4 -3,0 7,4 -3,4 7,0 0,0 10,4
F SW5-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,8 26,5 -39,5 0,0 -11,5 -0,1 0,0 0,0 41,9 -3,0 38,9 -3,4 38,5
F SW5-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,8 26,5 -39,5 0,0 -11,5 -0,1 0,0 0,0 11,9 -3,0 8,9 -3,4 8,5 0,0 11,9
F SW6-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,7 25,1 -39,0 0,0 -9,4 0,0 0,0 0,0 44,4 -3,0 41,4 -3,4 41,0
F SW6-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,7 25,1 -39,0 0,0 -9,4 0,0 0,0 0,0 14,4 -3,0 11,4 -3,4 11,0 0,0 14,4
F SW7-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,8 86,0 1,2 5,9 30,4 -40,6 0,0 -14,4 -0,1 0,0 0,1 37,7 -3,0 34,7 -3,4 34,3
F SW7-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,8 56,0 1,2 5,9 30,4 -40,6 0,0 -14,4 -0,1 0,0 0,1 7,7 -3,0 4,7 -3,4 4,3 0,0 7,7
F SW8-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 5,9 26,4 -39,4 0,0 -11,6 -0,1 0,0 0,0 41,3 -3,0 38,3 -3,4 37,9
F SW8-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 5,9 26,4 -39,4 0,0 -11,6 -0,1 0,0 0,0 11,3 -3,0 8,3 -3,4 7,9 0,0 11,3
FS NO Fläche 90,0 40,0 67,1 46,0 130,0 5,9 37,1 -42,4 -0,4 -20,8 -0,1 0,0 0,2 9,6 0,0 9,6 -0,4 9,3 0,0 9,6
FS NW Fläche 90,0 40,0 64,6 46,0 73,2 5,9 37,6 -42,5 -0,6 -23,4 -0,1 0,0 0,4 4,4 0,0 4,4 -0,4 4,0 0,0 4,4
FS SO Fläche 90,0 40,0 64,5 46,0 70,2 5,8 29,0 -40,2 0,0 -6,9 -0,1 0,0 0,0 23,1 0,0 23,1 -0,4 22,8 0,0 23,1
FS SW Fläche 90,0 40,0 66,9 46,0 124,4 5,8 28,4 -40,1 -0,1 -11,8 -0,1 0,0 0,0 20,8 0,0 20,8 -0,4 20,4 0,0 20,8
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 37,5 -42,5 -1,6 -2,1 -0,1 0,0 1,8 27,7 16,0 43,7 13,0 40,7
Pkw-Parken Fläche 67,0 43,3 236,1 3,0 31,8 -41,1 -0,8 -0,1 -0,1 0,0 1,1 29,1 16,0 45,2 13,0 42,2
Raucher Fläche 86,4 71,6 30,5 2,8 28,3 -40,0 0,0 -5,7 -0,1 0,0 0,0 43,5 0,0 43,5 0,0 43,5 0,0 43,5
T NW-geöffnet Fläche 90,0 0,0 90,1 86,0 2,6 5,9 37,6 -42,5 -0,1 -23,9 -0,1 0,0 0,0 29,6 -3,0 26,5 -3,4 26,2 -13,0 16,5
T NW-geschlossen Fläche 90,0 25,0 65,1 61,0 2,6 5,9 37,6 -42,5 -0,1 -23,9 -0,1 0,0 0,0 4,6 -3,0 1,5 -3,4 1,2 -0,2 4,3
T SO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,3 86,0 2,2 5,8 28,7 -40,1 0,0 -6,9 -0,1 0,0 0,0 48,1 -3,0 45,1 -3,4 44,7 -13,0 35,1
T SO1-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,3 61,0 2,2 5,8 28,7 -40,1 0,0 -6,9 -0,1 0,0 0,0 23,1 -3,0 20,1 -3,4 19,7 -0,2 22,9
T SO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,8 86,0 2,4 5,9 30,5 -40,7 0,0 -6,5 -0,1 0,0 0,0 48,5 -3,0 45,5 -3,4 45,1 -13,0 35,5
T SO2-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,8 61,0 2,4 5,9 30,5 -40,7 0,0 -6,5 -0,1 0,0 0,0 23,5 -3,0 20,5 -3,4 20,1 -0,2 23,3
T SW-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,3 86,0 2,2 5,9 32,1 -41,1 0,0 -15,0 -0,1 0,0 0,1 39,1 -3,0 36,1 -3,4 35,8 -13,0 26,1
T SW-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,3 61,0 2,2 5,9 32,1 -41,1 0,0 -15,0 -0,1 0,0 0,1 14,1 -3,0 11,1 -3,4 10,8 -0,2 13,9
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Sportanlagen - Seltenes Ereignis 2025-02

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang B

2
Quelle

3
Quelltyp

5
Li

dB(A)

6
R'w
dB

7
Lw

dB(A)

8
Lw'/Lw''
dB(A)

9
l oder S

m,m²

12
Ko
dB

13
d
m

14
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dB

15
Agnd
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17
Abar
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18
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19
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20
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dB(A)

23
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28
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dB

29
LrA

dB(A)

30
dLwTaR

dB

31
LrTaR
dB(A)

32
dLwN

dB

33
LrN

dB(A)

Fl.-Nr. 1369   1.OG   MI*   IRW,A 65 dB(A)   LrA 54,5 dB(A)   LrA,diff - dB(A)   IRW,TaR 70 dB(A)   LrTaR 53,0 dB(A)   LrTaR,diff - dB(A)   IRW,N 55 dB(A)   LrN 48,1 dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Dach Fläche 90,0 40,0 68,3 46,0 168,3 2,6 32,5 -41,2 0,0 -18,3 -0,1 0,0 0,4 11,6 0,0 11,6 -0,4 11,2 0,0 11,6
F NO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,8 35,4 -42,0 0,0 -21,8 -0,1 0,0 0,4 29,5 -3,0 26,5 -3,4 26,1
F NO1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,8 35,4 -42,0 0,0 -21,8 -0,1 0,0 0,4 -0,5 -3,0 -3,5 -3,4 -3,9 0,0 -0,5
F NO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,8 37,4 -42,5 0,0 -23,0 -0,1 0,0 0,0 27,5 -3,0 24,5 -3,4 24,1
F NO2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,8 37,4 -42,5 0,0 -23,0 -0,1 0,0 0,0 -2,5 -3,0 -5,5 -3,4 -5,9 0,0 -2,5
F NO3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,2 86,0 1,0 5,9 39,4 -42,9 0,0 -23,4 -0,1 0,0 0,0 25,7 -3,0 22,7 -3,4 22,3
F NO3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,2 56,0 1,0 5,9 39,4 -42,9 0,0 -23,4 -0,1 0,0 0,0 -4,3 -3,0 -7,3 -3,4 -7,7 0,0 -4,3
F NO4-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,2 86,0 1,0 5,9 40,7 -43,2 0,0 -23,5 -0,1 0,0 0,0 25,3 -3,0 22,3 -3,4 21,9
F NO4-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,2 56,0 1,0 5,9 40,7 -43,2 0,0 -23,5 -0,1 0,0 0,0 -4,7 -3,0 -7,7 -3,4 -8,1 0,0 -4,7
F NO6-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 5,9 35,5 -42,0 0,0 -21,7 -0,1 0,0 0,4 28,9 -3,0 25,9 -3,4 25,5
F NO6-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 5,9 35,5 -42,0 0,0 -21,7 -0,1 0,0 0,4 -1,1 -3,0 -4,1 -3,4 -4,5 0,0 -1,1
F NO7-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 5,9 38,6 -42,7 0,0 -23,0 -0,1 0,0 0,0 26,5 -3,0 23,5 -3,4 23,1
F NO7-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 5,9 38,6 -42,7 0,0 -23,0 -0,1 0,0 0,0 -3,5 -3,0 -6,5 -3,4 -6,9 0,0 -3,5
F NW1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,9 39,5 -42,9 0,0 -24,0 -0,1 0,0 0,0 26,4 -3,0 23,4 -3,4 23,1
F NW1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,9 39,5 -42,9 0,0 -24,0 -0,1 0,0 0,0 -3,6 -3,0 -6,6 -3,4 -6,9 0,0 -3,6
F NW2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,8 35,8 -42,1 0,0 -24,3 -0,1 0,0 2,0 29,0 -3,0 25,9 -3,4 25,6
F NW2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,8 35,8 -42,1 0,0 -24,3 -0,1 0,0 2,0 -1,0 -3,0 -4,1 -3,4 -4,4 0,0 -1,0
F SO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,6 26,9 -39,6 0,0 -7,0 -0,1 0,0 0,0 46,5 -3,0 43,5 -3,4 43,1
F SO1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,6 26,9 -39,6 0,0 -7,0 -0,1 0,0 0,0 16,5 -3,0 13,5 -3,4 13,1 0,0 16,5
F SO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,8 86,0 1,2 5,8 27,1 -39,7 0,0 -7,1 -0,1 0,0 0,0 45,8 -3,0 42,8 -3,4 42,4
F SO2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,8 56,0 1,2 5,8 27,1 -39,7 0,0 -7,1 -0,1 0,0 0,0 15,8 -3,0 12,8 -3,4 12,4 0,0 15,8
F SO3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,7 30,4 -40,7 0,0 -6,2 -0,1 0,0 0,0 46,4 -3,0 43,4 -3,4 43,0
F SO3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,7 30,4 -40,7 0,0 -6,2 -0,1 0,0 0,0 16,4 -3,0 13,4 -3,4 13,0 0,0 16,4
F SW1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,8 33,2 -41,4 0,0 -14,6 -0,1 0,0 0,6 37,5 -3,0 34,5 -3,4 34,1
F SW1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,8 33,2 -41,4 0,0 -14,6 -0,1 0,0 0,6 7,5 -3,0 4,5 -3,4 4,1 0,0 7,5
F SW2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,8 30,4 -40,6 0,0 -13,7 -0,1 0,0 0,1 38,7 -3,0 35,7 -3,4 35,3
F SW2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,8 30,4 -40,6 0,0 -13,7 -0,1 0,0 0,1 8,7 -3,0 5,7 -3,4 5,3 0,0 8,7
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Sportanlagen - Seltenes Ereignis 2025-02

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang B
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F SW3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,7 29,1 -40,3 0,0 -13,1 -0,1 0,0 0,1 39,6 -3,0 36,6 -3,4 36,2
F SW3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,7 29,1 -40,3 0,0 -13,1 -0,1 0,0 0,1 9,6 -3,0 6,6 -3,4 6,2 0,0 9,6
F SW4-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,7 27,6 -39,8 0,0 -12,1 -0,1 0,0 0,1 40,9 -3,0 37,9 -3,4 37,5
F SW4-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,7 27,6 -39,8 0,0 -12,1 -0,1 0,0 0,1 10,9 -3,0 7,9 -3,4 7,5 0,0 10,9
F SW5-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,6 26,4 -39,4 0,0 -11,0 -0,1 0,0 0,0 42,3 -3,0 39,3 -3,4 38,9
F SW5-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,6 26,4 -39,4 0,0 -11,0 -0,1 0,0 0,0 12,3 -3,0 9,3 -3,4 8,9 0,0 12,3
F SW6-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,6 25,1 -39,0 0,0 -9,1 0,0 0,0 0,0 44,7 -3,0 41,6 -3,4 41,3
F SW6-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,6 25,1 -39,0 0,0 -9,1 0,0 0,0 0,0 14,7 -3,0 11,6 -3,4 11,3 0,0 14,7
F SW7-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,8 86,0 1,2 5,9 30,5 -40,7 0,0 -13,8 -0,1 0,0 0,1 38,3 -3,0 35,3 -3,4 34,9
F SW7-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,8 56,0 1,2 5,9 30,5 -40,7 0,0 -13,8 -0,1 0,0 0,1 8,3 -3,0 5,3 -3,4 4,9 0,0 8,3
F SW8-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 5,8 26,6 -39,5 0,0 -11,2 -0,1 0,0 0,0 41,6 -3,0 38,6 -3,4 38,2
F SW8-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 5,8 26,6 -39,5 0,0 -11,2 -0,1 0,0 0,0 11,6 -3,0 8,6 -3,4 8,2 0,0 11,6
FS NO Fläche 90,0 40,0 67,1 46,0 130,0 5,9 37,1 -42,4 0,0 -20,7 -0,1 0,0 0,2 10,1 0,0 10,1 -0,4 9,7 0,0 10,1
FS NW Fläche 90,0 40,0 64,6 46,0 73,2 5,9 37,6 -42,5 -0,1 -23,5 -0,1 0,0 0,8 5,2 0,0 5,2 -0,4 4,8 0,0 5,2
FS SO Fläche 90,0 40,0 64,5 46,0 70,2 5,7 29,0 -40,2 0,0 -6,6 -0,1 0,0 0,0 23,3 0,0 23,3 -0,4 22,9 0,0 23,3
FS SW Fläche 90,0 40,0 66,9 46,0 124,4 5,7 28,4 -40,1 0,0 -11,4 -0,1 0,0 0,1 21,2 0,0 21,2 -0,4 20,8 0,0 21,2
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 37,9 -42,6 -0,2 -2,1 -0,1 0,0 1,4 28,5 16,0 44,5 13,0 41,5
Pkw-Parken Fläche 67,0 43,3 236,1 3,0 32,4 -41,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 1,2 29,8 16,0 45,8 13,0 42,8
Raucher Fläche 86,4 71,6 30,5 2,7 28,5 -40,1 0,0 -5,4 -0,1 0,0 0,0 43,6 0,0 43,6 0,0 43,6 0,0 43,6
T NW-geöffnet Fläche 90,0 0,0 90,1 86,0 2,6 5,9 37,6 -42,5 0,0 -24,1 -0,1 0,0 0,0 29,4 -3,0 26,4 -3,4 26,0 -13,0 16,4
T NW-geschlossen Fläche 90,0 25,0 65,1 61,0 2,6 5,9 37,6 -42,5 0,0 -24,1 -0,1 0,0 0,0 4,4 -3,0 1,4 -3,4 1,0 -0,2 4,1
T SO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,3 86,0 2,2 5,7 28,6 -40,1 0,0 -6,6 -0,1 0,0 0,0 48,2 -3,0 45,2 -3,4 44,8 -13,0 35,2
T SO1-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,3 61,0 2,2 5,7 28,6 -40,1 0,0 -6,6 -0,1 0,0 0,0 23,2 -3,0 20,2 -3,4 19,8 -0,2 23,0
T SO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,8 86,0 2,4 5,9 30,8 -40,8 0,0 -6,3 -0,1 0,0 0,0 48,6 -3,0 45,6 -3,4 45,3 -13,0 35,6
T SO2-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,8 61,0 2,4 5,9 30,8 -40,8 0,0 -6,3 -0,1 0,0 0,0 23,6 -3,0 20,6 -3,4 20,3 -0,2 23,4
T SW-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,3 86,0 2,2 5,8 32,1 -41,1 0,0 -14,3 -0,1 0,0 0,3 40,0 -3,0 37,0 -3,4 36,6 -13,0 27,0
T SW-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,3 61,0 2,2 5,8 32,1 -41,1 0,0 -14,3 -0,1 0,0 0,3 15,0 -3,0 12,0 -3,4 11,6 -0,2 14,7
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Sportanlagen - Seltenes Ereignis 2025-02

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang B

2
Quelle

3
Quelltyp

5
Li

dB(A)
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12
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29
LrA

dB(A)
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32
dLwN
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33
LrN
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Fl.-Nr. 1369   EG   MI*   IRW,A 65 dB(A)   LrA 64,1 dB(A)   LrA,diff - dB(A)   IRW,TaR 70 dB(A)   LrTaR 63,7 dB(A)   LrTaR,diff - dB(A)   IRW,N 55 dB(A)   LrN 51,8 dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Dach Fläche 90,0 40,0 68,3 46,0 168,3 2,7 23,7 -38,5 0,0 -7,5 0,0 0,0 1,4 26,3 0,0 26,3 -0,4 26,0 0,0 26,3
F NO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 28,1 -40,0 0,0 -21,7 -0,1 0,0 0,8 32,0 -3,0 29,0 -3,4 28,6
F NO1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 28,1 -40,0 0,0 -21,7 -0,1 0,0 0,8 2,0 -3,0 -1,0 -3,4 -1,4 0,0 2,0
F NO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 28,2 -40,0 0,0 -22,1 -0,1 0,0 0,6 31,4 -3,0 28,4 -3,4 28,0
F NO2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 28,2 -40,0 0,0 -22,1 -0,1 0,0 0,6 1,4 -3,0 -1,6 -3,4 -2,0 0,0 1,4
F NO3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,2 86,0 1,0 5,9 28,8 -40,2 0,0 -21,6 -0,1 0,0 0,4 30,6 -3,0 27,6 -3,4 27,2
F NO3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,2 56,0 1,0 5,9 28,8 -40,2 0,0 -21,6 -0,1 0,0 0,4 0,6 -3,0 -2,4 -3,4 -2,8 0,0 0,6
F NO4-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,2 86,0 1,0 5,9 29,4 -40,4 0,0 -20,3 -0,1 0,0 0,3 31,6 -3,0 28,6 -3,4 28,3
F NO4-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,2 56,0 1,0 5,9 29,4 -40,4 0,0 -20,3 -0,1 0,0 0,3 1,6 -3,0 -1,4 -3,4 -1,7 0,0 1,6
F NO6-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 5,9 28,1 -40,0 0,0 -22,0 -0,1 0,0 1,9 32,3 -3,0 29,3 -3,4 28,9
F NO6-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 5,9 28,1 -40,0 0,0 -22,0 -0,1 0,0 1,9 2,3 -3,0 -0,7 -3,4 -1,1 0,0 2,3
F NO7-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 6,0 28,4 -40,1 0,0 -22,2 -0,1 0,0 1,3 31,3 -3,0 28,3 -3,4 27,9
F NO7-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 6,0 28,4 -40,1 0,0 -22,2 -0,1 0,0 1,3 1,3 -3,0 -1,7 -3,4 -2,1 0,0 1,3
F NW1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,9 27,5 -39,8 0,0 -13,4 -0,1 0,0 0,1 40,3 -3,0 37,3 -3,4 36,9
F NW1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,9 27,5 -39,8 0,0 -13,4 -0,1 0,0 0,1 10,3 -3,0 7,3 -3,4 6,9 0,0 10,3
F NW2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,8 23,0 -38,2 0,0 -10,0 0,0 0,0 3,9 49,0 -3,0 46,0 -3,4 45,6
F NW2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,8 23,0 -38,2 0,0 -10,0 0,0 0,0 3,9 19,0 -3,0 16,0 -3,4 15,6 0,0 19,0
F SO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,7 21,7 -37,7 0,0 -8,2 0,0 0,0 0,0 47,3 -3,0 44,3 -3,4 43,9
F SO1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,7 21,7 -37,7 0,0 -8,2 0,0 0,0 0,0 17,3 -3,0 14,3 -3,4 13,9 0,0 17,3
F SO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,8 86,0 1,2 5,9 21,7 -37,7 0,0 -8,3 0,0 0,0 0,0 46,7 -3,0 43,6 -3,4 43,3
F SO2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,8 56,0 1,2 5,9 21,7 -37,7 0,0 -8,3 0,0 0,0 0,0 16,7 -3,0 13,6 -3,4 13,3 0,0 16,7
F SO3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,8 25,3 -39,0 0,0 -10,4 0,0 0,0 0,1 43,9 -3,0 40,9 -3,4 40,5
F SO3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,8 25,3 -39,0 0,0 -10,4 0,0 0,0 0,1 13,9 -3,0 10,9 -3,4 10,5 0,0 13,9
F SW1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,8 20,3 -37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 56,4 -3,0 53,4 -3,4 53,0
F SW1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,8 20,3 -37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 26,4 -3,0 23,4 -3,4 23,0 0,0 26,4
F SW2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,7 18,9 -36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 56,9 -3,0 53,8 -3,4 53,5
F SW2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,7 18,9 -36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 26,9 -3,0 23,8 -3,4 23,5 0,0 26,9
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Sportanlagen - Seltenes Ereignis 2025-02

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang B

2
Quelle

3
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5
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dB(A)

6
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32
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33
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F SW3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,7 18,4 -36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 57,0 -3,0 54,0 -3,4 53,6
F SW3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,7 18,4 -36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 27,0 -3,0 24,0 -3,4 23,6 0,0 27,0
F SW4-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,7 18,2 -36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 57,0 -3,0 54,0 -3,4 53,7
F SW4-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,7 18,2 -36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 27,0 -3,0 24,0 -3,4 23,7 0,0 27,0
F SW5-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,7 18,4 -36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 57,0 -3,0 53,9 -3,4 53,6
F SW5-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,7 18,4 -36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 27,0 -3,0 23,9 -3,4 23,6 0,0 27,0
F SW6-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,7 19,0 -36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 56,7 -3,0 53,7 -3,4 53,3
F SW6-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,7 19,0 -36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 26,7 -3,0 23,7 -3,4 23,3 0,0 26,7
F SW7-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,8 86,0 1,2 5,9 18,8 -36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 56,6 -3,0 53,6 -3,4 53,2
F SW7-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,8 56,0 1,2 5,9 18,8 -36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 26,6 -3,0 23,6 -3,4 23,2 0,0 26,6
F SW8-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 5,8 18,2 -36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 56,3 -3,0 53,3 -3,4 52,9
F SW8-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 5,8 18,2 -36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 26,3 -3,0 23,3 -3,4 22,9 0,0 26,3
FS NO Fläche 90,0 40,0 67,1 46,0 130,0 5,9 28,6 -40,1 -0,2 -19,8 -0,1 0,0 0,8 13,6 0,0 13,6 -0,4 13,2 0,0 13,6
FS NW Fläche 90,0 40,0 64,6 46,0 73,2 5,9 25,0 -39,0 -0,2 -10,0 0,0 0,0 2,5 23,8 0,0 23,8 -0,4 23,4 0,0 23,8
FS SO Fläche 90,0 40,0 64,5 46,0 70,2 5,8 23,7 -38,5 0,0 -8,3 0,0 0,0 0,1 23,5 0,0 23,5 -0,4 23,1 0,0 23,5
FS SW Fläche 90,0 40,0 66,9 46,0 124,4 5,8 19,0 -36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 36,6 0,0 36,6 -0,4 36,2 0,0 36,6
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 33,7 -41,5 -1,9 -3,5 -0,1 0,0 0,8 25,9 16,0 41,9 13,0 38,9
Pkw-Parken Fläche 67,0 43,3 236,1 3,0 34,4 -41,7 -1,8 0,0 -0,1 0,0 1,0 27,4 16,0 43,4 13,0 40,4
Raucher Fläche 86,4 71,6 30,5 2,8 24,1 -38,6 0,0 -2,0 0,0 0,0 0,4 48,9 0,0 48,9 0,0 48,9 0,0 48,9
T NW-geöffnet Fläche 90,0 0,0 90,1 86,0 2,6 5,9 25,1 -39,0 0,0 -12,2 0,0 0,0 0,1 44,8 -3,0 41,8 -3,4 41,4 -13,0 31,8
T NW-geschlossen Fläche 90,0 25,0 65,1 61,0 2,6 5,9 25,1 -39,0 0,0 -12,2 0,0 0,0 0,1 19,8 -3,0 16,8 -3,4 16,4 -0,2 19,6
T SO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,3 86,0 2,2 5,8 23,5 -38,4 0,0 -9,6 0,0 0,0 0,0 47,1 -3,0 44,1 -3,4 43,7 -13,0 34,1
T SO1-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,3 61,0 2,2 5,8 23,5 -38,4 0,0 -9,6 0,0 0,0 0,0 22,1 -3,0 19,1 -3,4 18,7 -0,2 21,9
T SO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,8 86,0 2,4 5,9 25,3 -39,1 0,0 -10,5 0,0 0,0 0,0 46,2 -3,0 43,2 -3,4 42,8 -13,0 33,2
T SO2-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,8 61,0 2,4 5,9 25,3 -39,1 0,0 -10,5 0,0 0,0 0,0 21,2 -3,0 18,2 -3,4 17,8 -0,2 20,9
T SW-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,3 86,0 2,2 5,8 19,6 -36,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 58,8 -3,0 55,8 -3,4 55,4 -13,0 45,8
T SW-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,3 61,0 2,2 5,8 19,6 -36,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 33,8 -3,0 30,8 -3,4 30,4 -0,2 33,6
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Sportanlagen - Seltenes Ereignis 2025-02

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit höchsten Spitzenpegeln nachts
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Fl.-Nr. 1374   1.OG   MI*   IRW,A 65 dB(A)   LrA 63,0 dB(A)   LrA,diff - dB(A)   IRW,TaR 70 dB(A)   LrTaR 62,5 dB(A)   LrTaR,diff - dB(A)   IRW,N 55 dB(A)   LrN 49,8 dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Dach Fläche 90,0 40,0 68,3 46,0 168,3 2,5 27,0 -39,6 0,0 -4,8 -0,1 0,0 0,0 26,3 0,0 26,3 -0,4 25,9 0,0 26,3
F NO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,8 33,9 -41,6 0,0 -18,9 -0,1 0,0 0,0 32,4 -3,0 29,4 -3,4 29,0
F NO1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,8 33,9 -41,6 0,0 -18,9 -0,1 0,0 0,0 2,4 -3,0 -0,6 -3,4 -1,0 0,0 2,4
F NO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,8 30,3 -40,6 0,0 -17,8 -0,1 0,0 0,0 34,4 -3,0 31,4 -3,4 31,0
F NO2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,8 30,3 -40,6 0,0 -17,8 -0,1 0,0 0,0 4,4 -3,0 1,4 -3,4 1,0 0,0 4,4
F NO3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,2 86,0 1,0 5,8 27,8 -39,9 0,0 -15,8 -0,1 0,0 0,0 36,3 -3,0 33,2 -3,4 32,9
F NO3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,2 56,0 1,0 5,8 27,8 -39,9 0,0 -15,8 -0,1 0,0 0,0 6,3 -3,0 3,2 -3,4 2,9 0,0 6,3
F NO4-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,2 86,0 1,0 5,7 26,4 -39,4 0,0 -12,5 -0,1 0,0 0,0 39,9 -3,0 36,9 -3,4 36,5
F NO4-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,2 56,0 1,0 5,7 26,4 -39,4 0,0 -12,5 -0,1 0,0 0,0 9,9 -3,0 6,9 -3,4 6,5 0,0 9,9
F NO6-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 5,9 34,2 -41,7 0,0 -19,1 -0,1 0,0 0,0 31,5 -3,0 28,5 -3,4 28,1
F NO6-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 5,9 34,2 -41,7 0,0 -19,1 -0,1 0,0 0,0 1,5 -3,0 -1,5 -3,4 -1,9 0,0 1,5
F NO7-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 5,9 29,2 -40,3 0,0 -17,2 -0,1 0,0 0,0 34,7 -3,0 31,7 -3,4 31,3
F NO7-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 5,9 29,2 -40,3 0,0 -17,2 -0,1 0,0 0,0 4,7 -3,0 1,7 -3,4 1,3 0,0 4,7
F NW1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,7 23,5 -38,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,8 -3,0 51,8 -3,4 51,4
F NW1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,7 23,5 -38,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8 -3,0 21,8 -3,4 21,4 0,0 24,8
F NW2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,5 19,7 -36,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,2 -3,0 53,2 -3,4 52,8
F NW2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,5 19,7 -36,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 -3,0 23,2 -3,4 22,8 0,0 26,2
F SO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,8 34,0 -41,6 0,0 -15,6 -0,1 0,0 0,0 36,0 -3,0 33,0 -3,4 32,6
F SO1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,8 34,0 -41,6 0,0 -15,6 -0,1 0,0 0,0 6,0 -3,0 3,0 -3,4 2,6 0,0 6,0
F SO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,8 86,0 1,2 5,9 34,3 -41,7 0,0 -16,0 -0,1 0,0 0,0 35,0 -3,0 31,9 -3,4 31,6
F SO2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,8 56,0 1,2 5,9 34,3 -41,7 0,0 -16,0 -0,1 0,0 0,0 5,0 -3,0 1,9 -3,4 1,6 0,0 5,0
F SO3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,8 35,7 -42,0 0,0 -18,3 -0,1 0,0 0,0 32,9 -3,0 29,9 -3,4 29,5
F SO3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,8 35,7 -42,0 0,0 -18,3 -0,1 0,0 0,0 2,9 -3,0 -0,1 -3,4 -0,5 0,0 2,9
F SW1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,5 19,2 -36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,0 -3,0 52,9 -3,4 52,6
F SW1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,5 19,2 -36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 -3,0 22,9 -3,4 22,6 0,0 26,0
F SW2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,6 22,6 -38,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,6 -3,0 51,6 -3,4 51,3
F SW2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,6 22,6 -38,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,6 -3,0 21,6 -3,4 21,3 0,0 24,6
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Sportanlagen - Seltenes Ereignis 2025-02

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang B
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F SW3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,7 24,4 -38,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,0 -3,0 51,0 -3,4 50,6
F SW3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,7 24,4 -38,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 -3,0 21,0 -3,4 20,6 0,0 24,0
F SW4-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,7 26,6 -39,5 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 53,3 -3,0 50,3 -3,4 49,9
F SW4-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,7 26,6 -39,5 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 23,3 -3,0 20,3 -3,4 19,9 0,0 23,3
F SW5-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,7 28,7 -40,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 52,7 -3,0 49,6 -3,4 49,3
F SW5-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,7 28,7 -40,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 22,7 -3,0 19,6 -3,4 19,3 0,0 22,7
F SW6-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,7 31,6 -41,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 51,8 -3,0 48,8 -3,4 48,5
F SW6-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,7 31,6 -41,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 21,8 -3,0 18,8 -3,4 18,5 0,0 21,8
F SW7-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,8 86,0 1,2 5,8 22,9 -38,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,4 -3,0 51,4 -3,4 51,0
F SW7-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,8 56,0 1,2 5,8 22,9 -38,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4 -3,0 21,4 -3,4 21,0 0,0 24,4
F SW8-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 5,8 29,0 -40,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 52,0 -3,0 49,0 -3,4 48,6
F SW8-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 5,8 29,0 -40,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 22,0 -3,0 19,0 -3,4 18,6 0,0 22,0
FS NO Fläche 90,0 40,0 67,1 46,0 130,0 5,8 30,9 -40,8 0,0 -14,8 -0,1 0,0 0,0 17,4 0,0 17,4 -0,4 17,0 0,0 17,4
FS NW Fläche 90,0 40,0 64,6 46,0 73,2 5,7 21,7 -37,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6 0,0 32,6 -0,4 32,2 0,0 32,6
FS SO Fläche 90,0 40,0 64,5 46,0 70,2 5,8 35,2 -41,9 0,0 -14,7 -0,1 0,0 0,0 13,5 0,0 13,5 -0,4 13,2 0,0 13,5
FS SW Fläche 90,0 40,0 66,9 46,0 124,4 5,7 24,5 -38,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,8 0,0 33,8 -0,4 33,4 0,0 33,8
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 37,4 -42,5 -0,6 -3,5 -0,1 0,0 2,3 27,8 16,0 43,8 13,0 40,8
Pkw-Parken Fläche 67,0 43,3 236,1 3,0 52,8 -45,4 -1,9 -1,5 -0,1 0,0 2,4 23,4 16,0 39,4 13,0 36,4
Raucher Fläche 86,4 71,6 30,5 2,9 36,7 -42,3 0,0 -9,5 -0,1 0,0 0,9 38,4 0,0 38,4 0,0 38,4 0,0 38,4
T NW-geöffnet Fläche 90,0 0,0 90,1 86,0 2,6 5,7 21,6 -37,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,1 -3,0 55,0 -3,4 54,7 -13,0 45,0
T NW-geschlossen Fläche 90,0 25,0 65,1 61,0 2,6 5,7 21,6 -37,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1 -3,0 30,0 -3,4 29,7 -0,2 32,8
T SO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,3 86,0 2,2 5,8 34,8 -41,8 0,0 -17,5 -0,1 0,0 0,0 35,7 -3,0 32,7 -3,4 32,3 -13,0 22,7
T SO1-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,3 61,0 2,2 5,8 34,8 -41,8 0,0 -17,5 -0,1 0,0 0,0 10,7 -3,0 7,7 -3,4 7,3 -0,2 10,5
T SO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,8 86,0 2,4 5,9 36,1 -42,2 0,0 -18,6 -0,1 0,0 0,0 34,8 -3,0 31,8 -3,4 31,5 -13,0 21,8
T SO2-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,8 61,0 2,4 5,9 36,1 -42,2 0,0 -18,6 -0,1 0,0 0,0 9,8 -3,0 6,8 -3,4 6,5 -0,2 9,6
T SW-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,3 86,0 2,2 5,6 20,6 -37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,6 -3,0 54,6 -3,4 54,2 -13,0 44,6
T SW-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,3 61,0 2,2 5,6 20,6 -37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6 -3,0 29,6 -3,4 29,2 -0,2 32,4
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Sportanlagen - Seltenes Ereignis 2025-02

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang B
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MFH SO EG u. 1.OG   1.OG   WA   IRW,A 65 dB(A)   LrA 55,9 dB(A)   LrA,diff - dB(A)   IRW,TaR 70 dB(A)   LrTaR 55,4 dB(A)   LrTaR,diff - dB(A)   IRW,N 55 dB(A)   LrN 46,4 dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Dach Fläche 90,0 40,0 68,3 46,0 168,3 2,9 53,5 -45,6 0,0 -5,4 -0,1 0,0 1,5 21,5 0,0 21,5 -0,4 21,1 0,0 21,5
F NO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 47,5 -44,5 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 48,6 -3,0 45,6 -3,4 45,2
F NO1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 47,5 -44,5 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 18,6 -3,0 15,6 -3,4 15,2 0,0 18,6
F NO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 51,5 -45,2 -0,5 0,0 -0,1 0,0 0,2 47,4 -3,0 44,4 -3,4 44,0
F NO2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 51,5 -45,2 -0,5 0,0 -0,1 0,0 0,2 17,4 -3,0 14,4 -3,4 14,0 0,0 17,4
F NO3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,2 86,0 1,0 5,9 54,7 -45,7 -0,9 0,0 -0,1 0,0 0,2 45,5 -3,0 42,5 -3,4 42,1
F NO3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,2 56,0 1,0 5,9 54,7 -45,7 -0,9 0,0 -0,1 0,0 0,2 15,5 -3,0 12,5 -3,4 12,1 0,0 15,5
F NO4-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,2 86,0 1,0 6,0 56,6 -46,1 -1,2 0,0 -0,1 0,0 0,2 45,0 -3,0 42,0 -3,4 41,6
F NO4-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,2 56,0 1,0 6,0 56,6 -46,1 -1,2 0,0 -0,1 0,0 0,2 15,0 -3,0 12,0 -3,4 11,6 0,0 15,0
F NO6-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 6,0 47,4 -44,5 -1,0 -3,7 -0,1 0,0 0,5 43,6 -3,0 40,6 -3,4 40,2
F NO6-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 6,0 47,4 -44,5 -1,0 -3,7 -0,1 0,0 0,5 13,6 -3,0 10,6 -3,4 10,2 0,0 13,6
F NO7-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 6,0 53,2 -45,5 -1,7 -3,1 -0,1 0,0 0,3 42,2 -3,0 39,2 -3,4 38,8
F NO7-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 6,0 53,2 -45,5 -1,7 -3,1 -0,1 0,0 0,3 12,2 -3,0 9,2 -3,4 8,8 0,0 12,2
F NW1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 6,0 59,2 -46,4 -1,4 -14,7 -0,1 0,0 0,7 31,5 -3,0 28,5 -3,4 28,1
F NW1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 6,0 59,2 -46,4 -1,4 -14,7 -0,1 0,0 0,7 1,5 -3,0 -1,5 -3,4 -1,9 0,0 1,5
F NW2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 6,0 62,0 -46,8 -1,6 -17,9 -0,1 0,0 1,7 28,8 -3,0 25,8 -3,4 25,4
F NW2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 6,0 62,0 -46,8 -1,6 -17,9 -0,1 0,0 1,7 -1,2 -3,0 -4,2 -3,4 -4,6 0,0 -1,2
F SO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,9 49,1 -44,8 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,4 49,0 -3,0 46,0 -3,4 45,6
F SO1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,9 49,1 -44,8 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,4 19,0 -3,0 16,0 -3,4 15,6 0,0 19,0
F SO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,8 86,0 1,2 6,0 49,0 -44,8 -1,1 -3,7 -0,1 0,0 0,9 44,0 -3,0 41,0 -3,4 40,6
F SO2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,8 56,0 1,2 6,0 49,0 -44,8 -1,1 -3,7 -0,1 0,0 0,9 14,0 -3,0 11,0 -3,4 10,6 0,0 14,0
F SO3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,9 46,4 -44,3 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,4 49,4 -3,0 46,4 -3,4 46,0
F SO3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,9 46,4 -44,3 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,4 19,4 -3,0 16,4 -3,4 16,0 0,0 19,4
F SW1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 6,0 62,3 -46,9 -1,6 -18,4 -0,1 0,0 13,3 39,5 -3,0 36,5 -3,4 36,1
F SW1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 6,0 62,3 -46,9 -1,6 -18,4 -0,1 0,0 13,3 9,5 -3,0 6,5 -3,4 6,1 0,0 9,5
F SW2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 6,0 59,1 -46,4 -1,2 -18,2 -0,1 0,0 12,8 39,9 -3,0 36,9 -3,4 36,6
F SW2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 6,0 59,1 -46,4 -1,2 -18,2 -0,1 0,0 12,8 9,9 -3,0 6,9 -3,4 6,6 0,0 9,9
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Sportanlagen - Seltenes Ereignis 2025-02

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit höchsten Spitzenpegeln nachts
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F SW3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 57,5 -46,2 -1,0 -17,8 -0,1 0,0 12,2 40,2 -3,0 37,2 -3,4 36,8
F SW3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 57,5 -46,2 -1,0 -17,8 -0,1 0,0 12,2 10,2 -3,0 7,2 -3,4 6,8 0,0 10,2
F SW4-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 55,7 -45,9 -0,7 -17,0 -0,1 0,0 11,2 40,5 -3,0 37,5 -3,4 37,1
F SW4-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 55,7 -45,9 -0,7 -17,0 -0,1 0,0 11,2 10,5 -3,0 7,5 -3,4 7,1 0,0 10,5
F SW5-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 54,1 -45,6 -0,5 -15,8 -0,1 0,0 12,5 43,6 -3,0 40,6 -3,4 40,2
F SW5-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 54,1 -45,6 -0,5 -15,8 -0,1 0,0 12,5 13,6 -3,0 10,6 -3,4 10,2 0,0 13,6
F SW6-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 51,9 -45,3 -0,1 -12,1 -0,1 0,0 1,0 36,5 -3,0 33,5 -3,4 33,1
F SW6-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 51,9 -45,3 -0,1 -12,1 -0,1 0,0 1,0 6,5 -3,0 3,5 -3,4 3,1 0,0 6,5
F SW7-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,8 86,0 1,2 6,0 59,1 -46,4 -2,1 -18,1 -0,1 0,0 12,0 38,1 -3,0 35,1 -3,4 34,7
F SW7-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,8 56,0 1,2 6,0 59,1 -46,4 -2,1 -18,1 -0,1 0,0 12,0 8,1 -3,0 5,1 -3,4 4,7 0,0 8,1
F SW8-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 6,0 54,0 -45,6 -1,4 -15,9 -0,1 0,0 11,9 41,2 -3,0 38,2 -3,4 37,8
F SW8-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 6,0 54,0 -45,6 -1,4 -15,9 -0,1 0,0 11,9 11,2 -3,0 8,2 -3,4 7,8 0,0 11,2
FS NO Fläche 90,0 40,0 67,1 46,0 130,0 5,9 50,2 -45,0 -0,8 -1,2 -0,1 0,0 0,2 26,2 0,0 26,2 -0,4 25,9 0,0 26,2
FS NW Fläche 90,0 40,0 64,6 46,0 73,2 6,0 60,4 -46,6 -1,7 -14,7 -0,1 0,0 1,2 8,7 0,0 8,7 -0,4 8,3 0,0 8,7
FS SO Fläche 90,0 40,0 64,5 46,0 70,2 5,9 47,2 -44,5 -0,4 -1,2 -0,1 0,0 0,5 24,8 0,0 24,8 -0,4 24,4 0,0 24,8
FS SW Fläche 90,0 40,0 66,9 46,0 124,4 5,9 56,5 -46,0 -1,1 -14,4 -0,1 0,0 8,4 19,6 0,0 19,6 -0,4 19,3 0,0 19,6
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 39,6 -43,0 -0,9 -7,3 -0,1 0,0 1,7 22,5 16,0 38,5 13,0 35,5
Pkw-Parken Fläche 67,0 43,3 236,1 3,0 31,3 -40,9 -0,5 -7,1 -0,1 0,0 0,5 21,9 16,0 38,0 13,0 34,9
Raucher Fläche 86,4 71,6 30,5 2,9 46,2 -44,3 -0,2 -3,0 -0,1 0,0 2,3 44,1 0,0 44,1 0,0 44,1 0,0 44,1
T NW-geöffnet Fläche 90,0 0,0 90,1 86,0 2,6 6,0 60,6 -46,6 -1,7 -17,0 -0,1 0,0 1,2 31,9 -3,0 28,9 -3,4 28,5 -13,0 18,9
T NW-geschlossen Fläche 90,0 25,0 65,1 61,0 2,6 6,0 60,6 -46,6 -1,7 -17,0 -0,1 0,0 1,2 6,9 -3,0 3,9 -3,4 3,5 -0,2 6,7
T SO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,3 86,0 2,2 5,9 47,7 -44,6 0,0 -0,4 -0,1 0,0 0,4 50,6 -3,0 47,6 -3,4 47,2 -13,0 37,6
T SO1-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,3 61,0 2,2 5,9 47,7 -44,6 0,0 -0,4 -0,1 0,0 0,4 25,6 -3,0 22,6 -3,4 22,2 -0,2 25,4
T SO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,8 86,0 2,4 6,0 46,3 -44,3 -1,2 -4,1 -0,1 0,0 0,8 46,9 -3,0 43,9 -3,4 43,5 -13,0 33,9
T SO2-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,8 61,0 2,4 6,0 46,3 -44,3 -1,2 -4,1 -0,1 0,0 0,8 21,9 -3,0 18,9 -3,4 18,5 -0,2 21,7
T SW-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,3 86,0 2,2 6,0 61,0 -46,7 -1,6 -18,4 -0,1 0,0 13,1 41,6 -3,0 38,6 -3,4 38,2 -13,0 28,6
T SW-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,3 61,0 2,2 6,0 61,0 -46,7 -1,6 -18,4 -0,1 0,0 13,1 16,6 -3,0 13,6 -3,4 13,2 -0,2 16,4
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Sportanlagen - Seltenes Ereignis 2025-02

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang B
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6
R'w
dB

7
Lw

dB(A)

8
Lw'/Lw''
dB(A)

9
l oder S

m,m²

12
Ko
dB

13
d
m

14
Adiv
dB

15
Agnd
dB

17
Abar
dB

18
Aatm

dB

19
DI
dB

20
dLrefl
dB(A)

23
Ls

dB(A)

28
dLwA

dB

29
LrA

dB(A)

30
dLwTaR

dB

31
LrTaR
dB(A)

32
dLwN
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33
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Fl.-Nr. 1374   EG   MI*   IRW,A 65 dB(A)   LrA 63,2 dB(A)   LrA,diff - dB(A)   IRW,TaR 70 dB(A)   LrTaR 62,8 dB(A)   LrTaR,diff - dB(A)   IRW,N 55 dB(A)   LrN 49,8 dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Dach Fläche 90,0 40,0 68,3 46,0 168,3 2,7 27,3 -39,7 0,0 -6,1 -0,1 0,0 0,0 25,2 0,0 25,2 -0,4 24,8 0,0 25,2
F NO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 33,8 -41,6 0,0 -19,0 -0,1 0,0 0,0 32,4 -3,0 29,4 -3,4 29,0
F NO1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 33,8 -41,6 0,0 -19,0 -0,1 0,0 0,0 2,4 -3,0 -0,6 -3,4 -1,0 0,0 2,4
F NO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 30,2 -40,6 0,0 -18,0 -0,1 0,0 0,0 34,4 -3,0 31,4 -3,4 31,0
F NO2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 30,2 -40,6 0,0 -18,0 -0,1 0,0 0,0 4,4 -3,0 1,4 -3,4 1,0 0,0 4,4
F NO3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,2 86,0 1,0 5,9 27,7 -39,8 0,0 -15,9 -0,1 0,0 0,0 36,3 -3,0 33,3 -3,4 32,9
F NO3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,2 56,0 1,0 5,9 27,7 -39,8 0,0 -15,9 -0,1 0,0 0,0 6,3 -3,0 3,3 -3,4 2,9 0,0 6,3
F NO4-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,2 86,0 1,0 5,9 26,3 -39,4 0,0 -12,6 -0,1 0,0 0,0 40,0 -3,0 37,0 -3,4 36,6
F NO4-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,2 56,0 1,0 5,9 26,3 -39,4 0,0 -12,6 -0,1 0,0 0,0 10,0 -3,0 7,0 -3,4 6,6 0,0 10,0
F NO6-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 6,0 33,9 -41,6 -0,7 -18,9 -0,1 0,0 0,0 31,1 -3,0 28,0 -3,4 27,7
F NO6-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 6,0 33,9 -41,6 -0,7 -18,9 -0,1 0,0 0,0 1,1 -3,0 -2,0 -3,4 -2,3 0,0 1,1
F NO7-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 5,9 28,9 -40,2 -0,2 -17,2 -0,1 0,0 0,0 34,7 -3,0 31,7 -3,4 31,3
F NO7-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 5,9 28,9 -40,2 -0,2 -17,2 -0,1 0,0 0,0 4,7 -3,0 1,7 -3,4 1,3 0,0 4,7
F NW1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,8 23,4 -38,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 -3,0 51,9 -3,4 51,6
F NW1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,8 23,4 -38,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 -3,0 21,9 -3,4 21,6 0,0 25,0
F NW2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,7 19,6 -36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,4 -3,0 53,4 -3,4 53,0
F NW2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,7 19,6 -36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4 -3,0 23,4 -3,4 23,0 0,0 26,4
F SO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,9 33,9 -41,6 0,0 -15,7 -0,1 0,0 0,0 36,1 -3,0 33,0 -3,4 32,7
F SO1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,9 33,9 -41,6 0,0 -15,7 -0,1 0,0 0,0 6,1 -3,0 3,0 -3,4 2,7 0,0 6,1
F SO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,8 86,0 1,2 5,9 34,0 -41,6 -0,8 -15,9 -0,1 0,0 0,0 34,4 -3,0 31,4 -3,4 31,0
F SO2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,8 56,0 1,2 5,9 34,0 -41,6 -0,8 -15,9 -0,1 0,0 0,0 4,4 -3,0 1,4 -3,4 1,0 0,0 4,4
F SO3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,9 35,6 -42,0 0,0 -18,5 -0,1 0,0 0,0 32,9 -3,0 29,9 -3,4 29,5
F SO3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,9 35,6 -42,0 0,0 -18,5 -0,1 0,0 0,0 2,9 -3,0 -0,1 -3,4 -0,5 0,0 2,9
F SW1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,7 19,0 -36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,2 -3,0 53,2 -3,4 52,8
F SW1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,7 19,0 -36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 -3,0 23,2 -3,4 22,8 0,0 26,2
F SW2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,8 22,4 -38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,9 -3,0 51,9 -3,4 51,5
F SW2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,8 22,4 -38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 -3,0 21,9 -3,4 21,5 0,0 24,9
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Sportanlagen - Seltenes Ereignis 2025-02

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit höchsten Spitzenpegeln nachts
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F SW3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,8 24,3 -38,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,2 -3,0 51,2 -3,4 50,8
F SW3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,8 24,3 -38,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2 -3,0 21,2 -3,4 20,8 0,0 24,2
F SW4-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,8 26,5 -39,5 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 53,5 -3,0 50,5 -3,4 50,1
F SW4-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,8 26,5 -39,5 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 23,5 -3,0 20,5 -3,4 20,1 0,0 23,5
F SW5-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,8 28,6 -40,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 52,8 -3,0 49,8 -3,4 49,4
F SW5-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,8 28,6 -40,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 22,8 -3,0 19,8 -3,4 19,4 0,0 22,8
F SW6-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 31,5 -41,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 52,0 -3,0 49,0 -3,4 48,6
F SW6-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 31,5 -41,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 22,0 -3,0 19,0 -3,4 18,6 0,0 22,0
F SW7-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,8 86,0 1,2 5,9 22,5 -38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,6 -3,0 51,6 -3,4 51,3
F SW7-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,8 56,0 1,2 5,9 22,5 -38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,6 -3,0 21,6 -3,4 21,3 0,0 24,6
F SW8-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 5,9 28,7 -40,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 52,1 -3,0 49,1 -3,4 48,8
F SW8-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 5,9 28,7 -40,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 22,1 -3,0 19,1 -3,4 18,8 0,0 22,1
FS NO Fläche 90,0 40,0 67,1 46,0 130,0 5,9 30,7 -40,7 -0,4 -14,7 -0,1 0,0 0,0 17,1 0,0 17,1 -0,4 16,7 0,0 17,1
FS NW Fläche 90,0 40,0 64,6 46,0 73,2 5,8 21,4 -37,6 -0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 32,5 0,0 32,5 -0,4 32,1 0,0 32,5
FS SO Fläche 90,0 40,0 64,5 46,0 70,2 5,9 35,1 -41,9 -0,4 -14,8 -0,1 0,0 0,0 13,2 0,0 13,2 -0,4 12,8 0,0 13,2
FS SW Fläche 90,0 40,0 66,9 46,0 124,4 5,8 24,3 -38,7 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 33,8 0,0 33,8 -0,4 33,5 0,0 33,8
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 37,0 -42,3 -1,9 -3,1 -0,1 0,0 2,1 26,7 16,0 42,7 13,0 39,7
Pkw-Parken Fläche 67,0 43,3 236,1 3,0 52,4 -45,4 -3,2 -1,6 -0,1 0,0 2,4 22,2 16,0 38,2 13,0 35,2
Raucher Fläche 86,4 71,6 30,5 2,9 36,5 -42,2 -0,2 -9,3 -0,1 0,0 0,7 38,2 0,0 38,2 0,0 38,2 0,0 38,2
T NW-geöffnet Fläche 90,0 0,0 90,1 86,0 2,6 5,8 21,4 -37,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,3 -3,0 55,3 -3,4 54,9 -13,0 45,3
T NW-geschlossen Fläche 90,0 25,0 65,1 61,0 2,6 5,8 21,4 -37,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 -3,0 30,3 -3,4 29,9 -0,2 33,1
T SO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,3 86,0 2,2 5,9 34,7 -41,8 0,0 -17,6 -0,1 0,0 0,0 35,8 -3,0 32,7 -3,4 32,4 -13,0 22,7
T SO1-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,3 61,0 2,2 5,9 34,7 -41,8 0,0 -17,6 -0,1 0,0 0,0 10,8 -3,0 7,7 -3,4 7,4 -0,2 10,5
T SO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,8 86,0 2,4 6,0 35,8 -42,1 -1,6 -18,2 -0,1 0,0 0,0 33,8 -3,0 30,8 -3,4 30,5 -13,0 20,8
T SO2-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,8 61,0 2,4 6,0 35,8 -42,1 -1,6 -18,2 -0,1 0,0 0,0 8,8 -3,0 5,8 -3,4 5,5 -0,2 8,6
T SW-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,3 86,0 2,2 5,8 20,4 -37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,9 -3,0 54,9 -3,4 54,5 -13,0 44,9
T SW-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,3 61,0 2,2 5,8 20,4 -37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,9 -3,0 29,9 -3,4 29,5 -0,2 32,7
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Geräusche aus Sportanlagen - Seltenes Ereignis 2025-02

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit höchsten Spitzenpegeln nachts
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MFH SO 2.OG   2.OG   WA   IRW,A 65 dB(A)   LrA 56,5 dB(A)   LrA,diff - dB(A)   IRW,TaR 70 dB(A)   LrTaR 56,0 dB(A)   LrTaR,diff - dB(A)   IRW,N 55 dB(A)   LrN 48,4 dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Dach Fläche 90,0 40,0 68,3 46,0 168,3 2,8 54,2 -45,7 0,0 -5,0 -0,1 0,0 1,3 21,7 0,0 21,7 -0,4 21,3 0,0 21,7
F NO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 48,3 -44,7 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 48,2 -3,0 45,2 -3,4 44,9
F NO1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 48,3 -44,7 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 18,2 -3,0 15,2 -3,4 14,9 0,0 18,2
F NO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 52,1 -45,3 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 47,6 -3,0 44,6 -3,4 44,2
F NO2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 52,1 -45,3 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 17,6 -3,0 14,6 -3,4 14,2 0,0 17,6
F NO3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,2 86,0 1,0 5,9 55,1 -45,8 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 46,2 -3,0 43,2 -3,4 42,8
F NO3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,2 56,0 1,0 5,9 55,1 -45,8 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 16,2 -3,0 13,2 -3,4 12,8 0,0 16,2
F NO4-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,2 86,0 1,0 5,9 57,0 -46,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 45,8 -3,0 42,8 -3,4 42,4
F NO4-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,2 56,0 1,0 5,9 57,0 -46,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 15,8 -3,0 12,8 -3,4 12,4 0,0 15,8
F NO6-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 5,9 48,4 -44,7 0,0 -2,9 -0,1 0,0 0,0 44,7 -3,0 41,7 -3,4 41,3
F NO6-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 5,9 48,4 -44,7 0,0 -2,9 -0,1 0,0 0,0 14,7 -3,0 11,7 -3,4 11,3 0,0 14,7
F NO7-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 6,0 53,8 -45,6 -0,5 -3,5 -0,1 0,0 0,0 42,7 -3,0 39,6 -3,4 39,3
F NO7-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 6,0 53,8 -45,6 -0,5 -3,5 -0,1 0,0 0,0 12,7 -3,0 9,6 -3,4 9,3 0,0 12,7
F NW1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,9 59,6 -46,5 -0,3 -14,5 -0,1 0,0 0,2 32,2 -3,0 29,2 -3,4 28,8
F NW1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,9 59,6 -46,5 -0,3 -14,5 -0,1 0,0 0,2 2,2 -3,0 -0,8 -3,4 -1,2 0,0 2,2
F NW2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,9 62,7 -46,9 -0,6 -17,8 -0,1 0,0 0,7 28,8 -3,0 25,7 -3,4 25,4
F NW2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,9 62,7 -46,9 -0,6 -17,8 -0,1 0,0 0,7 -1,2 -3,0 -4,3 -3,4 -4,6 0,0 -1,2
F SO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,9 50,4 -45,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,3 48,6 -3,0 45,6 -3,4 45,2
F SO1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,9 50,4 -45,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,3 18,6 -3,0 15,6 -3,4 15,2 0,0 18,6
F SO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,8 86,0 1,2 5,9 50,6 -45,1 0,0 -1,1 -0,1 0,0 0,4 46,9 -3,0 43,8 -3,4 43,5
F SO2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,8 56,0 1,2 5,9 50,6 -45,1 0,0 -1,1 -0,1 0,0 0,4 16,9 -3,0 13,8 -3,4 13,5 0,0 16,9
F SO3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,8 47,6 -44,5 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,3 49,0 -3,0 46,0 -3,4 45,7
F SO3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,8 47,6 -44,5 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,3 19,0 -3,0 16,0 -3,4 15,7 0,0 19,0
F SW1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 63,1 -47,0 -0,6 -18,8 -0,1 0,0 13,3 39,8 -3,0 36,8 -3,4 36,4
F SW1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 63,1 -47,0 -0,6 -18,8 -0,1 0,0 13,3 9,8 -3,0 6,8 -3,4 6,4 0,0 9,8
F SW2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 60,1 -46,6 -0,2 -18,7 -0,1 0,0 12,8 40,2 -3,0 37,2 -3,4 36,8
F SW2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 60,1 -46,6 -0,2 -18,7 -0,1 0,0 12,8 10,2 -3,0 7,2 -3,4 6,8 0,0 10,2
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Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit höchsten Spitzenpegeln nachts
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F SW3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 58,6 -46,4 -0,1 -18,4 -0,1 0,0 12,2 40,4 -3,0 37,4 -3,4 37,0
F SW3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 58,6 -46,4 -0,1 -18,4 -0,1 0,0 12,2 10,4 -3,0 7,4 -3,4 7,0 0,0 10,4
F SW4-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 56,9 -46,1 0,0 -17,5 -0,1 0,0 11,4 40,7 -3,0 37,7 -3,4 37,3
F SW4-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 56,9 -46,1 0,0 -17,5 -0,1 0,0 11,4 10,7 -3,0 7,7 -3,4 7,3 0,0 10,7
F SW5-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 55,3 -45,9 0,0 -16,3 -0,1 0,0 13,0 43,8 -3,0 40,8 -3,4 40,4
F SW5-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 55,3 -45,9 0,0 -16,3 -0,1 0,0 13,0 13,8 -3,0 10,8 -3,4 10,4 0,0 13,8
F SW6-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 53,4 -45,5 0,0 -12,5 -0,1 0,0 7,5 42,3 -3,0 39,3 -3,4 38,9
F SW6-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 53,4 -45,5 0,0 -12,5 -0,1 0,0 7,5 12,3 -3,0 9,3 -3,4 8,9 0,0 12,3
F SW7-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,8 86,0 1,2 6,0 60,2 -46,6 -1,1 -18,7 -0,1 0,0 13,0 39,4 -3,0 36,3 -3,4 36,0
F SW7-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,8 56,0 1,2 6,0 60,2 -46,6 -1,1 -18,7 -0,1 0,0 13,0 9,4 -3,0 6,3 -3,4 6,0 0,0 9,4
F SW8-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 5,9 55,4 -45,9 -0,4 -16,5 -0,1 0,0 13,0 42,5 -3,0 39,5 -3,4 39,1
F SW8-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 5,9 55,4 -45,9 -0,4 -16,5 -0,1 0,0 13,0 12,5 -3,0 9,5 -3,4 9,1 0,0 12,5
FS NO Fläche 90,0 40,0 67,1 46,0 130,0 5,9 50,9 -45,1 -0,2 -0,9 -0,1 0,0 0,0 26,7 0,0 26,7 -0,4 26,3 0,0 26,7
FS NW Fläche 90,0 40,0 64,6 46,0 73,2 6,0 61,0 -46,7 -0,8 -14,2 -0,1 0,0 0,4 9,2 0,0 9,2 -0,4 8,8 0,0 9,2
FS SO Fläche 90,0 40,0 64,5 46,0 70,2 5,9 48,5 -44,7 0,0 -0,7 -0,1 0,0 0,3 25,1 0,0 25,1 -0,4 24,7 0,0 25,1
FS SW Fläche 90,0 40,0 66,9 46,0 124,4 5,9 57,8 -46,2 -0,4 -14,6 -0,1 0,0 9,6 21,1 0,0 21,1 -0,4 20,7 0,0 21,1
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 42,0 -43,5 -0,2 -6,0 -0,1 0,0 1,4 23,6 16,0 39,6 13,0 36,6
Pkw-Parken Fläche 67,0 43,3 236,1 3,0 34,5 -41,8 -0,1 -6,3 -0,1 0,0 0,4 22,2 16,0 38,2 13,0 35,2
Raucher Fläche 86,4 71,6 30,5 2,9 47,6 -44,5 0,0 0,0 -0,1 0,0 2,2 46,9 0,0 46,9 0,0 46,9 0,0 46,9
T NW-geöffnet Fläche 90,0 0,0 90,1 86,0 2,6 5,9 61,2 -46,7 -0,6 -16,9 -0,1 0,0 0,4 32,1 -3,0 29,1 -3,4 28,7 -13,0 19,1
T NW-geschlossen Fläche 90,0 25,0 65,1 61,0 2,6 5,9 61,2 -46,7 -0,6 -16,9 -0,1 0,0 0,4 7,1 -3,0 4,1 -3,4 3,7 -0,2 6,9
T SO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,3 86,0 2,2 5,9 49,0 -44,8 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,3 50,6 -3,0 47,6 -3,4 47,2 -13,0 37,6
T SO1-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,3 61,0 2,2 5,9 49,0 -44,8 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,3 25,6 -3,0 22,6 -3,4 22,2 -0,2 25,4
T SO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,8 86,0 2,4 5,9 47,7 -44,6 -0,1 -3,5 -0,1 0,0 0,5 48,0 -3,0 45,0 -3,4 44,6 -13,0 35,0
T SO2-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,8 61,0 2,4 5,9 47,7 -44,6 -0,1 -3,5 -0,1 0,0 0,5 23,0 -3,0 20,0 -3,4 19,6 -0,2 22,8
T SW-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,3 86,0 2,2 5,9 61,9 -46,8 -0,6 -19,0 -0,1 0,0 13,3 42,1 -3,0 39,0 -3,4 38,7 -13,0 29,0
T SW-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,3 61,0 2,2 5,9 61,9 -46,8 -0,6 -19,0 -0,1 0,0 13,3 17,1 -3,0 14,0 -3,4 13,7 -0,2 16,8
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Sportanlagen - Seltenes Ereignis 2025-02

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang B

2
Quelle

3
Quelltyp

5
Li

dB(A)

6
R'w
dB

7
Lw

dB(A)

8
Lw'/Lw''
dB(A)

9
l oder S

m,m²

12
Ko
dB

13
d
m

14
Adiv
dB

15
Agnd
dB

17
Abar
dB

18
Aatm

dB

19
DI
dB

20
dLrefl
dB(A)

23
Ls

dB(A)

28
dLwA

dB

29
LrA

dB(A)

30
dLwTaR

dB

31
LrTaR
dB(A)

32
dLwN

dB

33
LrN

dB(A)

MFH SO EG u. 1.OG   1.OG   WA   IRW,A 65 dB(A)   LrA 50,9 dB(A)   LrA,diff - dB(A)   IRW,TaR 70 dB(A)   LrTaR 50,3 dB(A)   LrTaR,diff - dB(A)   IRW,N 55 dB(A)   LrN 42,2 dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Dach Fläche 90,0 40,0 68,3 46,0 168,3 2,9 57,2 -46,1 -0,1 -15,3 -0,1 0,0 6,6 16,1 0,0 16,1 -0,4 15,8 0,0 16,1
F NO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 51,2 -45,2 -0,2 -7,5 -0,1 0,0 0,0 40,1 -3,0 37,1 -3,4 36,7
F NO1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 51,2 -45,2 -0,2 -7,5 -0,1 0,0 0,0 10,1 -3,0 7,1 -3,4 6,7 0,0 10,1
F NO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 55,1 -45,8 -0,7 -7,8 -0,1 0,0 0,1 38,6 -3,0 35,6 -3,4 35,3
F NO2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 55,1 -45,8 -0,7 -7,8 -0,1 0,0 0,1 8,6 -3,0 5,6 -3,4 5,3 0,0 8,6
F NO3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,2 86,0 1,0 6,0 58,3 -46,3 -1,1 -8,0 -0,1 0,0 0,0 36,6 -3,0 33,6 -3,4 33,2
F NO3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,2 56,0 1,0 6,0 58,3 -46,3 -1,1 -8,0 -0,1 0,0 0,0 6,6 -3,0 3,6 -3,4 3,2 0,0 6,6
F NO4-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,2 86,0 1,0 6,0 60,3 -46,6 -1,3 -8,0 -0,1 0,0 0,0 36,1 -3,0 33,1 -3,4 32,7
F NO4-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,2 56,0 1,0 6,0 60,3 -46,6 -1,3 -8,0 -0,1 0,0 0,0 6,1 -3,0 3,1 -3,4 2,7 0,0 6,1
F NO6-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 6,0 51,1 -45,2 -1,2 -7,6 -0,1 0,0 1,1 39,4 -3,0 36,4 -3,4 36,0
F NO6-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 6,0 51,1 -45,2 -1,2 -7,6 -0,1 0,0 1,1 9,4 -3,0 6,4 -3,4 6,0 0,0 9,4
F NO7-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 6,0 56,8 -46,1 -1,9 -10,5 -0,1 0,0 0,1 34,0 -3,0 30,9 -3,4 30,6
F NO7-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 6,0 56,8 -46,1 -1,9 -10,5 -0,1 0,0 0,1 4,0 -3,0 0,9 -3,4 0,6 0,0 4,0
F NW1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 6,0 62,8 -47,0 -1,6 -22,5 -0,1 0,0 1,0 23,4 -3,0 20,4 -3,4 20,0
F NW1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 6,0 62,8 -47,0 -1,6 -22,5 -0,1 0,0 1,0 -6,6 -3,0 -9,6 -3,4 -10,0 0,0 -6,6
F NW2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 6,0 65,6 -47,3 -1,7 -21,9 -0,1 0,0 1,1 23,5 -3,0 20,5 -3,4 20,1
F NW2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 6,0 65,6 -47,3 -1,7 -21,9 -0,1 0,0 1,1 -6,5 -3,0 -9,5 -3,4 -9,9 0,0 -6,5
F SO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,9 52,6 -45,4 -0,1 -5,6 -0,1 0,0 1,1 43,4 -3,0 40,4 -3,4 40,0
F SO1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,9 52,6 -45,4 -0,1 -5,6 -0,1 0,0 1,1 13,4 -3,0 10,4 -3,4 10,0 0,0 13,4
F SO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,8 86,0 1,2 6,0 52,6 -45,4 -1,3 -6,6 -0,1 0,0 1,4 40,8 -3,0 37,8 -3,4 37,4
F SO2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,8 56,0 1,2 6,0 52,6 -45,4 -1,3 -6,6 -0,1 0,0 1,4 10,8 -3,0 7,8 -3,4 7,4 0,0 10,8
F SO3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,9 50,0 -45,0 0,0 -6,2 -0,1 0,0 1,1 43,2 -3,0 40,2 -3,4 39,8
F SO3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,9 50,0 -45,0 0,0 -6,2 -0,1 0,0 1,1 13,2 -3,0 10,2 -3,4 9,8 0,0 13,2
F SW1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 6,0 65,9 -47,4 -1,7 -21,2 -0,1 0,0 9,8 32,5 -3,0 29,5 -3,4 29,1
F SW1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 6,0 65,9 -47,4 -1,7 -21,2 -0,1 0,0 9,8 2,5 -3,0 -0,5 -3,4 -0,9 0,0 2,5
F SW2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 6,0 62,7 -46,9 -1,4 -21,0 -0,1 0,0 9,6 33,2 -3,0 30,2 -3,4 29,8
F SW2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 6,0 62,7 -46,9 -1,4 -21,0 -0,1 0,0 9,6 3,2 -3,0 0,2 -3,4 -0,2 0,0 3,2
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Sportanlagen - Seltenes Ereignis 2025-02

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang B

2
Quelle

3
Quelltyp

5
Li

dB(A)

6
R'w
dB

7
Lw

dB(A)

8
Lw'/Lw''
dB(A)

9
l oder S

m,m²

12
Ko
dB

13
d
m

14
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dB

15
Agnd
dB

17
Abar
dB

18
Aatm

dB

19
DI
dB

20
dLrefl
dB(A)

23
Ls

dB(A)

28
dLwA

dB

29
LrA

dB(A)

30
dLwTaR

dB

31
LrTaR
dB(A)

32
dLwN

dB

33
LrN

dB(A)
F SW3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 6,0 61,2 -46,7 -1,2 -20,8 -0,1 0,0 15,2 39,5 -3,0 36,5 -3,4 36,1
F SW3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 6,0 61,2 -46,7 -1,2 -20,8 -0,1 0,0 15,2 9,5 -3,0 6,5 -3,4 6,1 0,0 9,5
F SW4-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 59,3 -46,5 -1,0 -20,3 -0,1 0,0 17,4 42,6 -3,0 39,6 -3,4 39,2
F SW4-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 59,3 -46,5 -1,0 -20,3 -0,1 0,0 17,4 12,6 -3,0 9,6 -3,4 9,2 0,0 12,6
F SW5-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 57,7 -46,2 -0,7 -19,5 -0,1 0,0 16,3 42,9 -3,0 39,8 -3,4 39,5
F SW5-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 57,7 -46,2 -0,7 -19,5 -0,1 0,0 16,3 12,9 -3,0 9,8 -3,4 9,5 0,0 12,9
F SW6-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 55,5 -45,9 -0,4 -16,4 -0,1 0,0 5,8 36,1 -3,0 33,1 -3,4 32,7
F SW6-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 55,5 -45,9 -0,4 -16,4 -0,1 0,0 5,8 6,1 -3,0 3,1 -3,4 2,7 0,0 6,1
F SW7-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,8 86,0 1,2 6,0 62,7 -46,9 -2,2 -20,6 -0,1 0,0 9,5 32,6 -3,0 29,5 -3,4 29,2
F SW7-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,8 56,0 1,2 6,0 62,7 -46,9 -2,2 -20,6 -0,1 0,0 9,5 2,6 -3,0 -0,5 -3,4 -0,8 0,0 2,6
F SW8-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 6,0 57,6 -46,2 -1,6 -19,2 -0,1 0,0 15,3 40,5 -3,0 37,5 -3,4 37,1
F SW8-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 6,0 57,6 -46,2 -1,6 -19,2 -0,1 0,0 15,3 10,5 -3,0 7,5 -3,4 7,1 0,0 10,5
FS NO Fläche 90,0 40,0 67,1 46,0 130,0 5,9 53,8 -45,6 -0,9 -8,4 -0,1 0,0 0,1 18,2 0,0 18,2 -0,4 17,8 0,0 18,2
FS NW Fläche 90,0 40,0 64,6 46,0 73,2 6,0 64,1 -47,1 -1,8 -20,8 -0,1 0,0 1,3 2,0 0,0 2,0 -0,4 1,6 0,0 2,0
FS SO Fläche 90,0 40,0 64,5 46,0 70,2 5,9 50,8 -45,1 -0,5 -6,5 -0,1 0,0 1,3 19,5 0,0 19,5 -0,4 19,1 0,0 19,5
FS SW Fläche 90,0 40,0 66,9 46,0 124,4 6,0 60,1 -46,6 -1,2 -18,0 -0,1 0,0 11,9 18,9 0,0 18,9 -0,4 18,5 0,0 18,9
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 43,2 -43,7 -1,2 -8,9 -0,1 0,0 1,0 19,2 16,0 35,2 13,0 32,2
Pkw-Parken Fläche 67,0 43,3 236,1 3,0 34,7 -41,8 -0,6 -6,8 -0,1 0,0 0,3 21,0 16,0 37,0 13,0 34,0
Raucher Fläche 86,4 71,6 30,5 2,9 49,8 -44,9 -0,4 -5,8 -0,1 0,0 1,6 39,7 0,0 39,7 0,0 39,7 0,0 39,7
T NW-geöffnet Fläche 90,0 0,0 90,1 86,0 2,6 6,0 64,2 -47,1 -1,8 -22,2 -0,1 0,0 1,0 25,9 -3,0 22,9 -3,4 22,5 -13,0 12,9
T NW-geschlossen Fläche 90,0 25,0 65,1 61,0 2,6 6,0 64,2 -47,1 -1,8 -22,2 -0,1 0,0 1,0 0,9 -3,0 -2,1 -3,4 -2,5 -0,2 0,7
T SO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,3 86,0 2,2 5,9 51,3 -45,2 -0,2 -5,9 -0,1 0,0 1,1 45,0 -3,0 42,0 -3,4 41,6 -13,0 32,0
T SO1-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,3 61,0 2,2 5,9 51,3 -45,2 -0,2 -5,9 -0,1 0,0 1,1 20,0 -3,0 17,0 -3,4 16,6 -0,2 19,8
T SO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,8 86,0 2,4 6,0 49,9 -45,0 -1,4 -10,4 -0,1 0,0 2,7 41,6 -3,0 38,6 -3,4 38,3 -13,0 28,6
T SO2-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,8 61,0 2,4 6,0 49,9 -45,0 -1,4 -10,4 -0,1 0,0 2,7 16,6 -3,0 13,6 -3,4 13,3 -0,2 16,4
T SW-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,3 86,0 2,2 6,0 64,6 -47,2 -1,7 -21,0 -0,1 0,0 9,7 34,9 -3,0 31,9 -3,4 31,5 -13,0 21,9
T SW-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,3 61,0 2,2 6,0 64,6 -47,2 -1,7 -21,0 -0,1 0,0 9,7 9,9 -3,0 6,9 -3,4 6,5 -0,2 9,7
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Sportanlagen - Seltenes Ereignis 2025-02

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang B

2
Quelle

3
Quelltyp

5
Li

dB(A)

6
R'w
dB

7
Lw

dB(A)

8
Lw'/Lw''
dB(A)

9
l oder S

m,m²

12
Ko
dB

13
d
m

14
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dB

15
Agnd
dB

17
Abar
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18
Aatm
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19
DI
dB

20
dLrefl
dB(A)

23
Ls

dB(A)

28
dLwA

dB

29
LrA

dB(A)

30
dLwTaR

dB

31
LrTaR
dB(A)

32
dLwN

dB

33
LrN

dB(A)

MFH SO 2.OG   2.OG   WA   IRW,A 65 dB(A)   LrA 51,8 dB(A)   LrA,diff - dB(A)   IRW,TaR 70 dB(A)   LrTaR 51,1 dB(A)   LrTaR,diff - dB(A)   IRW,N 55 dB(A)   LrN 43,0 dB(A)   LrN,diff - dB(A)   
Dach Fläche 90,0 40,0 68,3 46,0 168,3 2,8 58,3 -46,3 0,0 -15,4 -0,1 0,0 5,9 15,1 0,0 15,1 -0,4 14,8 0,0 15,1
F NO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 52,4 -45,4 0,0 -7,3 -0,1 0,0 0,2 40,5 -3,0 37,5 -3,4 37,1
F NO1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 52,4 -45,4 0,0 -7,3 -0,1 0,0 0,2 10,5 -3,0 7,5 -3,4 7,1 0,0 10,5
F NO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 56,2 -46,0 0,0 -8,0 -0,1 0,0 0,1 39,1 -3,0 36,0 -3,4 35,7
F NO2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 56,2 -46,0 0,0 -8,0 -0,1 0,0 0,1 9,1 -3,0 6,0 -3,4 5,7 0,0 9,1
F NO3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,2 86,0 1,0 5,9 59,3 -46,5 -0,1 -8,4 -0,1 0,0 0,0 37,1 -3,0 34,1 -3,4 33,7
F NO3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,2 56,0 1,0 5,9 59,3 -46,5 -0,1 -8,4 -0,1 0,0 0,0 7,1 -3,0 4,1 -3,4 3,7 0,0 7,1
F NO4-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,2 86,0 1,0 5,9 61,2 -46,7 -0,3 -8,5 -0,1 0,0 0,0 36,5 -3,0 33,4 -3,4 33,1
F NO4-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,2 56,0 1,0 5,9 61,2 -46,7 -0,3 -8,5 -0,1 0,0 0,0 6,5 -3,0 3,4 -3,4 3,1 0,0 6,5
F NO6-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 5,9 52,5 -45,4 0,0 -7,4 -0,1 0,0 0,2 39,6 -3,0 36,6 -3,4 36,3
F NO6-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 5,9 52,5 -45,4 0,0 -7,4 -0,1 0,0 0,2 9,6 -3,0 6,6 -3,4 6,3 0,0 9,6
F NO7-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 6,0 58,0 -46,3 -0,8 -8,1 -0,1 0,0 0,1 37,2 -3,0 34,2 -3,4 33,8
F NO7-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 6,0 58,0 -46,3 -0,8 -8,1 -0,1 0,0 0,1 7,2 -3,0 4,2 -3,4 3,8 0,0 7,2
F NW1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,9 63,8 -47,1 -0,6 -23,1 -0,1 0,0 1,2 23,8 -3,0 20,8 -3,4 20,4
F NW1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,9 63,8 -47,1 -0,6 -23,1 -0,1 0,0 1,2 -6,2 -3,0 -9,2 -3,4 -9,6 0,0 -6,2
F NW2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,9 66,8 -47,5 -0,8 -22,5 -0,1 0,0 1,0 23,6 -3,0 20,6 -3,4 20,2
F NW2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,9 66,8 -47,5 -0,8 -22,5 -0,1 0,0 1,0 -6,4 -3,0 -9,4 -3,4 -9,8 0,0 -6,4
F SO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,9 54,3 -45,7 0,0 -5,1 -0,1 0,0 1,1 43,6 -3,0 40,6 -3,4 40,2
F SO1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,9 54,3 -45,7 0,0 -5,1 -0,1 0,0 1,1 13,6 -3,0 10,6 -3,4 10,2 0,0 13,6
F SO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,8 86,0 1,2 5,9 54,4 -45,7 -0,2 -5,2 -0,1 0,0 1,1 42,6 -3,0 39,6 -3,4 39,2
F SO2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,8 56,0 1,2 5,9 54,4 -45,7 -0,2 -5,2 -0,1 0,0 1,1 12,6 -3,0 9,6 -3,4 9,2 0,0 12,6
F SO3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,6 86,0 1,4 5,9 51,6 -45,2 0,0 -5,8 -0,1 0,0 1,1 43,4 -3,0 40,4 -3,4 40,0
F SO3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,6 56,0 1,4 5,9 51,6 -45,2 0,0 -5,8 -0,1 0,0 1,1 13,4 -3,0 10,4 -3,4 10,0 0,0 13,4
F SW1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 67,2 -47,5 -0,8 -21,8 -0,1 0,0 9,4 32,2 -3,0 29,2 -3,4 28,9
F SW1-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 67,2 -47,5 -0,8 -21,8 -0,1 0,0 9,4 2,2 -3,0 -0,8 -3,4 -1,1 0,0 2,2
F SW2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 64,1 -47,1 -0,4 -21,6 -0,1 0,0 15,9 39,7 -3,0 36,7 -3,4 36,3
F SW2-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 64,1 -47,1 -0,4 -21,6 -0,1 0,0 15,9 9,7 -3,0 6,7 -3,4 6,3 0,0 9,7
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Sportanlagen - Seltenes Ereignis 2025-02

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang B

2
Quelle

3
Quelltyp

5
Li

dB(A)

6
R'w
dB

7
Lw

dB(A)

8
Lw'/Lw''
dB(A)

9
l oder S

m,m²

12
Ko
dB

13
d
m

14
Adiv
dB

15
Agnd
dB

17
Abar
dB

18
Aatm

dB

19
DI
dB

20
dLrefl
dB(A)

23
Ls

dB(A)

28
dLwA

dB

29
LrA

dB(A)

30
dLwTaR

dB

31
LrTaR
dB(A)

32
dLwN

dB

33
LrN

dB(A)
F SW3-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 62,6 -46,9 -0,3 -21,4 -0,1 0,0 15,4 39,8 -3,0 36,8 -3,4 36,5
F SW3-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 62,6 -46,9 -0,3 -21,4 -0,1 0,0 15,4 9,8 -3,0 6,8 -3,4 6,5 0,0 9,8
F SW4-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 60,9 -46,7 -0,1 -20,8 -0,1 0,0 14,7 40,1 -3,0 37,1 -3,4 36,7
F SW4-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 60,9 -46,7 -0,1 -20,8 -0,1 0,0 14,7 10,1 -3,0 7,1 -3,4 6,7 0,0 10,1
F SW5-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 59,3 -46,4 0,0 -19,9 -0,1 0,0 16,6 43,2 -3,0 40,2 -3,4 39,8
F SW5-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 59,3 -46,4 0,0 -19,9 -0,1 0,0 16,6 13,2 -3,0 10,2 -3,4 9,8 0,0 13,2
F SW6-geöffnet Fläche 90,0 0,0 87,1 86,0 1,3 5,9 57,2 -46,1 0,0 -16,6 -0,1 0,0 4,5 34,6 -3,0 31,6 -3,4 31,2
F SW6-geschlossen Fläche 90,0 30,0 57,1 56,0 1,3 5,9 57,2 -46,1 0,0 -16,6 -0,1 0,0 4,5 4,6 -3,0 1,6 -3,4 1,2 0,0 4,6
F SW7-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,8 86,0 1,2 6,0 64,2 -47,1 -1,2 -21,2 -0,1 0,0 15,8 38,9 -3,0 35,9 -3,4 35,5
F SW7-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,8 56,0 1,2 6,0 64,2 -47,1 -1,2 -21,2 -0,1 0,0 15,8 8,9 -3,0 5,9 -3,4 5,5 0,0 8,9
F SW8-geöffnet Fläche 90,0 0,0 86,4 86,0 1,1 6,0 59,3 -46,5 -0,6 -19,8 -0,1 0,0 16,6 42,0 -3,0 39,0 -3,4 38,6
F SW8-geschlossen Fläche 90,0 30,0 56,4 56,0 1,1 6,0 59,3 -46,5 -0,6 -19,8 -0,1 0,0 16,6 12,0 -3,0 9,0 -3,4 8,6 0,0 12,0
FS NO Fläche 90,0 40,0 67,1 46,0 130,0 5,9 55,1 -45,8 -0,3 -8,0 -0,1 0,0 0,3 19,1 0,0 19,1 -0,4 18,7 0,0 19,1
FS NW Fläche 90,0 40,0 64,6 46,0 73,2 6,0 65,2 -47,3 -0,9 -21,5 -0,1 0,0 1,4 2,2 0,0 2,2 -0,4 1,8 0,0 2,2
FS SO Fläche 90,0 40,0 64,5 46,0 70,2 5,9 52,3 -45,4 -0,1 -5,6 -0,1 0,0 0,9 20,1 0,0 20,1 -0,4 19,8 0,0 20,1
FS SW Fläche 90,0 40,0 66,9 46,0 124,4 5,9 61,8 -46,8 -0,6 -17,9 -0,1 0,0 11,4 18,9 0,0 18,9 -0,4 18,5 0,0 18,9
Pkw-An- und Abfahrten Linie 69,1 51,5 57,1 3,0 45,6 -44,2 -0,3 -8,1 -0,1 0,0 0,9 20,3 16,0 36,3 13,0 33,3
Pkw-Parken Fläche 67,0 43,3 236,1 3,0 37,7 -42,5 -0,1 -5,7 -0,1 0,0 0,3 21,8 16,0 37,8 13,0 34,8
Raucher Fläche 86,4 71,6 30,5 2,9 51,3 -45,2 0,0 -5,3 -0,1 0,0 1,6 40,3 0,0 40,3 0,0 40,3 0,0 40,3
T NW-geöffnet Fläche 90,0 0,0 90,1 86,0 2,6 5,9 65,3 -47,3 -0,8 -22,8 -0,1 0,0 1,3 26,3 -3,0 23,3 -3,4 22,9 -13,0 13,3
T NW-geschlossen Fläche 90,0 25,0 65,1 61,0 2,6 5,9 65,3 -47,3 -0,8 -22,8 -0,1 0,0 1,3 1,3 -3,0 -1,7 -3,4 -2,1 -0,2 1,1
T SO1-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,3 86,0 2,2 5,9 52,9 -45,5 0,0 -5,4 -0,1 0,0 1,1 45,3 -3,0 42,3 -3,4 41,9 -13,0 32,3
T SO1-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,3 61,0 2,2 5,9 52,9 -45,5 0,0 -5,4 -0,1 0,0 1,1 20,3 -3,0 17,3 -3,4 16,9 -0,2 20,1
T SO2-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,8 86,0 2,4 6,0 51,7 -45,3 -0,2 -6,7 -0,1 0,0 1,2 44,7 -3,0 41,7 -3,4 41,3 -13,0 31,7
T SO2-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,8 61,0 2,4 6,0 51,7 -45,3 -0,2 -6,7 -0,1 0,0 1,2 19,7 -3,0 16,7 -3,4 16,3 -0,2 19,5
T SW-geöffnet Fläche 90,0 0,0 89,3 86,0 2,2 5,9 66,0 -47,4 -0,8 -21,7 -0,1 0,0 14,1 39,4 -3,0 36,4 -3,4 36,0 -13,0 26,4
T SW-geschlossen Fläche 90,0 25,0 64,3 61,0 2,2 5,9 66,0 -47,4 -0,8 -21,7 -0,1 0,0 14,1 14,4 -3,0 11,4 -3,4 11,0 -0,2 14,2
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Sportanlagen - Seltenes Ereignis 2025-02

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang B

Legende

2 Quelle Quellname
3 Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
5 Li dB(A) Innenpegel
6 R'w dB bewertetes Schalldämm-Maß
7 Lw dB(A) Schallleistungspegel
8 Lw'/Lw'' dB(A) Schallleistungspegel pro m/m² (längenbezogen bzw. flächenbezogen)
9 l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
12 Ko dB Raumwinkelmaß
13 d m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
14 Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
15 Agnd dB Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
17 Abar dB Dämpfung aufgrund Abschirmung
18 Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption
19 DI dB Richtwirkungskorrektur
20 dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
23 Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruckpegel am Immissionsort ohne Berücksichtigung Zeitkorrektur
28 dLwA dB Emissionskorrektur für den Zeitbereich abends (Korrektur für Einwirkzeiten und Häufigkeiten)
29 LrA dB(A) (Teil-)Beurteilungspegel abends
30 dLwTaR dB Emissionskorrektur für den Zeitbereich tags außerhalb Ruhezeit (Korrektur für Einwirkzeiten und Häufigkeiten)
31 LrTaR dB(A) (Teil-)Beurteilungspegel tags außerhalb Ruhezeit
32 dLwN dB Emissionskorrektur für den Zeitbereich nachts (Korrektur für Einwirkzeiten und Häufigkeiten)
33 LrN dB(A) (Teil-)Beurteilungspegel nachts
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Sportanlagen - Seltenes Ereignis 2025-02

Details der Ausbreitungsberechnung (Maximalpegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit den höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang B

2
Quelle

3
Quelltyp

4
Zeitb.

7
Lw

dB(A)

12
Ko
dB

13
d
m

14
Adiv
dB

15
Agnd
dB

17
Abar
dB

18
Aatm

dB

19
DI
dB

20
dLrefl
dB(A)

21
Cmet

dB

26
L,max
dB(A)

31
X-Koordinate

m

32
Y-Koordinate

m

Fl.-Nr. 1369   1.OG   MI*   IRW,A,max 85 dB(A)   LA,max 65,5 dB(A)   IRW,TaR,max 90 dB(A)   LTaR,max 52,2 dB(A)   IRW,N,max 65 dB(A)   LN,max 65,5 dB(A)   LN,max,diff 0,5 dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LMo,max 92,5 3,0 32,1 -41,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 1,5 0,0 
Pkw-An- und Abfahrten Linie LA,max 92,5 3,0 32,1 -41,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 1,5 0,0 55,8 297373,65 5353732,78
Pkw-An- und Abfahrten Linie LTaR,max 92,5 3,0 32,1 -41,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 1,5 0,0 
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 32,1 -41,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 1,5 0,0 55,8 297373,65 5353732,78
Pkw-Parken Fläche LMo,max 99,5 3,0 20,8 -37,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 
Pkw-Parken Fläche LA,max 99,5 3,0 20,8 -37,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 65,5 297365,76 5353724,05
Pkw-Parken Fläche LTaR,max 99,5 3,0 20,8 -37,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 20,8 -37,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 65,5 297365,76 5353724,05
Raucher Fläche LMo,max 86,0 2,6 19,6 -36,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 52,2 297362,16 5353726,86
Raucher Fläche LA,max 86,0 2,6 19,6 -36,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 52,2 297362,16 5353726,86
Raucher Fläche LTaR,max 86,0 2,6 19,6 -36,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 52,2 297362,16 5353726,86
Raucher Fläche LN,max 86,0 2,6 19,6 -36,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 52,2 297362,16 5353726,86
Fl.-Nr. 1369   EG   MI*   IRW,A,max 85 dB(A)   LA,max 65,0 dB(A)   IRW,TaR,max 90 dB(A)   LTaR,max 44,9 dB(A)   IRW,N,max 65 dB(A)   LN,max 65,0 dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LMo,max 92,5 3,0 31,9 -41,1 -1,2 0,0 -0,1 0,0 1,7 0,0 
Pkw-An- und Abfahrten Linie LA,max 92,5 3,0 31,9 -41,1 -1,2 0,0 -0,1 0,0 1,7 0,0 54,9 297375,06 5353732,52
Pkw-An- und Abfahrten Linie LTaR,max 92,5 3,0 31,9 -41,1 -1,2 0,0 -0,1 0,0 1,7 0,0 
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 31,9 -41,1 -1,2 0,0 -0,1 0,0 1,7 0,0 54,9 297375,06 5353732,52
Pkw-Parken Fläche LMo,max 99,5 3,0 22,0 -37,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 
Pkw-Parken Fläche LA,max 99,5 3,0 22,0 -37,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 65,0 297369,73 5353723,64
Pkw-Parken Fläche LTaR,max 99,5 3,0 22,0 -37,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 22,0 -37,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 65,0 297369,73 5353723,64
Raucher Fläche LMo,max 86,0 2,8 23,6 -38,5 0,0 -5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44,9 297365,06 5353726,20
Raucher Fläche LA,max 86,0 2,8 23,6 -38,5 0,0 -5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44,9 297365,06 5353726,20
Raucher Fläche LTaR,max 86,0 2,8 23,6 -38,5 0,0 -5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44,9 297365,06 5353726,20
Raucher Fläche LN,max 86,0 2,8 23,6 -38,5 0,0 -5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 44,9 297365,06 5353726,20
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Sportanlagen - Seltenes Ereignis 2025-02

Details der Ausbreitungsberechnung (Maximalpegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit den höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang B

2
Quelle

3
Quelltyp

4
Zeitb.

7
Lw

dB(A)

12
Ko
dB

13
d
m

14
Adiv
dB

15
Agnd
dB

17
Abar
dB

18
Aatm

dB

19
DI
dB

20
dLrefl
dB(A)

21
Cmet

dB

26
L,max
dB(A)

31
X-Koordinate

m

32
Y-Koordinate

m

Fl.-Nr. 1369   1.OG   MI*   IRW,A,max 85 dB(A)   LA,max 64,9 dB(A)   IRW,TaR,max 90 dB(A)   LTaR,max 44,9 dB(A)   IRW,N,max 65 dB(A)   LN,max 64,9 dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LMo,max 92,5 3,0 32,9 -41,3 0,0 0,0 -0,1 0,0 1,5 0,0 
Pkw-An- und Abfahrten Linie LA,max 92,5 3,0 32,9 -41,3 0,0 0,0 -0,1 0,0 1,5 0,0 55,6 297376,73 5353732,47
Pkw-An- und Abfahrten Linie LTaR,max 92,5 3,0 32,9 -41,3 0,0 0,0 -0,1 0,0 1,5 0,0 
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 32,9 -41,3 0,0 0,0 -0,1 0,0 1,5 0,0 55,6 297376,73 5353732,47
Pkw-Parken Fläche LMo,max 99,5 3,0 22,5 -38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 
Pkw-Parken Fläche LA,max 99,5 3,0 22,5 -38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 64,9 297366,75 5353723,95
Pkw-Parken Fläche LTaR,max 99,5 3,0 22,5 -38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 22,5 -38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 64,9 297366,75 5353723,95
Raucher Fläche LMo,max 86,0 2,7 23,8 -38,5 0,0 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 44,9 297365,06 5353726,20
Raucher Fläche LA,max 86,0 2,7 23,8 -38,5 0,0 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 44,9 297365,06 5353726,20
Raucher Fläche LTaR,max 86,0 2,7 23,8 -38,5 0,0 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 44,9 297365,06 5353726,20
Raucher Fläche LN,max 86,0 2,7 23,8 -38,5 0,0 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 44,9 297365,06 5353726,20
Fl.-Nr. 1369   EG   MI*   IRW,A,max 85 dB(A)   LA,max 64,5 dB(A)   IRW,TaR,max 90 dB(A)   LTaR,max 52,3 dB(A)   IRW,N,max 65 dB(A)   LN,max 64,5 dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LMo,max 92,5 3,0 31,6 -41,0 -1,8 0,0 -0,1 0,0 1,6 0,0 
Pkw-An- und Abfahrten Linie LA,max 92,5 3,0 31,6 -41,0 -1,8 0,0 -0,1 0,0 1,6 0,0 54,3 297373,65 5353732,78
Pkw-An- und Abfahrten Linie LTaR,max 92,5 3,0 31,6 -41,0 -1,8 0,0 -0,1 0,0 1,6 0,0 
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 31,6 -41,0 -1,8 0,0 -0,1 0,0 1,6 0,0 54,3 297373,65 5353732,78
Pkw-Parken Fläche LMo,max 99,5 3,0 20,1 -37,0 -0,3 -0,9 0,0 0,0 0,4 0,0 
Pkw-Parken Fläche LA,max 99,5 3,0 20,1 -37,0 -0,3 -0,9 0,0 0,0 0,4 0,0 64,5 297365,57 5353724,30
Pkw-Parken Fläche LTaR,max 99,5 3,0 20,1 -37,0 -0,3 -0,9 0,0 0,0 0,4 0,0 
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 20,1 -37,0 -0,3 -0,9 0,0 0,0 0,4 0,0 64,5 297365,57 5353724,30
Raucher Fläche LMo,max 86,0 2,8 19,5 -36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 52,3 297362,16 5353726,86
Raucher Fläche LA,max 86,0 2,8 19,5 -36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 52,3 297362,16 5353726,86
Raucher Fläche LTaR,max 86,0 2,8 19,5 -36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 52,3 297362,16 5353726,86
Raucher Fläche LN,max 86,0 2,8 19,5 -36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 52,3 297362,16 5353726,86
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Sportanlagen - Seltenes Ereignis 2025-02

Details der Ausbreitungsberechnung (Maximalpegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit den höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang B

2
Quelle

3
Quelltyp

4
Zeitb.

7
Lw

dB(A)

12
Ko
dB

13
d
m

14
Adiv
dB

15
Agnd
dB

17
Abar
dB

18
Aatm

dB

19
DI
dB

20
dLrefl
dB(A)

21
Cmet

dB

26
L,max
dB(A)

31
X-Koordinate

m

32
Y-Koordinate

m

Fl.-Nr. 1374   1.OG   MI*   IRW,A,max 85 dB(A)   LA,max 62,4 dB(A)   IRW,TaR,max 90 dB(A)   LTaR,max 48,7 dB(A)   IRW,N,max 65 dB(A)   LN,max 62,4 dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LMo,max 92,5 3,0 26,7 -39,5 0,0 0,0 -0,1 0,0 2,0 0,0 
Pkw-An- und Abfahrten Linie LA,max 92,5 3,0 26,7 -39,5 0,0 0,0 -0,1 0,0 2,0 0,0 57,9 297343,24 5353743,96
Pkw-An- und Abfahrten Linie LTaR,max 92,5 3,0 26,7 -39,5 0,0 0,0 -0,1 0,0 2,0 0,0 
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 26,7 -39,5 0,0 0,0 -0,1 0,0 2,0 0,0 57,9 297343,24 5353743,96
Pkw-Parken Fläche LMo,max 99,5 3,0 37,3 -42,4 -1,0 0,0 -0,1 0,0 3,5 0,0 
Pkw-Parken Fläche LA,max 99,5 3,0 37,3 -42,4 -1,0 0,0 -0,1 0,0 3,5 0,0 62,4 297365,57 5353724,30
Pkw-Parken Fläche LTaR,max 99,5 3,0 37,3 -42,4 -1,0 0,0 -0,1 0,0 3,5 0,0 
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 37,3 -42,4 -1,0 0,0 -0,1 0,0 3,5 0,0 62,4 297365,57 5353724,30
Raucher Fläche LMo,max 86,0 2,8 35,3 -42,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 1,9 0,0 48,7 297364,10 5353726,42
Raucher Fläche LA,max 86,0 2,8 35,3 -42,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 1,9 0,0 48,7 297364,10 5353726,42
Raucher Fläche LTaR,max 86,0 2,8 35,3 -42,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 1,9 0,0 48,7 297364,10 5353726,42
Raucher Fläche LN,max 86,0 2,8 35,3 -42,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 1,9 0,0 48,7 297364,10 5353726,42
MFH SO EG u. 1.OG   1.OG   WA   IRW,A,max 85 dB(A)   LA,max 61,5 dB(A)   IRW,TaR,max 90 dB(A)   LTaR,max 45,4 dB(A)   IRW,N,max 65 dB(A)   LN,max 61,5 dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LMo,max 92,5 3,0 27,7 -39,8 0,0 -5,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 
Pkw-An- und Abfahrten Linie LA,max 92,5 3,0 27,7 -39,8 0,0 -5,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 50,2 297392,25 5353732,20
Pkw-An- und Abfahrten Linie LTaR,max 92,5 3,0 27,7 -39,8 0,0 -5,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 27,7 -39,8 0,0 -5,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 50,2 297392,25 5353732,20
Pkw-Parken Fläche LMo,max 99,5 3,0 30,6 -40,7 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 
Pkw-Parken Fläche LA,max 99,5 3,0 30,6 -40,7 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 61,5 297394,48 5353728,37
Pkw-Parken Fläche LTaR,max 99,5 3,0 30,6 -40,7 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 30,6 -40,7 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 61,5 297394,48 5353728,37
Raucher Fläche LMo,max 86,0 2,9 44,0 -43,9 0,0 -2,0 -0,1 0,0 2,4 0,0 45,4 297363,97 5353736,08
Raucher Fläche LA,max 86,0 2,9 44,0 -43,9 0,0 -2,0 -0,1 0,0 2,4 0,0 45,4 297363,97 5353736,08
Raucher Fläche LTaR,max 86,0 2,9 44,0 -43,9 0,0 -2,0 -0,1 0,0 2,4 0,0 45,4 297363,97 5353736,08
Raucher Fläche LN,max 86,0 2,9 44,0 -43,9 0,0 -2,0 -0,1 0,0 2,4 0,0 45,4 297363,97 5353736,08
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Sportanlagen - Seltenes Ereignis 2025-02

Details der Ausbreitungsberechnung (Maximalpegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit den höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang B

2
Quelle

3
Quelltyp

4
Zeitb.

7
Lw

dB(A)

12
Ko
dB

13
d
m

14
Adiv
dB

15
Agnd
dB

17
Abar
dB

18
Aatm

dB

19
DI
dB

20
dLrefl
dB(A)

21
Cmet

dB

26
L,max
dB(A)

31
X-Koordinate

m

32
Y-Koordinate

m

Fl.-Nr. 1374   EG   MI*   IRW,A,max 85 dB(A)   LA,max 60,8 dB(A)   IRW,TaR,max 90 dB(A)   LTaR,max 48,5 dB(A)   IRW,N,max 65 dB(A)   LN,max 60,8 dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LMo,max 92,5 3,0 25,4 -39,1 -0,8 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 
Pkw-An- und Abfahrten Linie LA,max 92,5 3,0 25,4 -39,1 -0,8 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 57,0 297340,33 5353744,67
Pkw-An- und Abfahrten Linie LTaR,max 92,5 3,0 25,4 -39,1 -0,8 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 25,4 -39,1 -0,8 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 57,0 297340,33 5353744,67
Pkw-Parken Fläche LMo,max 99,5 3,0 36,9 -42,3 -2,9 0,0 -0,1 0,0 3,5 0,0 
Pkw-Parken Fläche LA,max 99,5 3,0 36,9 -42,3 -2,9 0,0 -0,1 0,0 3,5 0,0 60,8 297365,76 5353724,05
Pkw-Parken Fläche LTaR,max 99,5 3,0 36,9 -42,3 -2,9 0,0 -0,1 0,0 3,5 0,0 
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 36,9 -42,3 -2,9 0,0 -0,1 0,0 3,5 0,0 60,8 297365,76 5353724,05
Raucher Fläche LMo,max 86,0 2,9 35,1 -41,9 0,0 0,0 -0,1 0,0 1,6 0,0 48,5 297364,10 5353726,42
Raucher Fläche LA,max 86,0 2,9 35,1 -41,9 0,0 0,0 -0,1 0,0 1,6 0,0 48,5 297364,10 5353726,42
Raucher Fläche LTaR,max 86,0 2,9 35,1 -41,9 0,0 0,0 -0,1 0,0 1,6 0,0 48,5 297364,10 5353726,42
Raucher Fläche LN,max 86,0 2,9 35,1 -41,9 0,0 0,0 -0,1 0,0 1,6 0,0 48,5 297364,10 5353726,42
MFH SO 2.OG   2.OG   WA   IRW,A,max 85 dB(A)   LA,max 60,7 dB(A)   IRW,TaR,max 90 dB(A)   LTaR,max 47,4 dB(A)   IRW,N,max 65 dB(A)   LN,max 60,7 dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LMo,max 92,5 3,0 31,2 -40,9 0,0 -4,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 
Pkw-An- und Abfahrten Linie LA,max 92,5 3,0 31,2 -40,9 0,0 -4,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 49,8 297392,25 5353732,20
Pkw-An- und Abfahrten Linie LTaR,max 92,5 3,0 31,2 -40,9 0,0 -4,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 31,2 -40,9 0,0 -4,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 49,8 297392,25 5353732,20
Pkw-Parken Fläche LMo,max 99,5 3,0 34,3 -41,7 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 
Pkw-Parken Fläche LA,max 99,5 3,0 34,3 -41,7 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 60,7 297394,48 5353728,37
Pkw-Parken Fläche LTaR,max 99,5 3,0 34,3 -41,7 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 34,3 -41,7 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 60,7 297394,48 5353728,37
Raucher Fläche LMo,max 86,0 2,9 45,2 -44,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 2,8 0,0 47,4 297363,97 5353736,08
Raucher Fläche LA,max 86,0 2,9 45,2 -44,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 2,8 0,0 47,4 297363,97 5353736,08
Raucher Fläche LTaR,max 86,0 2,9 45,2 -44,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 2,8 0,0 47,4 297363,97 5353736,08
Raucher Fläche LN,max 86,0 2,9 45,2 -44,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 2,8 0,0 47,4 297363,97 5353736,08
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Sportanlagen - Seltenes Ereignis 2025-02

Details der Ausbreitungsberechnung (Maximalpegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit den höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang B

2
Quelle

3
Quelltyp

4
Zeitb.

7
Lw

dB(A)

12
Ko
dB

13
d
m

14
Adiv
dB

15
Agnd
dB

17
Abar
dB

18
Aatm

dB

19
DI
dB

20
dLrefl
dB(A)

21
Cmet

dB

26
L,max
dB(A)

31
X-Koordinate

m

32
Y-Koordinate

m

MFH SO EG u. 1.OG   1.OG   WA   IRW,A,max 85 dB(A)   LA,max 60,5 dB(A)   IRW,TaR,max 90 dB(A)   LTaR,max 39,9 dB(A)   IRW,N,max 65 dB(A)   LN,max 60,5 dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LMo,max 92,5 3,0 30,4 -40,7 0,0 -3,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 
Pkw-An- und Abfahrten Linie LA,max 92,5 3,0 30,4 -40,7 0,0 -3,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 51,2 297392,25 5353732,20
Pkw-An- und Abfahrten Linie LTaR,max 92,5 3,0 30,4 -40,7 0,0 -3,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 30,4 -40,7 0,0 -3,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 51,2 297392,25 5353732,20
Pkw-Parken Fläche LMo,max 99,5 3,0 33,0 -41,4 -0,5 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 
Pkw-Parken Fläche LA,max 99,5 3,0 33,0 -41,4 -0,5 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 60,5 297394,48 5353728,37
Pkw-Parken Fläche LTaR,max 99,5 3,0 33,0 -41,4 -0,5 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 33,0 -41,4 -0,5 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 60,5 297394,48 5353728,37
Raucher Fläche LMo,max 86,0 2,9 47,5 -44,5 -0,1 -6,5 -0,1 0,0 2,2 0,0 39,9 297364,50 5353735,50
Raucher Fläche LA,max 86,0 2,9 47,5 -44,5 -0,1 -6,5 -0,1 0,0 2,2 0,0 39,9 297364,50 5353735,50
Raucher Fläche LTaR,max 86,0 2,9 47,5 -44,5 -0,1 -6,5 -0,1 0,0 2,2 0,0 39,9 297364,50 5353735,50
Raucher Fläche LN,max 86,0 2,9 47,5 -44,5 -0,1 -6,5 -0,1 0,0 2,2 0,0 39,9 297364,50 5353735,50
MFH SO 2.OG   2.OG   WA   IRW,A,max 85 dB(A)   LA,max 60,2 dB(A)   IRW,TaR,max 90 dB(A)   LTaR,max 40,4 dB(A)   IRW,N,max 65 dB(A)   LN,max 60,2 dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   
Pkw-An- und Abfahrten Linie LMo,max 92,5 3,0 33,6 -41,5 0,0 -3,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 
Pkw-An- und Abfahrten Linie LA,max 92,5 3,0 33,6 -41,5 0,0 -3,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 50,3 297392,25 5353732,20
Pkw-An- und Abfahrten Linie LTaR,max 92,5 3,0 33,6 -41,5 0,0 -3,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 
Pkw-An- und Abfahrten Linie LN,max 92,5 3,0 33,6 -41,5 0,0 -3,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 50,3 297392,25 5353732,20
Pkw-Parken Fläche LMo,max 99,5 3,0 36,3 -42,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 
Pkw-Parken Fläche LA,max 99,5 3,0 36,3 -42,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 60,2 297394,48 5353728,37
Pkw-Parken Fläche LTaR,max 99,5 3,0 36,3 -42,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 
Pkw-Parken Fläche LN,max 99,5 3,0 36,3 -42,2 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 60,2 297394,48 5353728,37
Raucher Fläche LMo,max 86,0 2,9 51,5 -45,2 0,0 -4,6 -0,1 0,0 1,4 0,0 40,4 297365,78 5353729,60
Raucher Fläche LA,max 86,0 2,9 51,5 -45,2 0,0 -4,6 -0,1 0,0 1,4 0,0 40,4 297365,78 5353729,60
Raucher Fläche LTaR,max 86,0 2,9 51,5 -45,2 0,0 -4,6 -0,1 0,0 1,4 0,0 40,4 297365,78 5353729,60
Raucher Fläche LN,max 86,0 2,9 51,5 -45,2 0,0 -4,6 -0,1 0,0 1,4 0,0 40,4 297365,78 5353729,60
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Sportanlagen - Seltenes Ereignis 2025-02

Details der Ausbreitungsberechnung (Maximalpegel)
für ausgewählte Immissionsorte mit den höchsten Spitzenpegeln nachts

Anhang B

Legende

2 Quelle Quellname
3 Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
4 Zeitb. Zeitbereich
7 Lw dB(A) Schallleistungspegel
12 Ko dB Raumwinkelmaß
13 d m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
14 Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
15 Agnd dB Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
17 Abar dB Dämpfung aufgrund Abschirmung
18 Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption
19 DI dB Richtwirkungskorrektur
20 dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
21 Cmet dB Meteorologische Korrektur
26 L,max dB(A) Maximalpegel
31 X-Koordinate m X-Koordinate der Punktschallquelle am ungünstigsten Punkt
32 Y-Koordinate m Y-Koordinate der Punktschallquelle am ungünstigsten Punkt
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Steger & Partner GmbH Bericht 6723/B1/ch vom 18.03.2025  Anhang C

bis

* = tatsächliche Zählungszeitraum extrapoliert

Datum Uhrzeit Datum Uhrzeit Pkw Lkw Pkw Lkw M M

23.01.2025 12:29 24.01.2025 5:59 Uhr - 227 21 27 2 26 4

24.01.2025 6:00 Uhr 25.01.2025 5:59 Uhr 392 334 40 15 3 23 2

25.01.2025 6:00 Uhr 26.01.2025 5:59 Uhr 324 271 20 33 0 18 4

26.01.2025 6:00 Uhr 27.01.2025 5:59 Uhr 171 157 2 11 1 10 2

27.01.2025 6:00 Uhr 28.01.2025 5:59 Uhr 378 314 47 16 1 23 2

28.01.2025 6:00 Uhr 29.01.2025 5:59 Uhr 430 368 49 10 3 26 2

29.01.2025 6:00 Uhr 30.01.2025 5:59 Uhr 424 356 48 18 2 25 3

30.01.2025 6:00 Uhr 30.01.2025 10:17 - 89 24 0 0 26 0

Durchschnittswerte:

24.01.2025 6:00 Uhr 30.01.2025 5:59 Uhr 353 300 34 17 2 21 24% 6%

4%

4%

Zählzeitraum: 23.01.2025

10%

4%

0%

7%

3%

Straßengattung nach Tab. 2 der RLS-19: Gemeindestraße

 Beginn  Ende

9%

DTV

10:17

Zählwerte Nacht (22:00-05:59)

p1 (%) p2 (%)

12:29

0%

4% 5%

Foto(s):

5%

1%

0% 0%

RLS-19-Daten (Tag)

6%

10% 13%

p2 (%)

3%

12%

4%

3%

6%

30.01.2025

Zählwerte Tag (06:00-21:59)

Tagesganglinien (Pkw/Lkw)

5%

Zählung der Verkehrsmengen

an der Gewerbestraße 10, 84428 Buchbach

5%

Zählung beider Fahrspuren

Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h

Beschreibung der Zählstelle:

Ort: 48°18'19.1"N 12°16'07.7"E

Höhe: ca. 436,5 m ü. M.

Ausrichtung: nach Westen

3%

6% 7%

p1 (%)

RLS-19-Daten (Nacht)

4%

1%

5%

7%

7%

5%
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Steger & Partner GmbH Bericht 6723/B1/ch vom 18.03.2025  Anhang D

Hochrechnung der Verkehrsmengen

von 2019 auf das Prognosejahr 2035

Dorfener Str.

m Tag 247

p1 Tag 3,3%

p2 Tag 1,5%

pKrad Tag 0,9%

m Nacht 35

p1 Nacht 3,7%

p2 Nacht 2,4%

pKrad Nacht 0,4%

m (Pkw) Tag 232,9

m (Lkw1) Tag 8,2

m (Lkw2) Tag 3,7

m (Krad) Tag 2,2

m (Pkw) Nacht 32,7

m (Lkw1) Nacht 1,3

m (Lkw2) Nacht 0,8

m (Krad) Nacht 0,1

Faktor Pkw: 1,078

Faktor Lkw: 1,301

m (Pkw) Tag 251,2

m (Lkw1) Tag 10,6

m (Lkw2) Tag 4,8

m (Krad) Tag 2,4

m (Pkw) Nacht 35,3

m (Lkw1) Nacht 1,7

m (Lkw2) Nacht 1,1

m (Krad) Nacht 0,2

m Tag 269,0

p1 Tag 3,9%

p2 Tag 1,8%

pKrad Tag 0,9%

m Nacht 38,2

p1 Nacht 4,4%

p2 Nacht 2,9%

pKrad Nacht 0,4%

Hochrechnung nach: Forschungsbericht "Verkehrsverflechtungsprognose 2030",

Bericht FE-Nr. 96.0981/2011 vom 11.06.2014,

im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur

(extrapoliert bis 2035)
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Steger & Partner GmbH Bericht 6723/B1/ch vom 18.03.2025  Anhang E

Hochrechnung der Verkehrsmengen

von 2025 auf das Prognosejahr 2035

Gewerbestr.

Zählung

m Tag 42

p1 Tag 9,0%

p2 Tag 12,0%

pKrad Tag 1,0%

m Nacht 4

p1 Nacht 10,0%

p2 Nacht 13,0%

pKrad Nacht 1,0%

m (Pkw) Tag 32,8

m (Lkw1) Tag 3,8

m (Lkw2) Tag 5,0

m (Krad) Tag 0,4

m (Pkw) Nacht 3,0

m (Lkw1) Nacht 0,4

m (Lkw2) Nacht 0,5

m (Krad) Nacht 0,0

Faktor Pkw: 1,048

Faktor Lkw: 1,179

m (Pkw) Tag 34,3

m (Lkw1) Tag 4,5

m (Lkw2) Tag 5,9

m (Krad) Tag 0,4

m (Pkw) Nacht 3,2

m (Lkw1) Nacht 0,5

m (Lkw2) Nacht 0,6

m (Krad) Nacht 0,0

m Tag 45,2

p1 Tag 9,9%

p2 Tag 13,1%

pKrad Tag 1,0%

m Nacht 4,3

p1 Nacht 10,9%

p2 Nacht 14,2%

pKrad Nacht 1,0%

Hochrechnung nach: Forschungsbericht "Verkehrsverflechtungsprognose 2030",

Bericht FE-Nr. 96.0981/2011 vom 11.06.2014,

im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur

(extrapoliert bis 2035)
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Straßenverkehr 2025-03

Berechnung Strassenemission nach RLS-19

Anhang F

Straße Straßenoberfläche DTV

Kfz/24h

M
Tag
Kfz/h

pLkw1
Tag
%

pLkw2
Tag
%

pKrad
Tag
%

M
Nacht
Kfz/h

pLkw1
Nacht

%

pLkw2
Nacht

%

pKrad
Nacht

%

vPkw

km/h

vLkw1

km/h

vLkw2

km/h

Drefl

dB

L'w
Tag

dB(A)

L'w
Nacht
dB(A)

Dorfener Straße Nicht geriffelter Gussasphalt 4610 269,0 3,9 1,8 0,9 38,2 4,4 2,9 0,4 50 50 50 0,0 78,8 70,4
Dorfener Straße Nicht geriffelter Gussasphalt 4610 269,0 3,9 1,8 0,9 38,2 4,4 2,9 0,4 50 50 50 0,0 79,3 71,0
Dorfener Straße Nicht geriffelter Gussasphalt 4610 269,0 3,9 1,8 0,9 38,2 4,4 2,9 0,4 50 50 50 0,0 78,7 70,4
Gewerbestraße Nicht geriffelter Gussasphalt 758 45,2 9,9 13,1 1,0 4,3 10,9 14,2 1,0 50 50 50 0,0 73,0 63,0
Gewerbestraße Nicht geriffelter Gussasphalt 758 45,2 9,9 13,1 1,0 4,3 10,9 14,2 1,0 50 50 50 0,0 74,1 64,1
Gewerbestraße Nicht geriffelter Gussasphalt 758 45,2 9,9 13,1 1,0 4,3 10,9 14,2 1,0 50 50 50 0,0 73,3 63,3
Gewerbestraße Nicht geriffelter Gussasphalt 758 45,2 9,9 13,1 1,0 4,3 10,9 14,2 1,0 50 50 50 0,0 74,1 64,1
Gewerbestraße Nicht geriffelter Gussasphalt 758 45,2 9,9 13,1 1,0 4,3 10,9 14,2 1,0 50 50 50 0,0 73,0 63,0
Gewerbestraße Nicht geriffelter Gussasphalt 758 45,2 9,9 13,1 1,0 4,3 10,9 14,2 1,0 50 50 50 0,0 73,9 63,9
Gewerbestraße Nicht geriffelter Gussasphalt 758 45,2 9,9 13,1 1,0 4,3 10,9 14,2 1,0 50 50 50 0,0 74,5 64,5
Gewerbestraße Nicht geriffelter Gussasphalt 758 45,2 9,9 13,1 1,0 4,3 10,9 14,2 1,0 50 50 50 0,0 73,8 63,8
Gewerbestraße Nicht geriffelter Gussasphalt 758 45,2 9,9 13,1 1,0 4,3 10,9 14,2 1,0 50 50 50 0,0 73,0 63,0
Gewerbestraße Nicht geriffelter Gussasphalt 758 45,2 9,9 13,1 1,0 4,3 10,9 14,2 1,0 50 50 50 0,0 74,1 64,1
Gewerbestraße Nicht geriffelter Gussasphalt 758 45,2 9,9 13,1 1,0 4,3 10,9 14,2 1,0 50 50 50 0,0 73,0 63,0
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Aufstellung BPL Buchbach-Steeg
Geräusche aus Straßenverkehr 2025-03

Berechnung Strassenemission nach RLS-19

Anhang F

Legende

Straße Straßenname
Straßenoberfläche 
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
pLkw1 Tag % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Tag % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
pKrad Tag % Prozent Motorräder im Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
pLkw1 Nacht % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Nacht % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
pKrad Nacht % Prozent Motorräder im Zeitbereich
vPkw km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw1 km/h Geschwindigkeit Lkw1 im Zeitbereich
vLkw2 km/h Geschwindigkeit Lkw2 im Zeitbereich
Drefl dB Pegeldifferenz durch Reflexionen
L'w Tag dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
L'w Nacht dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
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1 Anlass 

Zur Beurteilung möglicher Auswirkungen, die mit dem geplanten Vorhaben 

Quartiersentwicklung Steeg „Mitarbeiterwohnen“ im Ortsteil Steeg in Buchbach verbunden 

sein können, wird i.F. eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung durchgeführt. 

Diese dient zur Einschätzung des Lebensraumpotenzials im zu prognostizierenden 

Wirkraum des Vorhabens und zur Beurteilung möglicher Auswirkungen, die mit der 

Umsetzung des Vorhabens verbunden sein können. Hierfür wurden im Zeitraum Mai bis 

Ende August 2024 insgesamt fünf Begehungen der Vorhabensfläche zur Erfassung 

potenzieller Vorkommensbereiche der relevanten Falterarten Dunkler Wiesenknopf-

Ameisen-Bläuling (Phengaris nausithous) und Nachtkerzenfalter (Proserpinus proserpina) 

sowie der Zauneidechse (Lacerta agilis) durchgeführt. 

Die saP-relevanten Tier- und Pflanzenarten werden innerhalb der Tabellen zur Ermittlung 

des zu prüfenden Artenspektrums (s. Anlage 1) nach den Kriterien Verbreitung, 

Lebensraumeignung und Wirkungsempfindlichkeit gegenüber den Vorhabenswirkungen 

abgeschichtet. Arten, bei denen bereits im Vorfeld aufgrund fehlender Lebensraumeignung 

oder einer zu prognostizierenden geringen projektspezifischen Wirkungsempfindlichkeit 

davon ausgegangen werden kann, dass sie im betroffenen Bereich keine Vorkommen 

besitzen oder nicht entscheidend beeinträchtigt werden können, wurden entsprechend 

bewertet. Zudem wurden Daten der Artenschutzkartierung Bayern (Karla.Natur, LfU, Stand 

September 2024) berücksichtigt. 

Im Folgenden werden je relevanter Artengruppe kurze Hinweise zu potenziellen Vorkommen 

aufgrund gegebener oder fehlender Lebensraumeignung im Gebiet gegeben. 

Wuchsstandorte saP-relevanter Pflanzenarten sind nicht zu erwarten. 

2 Beschreibung des Vorhabensgebietes und Auswertung Sekundärdaten 

Der Planungsumgriff umfasst die Wiesenflächen westlich und östlich des Erlbaches bis zum 

östlich gelegenen Einstettinger Bach mit dem Zulauf des Thaler Grabens. Das kleinflächige 

Tal der beiden Bäche liegt im Ortsteil Steeg, südlich von Buchbach. 

Die Wiesenflächen zwischen und neben den Bächen werden augenscheinlich mehrmals im 

Jahr gemäht. Teilweise wird auch bis zur Böschungsoberkante an den Ufern gemäht. 

Abschnittsweise wurden bei den Begehungen aber auch mit Hochstauden wie Mädesüß 

(Filipendula ulmaria), Blut-Weiderich (Lythrum salicaria) oder Schilf (Phragmites australis) 

bestandene Böschungen entlang der beiden Fließgewässer vorgefunden. Zudem wachsen 

hier regelmäßig Nachtkerzen (Oenothera biennis) oder Weidenröschen (Epilobium spec.) 

Im südwestlichen Teil der Fläche befindet sich eine kleine offene Konversionsfläche ohne 

Gebäude, die bereits weitgehend von krautiger Vegetation und Grasbewuchs bedeckt ist. 
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Naturräumlich liegt das Vorhabensgebiet in der Haupteinheit „Unterbayerisches Hügelland 

und Isar-Inn-Schotterplatten“ (D65) und in der Untereinheit „Tertiärhügelland zwischen Isar 

und Inn“ (060-A). 

In der Datenbank von Karla.Natur finden sich für den Wirkraum des Vorhabens keine 

Nachweise von vorhabensbedingt planungsrelevanten Tierarten (LfU, Stand September 

2024). 

3 Hinweise zu einzelnen Arten mit möglicher verbotstatbeständlicher 

 Betroffenheit 

3.1 Säugetiere 

Fledermausarten, wie z.B. Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), Mopsfledermaus 

(Barbastella barbastellus), Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) oder Wasserfledermaus 

(Myotis daubentoni) beziehen ihre Quartiere bevorzugt an Biotopbäumen in Höhlen oder 

größeren Nischen oder Spalten. Als Arten, die in oder an umliegenden Gebäuden mögliche 

Wochenstuben- oder Einzelquartiere nutzen, sind z.B. Breitflügelfledermaus (Eptesicus 

serotinus) oder Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) zu nennen. Da vorhabensbedingt 

keine potenziellen Quartierbäume oder sonstige Quartierstrukturen auch beseitigt werden 

und auch keine Bauwerke rückgebaut werden, sind auch keine entscheidenden Einflüsse 

auf potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermausarten zu erwarten. 

Zwar stellen die Wiesenflächen für einzelne Arten ein geeignetes Jagdgebiet dar, da aber 

keine Ufergehölze vorhanden sind, existieren keine Verbindungs- oder Leitstrukturen, die 

durch die Maßnahme betroffen sein können. Entlang von Linearbiotopen wie 

Uferbegleitgehölzen führen die Arten bevorzugt ihre Verbindungs- und Jagdflüge aus. 

Da sich auf der Vorhabensfläche keine Gehölze befinden, können Vorkommen der 

Haselmaus ausgeschlossen werden. 

Im Rahmen der Begehungen wurden keine Spuren des Bibers (Castor fiber) in Form einer 

Biberrutsche oder einer Biberburg als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte vorgefunden. 

Insgesamt ist der Bachlauf des Erlbaches, wie auch des Einstettinger Baches und des 

Thaler Grabens als Fortpflanzungsgewässer aufgrund des jeweiligen kleinen 

Gewässerbettes und der Ausstattung insgesamt eher ungeeignet. Zudem werden die 

Böschungsbereiche an den schmalen Ufern regelmäßig gemäht, sodass hier keine 

deckungsreichen Uferabschnitte existieren. 

Bei den Säugetieren ist insgesamt keine Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 

BNatSchG zu erwarten. 
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3.2 Reptilien 

Vorkommen der Zauneidechse (Lacerta agilis) sind aufgrund der intensiven Nutzung der 

Wiesenflächen mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Mögliche Vorkommen 

beschränken sich auf die kleine Konversionsfläche an der Hauptstraße. Hier wurden bei den 

insgesamt drei durchgeführten Begehungen am 28.05., 02.06. und 10.06.2024 allerdings 

keine Tiere nachgewiesen. Insgesamt fehlen notwendige Deckungsstrukturen und auch 

Möglichkeiten zur Eiablage sind nur stellenweise vorhanden. 

Für die Reptilien und insbesondere für die Zauneidechse, kann eine Erfüllung von 

Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG aufgrund der Ergebnisse der Erfassungen 2024 

und der Lebensraumausstattung ausgeschlossen werden. 

3.3 Amphibien 

Laichmöglichkeiten für Amphibienarten existieren auf der Vorhabensfläche nicht, da es sich 

bei den im Gebiet vorhandenen Gewässern um kleine Fließgewässer ohne 

Grabenaufweitungen handelt. Auch wurden in den Wiesenflächen keine Seigen oder 

potenziell temporär wasserführende Kleinstgewässer festgestellt. Vorkommen von saP-

relevanten Arten sind aufgrund fehlender Lebensraumeignung mit Vorkommen insofern 

auszuschließen. 

3.4 Vögel 

Aufgrund der fehlenden Lebensraumausstattung für die meisten Vogelarten, die aufgrund 

ihrer Verbreitung im Gebiet aber zu erwarten wären, sind nur wenige häufige und 

ungefährdete Arten, wie z.B. der Sumpfrohrsänger oder die Gebirgsstelze zu nennen, die 

z.B. in der Hochstaudenflur an den Bächen oder an der Gewässerböschung mögliche 

Bereiche zur Nestanlage vorfinden. Auch Arten wie die Goldammer sind für die 

Vorhabensfläche auszuschließen, da die Fläche gänzlich frei von Einzelbüschen oder 

Bäumen ist. Auch in den Gehölzen im Übergang, z.B. zu Siedlungsgärten, sind aufgrund 

der Nähe zum besiedelten Umfeld, mit hoher Wahrscheinlichkeit nur Brutvorkommen von 

häufigen, weit verbreiteten und ungefährdeten Vogelarten zu erwarten. Für anspruchsvollere 

Wiesen- oder Bodenbrüter sind zum einen die häufigere Mahd der Wiesen, als auch die 

innerörtliche Lage der Fläche, als Faktoren zu nennen, die eine Besiedlung ausschließen. 

Bei den Begehungen zur Erfassung der Zauneidechse im Mai und Juni 2024 wurden keine 

Brutvögel auf der Vorhabensfläche selbst, wie auch auf den direkt angrenzenden Flächen 

festgestellt. 

Insofern sind Verluste von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und eine damit verbundene 

Erfüllung des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 5 S. 2 Nr. 3 BNatSchG mit 

angehender Sicherheit auszuschließen. 

Störungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 5 Satz 1, Satz 5 BNatSchG, können sich zwar 

bauzeitlich in benachbarte Bereiche verlagern, allerdings ist davon auszugehen, dass auch 
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in direkt angrenzenden Bereichen, welche an zwei Seiten Straßen darstellen, keine 

gravierenden Störwirkungen zu erwarten sind. Auch im südlichen und nordöstlichen 

Übergang zu Wohnbaugrundstücken oder den Wiesenflächen im Osten, ist mit hoher 

Wahrscheinlichkeit nicht mit dem Vorkommen von gefährdeten oder weniger häufigen 

Vogelarten zu rechnen. 

Um eine wider zu erwartende Beeinträchtigung von Vogelarten, welche auf den Flächen 

Nester anlegen vermeiden zu können, ist als Vermeidungsmaßnahme der Eingriff erst nach 

der Brutsaison der Vögel durchzuführen. Sollten erste Maßnahmen, wie z.B. die 

Baufeldräumung nicht außerhalb der Vogelbrutzeit durchgeführt werden können, muss vor 

Beginn der Maßnahme eine Kontrolle durch eine Fachperson stattfinden. Insgesamt ist ein 

signifikant erhöhtes Tötungsrisikos gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG 

damit nicht zu konstatieren. 

3.5 Tagfalter 

Zur Erfassung des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings (Phengaris nausithous) 

fanden am 05.07. und 19.07.2024 zwei Begehungen statt. Zudem wurde nach 

Wuchsstandorten bzw. Exemplaren des Großen Wiesenknopfes (Sanguisorba officinalis) 

gesucht. Auf den Wiesen, wie auch entlang der beiden Bachufer, waren keine 

Wuchsstandorte der Raupenentwicklungspflanze S. officinalis zu finden. Die Wiesen werden 

regelmäßig gemäht, sodass zur Flugzeit der Falter mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits seit 

längerem keine Wiesenknopfpflanzen zur Blüte kommen. Diese stellen aber einen obligaten 

Faktor für die Existenz des Falters dar. Insofern ist nicht mit Vorkommen des Dunklen 

Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings im Vorhabensbereich zu rechnen. Die Pflanzenart ist Wirts- 

und Hauptraupen-Nahrungspflanze der Art und ein Fehlen ist mit dem Fehlen der Bläulings-

Art selbst gleichzusetzen. Andere Tagfalterarten sind für das Planungsgebiet nicht relevant. 

3.6 Nachtfalter 

Der Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) benötigt für die Reproduktion 

Staudenfluren mit Vorkommen des Zottigen Weidenröschens in Feuchtgebieten, seltener 

anderer Weidenröschen wie Epilobium angustifolium sowie Lythrum salicaria bzw. 

Ruderalfluren mit weiteren Weidenröschen-Arten (z.B. E. dodonaei) oder Nachtkerzen. An 

den Nachtkerzen oder Weidenröschen konnten keine Raupen oder Fraßspuren des 

Nachtfalters festgestellt werden. Die beiden Begehungstermine fanden am 05.07. (am Tag) 

und 19.07.2024 (nächtliche Raupensuche) statt. Andere Nachtfalterarten sind für das 

Planungsgebiet aufgrund der Habitatausstattung im Gebiet nicht relevant. 

3.7 Krebse 

Unter den Mollusken ist ein potenzielles Vorkommen der Bachmuschel (Unio crassus) ohne 

Bestandserfassung nicht vollständig auszuschließen. Obwohl Vorkommen aufgrund der 

Gewässerstruktur relativ unwahrscheinlich sind, bzw. ein ausreichender Besatz geeigneter 
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Wirtsfische relativ unwahrscheinlich ist. Ob ein Vorkommen möglich ist, sollte abschließend 

noch durch eine Fachperson bzw. einen Gewässerbiologen beurteilt werden. 

3.8 Pflanzen 

Relevante Pflanzenarten wie z.B. der Kriechende Sellerie (Apium repens) sind aufgrund 

fehlender geeigneter Wuchsstandorte im Geltungsbereich des Vorhabens auszuschließen. 

Der Kriechende Sellerie besiedelt besonders Bachufer, an denen die erforderliche 

kleinräumige Dynamik für diese Pionierart herrscht, und die nährstoffarm genug sind, dass 

er nicht durch andere, konkurrenzkräftigere Arten verdrängt wird. Aufgrund der intensiven 

Pflege und Nutzung der Wiesen am Bach sind Wuchsstandorte der Wirtsfplanzenarten und 

damit Vorkommen des Kriechenden Selleries auszuschließen. 

4 Fazit 

Das geplante Vorhaben kann nach Beurteilung der Ermittlung potenziell betroffener 

Lebensräume mit hoher Wahrscheinlichkeit zu keiner verbotstatbeständlichen Betroffenheit 

gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG (Schädigungsverbot, Tötungs- und 

Verletzungsverbot, Störungsverbot) von gemeinschaftsrechtlich nach Anhang II der FFH-

Richtlinie geschützten Tier- oder Pflanzenarten und Europäischen Vogelarten führen. 

Es werden keine Hecken, Einzelsträucher oder Einzelbäume beseitigt und die 

Wiesenflächen bieten derzeit keiner saP-relevanten Art geeigneten Lebensraum bzw. es 

wurden keine entsprechenden Arten mit potenziellen Vorkommen bei den 

Bestandserfassungen im Jahr 2024 erfasst. 

Nach dem aktuellen Stand der Planungen ist insofern auch keine Erstellung einer 

vollumfänglichen speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) erforderlich. 

Für eine Beurteilung potenzieller Vorkommen der Bachmuschel ist noch das Ergebnis der 

Einschätzung durch eine Fachperson bzw. einen Gewässerbiologen erforderlich.  
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Anhang 1 

Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums (Fassung mit Stand 

08/2018) 

Die folgenden Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums beinhaltet alle in 

Bayern aktuell vorkommenden 

- Arten des Anhangs IVa und IVb der FFH-Richtlinie,  

- nachgewiesenen Brutvogelarten in Bayern (1950 bis 2016) ohne 

Gefangenschaftsflüchtlinge, Neozoen, Vermehrungsgäste und Irrgäste 

 

Hinweis: Die "Verantwortungsarten" nach § 54 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG werden erst mit 

Erlass einer neuen Bundesartenschutzverordnung durch das Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da 

die Arten erst in einer Neufassung bestimmt werden müssen. Wann diese vorgelegt werden 

wird, ist derzeit nicht bekannt. 

 

Abschichtungskriterien (Spalten am Tabellenanfang): 

 

Schritt 1: Relevanzprüfung 

V: Wirkraum des Vorhabens liegt: 

 X  = innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern  

 oder keine Angaben zur Verbreitung der Art in Bayern vorhanden (k.A.) 

 0  = außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern 

 

L: Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens (Lebensraum- 

Grobfilter nach z.B. Feuchtlebensräume, Wälder, Gewässer): 

 X  = vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art voraussichtlich erfüllt  

 oder keine Angaben möglich (k.A.) 

 0  = nicht vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art mit Sicherheit nicht erfüllt 

E: Wirkungsempfindlichkeit der Art: 

 X  = gegeben, oder nicht auszuschließen, dass Verbotstatbestände ausgelöst werden können 

 0  = projektspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen 

 werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können (i.d.R. nur  

 weitverbreitete, ungefährdete Arten) 

 

Arten, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "0" bewertet wurde, sind zunächst als nicht-

relevant identifiziert und können von einer weiteren detaillierten Prüfung ausgeschlossen 

werden.  
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Alle übrigen Arten sind als relevant identifiziert; für sie ist die Prüfung mit Schritt 2 

fortzusetzen.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Schritt 2: Bestandsaufnahme 

NW: Art im Wirkraum durch Bestandserfassung nachgewiesen 

X  = ja 

0  = nein 

 

PO: potenzielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsgebiet möglich, d. h. ein Vorkommen ist nicht 

sicher auszuschließen und aufgrund der Lebensraumausstattung des Gebietes und der Verbreitung der Art 

in Bayern nicht unwahrscheinlich 

X  = ja 

0  = nein 

  

Auf Grund der Ergebnisse der Bestandsaufnahme sind die Ergebnisse der in der 

Relevanzprüfung (Schritt 1) vorgenommenen Abschichtung nochmals auf Plausibilität zu 

überprüfen.  

Arten, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "X" bewertet wurde, werden der weiteren saP (s. 

Anlage 1, Mustervorlage) zugrunde gelegt.  

Für alle übrigen Arten ist dagegen eine weitergehende Bearbeitung in der saP entbehrlich. 

 

Weitere Abkürzungen: 

RLB: Rote Liste Bayern:  

 

Alle bewerteten Arten der Roten Liste gefährdeter Tiere werden gem. LfU 2016 einem 

einheitlichen System von Gefährdungskategorien zugeordnet (siehe folgende Übersicht).1 

 

                                                 

1 LfU 2016: Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns – Grundlagen.  

https://www.bestellen.bayern.de/application/eshop_app000002?SID=1230048880&ACTIONxSESSxSHOWPIC(BILDxKEY:'lfu_nat_00340',BILDxCLASS:'Artikel',BILDxTYPE:'PDF')
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Die in Bayern gefährdeten Gefäßpflanzen werden folgenden Kategorien zugeordnet2: 

 

RLD: Rote Liste Tiere/Pflanzen Deutschland gem. BfN3:  

 

                                                 

2  LfU 2003: Grundlagen und Bilanzen der Roten Liste gefährdeter Gefäßpflanzen Bayerns. 

3 Ludwig, G. e. a. in: Naturschutz und Biologische Vielfalt, Schriftenreihe des BfN 70 (1) 2009  

 (https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/roteliste/Methodik_2009.pdf). 

https://www.lfu.bayern.de/natur/rote_liste_pflanzen/doc/allgemein/grundlagen_bilanzen.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/roteliste/Methodik_2009.pdf
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sg: streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

 

A Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Tierarten: 

V L E NW PO  Artname (deutsch) Artname (wiss.) RLB RLD sg 

      Fledermäuse
4

     

X 0     Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 3 2 x 

X 0     Braunes Langohr Plecotus auritus - V x 

X 0     Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 3 G x 

X 0     Fransenfledermaus Myotis nattereri 3 - x 

0      Graues Langohr Plecotus austriacus 2 2 x 

X 0     Brandtfledermaus Myotis brandtii 2 V x 

0      Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum 1 1 x 

X 0     Großer Abendsegler Nyctalus noctula 3 V x 

X 0     Großes Mausohr Myotis myotis V V x 

X 0     Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus - V x 

0      Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros 1 1 x 

0      Kleinabendsegler Nyctalus leisleri 2 D x 

X 0     Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 3 2 x 

X 0     Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus V D x 

X 0     Nordfledermaus Eptesicus nilssonii 3 G x 

0      Nymphenfledermaus Myotis alcathoe x 1 x 

X 0     Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 3 - x 

X 0     Wasserfledermaus Myotis daubentonii - - x 

0      Weißrandfledermaus Pipistrellus kuhlii D - x 

0      Wimperfledermaus Myotis emarginatus 2 2 x 

X 0     Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus 2 D x 

X 0     Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus - - x 

      Säugetiere ohne Fledermäuse    

0      Baumschläfer Dryomys nitedula R R x 

X X X  0
5

  Biber Castor fiber - V x 

0      Birkenmaus Sicista betulina G 1 x 

0      Feldhamster Cricetus cricetus 2 1 x 

X 0     Fischotter Lutra lutra 1 3 x 

X 0     Haselmaus Muscardinus avellanarius - G x 

0      Luchs Lynx lynx 1 2 x 

0      Wildkatze Felis silvestris 1 3 x 

      Kriechtiere     

0      Äskulapnatter Zamenis longissimus 1 2 x 

                                                 

4

 vorhabensbedingt werden keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Fledermäusen 

beseitigt oder beeinträchtigt; eine Prüfung auf Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG ist 

insofern auszuschließen (s. Kap. 3.1) 

5

 s. Kap. 3.1 
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V L E NW PO  Artname (deutsch) Artname (wiss.) RLB RLD sg 

0      Europ. 

Sumpfschildkröte 

Emys orbicularis 1 1 x 

0      Mauereidechse Podarcis muralis 1 V x 

X 0     Schlingnatter Coronella austriaca 2 3 x 

0      Östliche 

Smaragdeidechse 

Lacerta viridis 1 1 x 

X X X 0
6

   Zauneidechse Lacerta agilis V V x 

      Lurche     

0      Alpensalamander Salamandra atra - - x 

0      Geburtshelferkröte Alytes obstetricans 1 3 x 

X 0     Gelbbauchunke Bombina variegata 2 2 x 

X 0     Kammmolch Triturus cristatus 2 V x 

X 0     Kleiner Wasserfrosch Pelophylax lessonae D G x 

0      Knoblauchkröte Pelobates fuscus 2 3 x 

0      Kreuzkröte Bufo calamita 2 V x 

X 0     Laubfrosch Hyla arborea 2 3 x 

0      Moorfrosch Rana arvalis 1 3 x 

X 0     Springfrosch Rana dalmatina 3 - x 

X 0     Wechselkröte Pseudepidalea viridis 1 3 x 

      Fische     

0      Donaukaulbarsch Gymnocephalus baloni D - x 

      Libellen     

0      Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes G G x 

0      Östliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons 1 1 x 

0      Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis 1 1 x 

0      Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis 1 2 x 

0      Grüne Keiljungfer Ophiogomphus cecilia  2 2 x 

0      Sibirische 

Winterlibelle 

Sympecma paedisca (S. 

braueri) 

2 2 x 

      Käfer     

0      Großer Eichenbock Cerambyx cerdo 1 1 x 

0      Schwarzer 

Grubenlaufkäfer 

Carabus nodulosus 1 1 x 

0      Scharlach-Plattkäfer Cucujus cinnaberinus R 1 x 

0      Breitrand Dytiscus latissimus 1 1 x 

X 0     Eremit Osmoderma eremita 2 2 x 

0      Alpenbock Rosalia alpina 2 2 x 

      Tagfalter     

0      Wald-

Wiesenvögelchen 

Coenonympha hero 2 2 x 

0      Moor-

Wiesenvögelchen 

Coenonympha oedippus 1 1 x 

0      Kleiner Maivogel  Euphydryas maturna 1 1 x 

                                                 

6

 bei der Bestandserfassung im Mai und Juni 2024 wurden keine Nachweise der Art erbracht 

(s. Kap. 3.3) 
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V L E NW PO  Artname (deutsch) Artname (wiss.) RLB RLD sg 

0      Quendel-

Ameisenbläuling  

Maculinea arion 2 3 x 

X 0
7

     Dunkler Wiesenknopf-

Ameisenbläuling 

Phengaris nausithous V V x 

X 0     Heller Wiesenknopf-

Ameisenbläuling 

Phengaris teleius  2 2 x 

0      Gelbringfalter Lopinga achine 2 2 x 

0      Flussampfer-

Dukatenfalter 

Lycaena dispar R 3 x 

0      Blauschillernder 

Feuerfalter 

Lycaena helle 2 2 x 

0      Apollo Parnassius apollo 2 2 x 

0      Schwarzer Apollo Parnassius mnemosyne 2 2 x 

      Nachtfalter     

0      Heckenwollafter Eriogaster catax 1 1 x 

0      Haarstrangwurzeleule Gortyna borelii 1 1 x 

X 0
8

     Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina V - x 

      Schnecken     

0      Zierliche 

Tellerschnecke 

Anisus vorticulus 1 1 x 

0      Gebänderte 

Kahnschnecke 

Theodoxus transversalis 1 1 x 

      Muscheln     

X ?
9

     Bachmuschel, 

Gemeine 

Flussmuschel 

Unio crassus 1 1 x 

 

Gefäßpflanzen: 

V L E N

W 

PO   Art  Art RLB RLD sg 

0      Lilienblättrige 

Becherglocke 

Adenophora liliifolia 1 1 x 

X 0     Kriechender Sellerie Apium repens 2 1 x 

0      Braungrüner 

Streifenfarn 

Asplenium adulterinum 2 2 x 

0      Dicke Trespe Bromus grossus 1 1 x 

0      Herzlöffel Caldesia parnassifolia 1 1 x 

0      Europäischer 

Frauenschuh 

Cypripedium calceolus 3 3 x 

                                                 

7

 bei der Bestandserfassung im Juli 2024 wurden keine Nachweise der Art erbracht (s. Kap. 

3.5) 

8

 bei der Bestandserfassung im Juli 2024 wurden keine Nachweise der Art erbracht (s. Kap. 

3.6) 

9

 potenzielle Vorkommen sind möglich; Beurteilung durch einen Experten steht noch aus 
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V L E N

W 

PO   Art  Art RLB RLD sg 

0      Böhmischer 

Fransenenzian 

Gentianella bohemica 1 1 x 

0      Sumpf-Siegwurz Gladiolus palustris 2 2 x 

0      Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides 1 2 x 

0      Liegendes 

Büchsenkraut 

Lindernia procumbens 2 2 x 

0      Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii 2 2 x 

0      Froschkraut Luronium natans 0 2 x 

0      Bodensee-

Vergissmeinnicht 

Myosotis rehsteineri 1 1 x 

0      Finger-Küchenschelle Pulsatilla patens 1 1 x 

0      Sommer-Wendelähre Spiranthes aestivalis 2 2 x 

0      Bayerisches Federgras Stipa pulcherrima ssp. 

bavarica 

1 1 x 

0      Prächtiger Dünnfarn Trichomanes speciosum R - x 

 

B Vögel 

Nachgewiesene Brutvogelarten in Bayern (2005 bis 2009 nach RÖDL ET AL. 2012) ohne 

Gefangenschaftsflüchtlinge, Neozoen, Vermehrungsgäste und Irrgäste 

NW () = Art nur bei der Nahrungssuche oder mit Überflügen festgestellt; konkrete Brutstätte liegen 

außerhalb des untersuchten Gebietes 

V L E NW PO  Art Art RLB RLD sg 

0      Alpenbraunelle Prunella collaris * R - 

0      Alpendohle Pyrrhocorax graculus * R - 

0      Alpenschneehuhn Lagopus muta R R - 

0      Alpensegler Apus melba 1 R - 

X 0     Amsel*
)

 Turdus merula * * - 

0      Auerhuhn Tetrao urogallus 1 1 x 

X X 0  X  Bachstelze*
)

 Motacilla alba * * - 

0      Bartmeise Panurus biarmicus R * - 

X 0     Baumfalke Falco subbuteo * 3 x 

X 0     Baumpieper Anthus trivialis 2 3 - 

X 0     Bekassine Gallinago gallinago 1 1 x 

0      Berglaubsänger Phylloscopus bonelli * * x 

0      Bergpieper Anthus spinoletta * * - 

X 0     Beutelmeise Remiz pendulinus V * - 

X 0     Bienenfresser Merops apiaster R * x 

0      Birkenzeisig Carduelis flammea  * * - 

0      Birkhuhn Tetrao tetrix 1 1 x 

X 0     Blässhuhn*
)

 Fulica atra * * - 

X 0     Blaukehlchen Luscinia svecica * * x 

X 0     Blaumeise*
)

 Parus caeruleus * * - 

X 0     Bluthänfling Linaria cannabina 2 3 - 

0      Brachpieper Anthus campestris 0 1 x 

0      Brandgans Tadorna tadorna R * - 

X 0     Braunkehlchen Saxicola rubetra 1 2 - 
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V L E NW PO  Art Art RLB RLD sg 

X 0     Buchfink*
)

 Fringilla coelebs * * - 

X 0     Buntspecht*
)

 Dendrocopos major * * - 

X 0     Dohle Coleus monedula V * - 

X 0     Dorngrasmücke Sylvia communis V * - 

0      Dreizehenspecht Picoides tridactylus * * x 

X 0     Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus 3 * x 

X 0     Eichelhäher*
)

 Garrulus glandarius * * - 

X X 0  X
10

  Eisvogel Alcedo atthis 3 * x 

X 0     Elster*
)

 Pica pica * * - 

X 0     Erlenzeisig Carduelis spinus * * - 

X 0     Feldlerche Alauda arvensis 3 3 - 

X 0     Feldschwirl Locustella naevia V 3 - 

X 0     Feldsperling Passer montanus V V - 

0      Felsenschwalbe Ptyonoprogne rupestris R R x 

X 0     Fichtenkreuzschnabel*
)
 Loxia curvirostra * * - 

0      Fischadler Pandion haliaetus 1 3 x 

X 0     Fitis*
)

 Phylloscopus trochilus * * - 

X 0     Flussregenpfeifer Charadrius dubius 3 * x 

X 0     Flussseeschwalbe Sterna hirundo 3 2 x 

X 0     Flussuferläufer Actitis hypoleucos 1 2 x 

X 0     Gänsesäger Mergus merganser * V - 

X 0     Gartenbaumläufer*
)

 Certhia brachydactyla * * - 

X 0     Gartengrasmücke*
)

 Sylvia borin * * - 

X 0     Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 3 V - 

X X 0  X  Gebirgsstelze*
)

 Motacilla cinerea * * - 

X 0     Gelbspötter Hippolais icterina 3 * - 

X 0     Gimpel*
)

 Pyrrhula pyrrhula * * - 

X 0     Girlitz*
)

 Serinus serinus * * - 

X 0     Goldammer Emberiza citrinella * V - 

X 0     Grauammer Emberiza calandra 1 V x 

X 0     Graugans Anser anser * * - 

X 0     Graureiher Ardea cinerea V * - 

X 0     Grauschnäpper Muscicapa striata * V - 

X 0     Grauspecht Picus canus 3 2 x 

0      Großer Brachvogel Numenius arquata 1 1 x 

X 0     Grünfink*
)

 Carduelis chloris * * - 

X 0     Grünspecht Picus viridis * * x 

X 0     Habicht Accipiter gentilis V * x 

0      Habichtskauz Strix uralensis R R x 

X 0     Halsbandschnäpper Ficedula albicollis 3 3 x 

0      Haselhuhn Bonasa bonasia 3 2 - 

0      Haubenlerche Galerida cristata 1 1 x 

X 0     Haubenmeise*
)

 Parus cristatus * * - 

X 0     Haubentaucher Podiceps cristatus * * - 

X 0     Hausrotschwanz*
)

 Phoenicurus ochruros * * - 

X 0     Haussperling*
)

 Passer domesticus V V - 

X 0     Heckenbraunelle*
)

 Prunella modularis * * - 

0      Heidelerche Lullula arborea 2 V x 

                                                 

10

 Nahrungsgast 
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V L E NW PO  Art Art RLB RLD sg 

X 0     Höckerschwan Cygnus olor * * - 

X 0     Hohltaube Columba oenas * * - 

X 0     Jagdfasan*
)

 Phasianus colchicus  nb - 

X 0     Kanadagans Branta canadensis  nb - 

0      Karmingimpel Carpodacus erythrinus 1 * x 

X 0     Kernbeißer*
)

 Coccothraustes 

coccothraustes 

* * - 

X 0     Kiebitz Vanellus vanellus 2 2 x 

X 0     Klappergrasmücke Sylvia curruca 3 * - 

X 0     Kleiber*
)

 Sitta europaea * * - 

X 0     Kleinspecht Dryobates minor V V - 

X 0     Knäkente Anas querquedula 1 2 x 

X 0     Kohlmeise*
)

 Parus major * * - 

X 0     Kolbenente Netta rufina * * - 

X 0     Kolkrabe Corvus corax * * - 

X 0     Kormoran Phalacrocorax carbo * * - 

0      Kranich Grus grus 1 * x 

X 0     Krickente Anas crecca 3 3 - 

X 0     Kuckuck Cuculus canorus V V - 

X 0     Lachmöwe Larus ridibundus * * - 

X 0     Löffelente Anas clypeata 1 3 - 

0      Mauerläufer Tichodroma muraria R R - 

X 0     Mauersegler Apus apus 3 * - 

X 0     Mäusebussard Buteo buteo * * x 

X 0     Mehlschwalbe Delichon urbicum 3 3 - 

X 0     Misteldrossel*
)

 Turdus viscivorus * * - 

X 0     Mittelmeermöwe Larus michahellis * * - 

X 0     Mittelspecht Dendrocopos medius * * x 

X 0     Mönchsgrasmücke*
)

 Sylvia atricapilla * * - 

X 0     Nachtigall Luscinia megarhynchos * * - 

X 0     Nachtreiher Nycticorax nycticorax R 2 x 

X 0     Neuntöter Lanius collurio V * - 

X 0     Ortolan Emberiza hortulana 1 3 x 

X 0     Pirol Oriolus oriolus V V - 

0      Purpurreiher Ardea purpurea R R x 

X 0     Rabenkrähe*
)

 Corvus corone * * - 

X 0     Raubwürger Lanius excubitor 1 2 x 

X 0     Rauchschwalbe Hirundo rustica V 3 - 

X 0     Raufußkauz Aegolius funereus * * x 

X 0     Rebhuhn Perdix perdix 2 2 - 

X 0     Reiherente*
)

 Aythya fuligula * * - 

0      Ringdrossel Turdus torquatus * * - 

X 0     Ringeltaube*
)

 Columba palumbus * * - 

X 0     Rohrammer*
)

 Emberiza schoeniclus * * - 

0      Rohrdommel Botaurus stellaris 1 3 x 

X 0     Rohrschwirl Locustella luscinioides * * x 

X 0     Rohrweihe Circus aeruginosus * * x 

X 0     Rostgans Tadorna ferruginea  nb  

X 0     Rotkehlchen*
)

 Erithacus rubecula * * - 

X 0     Rotmilan Milvus milvus V V x 

X 0     Rotschenkel Tringa totanus 1 3 x 
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V L E NW PO  Art Art RLB RLD sg 

X 0     Saatkrähe Corvus frugilegus * * - 

X 0     Schellente Bucephala clangula * * - 

X 0     Schilfrohrsänger Acrocephalus 

schoenobaenus 

* * x 

X 0     Schlagschwirl Locustella fluviatilis V * - 

X 0     Schleiereule Tyto alba 3 * x 

X 0     Schnatterente Anas strepera * *
 

- 

0      Schneesperling  Montifringilla nivalis R R - 

X 0     Schwanzmeise*
)

 Aegithalos caudatus * * - 

0      Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis 2 * x 

X 0     Schwarzkehlchen Saxicola rubicola V * - 

0      Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus R * - 

X 0     Schwarzmilan Milvus migrans * * x 

X 0     Schwarzspecht Dryocopus martius * * x 

X 0     Schwarzstorch Ciconia nigra * * x 

0      Seeadler Haliaeetus albicilla R *  

0      Seidenreiher Egretta garzetta  * x 

X 0     Singdrossel*
)

 Turdus philomelos * * - 

X 0     Sommergoldhähnchen*
)

 Regulus ignicapillus * * - 

X 0     Sperber Accipiter nisus * * x 

0      Sperbergrasmücke Sylvia nisoria 1 3 x 

0      Sperlingskauz Glaucidium passerinum * * x 

X 0     Star*
)

 Sturnus vulgaris * 3 - 

0      Steinadler Aquila chrysaetos R R x 

0      Steinhuhn Alectoris graeca R R x 

0      Steinkauz Athene noctua 3 3 x 

0      Steinrötel Monticola saxatilis 1 2 x 

X 0     Steinschmätzer Oenanthe oenanthe 1 1 - 

X 0     Stieglitz*
)

 Carduelis carduelis V * - 

X X 0  X  Stockente*
)

 Anas platyrhynchos * * - 

X 0     Straßentaube*
)

 Columba livia f. domestica  nb - 

0      Sturmmöwe Larus canus R * - 

X 0     Sumpfmeise*
)

 Parus palustris * * - 

0      Sumpfohreule Asio flammeus 0 1  

X X 0  X  Sumpfrohrsänger*
)

 Acrocephalus palustris * * - 

X 0     Tafelente Aythya ferina * * - 

X 0     Tannenhäher*
)

 Nucifraga caryocatactes * * - 

X 0     Tannenmeise*
)

 Parus ater * * - 

X 0     Teichhuhn Gallinula chloropus * V x 

X 0     Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus * * - 

X 0     Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca V 3 - 

0      Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana 1 3 x 

X 0     Türkentaube*
)

 Streptopelia decaocto * * - 

X 0     Turmfalke Falco tinnunculus * * x 

X 0     Turteltaube Streptopelia turtur 2 2 x 

0      Uferschnepfe Limosa limosa 1 1 x 

X 0     Uferschwalbe Riparia riparia V V x 

X 0     Uhu Bubo bubo * * x 

X 0     Wacholderdrossel*
)

 Turdus pilaris * * - 

X 0     Wachtel Coturnix coturnix 3 V - 

X 0     Wachtelkönig Crex crex 2 2 x 
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X 0     Waldbaumläufer*
)

 Certhia familiaris * * - 

X 0     Waldkauz Strix aluco * * x 

0      Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix 2 * - 

X 0     Waldohreule Asio otus * * x 

X 0     Waldschnepfe Scolopax rusticola * V - 

X 0     Waldwasserläufer Tringa ochropus R * x 

X 0     Wanderfalke Falco peregrinus * * x 

X 0     Wasseramsel Cinclus cinclus * * - 

X 0     Wasserralle Rallus aquaticus 3 V - 

X 0     Weidenmeise*
)

 Parus montanus * * - 

0      Weißrückenspecht Dendrocopos leucotus 3 2 x 

X 0     Weißstorch Ciconia ciconia * 3 x 

X 0     Wendehals Jynx torquilla 1 2 x 

X 0     Wespenbussard Pernis apivorus V 3 x 

0      Wiedehopf Upupa epops 1 3 x 

X 0     Wiesenpieper Anthus pratensis 1 2 - 

X 0     Wiesenschafstelze Motacilla flava * * - 

0      Wiesenweihe Circus pygargus R 2 x 

X 0     Wintergoldhähnchen

*
)

 

Regulus regulus * * - 

X 0     Zaunkönig*
)

 Troglodytes troglodytes * * - 

0      Ziegenmelker Caprimulgus europaeus 1 3 x 

X 0     Zilpzalp*
)

 Phylloscopus collybita * * - 

0      Zippammer Emberiza cia R 1 x 

0      Zitronenzeisig Carduelis citrinella  * 3 x 

X 0     Zwergdommel Ixobrychus minutus 1 2 x 

0      Zwergohreule Otus scops R R x 

0      Zwergschnäpper Ficedula parva 2 V x 

X 0     Zwergtaucher*
)

 Tachybaptus ruficollis * * - 

*
) 

weit verbreitete Arten („Allerweltsarten“), bei denen regelmäßig davon auszugehen ist, dass durch 

Vorhaben keine populationsbezogene Verschlechterung des Erhaltungszustandes erfolgt. Vgl. 

Abschnitt "Relevanzprüfung" der Internet-Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 

bei der Vorhabenszulassung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 
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1 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Die Firma TECTUM Immobilien GmbH, vertreten durch Herr Dieter Janshen, plant den Bau von 

sechs Wohneinheiten in Steeg 13, (Flurnummer 1371, Gemarkung Walkersaich) im Gemeinde-

gebiet von Buchbach, Ortsteil Steeg. Die Ausarbeitung des Bebauungsplans erfolgt durch das 

Architekturbüro Centrum-Aurum (Buchbach).  

Das geplante Vorhaben liegt in unmittelbarer Nähe zum Erlbach (Gewässer III. Ordnung, Ge-

wässerkennzahl 183832) und zum Thaler Graben (Gewässer III. Ordnung, Gewässerkennzahl 

183832142). Im Rahmen des Bauvorhabens soll der bestehende Verlauf des Erlbachs verlegt 

und zum Teil verrohrt werden.  

In einem hydrotechnischen Gutachten vom 13.11.2023 wurde die Abflusssituation im Planungs-

bereich in der Bestandssituation, sowie im Planungszustand untersucht und beschrieben (aqua-

soli, 2023). Nach einer Änderung der Planung wird das Gutachten aktualisiert. Dabei sind insbe-

sondere folgende Fragestellungen zu untersuchen: 

• Auswirkung des Planungsvorhabens auf die Abflusssituation im Lastfall HQ100  

• Auswirkung des Planungsvorhaben auf die Retentionsräume des Gewässerzweckver-

bands Rosenheim am Thaler Graben und am Erlbach  

Sofern notwendig, sollen im Auftrag der Firma TECTUM Immobilien GmbH und in Zusammen-

arbeit mit den beteiligten Fachplanern ein Konzept durch das Ingenieurbüro aquasoli erarbeitet 

werden, das die folgenden Punkte zum Ziel hat: 

• ggf. Planung des Retentionsraumausgleichs (umfang-, funktions- und zeitgleich) 

• ggf. Planung von wasserwirtschaftlicher Ausgleichsmaßnahmen 

• ggf. Planung von Maßnahmen zur Sicherung der geplanten Bebauung 

Das vorliegende Gutachten wird im Rahmen der Festsetzung des Bebauungsplans erarbeitet. 

Die geplante Maßnahme steht nach § 67 Abs. 2 Satz 3 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) dem 

Gewässerausbau gleich. Ein wasserrechtliches Verfahren nach § 68 Abs. 2 WHG wird zeitgleich 

angestrebt (Genehmigungsplanung durch aquasoli Ingenieurbüro). Der in dem vorliegenden 

Gutachten berücksichtigte Gewässerverlauf wird in die Genehmigungsplanung übernommen.  

1.1 Abgrenzung und Beschreibung des Projektgebiets 

Das Projektgebiet liegt im Siedlungsbereichs des Markts Buchbach, Ortsteil Steeg im Landkreis 

Mühldorf am Inn und ist in nachfolgender Abbildung 1.1 in der topografischen Karte mittels roten 

Polygons verortet. 

Der Erlbach entsteht ca. 1,3 km nördlich des Bauvorhabens im Gemeindeteil Felizenzell, Markt 

Buchbach, durch den Zusammenfluss aus Einstettinger Bach aus Osten und einem unbenannten 

Gewässer aus Westen. Er fließt nach Süden in Richtung des Gemeindeteils Steeg, wobei er kurz 

vor Erreichen des Gemeindegebiets die Kreisstraße MÜ 49 (Kastenberger Straße) durch einen 

Durchlass quert. Direkt oberstrom der Steeger Siedlung wird der Erlbach durch ein Wehr mit 

Ausleitungsbauwerk in einen Verlauf östlich und einen Verlauf westlich aufgeteilt und an der 

Steeger Siedlung vorbeigeleitet (vgl. Abbildung 1.1 und Abbildung 1.2). Beide Abflussäste que-

ren vor Erreichen des beplanten Flurstücks die Staatsstraße St2086 und eine weitere Gemein-

destraße durch Durchlässe. Der westliche Abflussast fließt durch den Bereich der geplanten Be-

bauung; der östliche Abflussast verläuft östlich des Bauvorhabens. Unterstrom des Bauvorha-

bens vereinen sich die Abflussäste.  
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Der Thaler Graben entsteht aus dem Abfluss aus mehreren Weihern östlich des Gemeindeteils 

Thal, Markt Buchbach. Er quert die Ellastraße mit einem Durchlass und fließt in westlicher Rich-

tung südlich am Gewerbegebiet von Steeg vorbei. Der Thaler Graben mündet gegenüber des 

Bauvorhabens in den östlichen Abflussast des Erlbachs. Ca. 200 m oberstrom der Mündung 

befindet sich ein Rückhaltebauwerk des Gewässerzweckverbandes (Markt Buchbach, 2023a).  

 

 

Abbildung 1.1: Übersicht Projektgebiet mit der Verortung des Bauvorhabens (LDBV, 2023a) 

 

 

Wehr 
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Abbildung 1.2: Wehr mit Ausleitungsbauwerk nördlich der Steeger Siedlung (aquasoli 2023a) 

1.2 Bauvorhaben 

Abbildung 1.3 zeigt eine Übersicht der Planung (Vorabzug, Stand 18.03.2025; Architekturbüro 

Schwarzmoser, 2025). Geplant sind sechs Wohneinheiten. Die Gebäude befinden sich dabei 

vollständig auf der Flurnummer 1371.  

Der westliche Abflussast des Erlbachs verläuft im Bestand von Nord nach Süd durch den Bereich 

des Bauvorhabens und kreuzt den Standort zweier geplanter Gebäude (vgl. Abbildung 1.3). Das 

Gerinne soll auf einer Länge von ca. 80 m um bis zu 20 m nach Osten an den Rand des Flur-

stücks-Nr. 1371 verlegt werden.  

Das Flurstück Nr. 1471 wird nach Angabe des Auftraggebers im Rahmen der Erstellung des 

Bebauungsplans aufgelöst und der Geltungsbereich um die halbe Breite des Flurstücks erwei-

tert. Im vorliegenden Gutachten wird die Erweiterung des Geltungsbereichs um die westliche 

Hälfte des Flurstück Nr. 1471 bereits als vollzogen angenommen Der Bereich wird nicht als 

Grundstück Dritter eingeordnet. Die linksseitige Böschung des verlegten Gewässers befindet 

sich daher teilweise auf dem ehemaligen Flurstück Nr. 1471. 
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Abbildung 1.3: Auszug Bebauungsplan, Vorabzug mit Stand 18.03.2025; Architekturbüro Schwarzmoser, 
2025) und Gewässerverlauf des Erlbachs im Bestand (rote Linie) 

1.3 Datengrundlagen 

Der vorliegenden Untersuchung liegen folgende Daten zugrunde: 

• Hydraulisches 2D-Abflussmodell Bestandssituation (aquasoli, 2023a) 

• Niederschlag-Abflussmodell Erlbach und Thaler Graben (aquasoli, 2023a) 

• Digitale Flurkarte (Markt Buchbach, 2023) 

• Ortseinsicht mit Fotoaufnahmen vom 21.09.2023 (aquasoli, 2023b) 

• Auszug Bebauungsplan (Vorabzug) Stand 18.03.2025 (Architekturbüro Schwarzmoser, 

2025)  

1371 
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1.4 Hydrologische Grundlagen 

Die Ermittlung der Bemessungsabflüsse erfolgte durch ein Niederschlag-Abflussmodell. Die Be-

messungsabflüsse des Thaler Grabens und des Erlbachs wurden dem WWA Rosenheim zur 

Abstimmung und Plausibilisierung vorgelegt.  

Nach Rücksprache mit dem WWA Rosenheim gilt für den Erlbach ein hundertjährlicher Abfluss 

von 7,8 m³/s als maßgeblich; für den Thaler Graben gilt ein hundertjährlicher Abfluss von 

1,0 m³/s als maßgeblich (aquasoli, 2023a). 

1.5 2D-Abflussmodell – Bestandsmodell  

Für die hydraulische Untersuchung wurde ein Abflussmodell des Erlbachs und des Thaler Gra-

bens neu erstellt (aquasoli, 2023a). Der Umgriff reicht von nördlich der Aufteilung des Erlbachs 

bis südlich der zweiten Brücke unterstrom des Projektgebiets. Östlich schließt es den Thaler 

Graben mit ein. (Abbildung 1.4). Die Datengrundlagen und das Vorgehen zur Erstellung des Ab-

flussmodell ist detailliert im hydrotechnischen Gutachten vom 13.11.2023 beschrieben. 

 

Abbildung 1.4: Umgriff des 2d-Abflussmodells mit Höhenlinien 
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Die hydraulische Berechnung basiert auf dem Programm Hydro_AS-2d Version 6.0.0 (Hydrotec 

2023). Für die globalen Parameter für das Programm Hydro_AS-2d wurden die in Tabelle 1.1 

dargestellten Werte angesetzt. 

Tabelle 1.1: Globale Parameter 

 HQ100 

Hmin [m] 0,01 

Velmax [m/s] 15,00 

Amin [m²] 0,0 

CMUVISC 0,6 

CFL 0,8 

Zeitintervall SMS [s] 3000 

Zeitintervall Q_Strg [s] 9000 

Gesamtzeit [s] 90000 

 

Der Zulauf für den Lastfall HQ100 wird am Erlbach oberstrom der Aufteilung, ca. 300 m oberstrom 

des Bauvorhabens, und am Thaler Graben nach dem Rückhaltebecken des Gewässerzweck-

verbands, ca. 150 m östlich des Bauvorhabens, stationär zugegeben. Durch die stationäre Zu-

gabe wird das Rückhaltebecken am Thaler Graben auf der sicheren Seite liegend nicht berück-

sichtigt.  

Durch den Abstand der Zugaberänder zum geplanten Bauvorhaben wird die Zugabebedingung 

als Nodestring so gesetzt, dass ein Einfluss der Zuflussrandbedingung auf die Wasserspiegella-

gen im Projektbereich ausgeschlossen werden kann. 

Als Auslaufrandbedingung wird ein Energieliniengefälle mit le = 0,25 % am unteren Modellrand 

gesetzt. Aufgrund des bestehenden Gefälles sowie einem Abstand von ca. 350 m, sind die ma-

ximalen Wasserspiegellagen im Bereich des Bauvorhabens von den Wasserspiegellagen am 

unteren Modellrand entkoppelt. 
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Abbildung 1.5: Zugaberandbedingungen (rot), Auslaufrandbedingungen (blau), Brücken und Wehre 
(orange) und Durchlässe (grün) des Abflussmodells; HQ100 

Im Bereich des Abflussmodells liegen fünf hydraulisch relevanten Brücken vor. Diese wurden auf 

Basis der vorliegenden Vermessung mit undurchströmbaren Widerlagern, mit Konstruktionsun-

terkanten sowie mit Wehrüberfällen zur Darstellung einer möglichen Überströmung modelliert.  

Die Mauern des Wehrs/Ausleitungsbauwerks des Erlbachs oberstrom der Steeger Siedlung wur-

den in der Netzgeometrie dargestellt. Das Schütz ist im Hochwasserfall geöffnet. Die Unterkante 

des Schützes wurde als Konstruktionsunterkante modelliert. Eine mögliche Überströmung des 

Schützes wurde als Wehrüberfall dargestellt. 
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Die im Gewässerabschnitt vorhandenen Durchlässe wurden als 1D-Nodestrings im Abflussmo-

dell berücksichtigt.  

2 Abflusssituation im Bestand, HQ100 

Eine Übersicht der Abflusssituation im Bestand ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Bei einem Hoch-

wasserereignis der Größenordnung HQ100 kommt es zu Ausuferungen des Erlbachs und des 

Thaler Grabens. Insbesondere der Erlbach verursacht Überschwemmungen im Bereich der 

„Steeger Siedlung“ und im bebauten Bereich zwischen St2086 und Gemeindestraße „Steeg“ 

(„Steeg 11“ und „Steeg 50 – 53“). Westseitige Ausuferungen betreffen zudem das Gebäude „Erl-

bachstraße 2“ und dessen Nebengebäude. Ausuferungen des Erlbachs unterstrom des Bauvor-

habens betreffen vorwiegend landwirtschaftliche Flächen und das Gebäude „Steeg 27“.   

Der Thaler Graben ufert im Lastfall HQ100 etwa 60 m oberstrom der Mündung in der Erlbach 

orografisch linksseitig aus. Landwirtschaftliche Flächen werden überschwemmt, bevor der Ab-

fluss unterstrom in den Erlbach einschöpft.  

Am Ausleitungsbauwerk nördlich der Steeger Siedlung wird der Abfluss des Erlbachs in westli-

chen und östlichen Bachverlauf aufgeteilt. Dabei ergibt sich eine Abflussaufteilung von ca. 

3,4 m³/s auf den westlichen und ca. 4,4 m³/s auf den östlichen Abflussast (vgl. Abbildung 2.2).  

Die „Steeger Siedlung“, die St2086 sowie die Gemeindestraße „Steeg“ nördlich des Bauvorha-

bens weisen ein Gefälle von West nach Ost auf (vgl. Abbildung 2.3), was zu einem nach Osten 

gerichteten Vorlandabfluss führt. Der Abfluss durch den westlichen Durchlass (DN800) des Erl-

bachs nördlich des Bauvorhabens beträgt ca. 1,5 m³/s. Der Abfluss durch den östlichen Durch-

lass (DN1600) beträgt ca. 5,9 m³/s. Der übrige Abfluss überströmt die Gemeindestraße (ca. 0,5 

m³/s), wobei er durch die vorliegende Straßenoberkante mit einem östlichen Tiefpunkt der Straße 

ausschließlich in das östliche Gerinne einschöpft. (Abbildung 2.4) 

Im Bereich des Bauvorhabens ist die Leistungsfähigkeit des bestehenden, westlichen Bachver-

laufs des Erlbachs nicht ausreichend zur schadlosen Abfuhr eines Abflusses HQ100. Es kommt 

zu kleinräumigen, beidseitigen Ausuferungen auf die bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen 

(Grünland). Der östliche Bachverlauf des Erlbachs ufert im Lastfall HQ100 ebenso beidseitig aus. 

(Abbildung 2.5) 
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Abbildung 2.1: Abflusssituation im Ist-Zustand, HQ100 – Übersicht  
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Abbildung 2.2: Abflusssituation im Ist-Zustand, HQ100 – Detailansicht Ausleitungsbauwerk oberstrom 
„Steeger Siedlung“ 

 

Abbildung 2.3: Topografie des Bereichs nördlich des Vorhabens 
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Abbildung 2.4: Abflusssituation im Ist-Zustand, HQ100 – Detailansicht Gemeindestraße „Steeg“ nördlich 
des Bauvorhabens 

 

Abbildung 2.5: Abflusssituation im Ist-Zustand, HQ100 – Detailansicht Bauvorhaben 
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3 2D-Abflussmodellierung Planungszustand 

3.1 Beschreibung des Gewässerverlaufs 

Der Gewässerverlauf wurde in Rücksprache mit beteiligten Fachplanern in den vorgesehenen 

Bereich verlegt und ist in Abbildung 3.1 dargestellt. 

 

Abbildung 3.1: Sohle (blau) und Böschungsbereiche (orange) des neuen Gewässerverlaufs 

Durch den westlichen Durchlass unter der Gemeindestraße „Steeg“ nördlich des Bauvorhabens 

wird der Abfluss durch den westlichen Teil des Erlbachs gedrosselt auf ca. 1,5 m³/s. Für das neu 

hergestellte Gewässer ist daher eine Leistungsfähigkeit in Höhe von mindestens 1,5 m³/s erfor-

derlich. 
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Das Sohlgefälle des Gewässers ergibt sich aus der Sohlhöhe am Auslauf des Durchlasses 

DN800 an der Gemeindestraße (433,06 müNN), der Sohlhöhe im Anschluss an den bestehen-

den Gewässerverlauf (432,70 müNN) und der Länge des verlegten Gewässerabschnitts (123,5 

m) als Längsgefälle von ca. 0,29 %). 

Der Gewässerverlauf ist auf ca. 11 m direkt anschließend an die bestehende Verrohrung DN800 

unter der Gemeindestraße mit einem Durchlass DN1500 verrohrt.  

Im Anschluss an den Auslauf der Verrohrung folgt eine Kurve (ca. 45°) des geplanten Gewäs-

serverlaufs nach Osten in Richtung des östlichen Rands des Flurstücks-Nr. 1371. Rechtseitig 

des Gewässers sind Stellplätze geplant. Die Böschung wird in diesem Bereich als Mauer ausge-

bildet. Die Oberkante der Mauer entspricht dabei mindestens dem Wasserspiegel im Lastfall 

HQ100 + 0,5 m Freibord, sodass eine Überströmung ausgeschlossen werden kann. Linksseitig 

liegt mit wenig Abstand das Gebäude F (FFBOK = 435,3 müNN). Zur Überwindung der Höhen-

differenz zwischen Gewässersohle (ca. 432,95 müNN) und Gebäude ist eine Böschung mit Bö-

schungsneigung 1:1 und Sicherung mit Wasserbausteinen vorgesehen. Die Sohlbreite beträgt in 

diesem Bereich ca. 1,3 m. 

Vor Erreichen der östlichen Grenze Flurstück-Nr. 1371 folgt eine Kurve des Gewässers nach 

Süden. Anschließend verläuft das Gewässer entlang der östlichen Grenze Flurstück-Nr. 1371. 

Die Sohlbreite des Gewässers beträgt ca. 1,0 m. Angepasst an die in der vorliegenden Planung 

vorgesehenen Platzverhältnisse und Höhenlagen ergibt sich für den neuen Bachverlauf beidsei-

tig eine Böschungsneigung von ca. 1:1 bis 1:2. Im Bereich einer leichten Rechtskurve des 

Gewässers ist auf einer Länge von ca. 15 m eine Erhöhung (ca. 0,2 m) der linksseitigen Bö-

schung nötig, um Ausuferungen auf das angrenzende Flurstück im Lastfall HQ100 zu verhindern 

(vgl. Abbildung 3.1).  

Geländehöhen auf angrenzenden Flurstücken Dritter werden nicht verändert.  

Im südlichen Planungsbereich ist eine rechtsseitige Aufweitung des Gewässers in Form einer 

Berme mit einer Geländehöhe von ca. 0,6 m über Sohlhöhe des Gewässers, Breite maximal 5 

m, vorgesehen. Da in diesem Bereich keine Bebauung vorgesehen ist, ist eine zusätzliche Auf-

weitung des Gewässers im Verlauf der weiteren Planung möglich. Am südlichen Ende des Flur-

stücks-Nr. 1371 schließt der neue Gewässerverlauf an den bestehenden Gewässerverlauf (west-

licher Abflussast) an.  

3.2 Anpassung des 2D-Abflussmodells an Planungszustand 

Um die Auswirkungen der Bebauung und der Gewässerverlegung und -Verrohrung im Abfluss-

modell darzustellen, wurden die geplanten Gebäude und Geländehöhen auf Basis des Bebau-

ungsplans (Vorabzug mit Stand 18.03.2025; Architekturbüro Schwarzmoser, 2025) vgl. 

Abbildung 1.3) in das Abflussmodell des Ist-Zustandes übernommen. Gebäudegrenzen der ge-

planten Neubauten wurden aus dem Vorabzug des Bebauungsplans übernommen. Die Gebäude 

wurden als undurchströmbare („disable“) Elemente definiert (Abbildung 3.2).  

Im Bereich des Rückbaus des bestehenden Bachverlaufs wurden die Knotenpunkte des Modells 

auf das in der Planung vorgesehene Niveau angehoben. Außerhalb des Planungsbereichs wur-

den keine Geländeänderungen vorgenommen. 

Zur Darstellung des neuen Gewässerverlaufs wurde ein neuer Flussschlauch erstellt. Die Geo-

metrie des Flussschlauches ergibt sich aus der Beschreibung in Kapitel 3.1. Die Böschungs-

mauer im nördlichen Bereich wurde als undurchströmbare („disable“) Elemente definiert (Abbil-

dung 3.2).  
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Die Geometrie des Schachtbauwerks (Sohlhöhe müNN, Deckelhöhe müNN) wurde in die Netz-

struktur übernommen. Ausströmen von Abfluss aus dem Schachtbauwerk wird durch die Defini-

tion von undurchströmbaren („disable“) Elementen und der Knoten-Randbedingung Konstrukti-

onsunterkante „KUK“ auf Deckelhöhe verhindert (vgl. Abbildung 3.3). 

 

Abbildung 3.2: Ausschnitt Abflussmodell Planungszustand, “disable“-Elemente blau markiert (geplante 
Gebäude und nicht überströmbare Ufermauer) 
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Abbildung 3.3: Ausschnitt Abflussmodell Planungszustand, Schachtbauwerk 

Die Rauheitsbelegung des neuen Flussschlauchs entspricht weitestgehend der des bestehen-

den Flussschlauchs (Sohle: Grobkies mit kst = 26 m1/3s-1, Böschung: Gras mit kst = 22 m1/3s-1, vgl. 

Abbildung 3.4). Mit Wasserbausteinen befestigte Böschungsbereiche wurden als Böschung be-

festigt mit kst = 22 m1/3s-1 definiert. Böschungsbereiche, die als Mauer (z.B. Betonmauer) ausge-

bildet werden, wurden mit einem Rauheitsbeiwert kst = 40 m1/3s-1 belegt.  

Außerhalb des Flussschlauchs wurde die Rauheitsbelegung an die Flächennutzung im Pla-

nungszustand, wie sie zum Zeitpunkt der Erstellung des Gutachtens vorliegt, angepasst (Abbil-

dung 3.4). 
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Abbildung 3.4: Ausschnitt Abflussmodell Planungszustand – Rauheitsbelegung  
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3.3 Abflusssituation Planungszustand, HQ100 

Die Abflusssituation im Lastfall HQ100 im Planungszustand ist nachfolgend in Form der maxima-

len Fließtiefen im Projektbereich in Abbildung 3.5 und in Form der maximalen Wasserspiegella-

gen in Abbildung 3.6 dargestellt.  

Die Leistungsfähigkeit des neu hergestellten Bachverlaufs wie modelliert ist ausreichend, um 

den anfallenden Abfluss schadlos abzuführen. Das Gerinne ist bordvoll. Es besteht kein Freibord 

gegenüber der landwirtschaftlichen Fläche Flurstück-Nr. 1398 und 1354.  

Es sind keine geplanten Gebäude durch Überschwemmungen im Lastfall HQ100 gefährdet. Zu 

allen geplanten Wohngebäuden besteht ein Freibord von mindestens 0,5 m gegenüber dem 

Wasserspiegel HQ100 (Vorabzug Bebauungsplan mit Stand 18.03.2025; Architekturbüro 

Schwarzmoser, 2025). 

Die Differenzendarstellungen in Abbildung 3.7 zeigt die Auswirkungen der Planung in Form der 

Differenzen der maximalen Fließtiefen im Vergleich zum Ist-Zustand. Eine Erhöhung der Fließ-

tiefen im Planungszustand ist durch Gelb- und Rottöne gekennzeichnet; eine im Vergleich zum 

Bestand niedrigere Fließtiefe ist durch Blautöne dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass eine 

Veränderung der Fließtiefen auch durch eine Veränderung der Geländeoberkante bewirkt wird. 

Die großräumige Abflusssituation wird durch die Planung nicht beeinflusst. 

Es ist keine Bestandsbebauung von einer Erhöhung der Fließtiefen betroffen.  

Die Planung hat keine neuen Betroffenheiten zur Folge.  

Oberstrom der bestehenden Verrohrung DN800 an der Gemeindestraße kommt es in der Be-

standssituation zu Ausuferungen. Es wird kein zusätzlicher Rückstau in die Verrohrung DN800 

und nach oberstrom des Projektbereichs durch die neu hergestellte Verrohrung DN1500 und die 

Verlegung des Gewässers verursacht.  

Unterstrom des Durchlasses des östlichen Verlaufs des Erlbachs unter der Gemeindestraße wird 

eine Erhöhung der Fließtiefen bis zu 3 cm verzeichnet (vgl. Abbildung 3.7).  
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Abbildung 3.5: Abflusssituation im Planungszustand, Maximale Fließtiefen HQ100 – Detailansicht Bauvor-
haben 
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Abbildung 3.6: Abflusssituation im Planungszustand, Wasserspiegellagen HQ100 – Detailansicht Bauvor-
haben 

FFBOK =  

435,3 müNN 

FFBOK =  

434,84 müNN 

FFBOK =  

435,00 müNN 
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Abbildung 3.7: Fließtiefendifferenz Plan – Ist, Detailansicht 

3.4 Retentionsraumbilanz 

Die Retentionsraumbilanz errechnet sich aus dem Verlust an Retentionsraum, der durch die Auf-

füllungen des bestehenden Bachbetts, Verhinderung der Ausuferungen und weitere Geländeän-

derungen verloren geht. Positiv hingegen wirkt sich die zur Verfügungstellung von Retentionsvo-

lumen infolge der Herstellung des neuen Bachbetts aus. 

- Retentionsraumverlust (Auffüllung Bachbett und Verhinderung des Ausuferns): ca. 189 

m³ 

- Retentionsraumgewinn durch neues Gerinne: ca. 214 m³ 

Die (vorläufige) Retentionsraumbilanz ist mit einem Retentionsraumgewinn von ca. 25 m³ po-

sitiv.  

Im Rahmen des wasserrechtlichen Verfahrens nach § 68 Abs. 2 WHG kann eine zusätzliche 

Aufweitung des Gewässers im südlichen Planungsbereich aus naturschutzfachlicher Sicht benö-

tigt werden. Dadurch kann unter Umständen ein zusätzlicher Retentionsraumgewinn erfolgen. 

Die Retentionsraumbilanz bleibt damit, auf der sicheren Seite liegend, gültig. Bei einer Verklei-

nerung der Aufweitung verliert die in diesem Gutachten ermittelte Retentionsraumbilanz ihre Gül-

tigkeit.   
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4 Zusammenfassende Stellungnahme 

Im Gemeindeteil Steeg verursacht der Erlbach im Lastfall HQ100 weiträumige Überschwemmun-

gen. Besonders betroffen sind dabei die Ortsbereiche nördlich des Bauvorhabens („Steeger 

Siedlung“ und St2086). Infolge des bestehenden westlichen Durchlasses ergibt sich ein Zufluss 

zum raumrelevanten Projektbereich in Höhe von ca. 1,5 m³/s. Im Bereich des Bauvorhabens 

kommt es im Lastfall HQ100 zu kleinräumigen Ausuferungen des Erlbachs.  

Im Planungsbereich ist eine Verlegung des Gewässers sowie eine Verrohrung DN1500 (Länge 

ca. 11 m) vorgesehen. Das neu herzustellende Gewässer wird dabei so umgesetzt, dass fol-

gende Bedingungen erfüllt sind:  

- Die großräumige Abflusssituation wird durch Gewässerverlegung nicht beeinflusst. 

- Es ist keine Bestandsbebauung von einer Erhöhung der Fließtiefen betroffen. 

- Die Gewässerverlegung hat keine neuen Betroffenheiten zur Folge.  

- Das geplante Gerinne des Erlbachs im Projektbereich weist die notwendige Leistungsfä-

higkeit von ca. 1,5 m³/s (ohne Freibord) auf. 

- Es besteht keine Gefährdung der geplanten Bebauung im Lastfall HQ100. 

- Durch den neuen Gewässerverlauf wird zusätzlicher Retentionsraum geschaffen (posi-

tive Retentionsraumbilanz) 

Im Zuge des Wasserrechtlichen Verfahrens nach § 68 Abs. 2 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) 

wird die Ausgestaltung des neuen Gewässerverlaufs geplant. Dabei sollten insbesondere natur-

schutzfachliche Aspekte (aquatische und terrestrische Durchgängigkeit, naturnahe Gewässer-

gestaltung) beachtet werden. Zugleich muss in Bereichen mit steiler Böschung (Böschungsnei-

gung 1:1) eine geeignete Böschungsbefestigung umgesetzt werden. Die hydraulische Leistungs-

fähigkeit bzw. der Abflussquerschnitt darf nicht verringert werden. Sollte eine zusätzliche Aufwei-

tung des Gewässers im südlichen Planungsbereich aus naturschutzfachlicher Sicht benötigt wer-

den, erfolgt ein zusätzlicher Retentionsraumgewinn. Die Retentionsraumbilanz bleibt damit, auf 

der sicheren Seite liegend, gültig. Bei einer Verkleinerung der Aufweitung verliert die in diesem 

Gutachten ermittelte Retentionsraumbilanz ihre Gültigkeit. 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die geplante Bebauung in einem wassersensiblen Bereich 

befindet. Im Falle von extremen Gewässerhochwasser oder auch extremen Starkregenereignis-

sen besteht trotz der konzeptionierten Maßnahmen ein Gefährdungsrisiko. Es wird daher eine 

hochwasserangepasste Bauausführung empfohlen. Entsprechende Empfehlungen zur hoch-

wasserangepassten Bauausführung können zum Beispiel der „Hochwasserschutzfibel – Objekt-

schutz und bauliche Vorsorge“ des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat (BMI, 

2018) oder. dem „Leitfaden Starkregen –Objektschutz und bauliche Vorsorge“, herausgegeben 

vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumordnung (BBSR im BBR, 2019) entnommen wer-

den. 

 

Verfasser: 

     

         Annika Waach 

aquasoli Ingenieurbüro 

Siegsdorf, 01.04.2025 
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Abbildung 1: Blick von der Straße auf den untersuchten Bachabschnitt am Erlbach.
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2. Veranlassung

Im Rahmen einer geplanten Wohnbaumaßnahme innerorts wird des Gewässer dritter Ordnung, der

Erlbach im Bereich der Gemeinde Buchbach  - Ortsteil Steeg, verlegt werden. Im Rahmen des be-

gleitenden Verfahrens kam im Rahmen von Relevanzprüfungen, gefordert von Seiten des zuständi-

gen Landratsamtes in Mühldorf am Inn - Untere Naturschutzbehörde, die Frage auf inwieweit in

diesem Gewässer mit einem Vorkommen der Bachmuschel zu rechnen ist, bzw. in wieweit diese Art

im weiteren Vorgehen zu berücksichtigen wäre. In diesem Zusammenhang fand nun am 2.04.2025

eine Begehung statt, bei der, der fragliche Gewässerabschnitt, intensiv nach Bachmuscheln unter-

sucht wurde und auch das begleitende Gewässerumfeld qualitativ mit erfasst werden konnte. Die

Ergebnisse dieser Arbeiten sind im folgenden Bericht zusammengestellt, damit sie im weiteren Ver-

fahren entsprechend fundiert eingebracht werden können.

3. Untersuchungsgebiet

Die folgende Karte zeigt den am 02.04.2025 bearbeiteten Untersuchungsbereich im Bereich der

Ortschaft Buchbach – Ortsteil Steeg. Der Erlbach in diesem Bereich ist Teil des Iseneinzugsgebietes

und damit Teil des Donauraumes. Er verbindet sich nur wenige Meter unterhalb des Untersuchungs-

bereiches mit einem weiteren Gewässerteil, der auch den Thaler Graben enthält, nimmt bachabwärts

den Kumpfmühler Bach auf und fließt dann als Einstettinger Bach in Richtung Isen. Auf dem weite-

ren Weg nimmt er noch den Steeger Bach auf und mündet dann im Nahbereich der Gemeinde

Schwindegg  in das Hauptgewässer Isen. Das gesamte Einzugsgebiet ist hügelig strukturiert und

stark landwirtschaftlich geprägt.
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Der im Detail nach Bachmuscheln untersuchte Abschnitt erstreckt sich zwischen der Unterquerung

der Straße Steeg (Verrohrung) und einer 90° Kurve des Gewässers mit der sich der Gewässerverlauf

nach Osten wendet. Der Abschnitt (Rote, ovale Markierung) hat eine Länge von ca. 190 m und wur-

de ausgewählt, weil dort im Bereich der Kurve ein raues Absturzhindernis in Form einer zu steilen

Rampe nahezu eine obligate Wandergrenze für sehr viele Gewässerarten für diesen Bachabschnitt

bildet und zusammen mit der Vorrohrung am flussaufwärtigen Ende ein nahezu abgeschlossener

Untersuchungsraum betrachtet werden kann. Der Bachabschnitt ist weitgehend ausgebaut, sehr ge-

radlinig und ist entweder von landwirtschaftlichen Flächen oder Gärten begleitet. Er ist erkennbar

organisch belastet aus der begleitenden Feldflur vor allem oberhalb, wie neben der starken Veral-

gung auch das folgende Bild zeigt.
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Abbildung 2: Untersuchungsgebiet Erlbach - Gemeinde Buchbach, Ortsteil Steeg (Kartengrundlage

Umweltatlas Bayern 2025).
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Alle weiteren Erkenntnisse bezüglich der Erfassung der Bachmuschel in diesem Bereich finden sich

im folgenden Ergebnisteil.

4. Durchführung und Ergebnisse der Begehung

 4.1 Durchführung

Der 190 m lange Abschnitt wurde in einem ersten Schritt, wo durchführbar von beiden Seiten be-

gangen und vom Ufer aus nach Muschelspuren gefahndet. Die Sichttiefe des Gewässers war auch in

den tiefen Bereichen (max. ca. 50 cm) bis auf den Gewässergrund. Dabei wurden erkennbare Be-

sonderheiten zum Bodengrund des Gewässers zur Ufergestaltung oder zu möglich Zuleitungen er-

fasst. Die Ergebnisse sind in der Folge in erster Linie in der Relevanz für eine mögliche Bachmu-

schelbesiedelung zusammengestellt. Nach dieser Erfassung von außen wurde das Gewässer auf gan-

zer Länge mit der Wathose im Gewässer bachaufwärts begangen und mittels eines Rechens in ca.

10 Abständen das Bodensubstrat umgelagert um mögliche vergrabene Bachmuscheln nicht zu über-

sehen. Hierbai dauerte es durch die Überströmung nur weinge Augenblicke bis sich das Wasser

nach der Umlagrung wieder geklärt hatte und das Ergebnis betrachtet werden konnte. 
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Abbildung 3: Organisch verursachte Schaumbildung im Bereich des untersuchten Erlbachabschnit-

tes. 
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 4.2 Erfassung Uferstrukturen

Die Ufer sind beiderseits sehr steil, nur in Teilen (unterer Abschnitt neben der Bebauung) mittels

eingesteckter Hölzer zusätzlich befestigt, sind aber nicht unterspült, also weitestgehend nicht über-

hängend. Damit sind die bevorzugten Fundplätze der Bachmuscheln in solchen Bächen, nämlich

mit Uferüberdeckung im Bereich unterspülter Ufer in diesem Abschnitt nicht gegeben. Teilbefesti-

gung der Ufer mittels Wasserbausteinen finden sich nur an den beiden Enden der Strecke in Zusam-

menhang mit den dort lokalisierten Zuleitungen (siehe nächstes Kapitel).

 4.3 Erfassung Einleitungen

Auf dem folgenden Luftbild sind alle Zuleitungen, die bei der Begehung gefunden wurden, einge-

zeichnet. Sie treten alle von Seite der Nahen Bebauung an das Gewässer heran und finden sich da-

her in der orografisch rechten Uferseite des Erlbach. Starke Zuleitungen konnten zum Begehungs-

Zeitpunkt nicht erfasst werden, wohl auch weil die Begehung in einer insgesamt an Niederschlag

armen Zeit durchgeführt wurde.
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Der stärkste Zulauf fand unmittelbar am oberen Ende der Untersuchungsstrecke nach der Verroh-

rung statt. Bis auf eine Ausnahme sind alle gefundenen Rohre Kunststoffrohre. Nur in einem Fall

finden sich zwei Betonrohre (vorletzte im Untersuchungsabschnitt) übereinander angeordnet. Die

Zuleitungen wurden ansonsten nicht weiter untersucht (Wassermenge, Wasserqualität usw.).

 4.4 Erfassung Sohle

Die Gewässersohle des Erlbaches im Untersuchungsabschnitt besteht überwiegend aus einer sehr

harten Lehmschicht mit nur sehr geringen, wechselnden Auflagen. In den langsamer fließenden Be-

reichen dominiert Feinmaterial in Lagen bis zu ca. 20 cm. Es ist organisch befrachtet und in der Tie-

fe sauerstoffarm oder sauerstofffrei (dunkle Färbung – Geruch!). Das folgende Bild versucht diese

Schlammauflage abzubilden.
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Abbildung 4: Lage der gefundenen Zuleitungen im Untersuchungsabschnitt (Abbildungsgrundlage -

Luftbild Umweltatlas Bayern 2025).
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Nur in sehr kurzen Abschnitten findet sich an der Sohle Kies, bevorzugt im oberen Bereich nach der

Verrohrung. Diese Kiesabschnitte sind aber mit Feinmaterial angefüllt und die Kieselsteine sind ent-

weder schwarz oder eisenfarbig verfärbt, was für problematische Sauerstoffbedingungen bzw. ei-

senhaltige  Grundwassserzutritte  mit  ebenfalls  geringen Sauerstoffgehalten  spricht.  Das folgende

Bild zeigt eine Kiesstruktur, nach Reinigung durch Umlagerung wenige Meter unterhalb der Stras-

senverrohrung.
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Abbildung 5: Feinmaterialauflage auf der Lehmsohle.
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Insgesamt ist auch hier festzustellen, dass für eine Besiedelung mit Bachmuscheln denkbar ungüns-

tige Bedingungen vorliegen. Die erkennbare hohe, organisch belastete Feinmaterialbefrachtung, das

Vorhandensein mit Sauerstoff unterversorgter Sohlauflagen und auch die großflächig hartgründigen

Verhältnisse durch die Lehmschicht am Grabenboden sind für eine mögliche Bachmuschelbesiede-

lung durchgehend negativ zu bewerten. Aus gutachterlicher Erfahrung heraus ist zudem festzustel-

len, dass davon auszugehen ist, dass dieser Abschnitt wohl nach Hochwasserereignissen dann weder

Kies noch Schlamm-Sandauflagen enthalten dürfte, weil er durch seine Geradlinigkeit nahezu gänz-

lich ausgeräumt werden dürfte. Hier sind höchstens in dem unteren Abschnitt zwei betonierte Sohl-

strukturen entgegenwirkend, die wohl eingebaut wurden um in Nachbarschaft  des bebauten Be-

reichs eine weitere Eintiefung zu begrenzen.

 4.5 Anzeichen für Muschelbesiedelung

Bei der Begehung wurden auf der gesamten Strecke keine Hinweise gefunden, dass hier Bachmu-

scheln vorkommen oder alternativ früher zu finden waren. Auch auf der nicht bewachsenen Fläche

neben dem Bach oder an den offenen Uferflanken wurden keine Muschelschalen oder Teile davon

festgestellt.  An  dieser  Stelle  soll  noch  ergänzt  werden,  dass  bei  der  gesamten  Begehung  am

02.04.2025 auch kein einziger Fisch gesichert beobachtet werden konnte. Das heißt nicht abgesi-

chert, dass gar keine Fische in diesem Bereich vorkommen, aber zumindest nur in sehr geringen Be-
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Abbildung 6: Kiesstruktur nach der Straßenverrohrung (Beachte: rotbraun verfärbte Steine).
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ständen, so dass auch die Frage nach geeigneten Wirtsfischen (Bsp. Mühlkoppe oder Bachforelle –

typische Arten für diese Gewässerregion) für die Larven der Bachmuschel wohl eher negativ beant-

wortet werden muss.

5. Zusammenfassende Bewertung - Ausblick

Zusammenfassend kann festgestellt  werden,  dass  in  dem untersuchten  Gewässerabschnitt  keine

Hinweise gefunden werden konnten,  dass dort  aktuell  ein Bachmuschelvorkommen im weiteren

Verfahren zu berücksichtigen ist. Darüber hinaus ist auch ein Bestand, der erst kürzlich erloschen

wäre, in diesem Abschnitt sehr unwahrscheinlich, weil auch hierfür keine Hinweise (keine „fossi-

len“ Schalenfunde) gefunden werden konnten und zusätzlich die Lebensraumbedingungen für die

Bachmuschel im fraglichen Abschnitt denkbar ungünstig sind. Eine weitere Berücksichtigung dieser

bedrohten aquatischen Art im Verfahren zum Bauvorhaben ist nach gutachterlicher Sicht aufgrund

der Ergebnisse der Erhebungen nicht angezeigt.

An dieser Stelle möchte ich nun noch eine Anregung einfließen lassen, die sich aus der durchge-

führten Begehung ergibt. Der parallel abfließende zweite Gewässerteil, der aus dem Stadtbereich

kommt und den Thaler Graben aufnimmt, ist in Bezug auf Ufergestaltung (flacher, strukturierter),

Sohlgestaltung (deutlich öfter mit Kiesauflage) und auch Gewässerverlauf (intern leicht gewunden)

merklich positiver zu bewerten als der untersuchte Erlbach selbst. In diesem Falle wäre es wohl

nach gutachterlicher Sicht ökologisch positiv zu bewerten, wenn der Erlbach in Zukunft so geführt

werden könnte, dass sein Abfluss nicht erst 200 m unterhalb sondern gleich nach der Straßenunter-

querung in den anderen Gewässerteil übergeleitet wird. Die Abflussmehrung würde der dortigen

Gewässerökologie zu Gute kommen und könnte auch Anlass sein im Rahmen der weiteren Gewäs-

serentwicklung eine strukturelle Verbesserung (Bach als positive Entwicklungsgsachse im Wohnge-

biet – Erholungsaspekt – Kühlung der bebauten Flächen - Klimawandelvorsorge usw.) mit einzulei-

ten. Das nächste Bild zeigt abschließend noch diesen Bachabschnitt.

Büro für Gewässerökologie und Fischbiologie – 94431 Pilsting    /    Bearbeiter: Dr. Manfred Holzner                                               10



Bachmuschelnachsuche Erlbach – Gemeinde Buchbach                                                                                                                  

Büro für Gewässerökologie und Fischbiologie – 94431 Pilsting    /    Bearbeiter: Dr. Manfred Holzner                                               11

Abbildung  7:  Parallel  zum  Erlbach  verlaufender  Bachabschnitt  (Blick  von  der  Straße

bachabwärts).


